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Zeichnungsanträge sind nur gültig, wenn sie auf- 

grund des vorliegenden Verkaufsprospekts oder 

der KIIDs, begleitet vom letzten Jahresbericht und, 

wenn der Stichtag des letzten Jahresberichts länger 

als acht Monate zurückliegt, zusätzlich begleitet von 

einem jüngeren Halbjahresbericht, erfolgen. Diese 

Berichte sind Bestandteil dieses Verkaufsprospekts. 

Zusätzlich zu diesem Verkaufsprospekt werden KI- 

IDs (Wesentliche Anlegerinformationen) herausge- 

geben, welche die wichtigsten Informationen zum 

Vermögensfonds beinhalten. Diese Wesentlichen 

Anlegerinformationen (KIIDs) sowie alle übrigen 

Verkaufsunterlagen müssen jedem Kaufinteres- 

senten vor der Zeichnung unentgeltlich angeboten 

werden. 

Der Verkaufsprospekt, KIIDs, Jahres- und Halbjahres- 

berichte, die Satzung der Verwaltungsgesellschaft 

und das Verwaltungsreglement des Fonds sind kos- 

tenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, bei der 

Verwahrstelle und bei jeder Zahlstelle erhältlich. 

Anteile des Vermögensfonds dürfen weder direkt 

noch indirekt von Anlegern gekauft oder gehalten 

werden, die Staatsbürger der Vereinigten Staa- ten 

oder ihrer Hoheitsgebiete sind oder dort ihren 

Wohnsitz haben; auch ist die Abtretung von Anteilen 

an diese Personen nicht gestattet. Dieser Prospekt 

gilt nicht als Verkaufsangebot in denjenigen Län- 

dern, in denen ein derartiges Angebot ungesetzlich 

ist, sowie in den Fällen, in denen der Verkaufspros- 

pekt durch Personen vorgelegt wird, die dazu nicht 

ermächtigt sind oder denen es gesetzeshalber ver- 

boten ist, solche Angebote zu unterbreiten. 

Kaufinteressenten haben sich selbst über die rechtli- 

chen Voraussetzungen, Devisenbeschränkungen und 

Steuervorschriften ihrer Heimat- und Wohnsitzlän- 

der zu unterrichten. 

Bei etwa auftretenden Unklarheiten über den Inhalt 

dieses Prospekts oder der KIIDs fragen Sie bitte Ihren 

Finanz-, Rechts- oder Steuerberater. 

Besondere Hinweise für US Bürger (FATCA) 

Die BayernInvest Luxembourg S.A. und die Anteile 

des Fonds sind und werden nicht gemäß dem United 

States Investment Company Act von 1940 in seiner 

gültigen Fassung registriert. Die Anteile des Fonds 

 
sind und werden nicht gemäß dem United States Se- 

curities Act von 1933 in seiner gültigen Fassung oder 

nach den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates 

der Vereinigten Staaten von Amerika (USA) regist- 

riert. Anteile des Fonds dürfen weder in den USA — 

einschließlich der dazugehörigen Gebiete — noch ei-

ner US-Person oder auf deren Rechnung angeboten 

oder verkauft werden. Antragsteller müssen gegebe-

nenfalls darlegen, dass sie keine US-Person sind und 

Anteile weder im Auftrag von US-Personen erwerben 

noch an US-Personen weiterveräußern. 

US-Personen sind Personen, die Staatsangehörige 

der USA sind oder dort ihren Wohnsitz haben und/ 

oder dort steuerpflichtig sind. Auch ist die Abtre- 

tung von Anteilen an diese Personen nicht gestattet. 

US-Personen können auch Personen- oder Kapitalge- 

sellschaften sein, die gemäß den Gesetzen der USA 

bzw. eines US-Bundesstaats, Territoriums oder einer 

US-Besitzung gegründet werden. 

Sollte die BayernInvest Luxembourg S.A. bzw. die Re-

gister- und Transferstelle Kenntnis davon erlangen, 

dass es sich bei einem Anteilinhaber um eine US-Per-

son handelt oder die Anteile zugunsten einer US-Per-

son gehalten werden, so steht der BayernInvest Lu-

xembourg S.A. das Recht zu, die unverzügliche Rück-

gabe dieser Anteile zum jeweils gültigen und letztver-

fügbaren Anteilwert zu verlangen. 
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1. Grundlagen 

Der Vermögensfonds (im Folgenden „Vermögens-

fonds“ oder der „Fonds“) ist ein Investmentfonds mit 

einer Umbrella-Struktur, bestehend aus einem oder 

mehreren Teilfonds, der gemäß Teil 1 des Gesetzes 

vom 17. Dezember 2010 über Organismen für ge-

meinsame Anlagen einschließlich nachfolgenden Än-

derungen und Ergänzungen verwaltet wird und am 1. 

März 2001 gegründet wurde. 

Das Vermögen jedes Teilfonds, das in der Höhe nicht 

begrenzt ist, wird von demjenigen der Verwaltungs- 

gesellschaft getrennt gehalten und steht im Mitei- 

gentum der jeweiligen Anteilinhaber. 

Alle Anteilinhaber besitzen die gleichen Rechte, und 

zwar im Verhältnis zur Zahl ihrer Anteile und nur in-

nerhalb des entsprechenden Teilfonds. Die Rechte 

der Anteilinhaber sind durch die Anteile bestätigt. 

Die Rechte und Pflichten der Anteilinhaber eines Teil- 

fonds sind von denen der Anteilinhaber der anderen 

Teilfonds völlig getrennt. Dies gilt auch im Verhältnis 

zu Dritten, denen gegenüber das Fondsvermögen ei-

nes Teilfonds nur für die Verbindlichkeiten dieses ein-

zelnen Teilfonds einsteht. Alle Teilfonds werden im In-

teresse der Anteilinhaber von der Verwaltungsgesell-

schaft verwaltet. 

Den Anteilinhabern stehen keine Stimmrechte zu, An-

teilinhaberversammlungen sind nicht vorgesehen. 

Die im nachfolgend abgedruckten Verwaltungsregle- 

ment aufgeführten Anlagerichtlinien und Anlagebe- 

schränkungen sind auf jeden Teilfonds anwendbar. 

Der Verkaufsprospekt, die KIIDs, das Verwaltungsre- 

glement sowie die aktuellen Jahres- und Halbjahres- 

berichte sind kostenlos bei der Verwaltungsgesell- 

schaft sowie auf der Website www.bayerninvest.lu 

erhältlich. 

Zusätzliche Informationen über die Teilfonds und die 

jüngsten Entwicklungen der Risiken und Renditen der 

wichtigsten Kategorien von Vermögensgegenständen 

sind bei der Gesellschaft sowie auf der Website 

www.bayerninvest.lu erhältlich. 

Das Verwaltungsreglement ist in diesem Prospekt un-

ter Ziffer 31 abgedruckt. 

 

 
 

Die Verwaltungsgesellschaft kann das Verwaltungs- 

reglement jederzeit im Interesse der Anteilinhaber 

und mit Zustimmung der Verwahrstelle abändern. 

Änderungen des Verwaltungsreglements, mit Aus- 

nahme der Regelungen zu den Vergütungen und Auf-

wendungserstattungen, bedürfen der vorherigen Ge-

nehmigung durch die Commission de Sur- veillance 

du Secteur Financier. Solche Änderungen werden 

beim Handelsregister hinterlegt und eine Erwähnung 

dieser Hinterlegung wird im Mémorial veröffentlicht. 

Das Verwaltungsreglement des Vermögensfonds in 

der Fassung vom 22. Mai 2007 trat am 01. Juni 2007 

in Kraft und wurde am 24. Mai 2007 beim Registre de 

Commerce et des Sociétés (Handelsregister) hinter-

legt. Der Hinterlegungsvermerk wurde am 

30. Mai 2007 im Mémorial veröffentlicht. Das Ver- 

waltungsreglement des Vermögensfonds wurde 

durch die Fassung vom 31. Januar 2012 geändert und 

am 22. Februar 2012 beim Registre de Commerce et 

des Sociétés (Handelsregister) hinterlegt. Der Hinter-

legungsvermerk wurde am 27. Februar 2012 im Mé-

morial veröffentlicht. 

Das Verwaltungsreglement des Vermögensfonds in 

der Fassung vom 28. November 2014 trat am 29. No-

vember 2014 in Kraft und wurde am 18. November 

2014 beim Registre de Commerce et des Sociétés 

(Handelsregister) hinterlegt. Der Hinterlegungsver-

merk wurde am 21. November 2014 im Mémorial ver-

öffentlicht. 

Das Verwaltungsreglement des Vermögensfonds in 

der Fassung vom 21. Dezember 2014 trat am 22. De-

zember 2014 in Kraft und wurde am 17. Dezember 

2014 beim Registre de Commerce et des Sociétés 

(Handelsregister) hinterlegt. Der Hinterlegungsver-

merk wurde am 29. Dezember 2014 im Mémorial ver-

öffentlicht. 

Das Verwaltungsreglement des Vermögensfonds in 

der Fassung vom 01.Februar 2017 trat am 

01. Februar 2017 in Kraft und wurde am 03. Febru- 

ar 2017 beim Registre de Commerce et des Sociétés 

(Handelsregister) hinterlegt. Der Hinterlegungsver- 

merk wurde im Recueil Électronique des Sociétés et 

Associations (RESA) veröffentlicht

http://www.bayerninvest.lu/
http://www.bayerninvest.lu/
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Der Fonds wird von der BayernInvest Luxembourg 

S.A. („Verwaltungsgesellschaft“), Luxembourg ver- 

waltet. Die Vermögenswerte des Fonds verwahrt die 

European Depositary Bank SA. („Verwahrstelle“), Lu-

xembourg. 

2. Verwaltungsgesellschaft 

2.1 Firma, Rechtsform und Sitz 

Die BayernInvest Luxembourg S.A. (die „Verwal- 

tungsgesellschaft”) wurde am 26. August 1991 als Ak-

tiengesellschaft nach Luxemburger Recht mit Sitz in 

Luxemburg-Stadt auf unbestimmte Zeit errichtet. Die 

letzte Änderung der Satzung der Verwaltungsgesell-

schaft erfolgte am 22. Dezember 2017 und wurde im 

Recueil Électronique des Sociétés et Associations, ver-

öffentlicht. Gegenstand der Gesellschaft ist die Auf-

lage, Förderung, Betreuung, Verwaltung und Leitung 

von Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpa-

pieren („OGAW“) im Sinne des Gesetzes vom 

17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsa- 

me Anlagen. Die Geschäfte der Gesellschaft werden 

durch den Verwaltungsrat geführt. Er ist insbesonde- 

re für die Verwaltung des Fondsvermögens verant- 

wortlich und berechtigt, im Namen der Gesellschaft 

zu handeln sowie sie gerichtlich und außergerichtlich 

zu vertreten. 

Die Verwaltungsgesellschaft ist bei der Verwaltung 

des Fondsvermögens an das Verwaltungsreglement 

gebunden. 

2.2 Verwaltungsrat / Geschäftsleitung / 

Eigenkapital 

Nähere Angaben über die Geschäftsleitung und die 

Zusammensetzung des Verwaltungsrates und das Ei-

genkapital finden Sie unter dem Punkt „Organisation“ 

am Anfang des Verkaufsprospektes. 

2.3 Vergütungspolitik 

Die BayernInvest Luxembourg S.A. ist als Verwal- 

tungsgesellschaft dazu verpflichtet, Vergütungs- 

grundsätze nach Art. 12 des geänderten Gesetzes vom 

12. Juli 2013 über die Verwalter alternativer Invest-

mentfonds sowie Art. 111 des geänderten Gesetzes 

vom 17. Dezember 2010 über Organismen für ge-

meinsame Anlagen festzulegen. Dabei bestimmen 

sich die Anforderungen an das Vergütungssystem 

 
näher nach Anhang II der Richtlinie 2011/61/EU (AIF- 

MD) sowie nach Artikel 14a Absatz 2 und Artikel 14b 

Absatz 1, 3 und 4 der Richtlinie 2009/65/EG (OGAW- 

RL). Darüber hinaus finden die ESMA Guidelines zur 

Vergütung Anwendung. 

Die BayernInvest Luxembourg S.A. hat eine Vergü- 

tungspolitik verabschiedet, die im Einklang mit den 

o.g. Anforderungen steht. Sie beinhaltet insbesonde- 

re folgende Aspekte: 

a) Sowohl die Organisation als auch das Dienst- 

leistungsangebot der BayernInvest Luxem- 

bourg S.A. sind nach den Grundsätzen der 

Nachhaltigkeit, Transparenz und Solidarität 

ausgerichtet und sollen langfristige Unter- 

nehmensstabilität sichern. 

b) Die Vergütung ist mit einem beständigen und 

wirksamen Risikomanagement vereinbar und 

diesem förderlich und ermutigt nicht zur 

Übernahme von Risiken, die unvereinbar 

sind mit den Risikoprofilen, Verwaltungsregle- 

ments und Satzungen sowie Verkaufsprospek- 

ten/ Emissionsdokumenten der verwalteten 

AIF und OGAW. 

c) Die Vergütungspolitik steht im Einklang mit 

Geschäftsstrategie, Zielen, Werten und Inte- 

ressen der Verwaltungsgesellschaft und der 

von ihr verwalteten OGAW und der Anleger 

solcher OGAW und umfasst Maßnahmen zur 

Vermeidung von Interessenkonflikten. 

d) Die variable Vergütung, einschließlich des zu- 

rückgestellten Anteils, wird nur dann ausge- 

zahlt oder verdient, wenn sie angesichts der Fi-

nanzlage der Verwaltungsgesellschaft insge- 

samt tragbar und aufgrund der Leistung der be-

treffenden Geschäftsabteilung, des OGAW und 

der betreffenden Person gerechtfertigt ist. 

e) In Bezug auf die außertariflich vergüteten 

Mitarbeiter stehen die festen und variablen 

Bestandteile der Gesamtvergütung in einem 

angemessenen Verhältnis zueinander, wobei 

der Anteil des festen Bestandteils an der Ge- 

samtvergütung hoch genug ist, um in Bezug 

auf die variablen Vergütungskomponente
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völlige Flexibilität zu bieten, einschließlich der 

Möglichkeit, auf die Zahlung einer variablen 

Komponente zu verzichten. 

f) Das Vergütungssystem wird jährlich auf Wirk- 

samkeit, Angemessenheit und Übereinstim- 

mung mit den gesetzlichen und aufsichts- 

rechtichen Vorgaben überprüft und bei Be- 

darf angepasst. 

Weitere Einzelheiten zur  aktuellen  Vergütungspo- 

litik der Gesellschaft sind im Internet unter 

https://www.bayerninvest.de/wer-wir-sind/gover-

nance/corporate-governance/index.html veröffent-

licht. Hierzu zählen eine Beschreibung der Berech-

nungsmethoden für Vergü- tungen und Zuwendun-

gen an bestimmte Mitarbei- tergruppen, sowie die 

Angabe der für die Zuteilung zuständigen Personen. 

Auf Verlangen werden die Informationen von der Ge-

sellschaft kostenlos in Pa- pierform zur Verfügung ge-

stellt. 

3. Verwahrstelle 

Einzige Verwahrstelle des Fonds ist die European De-

positary Bank SA mit postalischem Sitz in, 3, rue Gab-

riel Lippmann, 5365 Munsbach, Luxemburg. Die Ver-

wahrstelle ist eine Aktiengesellschaft nach dem 

Recht des Großherzogtums Luxemburg und betreibt 

Bankgeschäfte. Das Eigenkapital zum 31.12.2018 be-

lief sich auf 37,6 Mio. EUR (LUXGAAP). Rechte und 

Pflichten der Verwahrstelle richten sich nach dem 

Gesetz vom 17. Dezember 2010, dem Verwahrstel-

lenvertrag, diesem Verkaufsprospekt und dem Ver-

waltungsreglement. 

Die Bestellung der Verwahrstelle kann durch die Ver- 

wahrstelle oder die Verwaltungsgesellschaft schrift- 

lich unter der Einhaltung einer 3-monatigen Frist ge-

kündigt werden. Eine solche Kündigung wird jedoch 

erst wirksam, wenn eine andere, von der zuständigen 

Luxemburger Aufsichtsbehörde zuvor genehmigte 

Bank die Pflichten und Funktionen der Verwahrstelle 

gemäß den Bestimmungen des Allgemeinen Verwal-

tungsreglements übernimmt. 

Bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben handelt die 

Verwahrstelle ehrlich, redlich, professionell, unab-

hängig und im Interesse des Fonds und seiner Anle-

ger. 

 
Die Verwahrstelle darf keine Aufgaben in Bezug auf 

den Fonds oder die für den Fonds tätige Verwaltungs-

gesellschaft wahrnehmen, die Interessenkonflikte zwi-

schen dem Fonds, den Anlegern des Fonds, der Ver-

waltungsgesellschaft sowie den Beauftragten der Ver-

wahrstelle und ihr selbst schaffen könnten. 

Dies gilt nicht, wenn eine funktionale und hierarchi- 

sche Trennung der Ausführung ihrer Aufgaben als Ver-

wahrstelle von ihren potenziell dazu in Konflikt ste-

henden Aufgaben vorgenommen wurde und die po-

tenziellen Interessenkonflikte ordnungsgemäß ermit-

telt, gesteuert, beobachtet und den Anlegern des 

Fonds gegenüber offengelegt werden. 

Sämtliche Informationen bzgl. der Identität der Ver- 

wahrstelle des Fonds, ihrer Pflichten, der Interessen- 

konflikte, welche entstehen können, die Beschrei- 

bung sämtlicher von der Verwahrstelle übertragener 

Verwahrfunktionen sowie eine Liste der Unterver- 

wahrer, unter Angabe sämtlicher Interessenkonflikte, 

die sich aus der Aufgabenübertragung ergeben kön- 

nen, werden dem Anleger auf Anfrage kostenlos und 

mit dem neuesten Stand zur Verfügung gestellt. 

3.1 Aufgaben der Verwahrstelle 

Die Funktion der Verwahrstelle richtet sich nach dem 

geänderten Gesetz vom 17. Dezember 2010, dem 

Rundschreiben CSSF 16/644, dem Verwahrstellen-

vertrag, dem Verwaltungsreglement (Artikel 3) so-

wie dem Verkaufsprospekt. Die Transaktionen inner-

halb der Fondsportfolios werden über die Verwahr-

stelle abgewickelt. Die Verwahrstelle handelt 

ausschließlich im Interesse der Anteilinhaber. 

Die Verwahrstelle 

a) stellt sicher, dass Verkauf, Ausgabe, Rücknah- 

me, Auszahlung und Annullierung von Antei- 

len des Fonds gemäß dem anwendbaren lu- 

xemburgischen Recht und dem Verwaltungs- 

reglement erfolgen; 

b) stellt sicher, dass die Berechnung des Wertes 

der Anteile des Fonds gemäß dem anwendba- 

ren luxemburgischen Recht und dem Verwal- 

tungsreglement erfolgt; 

c) leistet den Weisungen der Verwaltungsgesell- 

schaft Folge, es sei denn, diese Weisungen

https://www.bayerninvest.de/wer-wir-sind/governance/corporate-governance/index.html
https://www.bayerninvest.de/wer-wir-sind/governance/corporate-governance/index.html
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verstoßen gegen das luxemburgische Recht o-

der das Verwaltungsreglement; 

d) stellt sicher, dass bei Transaktionen mit Ver- 

mögenswerten des Fonds der Gegenwert in- 

nerhalb der üblichen Fristen an den Fonds 

überwiesen wird; 

e) stellt sicher, dass die Erträge des Fonds ge- 

mäß dem anwendbaren luxemburgischen 

Recht und dem Verwaltungsreglement ver- 

wendet werden. 

Ausländische Wertpapiere, die im Ausland ange- 

schafft oder veräußert werden oder die der Fonds 

von der Verwahrstelle im Inland oder im Ausland ver-

wahren lässt, unterliegen regelmäßig einer ausländi-

schen Rechtsordnung. Rechte und Pflichten der Ver-

wahrstelle oder des Fonds bestimmen sich daher 

nach dieser Rechtsordnung, die auch die Offenle- 

gung des Namens des Anlegers vorsehen kann. Der 

Anleger sollte sich beim Kauf der Anteile des Fonds 

bewusst sein, dass die Verwahrstelle gegebenenfalls 

entsprechende Auskünfte an ausländische Stellen zu 

erteilen hat, weil sie gesetzlich oder aufsichtsrecht- 

lich hierzu verpflichtet ist. 

Die bei der Verwahrstelle und gegebenenfalls bei an-

deren Kreditinstituten gehaltenen Bankguthaben 

sind nicht durch eine Einrichtung zur Sicherung der 

Einlagen geschützt. 

3.2 Cashflows 

Die Verwahrstelle stellt sicher, dass die Cashflows 

des Fonds ordnungsgemäß überwacht werden und 

gewährleistet insbesondere, dass sämtliche bei der 

Zeichnung von Anteilen eines Fonds von Anlegern o-

der im Namen von Anlegern geleistete Zahlungen 

eingegangen sind und dass sämtliche Gelder des 

Fonds auf Geldkonten verbucht wurden, die: 

a) auf den Namen des Fonds, auf den Namen 

der für den Fonds handelnden Verwaltungs- 

gesellschaft oder auf den Namen der für den 

Fonds handelnden Verwahrstelle eröffnet 

werden; 

b) bei einer in Artikel 18 Absatz 1 Buchsta- 

ben a, b und c der Richtlinie 2006/73/EG der 

 
Europäischen Kommission genannten Stelle 

eröffnet werden und 

c) gemäß den in Artikel 16 der Richtlinie 

2006/73/EG festgelegten Grundsätzen ge- 

führt werden. 

Werden die Geldkonten auf den Namen der für den 

Fonds handelnden Verwahrstelle eröffnet, so wer- 

den auf solchen Konten ausschließlich Gelder des 

Fonds verbucht. 

3.3 Verwahrung Finanzinstrumente und 

Vermögenswerte 

Das Vermögen des Fonds wird der Verwahrstelle wie folgt 

zur Verwahrung anvertraut: 

a) Für Finanzinstrumente, die in Verwahrung ge- 

nommen werden können, gilt: 

i) Die Verwahrstelle verwahrt sämtliche Finan- 

zinstrumente, die im Depot auf einem Konto 

für Finanzinstrumente verbucht werden kön- 

nen, und sämtliche Finanzinstrumente, die 

der Verwahrstelle physisch übergeben wer- 

den können; 

ii) die Verwahrstelle stellt sicher, dass Finanzin-

strumente, die im Depot auf einem Konto für 

Finanzinstrumente verbucht werden können, 

gemäß den in Artikel 16 der Richtlinie 

2006/73/EG festgelegten Grundsätzen in den 

Büchern der Verwahrstelle auf gesonderten 

Konten registriert werden, die auf den Namen 

des Fonds oder der für den Fonds handelnden 

Verwaltungsgesellschaft eröffnet wurden, so 

dass die Finanzinstrumente jederzeit eindeu- 

tig als gemäß geltendem Recht im Eigentum 

des Fonds befindliche Instrumente identifi- 

ziert werden können; 

b) für andere Vermögenswerte gilt: 

i) die Verwahrstelle prüft, ob der Fonds oder die 

für den Fonds handelnde Verwaltungsgesell-

schaft Eigentümer der betreffenden Vermö-

genswerte ist, indem sie auf der Grundlage 

der vom Fonds oder der Verwaltungsgesell-

schaft vorgelegten Informationen oder Unter-

lagen und, soweit verfügbar, anhand
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externer Nachweise feststellt, ob der Fonds 

oder die für den Fonds handelnde Verwal- 

tungsgesellschaft Eigentümer ist; 

ii) die Verwahrstelle führt Aufzeichnungen über 

die Vermögenswerte, bei denen sie sich ver- 

gewissert hat, dass der Fonds oder die für den 

Fonds handelnde Verwaltungsgesellschaft Ei-

gentümer ist, und hält ihre Aufzeichnungen auf 

dem neuesten Stand. 

Die von der Verwahrstelle verwahrten Vermögens- 

werte werden von der Verwahrstelle oder einem Drit-

ten, dem die Verwahrfunktion übertragen wurde, 

nicht für eigene Rechnung wiederverwendet. Als Wie-

derverwendung gilt jede Transaktion verwahrter Ver-

mögenswerte, darunter Übertragung, Verpfändung, 

Verkauf und Leihe. 

Die von der Verwahrstelle verwahrten Vermögens- 

werte dürfen nur wiederverwendet werden, sofern 

i) die Wiederverwendung der Vermögenswerte 

für Rechnung des Fonds erfolgt, 

ii) die Verwahrstelle den Weisungen der im Na- 

men des Fonds handelnden Verwaltungsge- 

sellschaft Folge leistet, 

iii) die Wiederverwendung dem Fonds zugute 

kommt sowie im Interesse der Anteilinhaber 

liegt und 

iv) die Transaktion durch liquide Sicherheiten ho- 

her Qualität gedeckt ist, die der Fonds gemäß 

einer Vereinbarung über eine Vollrechtsüber- 

tragung erhalten hat. 

Der Verkehrswert der Sicherheiten muss jederzeit 

mindestens so hoch sein wie der Verkehrswert der 

wiederverwendeten Vermögenswerte zuzüglich ei- 

nes Zuschlags. 

3.4 Unterverwahrung 

Die Verwahrstelle kann die Verwahrung der für 

Rechnung des Fonds gehaltenen Vermögensgegen- 

stände auf Unterverwahrer auslagern. 

Die Unterverwahrer können die ihnen übertrage-

nen Verwahraufgaben unter Berücksichtigung der 

gesetzlichen Bedingungen wiederum auslagern. 

Die unter den vorgenannten Abschnitten 3.1 und 

 
3.2 beschriebenen Aufgaben darf die Verwahrstelle 

nicht auf Dritte übertragen. 

Die Verwaltungsgesellschaft ist auf Zulieferung der 

Information durch die Verwahrstelle angewiesen 

und kann die Richtigkeit und Vollständigkeit im Ein-

zelnen nicht überprüfen. 

Die Verwahrstelle stellt bei der Übertragung der Ver-

wahrung an Dritte sicher, dass diese besonderen An- 

forderungen an eine wirksame aufsichtliche Regulie- 

rung und Aufsicht unterliegen. 

3.4.1 Übertragung von Verwahraufgaben 

Eine aktuelle Übersicht der Unterverwahrer kann unter 

dem folgenden Link http://www.bayerninvest.lu/ 

de/globale-navigation/disclaimer/index.html oder un-

ter http://www.europeandepositarybank.com/de/verwahrs 

telle/liste-der-lagerstellen/ abgerufen oder kostenlos bei 

der Ver- waltungsgesellschaft oder der Verwahrstelle er-

fragt werden. 

Stand: Februar 2021 

Die in diesem Abschnitt aufgeführten Informationen 

hat die Verwaltungsgesellschaft von der Verwahr- 

stelle mitgeteilt bekommen. Die Verwaltungsgesell-

schaft hat die Informationen lediglich auf Plausibilität 

geprüft. Sie ist jedoch auf die Zulieferung der Informa-

tionen durch die Verwahrstelle angewiesen und kann 

die Richtigkeit und Vollständigkeit im Einzelnen nicht 

überprüfen.

http://www.bayerninvest.lu/de/globale-navigation/disclaimer/index.html
http://www.bayerninvest.lu/de/globale-navigation/disclaimer/index.html
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3.5 Insolvenz der Verwahrstelle 

Im Falle einer Insolvenz der Verwahrstelle und/oder 

eines in der Europäischen Union ansässigen Dritten, 

dem die Verwahrung von Vermögenswerten des 

Fonds übertragen wurde, dürfen die verwahrten Ver-

mögenswerte des Fonds nicht an die Gläubiger der 

Verwahrstelle und/oder dieses Dritten ausgeschüttet 

oder zu deren Gunsten verwendet werden. 

3.6 Haftung der Verwahrstelle 

Die Verwahrstelle haftet gegenüber dem Fonds und 

dessen Anteilinhabern für den Verlust durch die Ver- 

wahrstelle oder einen Dritten, dem die Verwahrung 

von verwahrten Finanzinstrumenten übertragen 

wurde. 

Bei Verlust eines verwahrten Finanzinstrumentes gibt 

die Verwahrstelle dem Fonds oder der für den Fonds 

handelnden Verwaltungsgesellschaft unverzüglich 

ein Finanzinstrument gleicher Art zurück oder erstat-

tet einen entsprechenden Betrag. Die Verwahrstelle 

haftet gemäß dem Gesetz vom 17. Dezember 2010 

sowie nach den geltenden Verordnungen nicht, wenn 

sie nachweisen kann, dass der Verlust auf äußere Er-

eignisse, die nach vernünftigem Ermessen nicht kon-

trolliert werden können und deren Konsequenzen 

trotz aller angemessenen Anstrengungen nicht hät-

ten vermieden werden können, zurückzuführen ist. 

Die Verwahrstelle haftet gegenüber dem Fonds und 

den Anlegern des Fonds auch für sämtliche sonstige 

Verluste, die diese infolge einer fahrlässigen oder vor-

sätzlichen Nichterfüllung der gesetzlichen Verpflich-

tungen der Verwahrstelle erleiden. 

Die Haftung der Verwahrstelle bleibt, unter Berück-

sichtigung der gesetzlichen Ausnahmeregelungen, 

von einer etwaigen Übertragung gemäß vorgenann- 

tem Abschnitt „Unterverwahrer“ unberührt. 

Anleger des Fonds können die Haftung der Verwahr- 

stelle unmittelbar oder mittelbar über die Verwal- 

tungsgesellschaft geltend machen, vorausgesetzt, 

dass dies weder zur Verdopplung von Regressan- 

sprüchen noch zur Ungleichbehandlung der Anteilin- 

haber führt. 

 
4. Der Fondsmanager 

Die Verwaltungsgesellschaft hat die HUK-COBURG 

Asset Management GmbH, eine Gesellschaft mit be-

schränkter Haftung nach deutschem Recht, mit Sitz in 

Bahnhofsstraße, D-96444 Coburg mit Vertrag vom 

08. Oktober 2018 zum Fondsmanager des Fonds er-

nannt und diesem die Anlageverwaltung übertragen. 

Der Fondsmanager unterliegt der entsprechenden 

Aufsicht der Bundsanstalt für Finanzdienstleistungen 

(BaFin). 

Aufgabe des Fondsmanagers ist insbesondere die ei-

genständige tägliche Umsetzung der Anlagepolitik 

des jeweiligen Teilfondsvermögens und die Führung 

der Tagesgeschäfte der Vermögensverwaltung sowie 

anderer damit verbundener Dienstleistungen unter 

der Aufsicht, Verantwortung und Kontrolle der Ver-

waltungsgesellschaft. Die Erfüllung dieser Aufgaben 

erfolgt unter Beachtung der Grundsätze der Anlage-

politik und der Anlagebeschränkungen des jeweiligen 

Teilfonds, wie sie in diesem Verkaufsprospekt be-

schrieben sind, sowie der gesetzlichen Anlagebe-

schränkungen. Der Fondsmanager hat bei der Aus-

führung der ihm übertragenen Aufgaben große Sorg-

falt walten lassen und im besten Interesse des Fonds 

und der Anteilinhaber zu handeln. 

Der Fondsmanager hat das Recht, sich auf eigenen 

Kosten und Verantwortung von Dritten, insbeson- 

dere von verschiedenen Anlageberatern, beraten zu 

lassen. 

Der Fondsmanager kann seine Aufgaben mit Geneh-

migung der Verwaltungsgesellschaft ganz oder teil-

weise an Dritte übertragen, deren Vergütung zu sei-

nen Lasten geht. In diesem Fall wird der Verkaufs- 

prospekt entsprechend angepasst. Der Fondsmana- 

ger trägt alle Aufwendungen, die ihm in Verbindung 

mit den von ihm geleisteten Dienstleistungen ste- 

hen. Maklerprovisionen, Transaktionsgebühren und 

andere im Zusammenhang mit dem Erwerb und der 

Veräußerung von Vermögenswerten anfallende Ge- 

schäftskosten werden von dem jeweiligen Teilfonds 

getragen. Der Fondsmanager kann Vereinbarungen 

mit Brokern/Kontrahenten eingehen, nach die Bro- 

ker/Kontrahenten für seitens des Fondsmanagers 

von Dritten in Anspruch genommene Leistungen 
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aufkommen (sogenannte „soft comission arrange- 

ments“). Zahlungen erfolgen laut diesen Vereinba- 

rungen zu Lasten der seitens der Broker/Kontrahen- 

ten vereinnahmten Umsatzprovisionen aus abgewi- 

ckelten Wertpapiergeschäften für die Teilfonds. Im 

Einklang mit dem Grundsatz, dass im besten Interes- 

se des jeweiligen Teilfonds gehandelt werden muss, 

kann der Fondsmanager im Gegenzug für erhaltene 

Leistungen die Ausführung von Wertpapiergeschäf-

ten für die Teilfonds über Broker/Kontrahenten 

beautragen, mit denen solche Vereinbarungen be-

stehen. 

Der Erhalt dieser Leistungen (zum Beispiel Informa- 

tionen zu potenziellen Investitionen) ergänzt die 

Möglichkeiten des Fondsmanagers und erlaubt es 

diesem, Einsicht in die Einschätzungen und Informa- 

tionen Dritter zu erhalten. 

Diese Vereinbarungen werden nur unter den folgen-

den Bedingungen geschlossen: 1) der Fondsmanager 

handelt bei Abschluss solcher Vereinbarungen stets 

im Interesse der Anteilinhaber; 2) die seitens des 

Fondsmanagers erhaltenen Leistungen stehen in ei-

nem direkten Zusammenhang mit seinen Aufgaben; 

3) die Vereinbarungen werden ausschließlich mit ju-

ristischen Personen und nicht mit natürlichen Perso-

nen abgeschlossen; 4) der Fondsmanager wird die 

Verwaltungsgesellschaft über diese Vereinbarungen 

unter Angabe der erhaltenen Leistungen informie-

ren. 

5. Interessenkonflikte 

Potenzielle Interessenkonflikte können sich ergeben, 

wenn die Verwahrstelle einzelne Verwahraufgaben 

bzw. die Unterverwahrung an ein weiteres Auslage- 

rungsunternehmen überträgt. Sollte es sich bei die- 

sem weiteren Auslagerungsunternehmen um ein mit 

der Verwaltungsgesellschaft oder der Verwahrstelle 

verbundenes Unternehmen (z.B. Konzernmutter) 

handeln, so könnten sich hieraus im Zusammenspiel 

zwischen diesem Auslagerungsunternehmen  und der 

Verwaltungsgesellschaft bzw. der Verwahrstelle po-

tenzielle Interessenkonflikte ergeben (z.B. könnte die 

Verwaltungsgesellschaft bzw. die Verwahrstelle ein 

mit ihr verbundenes Unternehmen bei der Vergabe 

Verwahraufgaben oder bei der Wahl des 

 
Unterverwahrers gegenüber gleichwertigen anderen 

Anbietern bevorzugt werden). 

5.1 Potentielle Interessenkonfliktsituationen zwi- 

schen der Verwahrstelle und den Unterverwahrern 

Durch die Übertragung der Verwahraufgaben auf ver-

bundene Unternehmen könnten potentielle Interes-

senkonflikte entstehen. 

Auch durch die Bestellung Dritter als Unterverwahrer 

können potentielle Interessenkonflikte entstehen. So-

weit Dritte als Unterverwahrer bestellt werden, ver-

gewissert sich die Verwahrstelle, dass sie selbst und 

die beauftragten Dritten alle notwendigen Maßnah-

men zur Einhaltung der Anforderungen an Organisa-

tion und Vermeidung von Interessenkonflikten, wie 

sie in den anwendbaren Luxemburger Gesetzen und 

Verordnungen festgelegt sind, getroffen haben und 

überwachen die Einhaltung dieser Anforderungen. 

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Prospektes sind 

keine relevanten Interessenkonflikte mit Unterver-

wahrern bekannt. Sollten solche Interessenkonflikte 

auftreten, werden diese gemäß der bestehenden 

Richtlinien und Verfahren gelöst bzw. den Anlegern im 

Rahmen des nächsten Prospektupdates offengelegt. 

Der Umgang der Verwahrstelle mit Interessenkonflik-

ten ist auf der Homepage der Verwahrstelle unter 

www.europeandepositarybank.com abrufbar. 
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5.1.1 Potentielle Interessenkonfliktsituationen 

zwischen der Verwahrstelle und der Verwal-

tungsgesellschaft 

Zwischen dem Fonds bzw. der Verwaltungsgesell- 

schaft und der Verwahrstelle besteht keine nach Arti-

kel 1 der Level 2 Verordnung zur Richtlinie 

2014/91/EU (UCITS V) relevante Verbindung oder 

Gruppenverbindung. 

Die Funktion der Verwahrstelle bzw. Unterverwah- 

rer, die mit Verwahrfunktionen beauftragt wurden, 

kann ebenfalls von einem verbundenen Unterneh- 

men der Verwaltungsgesellschaft wahrgenommen 

werden. Die Verwaltungsgesellschaft und die Ver- 

wahrstelle, sofern eine Verbindung zwischen ihnen 

besteht, verfügen über angemessene Strukturen, um 

mögliche Interessenkonflikte aus der Verbindung 

zu vermeiden. Können Interessenkonflikte nicht 

verhindert werden, werden die Verwaltungsgesell- 

schaft und die Verwahrstelle diese identifizieren, 

steuern, beobachten und diese, sofern vorhanden, 

offenlegen. 

5.2 Maßnahmen zum Umgang mit 

Interessenkonflikten 

Die Verwaltungsgesellschaft und Verwahrstelle ver- 

fügen über angemessene und wirksame Maßnah- 

men (z.B. Policies und organisatorische Maßnah- 

men), um potenzielle Interessenkonflikte entweder 

ganz zu vermeiden oder in den Fällen, in denen dies 

nicht möglich ist, eine potenzielle Schädigung der In-

teressen der Anleger auszuschließen. Die Einhaltung 

dieser Maßnahmen wird von einer unabhängigen 

Compliance Funktion überwacht. 

5.2.1 Identifizierung von Interessenkonflikten 

Die Verwaltungsgesellschaft sowie die Verwahr- 

stelle überprüfen grundsätzlich jede Fondsstruk- 

tur sowie jedes Vertragsverhältnis auf potentielle 

 
Interessenkonflikte. In folgenden Fällen gehen die Ge-

sellschaften davon aus, dass es sich mit hoher Wahr-

scheinlichkeit um einen Interessenkonflikt handelt: 

– Die Verwaltungsgesellschaft, respektive die 

Verwahrstelle oder eine damit in Verbindung 

stehende Person ist versucht die Realisierung 

von Gewinnen oder die Vermeidung von Ver- 

lusten auf Kosten des Fonds umzusetzen 

– Die Verwaltungsgesellschaft, respektive die 

Verwahrstelle oder eine damit in Verbindung 

stehende Person haben ein Interesse, am Er- 

gebnis der Dienstleistung/Aktivität/Transak- 

tion, die an einen Fonds oder einen anderen 

Kunden zu ihren Gunsten erbracht wird, wenn 

diese Dienstleistung dem Vergleich unter Drit- 

ten nicht standhält oder zu ihren Gunsten er- 

bracht wird, wenn diese Dienstleistung/Akti- 

vität/Transaktion ihrerseits nicht mit den Inte- 

ressen des Fonds in Einklang steht. 

– Die Verwaltungsgesellschaft, respektive die 

Verwahrstelle oder eine damit in Verbindung 

stehende Person sind aus finanziellen oder 

sonstigen Gründen dazu verleitet, die Interes- 

sen eines Kunden oder einer Kundengruppe 

gegenüber den Interessen eines Fonds bevor- 

zugt zu behandeln 

– Die Verwaltungsgesellschaft, respektive die 

Verwahrstelle oder eine damit in Verbindung 

stehende Person üben dieselben Aktivitäten 

für einen Fonds aus, wie für einen oder meh- 

rere Kunden, die keine Fonds sind 

– Die Verwaltungsgesellschaft, respektive die 

Verwahrstelle oder eine damit in Verbindung 

stehende Person üben gleichzeitig oder nach- 

einander gleiche oder verschiedene Aktivitä- 

ten im Zusammenhang mit dem Fonds aus 

– Die Verwaltungsgesellschaft, respektive die 

Verwahrstelle oder eine damit in Verbindung 

stehende Person erhalten von einer anderen 

Person, als dem Fonds, einen Vorteil in Zu- 

sammenhang mit den Aktivitäten des Portfo- 

liomanagements, in Form von Geld-, Waren- 

oder Dienstleistungen, als die Kommissionen 
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und Gebühren, die üblicherweise für diese 

Dienstleistungen gezahlt werden. 

– Die Verwaltungsgesellschaft, respektive die 

Verwahrstelle oder eine damit in Verbindung 

stehende Person halten sowohl eine Auf- 

sichtsrats-/ Verwaltungsratsposition in der 

Verwaltungsgesellschaft als auch in einer von 

ihr verwalteten SICAV inne. Stellt der Compli- 

ance Officer fest, dass eines der dargestellten 

Kriterien erfüllt ist, wird der Interessenkon- 

flikt im Interessenkonfliktregister festgehalten 

und dem Konfliktmanagement unterzogen. 

5.2.2 Vermeidung von Interessenkonflikten 

Die Verwaltungsgesellschaft sowie auch die Ver- 

wahrstelle bemühen sich ihren Aufbau und ihre Or- 

ganisation in einer Art und Weise zu strukturieren, 

dass Interessenkonflikte von vorneherein nicht ent- 

stehen. Hierzu haben die Gesellschaften jeweils ei- 

nen unabhängigen Compliance Officer benannt. Die- 

sem obliegt es, die Angemessenheit, Wirksamkeit und 

Zweckmäßigkeit der implementierten Maßnah- men 

zum Umgang mit und insbesondere zur Vermeidung 

von Interessenkonflikten und Verfahren zu überwa-

chen, regelmäßig, mindestens jedoch einmal jährlich, 

zu überprüfen und weiterzuentwickeln. Insbesondere 

hat die Verwaltungsgesellschaft folgende Maßnah-

men in Ihre Organisationsabläufe integriert: 

– Funktionstrennung/Trennung von 

Verantwortlichkeiten 

– Vier-Augen Prinzip 

– Sicherstellung Best Execution 

– Geschenkepolicy 

– Regelung zum Thema Marktmissbrauch und 

Eigengeschäften zu persönlichen Geschäften 

der Mitarbeiter 

– Due Diligence Prüfungen von Dienstleistern 

und Fondsinitiatoren 

– eine den jeweils gültigen Richtlinien entspre- 

chende Vergütungspolitik 

– Stimmrechtspolitik 

 

– - Sorgfältige Auswahl und regelmäßige Schu- 

lung der Mitarbeiter 

5.2.3 Umgang mit Interessenkonflikten 

Das vorrangige Ziel ist das Vermeiden von Interes- 

senkonflikten. Lassen sich Interessenkonflikte in spe- 

ziellen Fällen nicht vermeiden, so führt die BayernIn- 

vest Luxembourg S.A. sowie auch die Verwahrstelle 

ein Konfliktregister. Dort dokumentiert der Compli-

ance Officer den bestehenden Interessenkonflikt und 

die getroffenen Maßnahmen. Die Pflege des Konflikt-

registers erfolgt regelmäßig sowie anlassbezogen und 

obliegt dem Compliance Officer. 

Interessenkonflikte, die gelöst werden konnten, wer- 

den entsprechend im Konfliktregister als gelöst ge- 

kennzeichnet und dokumentiert. Ungelöste Interes- 

senkonflikte werden als bestehende Interessenkon- 

flikte gekennzeichnet und den Anlegern gegenüber im 

Rahmen des nächsten Prospektupdates offengelegt. 

5.3 Zusätzliche Informationen 

Auf Verlangen übermittelt die Verwaltungsgesell- 

schaft den Anlegern Informationen auf dem neuesten 

Stand zur Verwahrstelle und ihren Pflichten, zu den 

Unterverwahrern sowie zu möglichen Interessenkon-

flikten in Zusammenhang mit der Tätigkeit der Ver-

wahrstelle oder der Unterverwahrer. 

Eine Beschreibung, wie auch die Methoden zum Um-

gang mit Interessenkonflikten durch die Verwaltungs-

gesellschaft ist auf der Homepage der BayernInvest Lu-

xembourg S.A: unter http://www.bayernin-

vest.lu/de/globale-navigation/disclaimer/index.html 

zu finden. 

Die Interessenkonfliktpolitik der Verwahrstelle ist auf 

deren Homepage unter www.europeandepositary-

bank.com abrufbar. 

6. Fonds 

6.1 Bezeichnung, Bildung, Laufzeit 

Der Fonds ist auf unbestimmte Dauer errichtet. Die 

einzelnen Teilfonds können für eine bestimmte Zeit 

aufgelegt werden und somit für eine vom Fonds 
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abweichende Dauer errichtet werden. Sofern ein Teil-

fonds für eine bestimmte Dauer aufgelegt wird, sind 

nähere Informationen hierzu den respektiven Fonds-

beschreibungen im Verkaufsprospekt unter “ Vermö-

gensfonds im Überblick“ zu entnehmen. Die Anleger 

sind an den Vermögensgegenständen der einzelnen 

Teilfonds entsprechend der Anzahl ihrer Anteile als 

Miteigentümer nach Bruchteilen beteiligt. 

6.2 Anlageziel, Anlagegrundsätze und -berater/ 

Fondsmanager 

6.2.1 Anlageziel/Anlagegrundsätze 

Die Anlageziele der einzelnen Teilfonds sind in der 

Übersicht „Vermögensfonds im Überblick“ darge-

stellt. Für die Teilfonds können die nach dem Gesetz 

vom 17. Dezember 2010 über Organismen für ge-

meinsame Anlagen und den gemäß Artikel 4 des Ver-

waltungsreglements zulässigen Vermögensgegen-

stände erworben werden. 

6.2.2 Anlageberater/Fondsmanager 

Der Name des Fondsmanagers und/oder Anlagebe- 

raters des jeweiligen Teilfonds wird in der Beschrei- 

bung des Teilfonds (siehe Vermögensfonds im Über-

blick) aufgeführt, falls ein solcher Fondsmanager 

und/oder Anlageberater für den Teilfonds bestellt 

wurde. Der genannte Fondsmanager/Anlageberater 

darf seine Aufgaben unter Verantwortung und Kon-

trolle der Verwaltungsgesellschaft ganz oder teilweise 

an eine oder mehrere andere Gesellschaften delegie-

ren, unter der Bedingung, dass solche Gesellschaften 

mindestens mehrheitlich im Eigentum von Gesell-

schaften im gleichen Firmenverbund wie der Fonds-

manager bzw. Anlageberater stehen. 

Der Anlageberater/Fondsmanager ist ermächtigt, im 

Rahmen der Bestimmungen gemäß Artikel 2 des Ver- 

waltungsreglements Empfehlungen für den Erwerb o-

der die Veräußerung von Anlagen zu geben. 

Der Erhalt dieser Leistungen (zum Beispiel Informati-

onen zu potenziellen Investitionen) ergänzt die Mög-

lichkeiten des Fondsmanagers/ Anlageberaters und 

erlaubt es diesem, Einsicht in die Einschätzungen und 

Informationen Dritter zu erhalten. 

 
6.2.3 Anlageinstrumente im Einzelnen 

6.2.3.1 Wertpapiere 

Die Anlagepolitik der einzelnen Teilfonds umfasst 

die Anlage in Wertpapieren soweit 

a) diese an einem geregelten Markt notiert oder ge-

handelt werden; oder diese an einem anderen 

Markt, der anerkannt, geregelt, für das Publikum 

offen und dessen Funktionsweise ordnungsge- 

mäß ist, in einem Mitgliedstaat der Europäischen 

Union gehandelt werden; oder 

b) diese an einer Wertpapierbörse eines anderen 

Staates Europas, Nord- oder Südamerikas, Asiens, 

Afrikas, Australiens oder Ozeaniens zur amtlichen 

Notierung zugelassen oder dort auf einem ande- 

ren Markt gehandelt werden, der anerkannt, ge- 

regelt, für das Publikum offen und dessen Funkti- 

onsweise ordnungsgemäß ist; 

c) es sich um Wertpapiere aus Neuemissionen han- 

delt und die Emissionsbedingungen die Verpflich- 

tungen enthalten: 

– dass die Zulassung zur amtlichen Notierung an 

einer Wertpapierbörse oder zum Handel auf 

einem geregelten Markt, der anerkannt, gere-

gelt, für das Publikum offen und dessen Funk-

tionsweise ordnungsgemäß ist, beantragt 

wird, und zwar an den Börsen oder geregelten 

Märkten eines EU-Mitgliedsstaates oder eines 

anderen Staates Europas, Nord- und Süd-

amerikas, Asiens, Afrikas, Australiens oder 

Ozeaniens; 

– und dass die Zulassung spätestens vor Ablauf 

eines Jahres nach der Emission erlangt wird. 

Als Wertpapiere gelten auch Bezugsrechte, sofern 

sich die Wertpapiere, aus denen die Bezugsrechte 

herrühren, im Teilfondsvermögen befinden können. 

Die Wertpapiere, welche für die einzelnen Teilfonds 

erworben werden, werden unter der Rubrik Vermö-

gensfonds im Überblick näher erläutert. 

6.2.3.2 Geldmarktinstrumente 

Geldmarktinstrumente sind Instrumente, die übli- 

cherweise auf dem Geldmarkt gehandelt werden so-

wie verzinsliche Wertpapiere, die zum Zeitpunkt 
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ihres Erwerbs für den jeweiligen Teilfonds eine Lauf- 

zeit bzw. Restlaufzeit von höchstens 12 Monaten ha-

ben. Sofern ihre Laufzeit länger als 12 Monate ist, 

muss ihre Verzinsung regelmäßig, mindestens ein- 

mal in 12 Monaten, marktgerecht angepasst werden. 

Jeder Teilfonds kann erwerben: 

a) Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten 

Markt notiert oder gehandelt werden; oder 

b) Geldmarktinstrumente, die an einem anderen 

Markt, der anerkannt, geregelt, für das Publikum 

offen und dessen Funktionsweise ordnungsge- 

mäß ist, in einem Mitgliedstaat der Europäischen 

Union gehandelt werden; oder 

c) Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapier- 

börse eines anderen Staates Europas, Nord- oder 

Südamerikas, Asiens, Afrikas, Australiens oder 

Ozeaniens zur amtlichen Notierung zugelassen o-

der dort auf einem anderen Markt gehandelt wer-

den, der anerkannt, geregelt, für das Publikum of-

fen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäß 

ist. 

d) soweit es sich um Geldmarktinstrumente aus Neu-

emissionen handelt, müssen die Emissionsbedin-

gungen die Verpflichtungen enthalten: 

– dass die Zulassung zur amtlichen Notierung an 

einer Wertpapierbörse oder zum Handel auf 

einem geregelten Markt, der anerkannt, gere-

gelt, für das Publikum offen und dessen Funk-

tionsweise ordnungsgemäß ist, beantragt 

wird, und zwar an den Börsen oder geregelten 

Märkten eines EU-Mitgliedsstaates oder eines 

anderen Staates Europas, Nord- und Süd-

amerikas, Asiens, Afrikas, Australiens oder 

Ozeaniens; 

– und dass die Zulassung spätestens vor Ablauf 

eines Jahres nach der Emission erlangt wird. 

Geldmarktinstrumente, die nicht auf einem geregel- 

ten Markt gehandelt werden und die Instrumente 

sind, die üblicherweise auf dem Geldmarkt gehan- 

delt werden, liquide sind und deren Wert jederzeit 

bestimmt werden kann, sofern die Emission oder der 

Emittent dieser Instrumente selbst Vorschriften über 

 
den Einlagen- und Anlegerschutz unterliegt und vor- 

ausgesetzt diese Instrumente werden 

• von einer zentralstaatlichen, regionalen oder loka-

len Körperschaft oder der Zentralbank eines Mit-

gliedstaates, der Europäischen Zentralbank, der 

Europäischen Union oder Europäischen Investiti-

onsbank, einem Drittstaat oder, im Falle eines 

Bundesstaates, einem Gliedstaat der Föderation 

oder von einer internationalen Einrichtung öffent-

lich-rechtlichen Charakters, der mindestens ein 

Mitgliedstaat angehört, begeben oder garantiert, 

oder 

• von einem Unternehmen begeben, dessen Wert- 

papiere auf einem der unter den Buchstaben a., 

b. und c. bezeichneten Märkte gehandelt wer- 

den, oder 

• von einem Institut, das gemäß den im Gemein- 

schaftsrecht festgelegten Kriterien einer behörd- 

lichen Aufsicht unterstellt ist, oder einem Institut, 

das Aufsichtsbestimmungen, die mindestens so 

streng sind wie die des Gemeinschaftsrechts, un- 

terliegt und diese einhält, begeben oder garan- 

tiert, oder 

• von anderen Emittenten begeben, die einer Kate- 

gorie angehören, die von der Luxemburger Auf- 

sichtsbehörde (CSSF) zugelassen wurde, sofern für 

Anlagen in diesen Instrumenten Vorschriften für 

den Anlegerschutz gelten, die denen des ers- ten, 

zweiten und dritten Gedankenstrichs gleich- wer-

tig sind und sofern es sich bei dem Emitten- ten 

entweder um ein Unternehmen mit einem Ei- gen-

kapital von mindestens zehn Millionen EURO 

(10.000.000 EURO), das seinen Jahresabschluss 

nach der Richtlinie 2013/34/EU erstellt und veröf-

fentlicht, oder um einen Rechtsträger, der inner-

halb einer eine oder mehrere börsen- notierte Ge-

sellschaften umfassenden Unterneh- mensgruppe 

für die Finanzierung dieser Gruppe zuständig ist, 

oder um einen Rechtsträger handelt, der die wert-

papiermäßige Unterlegung von Verbindlichkeiten 

durch Nutzung einer von einer Bank eingeräum-

ten Kreditlinie finanzieren soll. 
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6.2.3.3 Bankguthaben 

Das Vermögen der Teilfonds darf in Bankguthaben 

angelegt werden, die eine Laufzeit von höchstens 

zwölf Monaten haben. Diese Guthaben sind auf 

Sperrkonten bei einem Kreditinstitut mit Sitz in ei- 

nem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder des 

Abkommens über den Europäischen Wirtschafts- 

raum zu unterhalten. Die Guthaben können auch bei 

einem Kreditinstitut mit Sitz in einem Drittstaat, 

dessen Aufsichtsbestimmungen nach Auffassung der 

CSSF denjenigen des Gemeinschaftsrechts gleichwer- 

tig sind, unterhalten werden. 

Die Verwaltungsgesellschaft darf nur bis zu 20% des 

Wertes eines Teilfonds in Bankguthaben bei je einem 

Kreditinstitut anlegen. 

6.2.3.4 Anteile an Investmentvermögen 

Die Verwaltungsgesellschaft darf für jeden Teilfonds 

in Anteile anderer Investmentvermögen investieren. 

Diese anderen Investmentvermögen dürfen nach ih-

ren Gründungsdokumenten höchstens bis zu 10 Pro-

zent in Anteile anderer Investmentvermögen investie-

ren. 

6.2.3.5 Techniken für eine effiziente 

Portfolioverwaltung 

Gemäß des geänderten CSSF-Rundschreibens 

08/356, dem CSSF-Rundschreiben 13/559, ergänzt 

durch das CSSF-Rundschreiben 14/592 und der 

ESMA-Richtlinien ESMA/2014/937 (die „ESMA-

Richtlinien“) dürfen für den Fonds Techniken für eine 

effiziente Portfolioverwaltung genutzt werden. 

Hierzu zählt unter anderem auch jegliche Form von 

Derivatgeschäften sowie Wertpapierleihe- und Pen-

sionsgeschäfte. 

Diese Techniken und Instrumente müssen für Zwecke 

einer effizienten Portfolioverwaltung genutzt wer- 

den; dies setzt gemäß CSSF Rundschreiben 08/356 

und der Leitlinie ESMA 2012/832 voraus, dass sie die 

folgenden Kriterien erfüllen: 

a) Sie sind wirtschaftlich geeignet in dem Sinne, 

dass ihre Durchführung rentabel ist; 

b) sie werden eingesetzt, um eines oder mehrere 

der folgenden Ziele zu erreichen: 

– Verminderung von Risiken 

– Verminderung von Kosten 

 

– Schaffung von Kapital oder Zusatzerträgen für 

den OGAW, mit einem Risikograd, der mit sei- 

nem Risikoprofil und den auf ihn andwendba- 

ren Regeln zur Risikostreuung vereinbar ist; 

c) Den mit den Techniken und Instrumenten ver- 

bundenen Risiken wird im Rahmen des Risikoma- 

nagementprozesses des OGAW in angemessener 

Form Rechnung getragen. 

Der Einsatz dieser Geschäfte durch den betreffenden 

Teilfonds darf keinesfalls zur Änderung der Anlagepo-

litik, die im Verwaltungsreglement und in diesem Ver-

kaufsprospekt dargelegt wird, oder zu einer Über-

nahme zusätzlicher Risiken führen, die höher als das 

Risikoprofil sind, das in diesem Verkaufsprospekt be-

schrieben ist (siehe „Vermögensfonds im Überblick“). 

6.2.3.5.1 Derivate 

Die Gesellschaft darf zum Zwecke der effizienten 

Portfolioverwaltung für jeden Teilfonds zur Absiche-

rung und als Teil der Anlagestrategie Geschäfte mit 

Derivaten tätigen (dies wird gegebenenfalls im Rah-

men der Anlagepolitik des jeweiligen Teilfonds erläu-

tert (vgl. Vermögensfonds im Überblick). Dadurch 

kann sich das Verlustrisiko des jeweiligen Teilfonds 

zumindest zeitweise erhöhen. Der Handel mit Deriva-

ten wird im Rahmen der Anlagegrenzen eingesetzt 

und dient der effizienten Verwaltung des Fondsver-

mögens sowie zum Laufzeiten- und Risiko- manage-

ment der Anlagen. 

Unter keinen Umständen darf die Gesellschaft bei 

diesen Geschäften von den in diesem Verkaufspros- 

pekt genannten Anlagegrundsätzen abweichen. 

Die Verwaltungsgesellschaft stellt für den jeweiligen 

Teilfonds sicher, dass das mit Derivaten verbundene 

Gesamtrisiko den Gesamtnettowert des jeweiligen 

Teilfonds nicht überschreitet. 

Die Verwaltungsgesellschaft wird – der Art und dem 

Umfang der eingesetzten Derivate entsprechend - 

zur Ermittlung des Marktrisikopotentials für den Ein-

satz von Derivaten die einzelnen Teilfonds im Sinne 

des Rundschreibens CSSF 11/512 gerecht. De-

taillierte Angaben hierzu enthält die jeweilige 

Teilfondsübersicht. 
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6.2.3.5.2 Hinweise zur Nutzung von Wertpapierfi- 

nanzierungsgeschäften und Gesamtrendite-Swaps 

In Übereinstimmung mit den in Artikel 4 des Verwal- 

tungsreglements genannten allgemeinen Grundsät- 

zen der Anlagepolitik kann der Fonds im Rahmen ei-

nes effizienten Portfoliomanagements Derivate, 

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte sowie sonstige 

Techniken und Instrumente einsetzen. 

Der Einsatz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften 

sowie Total Return Swaps („Gesamtrenditeswaps“) 

im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365 des Euro- 

päischen Parlaments und des Rates vom 25. Novem- 

ber 2015 über die Transparenz von Wertpapierfinan- 

zierungsgeschäften und der Weiterverwendung so- 

wie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 

(„SFTR“) ist im Rahmen der Anlagepolitik der Teil- 

fonds nicht vorgesehen und findet insofern keine An-

wendung. 

Für den Fall, dass insoweit eine Änderung der Vorge-

hensweise durch die Verwaltungsgesellschaft für den 

Fonds erfolgt, wird diese im Rahmen des nächsten 

Prospektupdates berücksichtigt. 

6.2.3.5.3 Terminkontrakte 

Terminkontrakte sind für beide Vertragspartner un- 

bedingt verpflichtende Vereinbarungen, zu einem 

bestimmten Zeitpunkt, dem Fälligkeitsdatum, oder 

innerhalb eines bestimmten Zeitraumes, eine be- 

stimmte Menge eines bestimmten Basiswerts zu ei- 

nem im Voraus bestimmten Preis zu kaufen bzw. zu 

verkaufen. 

6.2.3.5.4 Optionsgeschäfte 

Optionsgeschäfte beinhalten, dass einem Dritten ge- 

gen Entgelt (Optionsprämie) das Recht eingeräumt 

wird, während einer bestimmten Zeit oder am Ende 

eines bestimmten Zeitraums zu einem von vornhe- 

rein vereinbarten Preis (Basispreis) die Lieferung oder 

Abnahme von Vermögensgegenständen oder die 

Zahlung eines Differenzbetrages zu verlangen, oder 

auch die entsprechenden Optionsrechte zu erwer-

ben. 

6.2.3.5.5 Swaps 

Swapgeschäfte sind Tauschverträge, bei denen die 

dem Geschäft zugrundeliegenden Zahlungsströme 

 
oder Risiken zwischen den Vertragspartnern ausge- 

tauscht werden. 

Die Verwaltungsgesellschaft darf für Rechnung eines 

Teilfonds im Rahmen der Anlagegrundsätze unter an-

derem 

• Zins-, 

• Währungs-, 

• Equity-, 

• Zins-Währungs-Swaps, 

• Credit Default-Swapgeschäfte 

abschließen. 

6.2.3.5.6 Swaptions 

Swaptions sind Optionen auf Swaps. Eine Swaption ist 

das Recht, nicht aber die Verpflichtung, zu einem be-

stimmten Zeitpunkt oder innerhalb einer bestimmten 

Frist in einen hinsichtlich der Konditionen genau spe-

zifizierten Swap einzutreten. 

6.2.3.5.7 Credit Default Swaps 

Credit Default Swaps sind Kreditderivate, die es er- 

möglichen, ein potenzielles Kreditausfallvolumen 

auf andere zu übertragen. Im Gegenzug zur Über- 

nahme des Kreditausfallrisikos zahlt der Verkäufer 

des Risikos eine Prämie an seinen Vertragspartner. 

6.2.3.5.8 In Wertpapieren verbriefte 

Finanzinstrumente 

Die Gesellschaft kann die vorstehend beschriebe- 

nen Finanzinstrumente auch erwerben, wenn diese 

in Wertpapieren verbrieft sind. Dabei können die 

Geschäfte, die Finanzinstrumente zum Gegenstand 

haben, auch nur teilweise in Wertpapieren enthal- 

ten sein (z. B. Optionsanleihen). Die Aussagen zu 

Chancen und Risiken gelten für solche verbrieften Fi-

nanzinstrumente entsprechend, jedoch mit der 

Maßgabe, dass das Verlustrisiko bei verbrieften Fi-

nanzinstrumenten auf den Wert des Wertpapiers 

beschränkt ist. 

6.2.3.5.9 OTC Derivatgeschäfte 

Die Gesellschaft darf sowohl Derivatgeschäfte täti-

gen, die an einer Börse zum Handel zugelassen oder 

in einen anderen organisierten Markt einbezogen 

sind, als auch so genannte over-the-counter (OTC)–

Geschäfte. 



 

23 
 

 
 

Zum Zwecke der Klarstellung und in Übereinstim- 

mung mit der Definition des deutschen Kapitalanla-

gegesetzbuches (KAGB) ist im Fortlaufenden ein or-

ganisierter Markt, ein Markt, der anerkannt und für 

das Publikum offen ist und dessen Funktionsweise 

ordnungsgemäß ist, sofern nicht ausdrücklich etwas 

Anderes bestimmt ist. Dieser organisierte Markt ent-

spricht zugleich den Kriterien des Artikels 50 der 

OGAW-Richtlinie. 

6.2.3.5.10 Sicherheitenverwaltung für Geschäfte 

mit OTC-Derivaten und Techniken für eine effiziente 

Portfolioverwaltung 

Der Fonds kann bei Geschäften mit OTC Derivaten zur 

Redu- zierung des Gegenparteirisikos Sicherheiten er-

hal- ten.  

Zur Sicherung der Verpflichtungen kann der Fonds 

sämtliche Sicherheiten akzeptieren, die den Rege- 

lungen der CSSF-Rundschreiben 08/356, 11/512 und 

13/559 entsprechen. 

1. Grundsätzlich sind Sicherheiten für Geschäfte 

mit OTC-Derivaten (außer Währungsterminge-

schäften) in einer der folgenden Formen zu stel-

len: 

a) liquide Vermögenswerte wie Barmittel, kurzfris- 

tige Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente ge- 

mäß Definition in Richtlinie 2007/16/EG vom 19. 

 
März 2007, Akkreditive und Garantien auf erstes 

Anfordern, die von erstklassigen, nicht mit dem 

Kontrahenten verbundenen Kreditinstituten aus- 

gegeben werden, beziehungsweise von einem 

OECD-Mitgliedstaat oder dessen Gebietskörper- 

schaften oder von supranationalen Institutionen 

und Behörden auf kommunaler, regionaler oder 

internationaler Ebene begebene Anleihen; 

b) Anteile eines in Geldmarktinstrumente anlegen- 

den OGA, der täglich einen Nettoinventarwert be-

rechnet und der über ein Rating von AAA oder ein 

vergleichbares Rating verfügt, 

c) Anteile eines OGAW, der vorwiegend in die un- 

ter den nächsten beiden Gedankenstrichen auf- 

geführten Anleihen/Aktien anlegt, 

d) Anleihen, die von erstklassigen Emittenten mit 

angemessener Liquidität begeben oder garan- 

tiert werden, oder 

e) Aktien, die an einem geregelten Markt eines Mit- 

gliedstaats der Europäischen Union oder an einer 

Börse eines OECD-Mitgliedstaats zugelassen sind 

oder gehandelt werden, sofern diese Aktien in ei-

nem wichtigen Index enthalten sind. 

2. Der Fonds kann Barmittel, die er als Sicher-

heit im Zusammenhang mit der Verwendung 

von Techniken und Instrumenten zur effi-

zienten Verwaltung des Portfolios erhält, ge-

mäß den Bestimmungen der anwendbaren 

Gesetze und Verordnungen, einschließlich 

des CSSF-Rundschreibens 08/356, geändert 

durch das CSSF-Rundschreiben 11/512, dem 

CSSF-Rundschreiben 13/559, ergänzt durch 

das CSSF-Rundschreiben 14/592 und den 

ESMA-Richtlinien reinvestieren. Entgegenge-

nommene Barsicherheiten (Cash Collateral) 

sollten nur: 

• als Sichteinlagen bei Rechtsträgern gemäß 

Artikel 50 Buchstabe f der Richtlinie 2009/65/EG 

angelegt werden; 

• in Staatsanleihen von hoher Qualität ange- 

legt werden; 

• in Geldmarktfonds mit kurzer Laufzeitstruk- 

tur gemäß der Definition in den CESR’s Leitlinien 

zu einer gemeinsamen Definition für europäi- 

sche Geldmarktfonds angelegt werden. 

 
Neu angelegte Barsicherheiten sollten entspre- 

chend den Diversifizierungsvoraussetzungen für 

unbare Sicherheiten diversifiziert werden. Un-

bare Sicherheiten und reinvestierte Barsicher- 

heiten, die der betreffende Fonds erhalten hat, 
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sollen bei der Erfüllung der Diversifikationsan- 

forderungen hinsichtlich der vom betreffen-

den Fonds erhaltenen Sicherheiten aggregiert 

betrachtet werden. 
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3. Sicherheiten, die nicht in Form von Barmitteln o-

der OGA-/OGAW-Anteilen gestellt werden, müs- 

sen von einer juristischen Person begeben wor- 

den sein, die nicht mit dem Kontrahenten verbun- 

den ist. 

4. Wird die Sicherheit in Form von Barmitteln zur 

Verfügung gestellt und besteht dadurch für die 

Gesellschaft gegenüber dem Verwalter dieser Si- 

cherheit ein Kreditrisiko, unterliegt dieses der in 

Artikel 43 Absatz 1 des Gesetzes vom 17. Dezem-

ber 2010 angegebenen 20%-Beschränkung. Au- 

ßerdem darf die Verwahrung einer solchen Barsi-

cherheit nicht durch den Kontrahenten erfolgen, 

es sei denn, sie ist rechtlich vor den Folgen eines 

Zahlungsausfalls des Kontrahenten geschützt. 

5. Die Verwahrung von unbaren Sicherheiten darf 

nicht durch den Kontrahenten erfolgen, es sei 

denn, sie werden in geeigneter Weise vom eige- 

nen Vermögen des Kontrahenten getrennt. 

6. Erfüllt eine Sicherheit eine Reihe von Kriterien wie 

etwa die Standards für Liquidität, Bewertung, Bo-

nität des Emittenten, Korrelation und Diversifi- 

zierung, kann sie gegen das Brutto- Engagement 

des Kontrahenten aufgerechnet werden. Wird 

 
Positionen gegenüber eines einzelnen Emitten- 

ten zu berechnen. 

7. Die auf die Sicherheiten angewendeten Abschlä- 

ge orientieren sich dabei entweder an: 

a) Der Kreditwürdigkeit des Kontrahenten, 

b) Der Liquidität der Sicherheiten, 

c) Deren Preisvolatilität, 

d) Der Bonität des Emittenten und / oder 

e) Dem Land bzw. Markt an dem die Sicherheit ge- 

handelt wird. 

f) Vermögenswerte, die eine erhöhte Preisvolatilität 

aufweisen, sollten nur als Sicherheit akzeptiert 

werden, wenn geeignete konservative Bewer- 

tungsabschläge („Haircuts“) angewandt werden. 

In Abhängigkeit von der Art der erhaltenen Si- 

cherheiten, z.B. Bonität der Gegenpartei, der Fäl- 

ligkeit, der Währung und der Preisvolatilität der 

Vermögenswerte, können die in nachstehender 

Tabelle aufgeführten Bewertungsabschläge vor- 

genommen werden: 
 

 

Art der Sicherheit Bewertungs- 

abschläge 

eine Sicherheit aufgerechnet, kann sich in Abhän- 

gigkeit der Preisvolatilität des Wertpapiers ihr 

Wert um einen Prozentsatz (ein „Abschlag“) ver- 

ringern, der u.a. kurzfristige Schwankungen im 

Wert des Engagements und der Sicherheit auf- 

fangen soll. 

Das Kriterium der angemessenen Diversifizierung 

im Hinblick auf Emittentenkonzentration wird 

als erfüllt betrachtet, wenn der Teilfonds von ei- 

ner Gegenpartei bei der effizienten Portfoliover- 

waltung oder bei Geschäften mit OTC-Derivaten 

einen Sicherheitskorb (Collateral Basket) erhält, 

bei dem der maximale Gesamtwert der offenen 

Positionen gegenüber einem bestimmten Emit- 

tenten 20 % des Nettoinventarwertes nicht über- 

schreitet. Wenn ein Teilfonds unterschiedliche Ge-

genparteien hat, sollten die verschiedenen 

Barmittel in der Währung des 

Fonds 

Barmittel in einer anderen 

Währung als jener des Fonds je-

doch ausschließlich EUR, CHF, 

USD 

Anleihen und/oder andere 

Schuldtitel oder Forderungs- 

rechte, mit festem oder variab- 

lem Zinssatz 

In Ausnahmefällen können 

auch andere Vermögenswerte, 

die die Anforderungen an Si- 

cherheiten erfüllen, akzeptiert 

werden 

0% 

 

bis zu 10% 

 
 
 
 

bis zu 10% 

 
 
 
 

bis zu 30% 

Sicherheitenkörbe aggregiert werden, um die 

20 % Grenze für den Gesamtwert der offenen 

Es besteht die Möglichkeit, dass für den Fonds Ge- 

schäfte mit OTC-Derivaten akzeptiert werden ohne 

von der Gegenpartei Sicherheiten zu verlangen, z.B. 

bei Devisentermingeschäften mit der Verwahrstelle 
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und bei Beträgen unter Threshold bzw. unter Mini- 

mum Transfer Amount. 

8. Die verwendeten Abschläge werden in regelmä- 

ßigen Abständen, mindestens jährlich, auf ihre 

Angemessenheit hin überprüft und falls notwen- 

dig entsprechend angepasst. 

9. Die Gesellschaft (oder ihre Vertreter) nimmt täg-

lich eine Bewertung der erhaltenen Sicherheiten 

vor. Erscheint der Wert der bereits gewährten Si-

cherheiten angesichts des zu deckenden Betrags 

nicht ausreichend, hat der Kontrahent sehr kurz-

fristig zusätzliche Sicherheiten zur Verfügung zu 

stellen. Soweit angemessen, wird den mit den als 

Sicherheiten akzeptierten Vermögenswerten ver-

bundenen Wechselkurs- oder Marktrisiken durch 

Sicherheitsmargen Rechnung getragen. 

10. Die Gesellschaft stellt sicher, dass sie ihre Rech- te 

in Bezug auf die Sicherheiten geltend machen 

kann, wenn ein Ereignis eintritt, das die Aus- 

übung der Rechte erforderlich macht; d.h., die Si-

cherheit muss jederzeit entweder direkt oder 

über die vermittelnde Stelle eines erstklassigen Fi-

nanzinstituts oder eine 100-prozentige Toch- ter-

gesellschaft dieses Instituts in einer Form zur Ver-

fügung stehen, die es der Gesellschaft er- mög-

licht, sich die als Sicherheit bereitgestellten Ver-

mögenswerte anzueignen oder diese zu ver- wer-

ten, falls der Kontrahent seiner Verpflichtung zur 

Rückgabe der geliehenen Wertpapiere nicht 

nachkommt. 

11. Während der Dauer der Vereinbarung kann die Si-

cherheit nicht veräußert, anderweitig als Sicher-

heit bereitgestellt oder verpfändet werden, es sei 

denn, die Gesellschaft verfügt über andere De-

ckungsmittel. 

12. Ein Teilfonds, der Sicherheiten für mindestens 30 

% seiner Vermögenswerte entgegennimmt, wird 

das damit verbundene Risiko u.a. im Rahmen von 

regelmäßigen Stresstests, unter normalen und au-

ßergewöhnlichen Bedingungen, die Auswirkun-

gen von Veränderungen des Marktwertes und der 

Liquidität der Sicherheiten, prüfen. 

 

6.2.3.6 Kreditaufnahme 

Die Aufnahme von kurzfristigen Krediten für gemein-

schaftliche Rechnung der Anleger ist bis zu 10 Pro-

zent des Wertes des jeweiligen Teilfonds zulässig, so-

fern die Bedingungen der Kreditaufnahme marktüb-

lich sind und die Verwahrstelle der Kreditaufnahme 

zustimmt. 

7. Bewertung 

7.1 An einer Börse notierte/an einem geregelten 

Markt gehandelte Vermögensgegenstände 

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an ei- 

ner offiziellen Börse notiert sind oder die an einem 

anderen geregelten Markt, der anerkannt, für das 

Publikum offen und dessen Funktionsweise ord- 

nungsgemäß ist, gehandelt werden, werden zum 

letztbekannten Kurs bewertet. Wenn ein und dassel- 

be Wertpapier auf verschiedenen Märkten im Han- 

del ist, wird der letztbekannte Verkaufskurs auf dem 

Hauptmarkt für das betreffende Wertpapier benutzt. 

7.2 Nichtnotierte Vermögensgegenstände/ Ver- 

mögensgegenstände ohne repräsentativen letzten 

Verkaufspreis 

Nichtnotierte Wertpapiere, andere gesetzlich und 

gemäß diesem Verwaltungsreglement zulässige Ver- 

mögenswerte und Wertpapiere, welche zwar an ei-

ner offiziellen Börse notiert sind oder an einem gere-

gelten Markt gehandelt werden, für welche aber der 

letzte Verkaufspreis nicht repräsentativ ist, werden 

zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die 

Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und 

allgemein anerkannten, von unabhängigen Wirt-

schaftsprüfern nachprüfbaren Bewertungsregeln 

festlegt. 

7.3 Anteile anderer OGAW oder OGA 

Anteile anderer OGAW oder OGA werden zu ihrem 

letztverfügbaren Nettoinventarwert berechnet. 

7.4 Flüssige Mittel 

Flüssige Mittel werden zu ihrem Nominalwert plus auf-

gelaufene Zinsen bewertet. 
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Die Bewertung von Geldmarktpapieren und sonsti- 

gen Vermögensanlagen mit einer Restlaufzeit von 

weniger als einem Jahr kann auf der Grundlage des 

beim Erwerb bezahlten Preises abzüglich der beim 

Erwerb bezahlten Kosten, unter Annahme einer 

konstanten Anlagerendite kontinuierlich dem 

Rücknahmepreis der entsprechenden Geldmarkt-

papiere und sonstigen Vermögensanlagen angegli-

chen werden. Die Verwaltungsgesellschaft achtet 

darauf, dass im Falle der Veräußerung dieser Ver-

mögensanlagen der realisierte Verkaufspreis nicht 

unter dem Renditekurs liegen wird. 

Dabei wird die Bewertungsbasis bei wesentli-

chen Veränderungen der Marktverhältnisse 

den jeweili- gen aktuellen Marktrenditen ange-

passt. 

Wann immer ein Devisenkurs benötigt wird, 

um den Nettoinventarwert eines Teilfonds zu 

bestim- men, wird der letztbekannte Devisen-

mittelkurs herangezogen. 

7.5 Nichtnotierte Schuldverschreibungen 

und Schuldscheindarlehen 

Für die Bewertung von Schuldverschreibungen, 

die nicht zum amtlichen Markt zugelassen oder in 

ei- nen organisierten Markt einbezogen sind (z. B. 

nicht notierte Anleihen, Commercial Papers und 

Einla- genzertifikate), und für die Bewertung von 

Schuld- scheindarlehen werden die für vergleich-

bare Schuld- verschreibungen und Schuldschein-

darlehen verein- barten Preise und gegebenen-

falls die Kurswerte von Anleihen vergleichbarer 

Aussteller mit entsprechen- der Laufzeit und Ver-

zinsung, erforderlichenfalls mit einem Abschlag 

zum Ausgleich der geringeren Ver- äußerbarkeit, 

herangezogen. 

7.6 Optionsrechte und Terminkontrakte 

Die zu einem Teilfonds gehörenden Optionsrechte 

und die Verbindlichkeiten aus einem Dritten einge-

räumten Optionsrechten, die zum Handel an einer 

Börse zugelassen oder in einen anderen organisier-

ten Markt einbezogen sind, werden zu den jeweils 

zuletzt festgestellten Kursen bewertet. 

Das gleiche gilt für Forderungen und Verbind-

lich- keiten aus für Rechnung eines Teilfonds 

ge- oder verkauften Terminkontrakten. Die zu 

Lasten eines 



 

28 
 

 
 

Teilfonds geleisteten Einschüsse werden unter Ein- 

beziehung der am Börsentag festgestellten Bewer- 

tungsgewinne und Bewertungsverluste zum Wert 

des Teilfonds hinzugerechnet. 

8. Wertentwicklung 

Die Wertentwicklung der Teilfonds ist den spezifi- 

schen Informationen zu den Teilfonds in den KIIDs 

dargestellt. Soweit ein Teilfonds neu aufgelegt wur- 

de, können keine Wertentwicklungen der Vergan- 

genheit ausgewiesen werden. 

Die Wertentwicklung der einzelnen Teilfonds kann 

ferner den erscheinenden Halb-/Jahresberichten so- 

wie auf der Website der Gesellschaft 

http://www.bayerninvest.lu entnommen werden. 

Die historische Wertentwicklung der Teilfonds er-

möglicht keine Prognose für die zukünftige Wertent-

wicklung. 

9. Risikohinweise 

9.1 Allgemeines 

Die Vermögensgegenstände, in die die Verwaltungs- 

gesellschaft für Rechnung der Teilfonds investiert, 

enthalten neben den Chancen auf Wertsteigerung 

auch Risiken. So können Wertverluste auftreten, in- 

dem der Marktwert der Vermögensgegenstände ge-

genüber dem Einstandspreis fällt. Veräußert der An-

leger Anteile eines Teilfonds zu einem Zeitpunkt, in 

dem die Kurse der in dem Teilfonds befindlichen Ver-

mögensgegenstände gegenüber dem Zeitpunkt sei-

nes Anteilerwerbs gefallen sind, so erhält er das von 

ihm in den Teilfonds investierte Geld nicht vollständig 

zurück. Obwohl jeder Teilfonds stetige Wertzu-

wächse anstrebt, können diese nicht garantiert wer-

den. Das Risiko des Anlegers ist jedoch auf die ange-

legte Summe beschränkt. Eine Nachschusspflicht 

über das vom Anleger investierte Geld hinaus besteht 

nicht. 

ES KANN KEINE ZUSICHERUNG GEGEBEN WERDEN, 

DASS DIE ZIELE DER ANLAGEPOLITIK DES JEWEILI- 

GEN TEILFONDS TATSÄCHLICH ERREICHT WERDEN. 

9.2 Mögliches Anlagespektrum 

Unter Beachtung der durch das Gesetz vom 

17. Dezember 2010 über Organismen und die 

 
Vertragsbedingungen vorgegebenen Anlagegrund- 

sätze und -grenzen, die für den Vermögensfonds und 

seine Teilfonds einen sehr weiten Rahmen vorsehen, 

kann die tatsächliche Anlagepolitik auch darauf ausge-

richtet sein, schwerpunktmäßig Vermögensgegen-

stände z.B. nur weniger Branchen, Märkte oder Regio-

nen/Länder zu erwerben. Diese Konzentration auf we-

nige spezielle Anlagesektoren kann mit besonderen 

Chancen verbunden sein, denen aber auch entspre-

chende Risiken (z. B. Marktenge, hohe Schwankungs-

breite innerhalb bestimmter Konjunkturzyklen) gegen-

überstehen. 

Die Risiken, welche die Anlagepolitik der einzelnen 

Teilfonds betreffen, sind unter der Rubrik Vermö-

gensfonds im Überblick beschrieben. 

9.3 Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken 

Die Verwaltungsgesellschaft erachtet Nachhaltig-

keitsrisiken als relevant. Ein „Nachhaltigkeitsrisiko“ 

im Sinne der Verordnung (EU) 2019/2088 über 

nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im 

Finanzdiensteistungssektor („SFDR“) ist ein Ereignis 

oder eine Bedingung in den Bereichen Umwelt, So-

ziales oder Unternehmensführung, dessen bezie-

hungsweise deren Eintreten tatsächlich oder poten-

ziell wesentliche negative Auswirkungen auf den 

Wert der Investition haben könnte.  

Die Verwaltungsgesellschaft bezieht im Rahmen des 

Investmentprozesses alle relevanten Nachhaltig-

keitsrisiken in die Anlageentscheidung mit ein und 

bewertet und überwacht diese fortlaufend. Dabei 

werden auch alle relevanten Nachhaltigkeitsrisiken 

berücksichtigt, die wesentliche negative Auswirkun-

gen auf die Rendite einer Anlage haben können. Im 

Rahmen der Bewertung der relevanten Nachhaltig-

keitsrisiken werden Nachhaltigkeitsdaten von ESG-

Datenanbietern sowie öffentlich zugängliche Infor-

mationsquellen (insbesondere Unternehmensbe-

richterstattung, Unternehmensnachrichten) be-

rücksichtigt. Die Bewertung von Nachhaltigkeitsrisi-

ken ist komplex und erfordert subjektive Einschät-

zungen, die auf schwer zu beschaffenden, unvoll-

ständigen, geschätzten, veralteten oder anderwei-

tig wesentlich ungenauen Daten beruhen können. 

Selbst wenn sie identifiziert werden, gibt es keine 

Garantie dafür, dass die Verwaltungsgesellschaft 

die Auswirkungen von Nachhaltigkeitsrisiken auf die 

Anlagen des Fonds korrekt bewertet. Tritt ein Nach-

haltigkeitsrisiko ein oder tritt es in einer Weise ein, 

die durch die Verwaltungsgesellschaft nicht vorher-

gesehen wurde, kann dies plötzliche, erhebliche ne-

gative Auswirkungen auf den Wert einer Anlage und 

http://www.bayerninvest.lu/
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damit auf den Nettoinventarwert des Fonds ha-

ben. Eine solche negative Auswirkung kann zu ei-

nem vollständigen Wertverlust der betreffenden 

Anlage(n) führen und einen entsprechenden ne-

gativen Einfluss auf den Nettoinventarwert des 

Fonds haben. 

9.4 Marktrisiko 

Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Fi-

nanz- produkten hängt insbesondere von der Ent-

wicklung der Kapitalmärkte ab, die wiederum von 

der allge- meinen Lage der Weltwirtschaft sowie 

den wirt- schaftlichen und politischen Rahmen-

bedingungen in den jeweiligen Ländern beein-

flusst wird. Auf die allgemeine Kursentwicklung 

insbesondere an einer Börse können auch irratio-

nale Faktoren wie Stim- mungen, Meinungen und 

Gerüchte einwirken. 

9.5 Besondere Branchenrisiken 

Schwerpunktmäßige Anlagen in Wertpapiere ei-

ner Branche können ebenfalls dazu führen, dass 

sich die besonderen Risiken einer Branche ver-

stärkt im Wert eines Teilfonds widerspiegeln. 

Insbesondere bei Anlagen in Branchen, die stark 

von Entwicklung und Forschung abhängig sind 

(z.B. Bio- technologiebranche, Pharmabranche 

etc.) oder ver- gleichsweise neu sind, kann es bei 

Entwicklungen  mit branchenweiten Auswirkun-

gen zu vorschnellen Reaktionen der Anleger mit 

der Folge erheblicher Kursschwankungen kom-

men. Der Erfolg dieser Branchen basiert häufig 

auf Spekulationen und Erwartungen um Hinblick 

auf zukünftige Produkte. Erfüllen diese Produkte 

allerdings nicht die in sie gesetzten Erwartungen 

oder treten sonstige Rückschläge auf, können ab-

rupte Wertverluste in der gesamten Branche auf-

treten. 
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Allerdings kann es auch in anderen Branchen Abhän- 

gigkeiten geben, die dazu führen, dass bei ungünsti-

gen Entwicklungen wie z.B. bei Lieferengpässen, Roh-

stoffknappheit, Verschärfung von gesetzlichen Vor-

schriften usw. die gesamte Branche einer erhebli- 

chen Wertschwankung unterliegt. 

9.6 Länder- oder Transferrisiko 

Vom Länderrisiko spricht man, wenn ein ausländi- 

scher Schuldner trotz Zahlungsfähigkeit aufgrund feh-

lender Transferfähigkeit oder –bereitschaft seines 

Sitzlandes Leistungen nicht fristgerecht, oder über-

haupt nicht erbringen kann. So können z.B. Zahlun-

gen, auf die ein Teilfonds Anspruch hat, ausbleiben, 

oder in einer Währung erfolgen, die aufgrund von De-

visenbeschränkungen nicht mehr konvertierbar ist. 

9.7 Abwicklungsrisiko 

Insbesondere bei der Investition in nicht notierte 

Wertpapiere besteht das Risiko, dass die Abwicklung 

durch ein Transfersystem aufgrund einer verzöger- 

ten oder nicht vereinbarungsgemäßen Zahlung oder 

Lieferung nicht erwartungsgemäß ausgeführt wird. 

9.8 Liquiditätsrisiko 

Für die Teilfonds dürfen auch Vermögensgegenstän- 

de erworben werden, die nicht zum amtlichen Markt 

an einer Börse zugelassen oder in einen organisier- 

ten Markt einbezogen sind. Der Erwerb derartiger 

Vermögensgegenstände ist mit der Gefahr verbun- 

den, dass es insbesondere zu Problemen bei der Wei-

terveräußerung der Vermögensgegenstände an 

Dritte kommen kann. 

Im Speziellen, kann es bei erst im Aufbau befindli- 

chen Marktsegmenten früher als in hoch entwickel- 

ten Märkten zu Engpässen bei der Handelbarkeit 

kommen. Die Bewertung und der Verkauf einzelner 

Anlagen können sich daher schwierig und zeitauf- 

wendig gestalten. Gegebenenfalls sind Verkäufe nur 

unter Inkaufnahme von Kursverlusten möglich. 

9.9 Adressenausfallrisiko 

Durch den Ausfall eines Ausstellers oder Kontrahen- 

ten können Verluste für den jeweiligen Teilfonds 

entstehen. 

 
Das Ausstellerrisiko beschreibt die Auswirkung der 

besonderen Entwicklungen des jeweiligen Ausstel- 

lers, die neben den allgemeinen Tendenzen der Ka- 

pitalmärkte auf den Kurs eines Wertpapiers einwir- 

ken. Auch bei sorgfältiger Auswahl der Wertpapiere 

kann nicht ausgeschlossen werden, dass Verluste 

durch Vermögensverfall von Ausstellern eintreten. 

Das Kontrahentenrisiko beinhaltet das Risiko hinsicht-

lich der Partei eines gegenseitigen Vertrages, mit der ei-

genen Forderung teilweise oder vollständig auszufallen. 

Dies gilt für alle Verträge, die für Rechnung eines Teil-

fonds geschlossen werden. 

9.10 Währungsrisiko 

Sofern Vermögenswerte eines Teilfonds in anderen 

Währungen als der jeweiligen Teilfondswährung an-

gelegt sind, erhält der Teilfonds die Erträge, Rück- 

zahlungen und Erlöse aus solchen Anlagen in der je-

weiligen Währung. Fällt der Wert dieser Währung ge-

genüber der Fondswährung, so reduziert sich der 

Wert des Teilfonds. 

9.11 Verwahrrisiko 

Mit der Verwahrung von Vermögensgegenständen 

des Fonds insbesondere im Ausland und in aufstre- 

benden Märkten kann ein Verlustrisiko verbunden 

sein, das aus Insolvenz, Sorgfaltspflichtverletzungen 

oder missbräuchlichem Verhalten des Verwahrers o-

der eines Unter-Verwahrers resultieren kann. In die-

sem Fall besteht damit die Möglichkeit, dass die in 

Verwahrung befindlichen Anlagen teilweise oder 

vollständig dem Zugriff des Fonds zu dessen Scha- 

den entzogen werden könnte. 

9.12 Konzentrationsrisiko 

Weitere Risiken können dadurch entstehen, dass 

eine Konzentration der Anlage in bestimmte Vermö-

gensgegenstände oder Märkte erfolgt. Dann ist der 

Teilfonds von der Entwicklung dieser Vermögensge-

genstände oder Märkte besonders stark abhängig. 

Damit verbunden ist eine Konzentration des 

Adressenausfallrisikos. 

9.13 Inflationsrisiko 

Die Inflation beinhaltet ein Abwertungsrisiko für alle 

Vermögensgegenstände. 



 

31 
 

 
 

9.14 Rechtliches und steuerliches Risiko 

Die rechtliche und steuerliche Behandlung von Fonds 

kann sich in unabsehbarer und nicht beeinflussbarer 

Weise ändern. Eine Änderung fehlerhaft festgestell-

ter Besteuerungsgrundlagen der Teilfonds für voran-

gegangene Geschäftsjahre kann für den Fall einer für 

den Anleger steuerlich grundsätzlich nachteiligen 

Korrektur zur Folge haben, dass der Anleger die Steu-

erlast aus der Korrektur für vorangegangene Ge-

schäftsjahre zu tragen hat, obwohl er unter Umstän-

den zu diesem Zeitpunkt nicht in dem jeweiligen Teil-

fonds investiert war. Umgekehrt kann für den Anle-

ger der Fall eintreten, dass ihm eine steuerlich grund-

sätzlich vorteilhafte Korrektur für das aktuelle und 

für vorangegangene Geschäftsjahre, in denen er an 

dem jeweiligen Teilfonds beteiligt war, durch die 

Rückgabe oder Veräußerung der Anteile vor Umset-

zung der entsprechenden Korrektur nicht mehr zu-

gute kommt. 

Zudem kann eine Korrektur von Steuerdaten dazu 

führen, dass steuerpflichtige Erträge bzw. steuerli- 

che Vorteile in einem anderen als dem eigentlich zu- 

treffenden Veranlagungszeitraum tatsächlich steuer- 

lich veranlagt werden und sich dies beim einzelnen 

Anleger negativ auswirkt. 

9.15 Änderung der Anlagepolitik 

Durch eine Änderung der Anlagepolitik innerhalb 

des für die Teilfonds zulässigen Anlagespektrums 

kann sich das mit dem Teilfonds verbundene Risiko 

inhaltlich verändern. 

9.16 Änderung des Verwaltungsreglements; Auflö- 

sung oder Verschmelzung 

Die Verwaltungsgesellschaft behält sich im Verwal- 

tungsreglement für den Fonds das Recht vor, das Ver-

waltungsreglement zu ändern (siehe hierzu auch Zif-

fer 1 „Grundlagen“). Ferner ist es ihr gemäß dem Ver-

waltungsreglement möglich, einen Teilfonds ganz 

aufzulösen, oder ihn mit einem anderen, ebenfalls 

von ihr verwalteten Teilfonds zu verschmelzen. Für 

den Anleger besteht daher das Risiko, dass er die von 

ihm geplante Haltedauer nicht realisieren kann. 

 
9.17 Risiko der Rücknahmeaussetzung 

Die Anleger können grundsätzlich von der Verwal- 

tungsgesellschaft die bewertungstägliche Rücknah- 

me ihrer Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesell- 

schaft kann die Rücknahme der Anteile jedoch in den 

im Verwaltungsreglement vorgesehenen Fällen und 

gemäß den darin festgelegten Bedingungen vorüber-

gehend aussetzen. Die Aussetzung der Anteilrück-

nahme darf nur für Ausnahmefälle vorgesehen wer-

den, wenn die Umstände eine solche Aussetzung er-

fordern und wenn diese unter Berücksichtigung der In-

teressen der Anteilinhaber gerechtfertigt sind.  Mit der 

vorübergehenden Aussetzung geht einher, dass Zeich-

nungen, Umtausche oder Rücknahmen in den von der 

Aussetzung betroffenen Teilfonds bis auf Weiteres 

nicht mehr möglich sind. Vorliegende Anträge auf 

Zeichnungen, Umtausche oder Rücknahmen, die nach 

Annahmeschlusszeit eingegangen sind, werden abge-

lehnt. Über die Wiederaufnahme des Anteilscheinge-

schäftes sowie die offizielle Preisberechnung der be-

troffenen Teilfonds sind die Anleger umgehend und in 

geeigneter Form zu informieren. Die Anteile werden 

dann erst mit Wiederaufnahme des Anteilscheinge-

schäftes zu dem dann gültigen Preis zurückgenom-

men. Dieser Preis kann niedriger liegen, als derjenige 

vor Aussetzung der Rücknahme. 

9.18 Schlüsselpersonenrisiko 

Teilfonds, deren Anlageergebnis in einem bestimm- 

ten Zeitraum sehr positiv ausfällt, haben diesen Er- 

folg auch der Eignung der handelnden Personen und 

damit den richtigen Entscheidungen ihres Manage-

ments zu verdanken. Die personelle Zusammenset-

zung des Fondsmanagements kann sich jedoch verän-

dern. Neue Entscheidungsträger können dann mög-

licherweise weniger erfolgreich agieren. 

9.19 Regulierungsrisiko 

Für den Teilfonds dürfen auch Anlagen im Ausland ge-

tätigt werden. Damit geht das Risiko möglicher nach-

teiliger internationaler politischer Entwicklungen, Än-

derungen der Politik der jeweiligen Regierung, Ände-

rungen der regulatorischen Rahmenbedingungen, Än-

derungen der Besteuerungsgrundlagen und anderer 

rechtlicher Entwicklungen einher. Dadurch können 

sich insbesondere Beschränkungen hinsichtlich der für 

den Teilfonds erwerbbaren Vermögensgegenstände 

ergeben, die dementsprechend die Wertentwicklung 

des Teilfonds nachteilig beeinflussen können. 

9.20 Risiko an Feiertagen im In- und Ausland 

Aufgrund lokaler Feiertage in bestimmten Regio- 

nen/Ländern kommt es möglicherweise zu Abwei- 
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chungen zwischen den Handelstagen an Börsen 

dieser Länder/Regionen und den Bewertungsta-

gen des Teilfonds. Der Teilfonds kann daher viel-

leicht an einem Tag, der kein Bewertungstag ist, 

auf Marktentwicklungen in den Ländern/Regio-

nen nicht am selben Tag reagieren oder an einem 

Bewertungstag, der kein Handelstag in diesen 

Ländern ist, auf dem dortigen Markt nicht han-

deln. Dadurch können 
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Liquiditätsprobleme bei der Veräußerung von Antei- 

len auftreten. 

9.21 Risiken im Zusammenhang mit 

Derivatgeschäften 

Kauf und Verkauf von Optionen sowie der Abschluss 

von Terminkontrakten oder Swaps sind mit folgen- 

den Risiken verbunden: 

1. Kursänderungen des Basiswerts können den Wert 

eines Optionsrechts oder Terminkontraktes bis 

hin zur Wertlosigkeit vermindern. Durch Wertän-

derungen des einem Swap zugrundeliegenden 

Vermögenswertes kann ein Teilfonds ebenfalls 

Verluste erleiden. 

2. Der gegebenenfalls erforderliche Abschluss eines 

Gegengeschäfts (Glattstellung) ist mit Kosten ver-

bunden. 

3. Durch die Hebelwirkung von Optionen kann der 

Wert des Fondsvermögens stärker beeinflusst 

werden, als dies beim unmittelbaren Erwerb der 

Basiswerte der Fall ist. 

4. Der Kauf von Optionen birgt das Risiko, dass die 

Option nicht ausgeübt wird, weil sich die Preise 

der Basiswerte nicht wie erwartet entwickeln, so 

dass die von einem Teilfonds gezahlte Options-

prämie verfällt. Beim Verkauf von Optionen be-

steht die Gefahr, dass ein Teilfonds zur Abnahme 

von Vermögenswerten zu einem höheren als 

dem Marktpreis oder zur Lieferung von Vermö- 

genswerten zu einem niedrigeren als dem aktu- 

ellen Marktpreis verpflichtet. Der Teilfonds erlei- 

det dann einen Verlust in Höhe der Preisdifferenz 

minus der eingenommenen Optionsprämie. 

5. Auch bei Terminkontrakten besteht das Risiko, 

dass ein Teilfonds infolge einer unerwarteten 

Entwicklung des Marktpreises bei Fälligkeit Ver- 

luste erleidet. 

10. Erhöhte Volatilität 

Das Auftreten von Volatilitäten der Teilfonds, d.h. 

besonders hohen Schwankungen des Anteilprei-

ses in kurzer Zeit, hängt zu einem nicht unerheb-

lichen Teil von nicht im Vorhinein abschätzbaren 

allgemeinen Marktgegebenheiten ab. Allerdings 

wird das Risiko von erheblichen Volatilitäten ver-

stärkt, wenn bei den Anlageinstrumenten 

Schwerpunkte gebildet werden. 

Genauere Angaben sind der Rubrik Vermögens-

fonds im Überblick zu entnehmen. 

11. Anteile 

Die Anteile werden als Inhaberanteile durch CFF-Ver-

fahren (Central Facility for Funds) bei Clearstream Lu-

xembourg ausgegeben und bei einer Wertpapiersam-

melbank verwahrt. Ein Anspruch des Anlegers auf 

Auslieferung einzelner Anteilscheine besteht nicht. 

Der Erwerb von Anteilen ist nur bei Depotverwahrung 

möglich. Die Anteile lauten auf den Inhaber und ver-

briefen die Ansprüche der Inhaber gegenüber der Ge-

sellschaft. 

Die Ausgestaltung der unterschiedlichen Anteil- 

klassen erfolgt gemäß Art. 7 des Verwaltungsre- 

glements. Pro Teilfonds wird die Verwaltungsge- 

sellschaft eine oder mehrere dieser Anteilklassen 

begeben. Die jeweils ausgegebenen Anteilklassen 
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pro Teilfonds sind der Rubrik „Vermögensfonds im 

Überblick“ dieses Verkaufsprospektes zu entneh-

men. 

12. Nettoinventarwert, Ausgabe und Rücknahme 

von Anteilen und Orderannahmeschluss 

12.1 Nettoinventarwert 

Der Nettoinventarwert je Anteil für die jeweilige An-

teilklasse jedes Teilfonds wird an dem Bewertungs-

tag  nächstfolgenden Bankarbeitstag in Luxemburg, 

der selbst ein Bewertungstag ist, in der Basiswäh-

rung berechnet und bewertungstäglich auf der In-

ternetseite www.bayerninvest.lu veröffentlicht. Die 

Basiswährung jedes Teilfonds ist in der entsprechen-

den Teilfondsbeschreibung angegeben. Weitere In-

formationen zum Nettoinventarwert finden sich in 

Artikel 8 des Verwaltungsreglements. 

12.2 Ausgabe von Anteilen 

Die Ausgabe von Anteilen erfolgt gemäß Art. 5 und 

6 des Verwaltungsreglements. Anteile eines jeden 

Teilfonds können bei der Verwaltungsgesellschaft, 

bei der Verwahrstelle sowie über jede im Verkaufs- 

prospekt verzeichnete Zahlstelle an einem Bewer- 

tungstag erworben werden. 

Der Ausgabepreis ist der Nettoinventarwert je Anteil 

für jeden Teilfonds, veröffentlicht an dem entspre- 

chenden Bewertungstag (Trading Day) nächstfolgen-

den Bankarbeitstag, nachdem der Kaufauftrag bei der 

Verwaltungsgesellschaft eingegangen ist. 

Die Anzahl der ausgegebenen Anteile je Teilfonds ist 

grundsätzlich nicht beschränkt. Die Anteile können 

bei der Verwaltungsgesellschaft erworben werden. 

Sie werden von der Verwahrstelle zum Ausgabepreis 

ausgegeben Der Ausgabepreis jeder Anteilschein- 

klasse kann jeweils um einen den Vertriebsstellen zu-

kommenden Ausga- beaufschlag, welchen die Ver-

waltungsgesellschaft festsetzt, erhöht werden. Die 

Gesellschaft behält sich vor, die Ausgabe von Anteilen 

vorübergehend oder vollständig einzustellen. 

 
12.3 Rücknahme und Umwandlung von Anteilen 

Anteilinhaber können Aufträge zur Rücknahme und 

Umwandlung ihrer Anteile an jedem Bewertungstag 

einreichen. 

Die Anteile können über die Verwaltungsgesell- 

schaft, die Verwahrstelle oder jede Zahlstelle zurück- 

gegeben bzw. umgewandelt werden. Die Rücknah- 

me beziehungsweise die Umwandlung erfolgt nach 

den in den Artikeln 10 und 11 des Verwaltungsregle- 

ments festgelegten Bedingungen. 

Die Verwaltungsgesellschaft kann mit der Zustim- 

mung der Verwahrstelle im Falle von umfangreichen 

Rücknahmeanträgen die Zahlung des Rücknahme- 

preises aufschieben, bis die entsprechenden Vermö- 

genswerte veräußert worden sind (siehe Artikel 8 des 

Verwaltungsreglements). 

Je nach der Entwicklung des Nettovermögens des je-

weiligen Teilfonds kann der Rücknahmepreis höher o-

der niedriger liegen als der gezahlte Ausgabepreis 

(Kaufpreis). 

Die Verwaltungsgesellschaft beabsichtigt grundsätz- 

lich, keine Umwandlungsgebühr zu erheben. 

Wenn jedoch ein Anleger seine Anteile von einem 

Teilfonds in einen anderen Teilfonds mit höherem 

Ausgabeaufschlag umwandelt, wird die Verwal- 

tungsgesellschaft die positive Differenz dieser Aus- 

gabeaufschläge berechnen. 

In außergewöhnlichen Situationen kann die Verwal- 

tungsgesellschaft zeitweilig die Berechnung des Net- 

toinventarwertes eines jeden Teilfonds und folglich 

die Ausgabe, die Rücknahme und die Umwandlung 

von Anteilen eines bzw. aller Teilfonds aussetzen 

(siehe Artikel 9 des Verwaltungsreglements). 

12.4 Late Trading/Market Timing 

Zum Zeitpunkt des Eingangs des Zeichnungs-, Rück- 

nahme- oder Umwandlungsbegehrs erfolgt die Zeich-

nung, Rücknahme und Umwandlung von Anteilen zu 

unbekannten Ausgabe- und Rücknahmeprei sen. Der 

Zeichnungs-, Rücknahme- oder Umwandlungsantrag 

muss vor 14.00 Uhr Luxemburger Zeit an einem Be-

wertungstag bei der Gesellschaft eingegangen sein. 
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Zeichnungs-, Rücknahme- oder Umwandlungsanträ- 

ge, die nach 14.00 Uhr Luxemburger Zeit an einem 

Bewertungstag bei der Gesellschaft eingehen, wer- 

den so behandelt als seien diese erst am nächsten 

Bewertungstag bei der Gesellschaft eingegangen. 

Die Verwaltungsgesellschaft wird geeignete Maß- 

nahmen ergreifen, um der missbräuchlichen Nut- 

zung von Market Timing entgegenzuwirken und in 

Verdachtsfällen angemessene Schritte einleiten, um 

diese Praxis zu unterbinden. 

13. Veröffentlichung der Ausgabe- und Rück- 

nahmepreise und weitere Mitteilungen an die 

Anteilinhaber 

Der jeweils gültige Ausgabe- und Rücknahmepreis 

wird grundsätzlich auf der Internetseite der Verwal-

tungsgesellschaft http://www.bayernin-

vest.lu/de/fondsdaten/fondspreise/index.html ver-

öffentlicht und kann daneben auch in einer Tageszei-

tung bzw. einem sonstigen Online-Medium veröf-

fentlicht werden. 

Andere Informationen für die Anteilinhaber, soweit 

dies das Verwaltungsreglement fordert, werden im 

Recueil Électronique des Sociétés et Associations 

(RESA) des Großherzogtums Luxemburg veröffent- 

licht. Daneben werden sonstige wichtige Informatio-

nen an die Anteilinhaber grundsätzlich auf der Inter-

netseite der Verwaltungsgesellschaft (www.bayern-

invest.lu) veröffentlicht. Daneben wird in gesetzlich 

vorgeschriebenen Fällen eine Veröffentlichung in 

mindestens zwei überregionalen Tageszeitungen, 

von denen eine eine Luxemburger Zeitung ist, veröf-

fentlicht. 

Der Nettoinventarwert je Anteil eines jeden Teil- 

fonds sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise 

sind am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Ver- 

wahrstelle und über jede Zahlstelle erhältlich. 

Ebendort sind auch der Verkaufsprospekt mit Ver- 

waltungsreglement, dem KIID (Wesentliche Anleger- 

informationen) in der jeweils aktuellen Fassung so- 

wie die Jahres- und Halbjahresberichte erhältlich. 

14. Bekämpfung der Geldwäsche 

Gemäß dem luxemburgischen Gesetz vom 12. 

November 2004 zur Bekämpfung der Geldwä-

sche und Terrorismusfinanzierung in seiner ak-

tuell gültigen Fassung (nachfolgend „Gesetz 

von 2004“), der großherzoglichen Verordnung 

vom 1. Februar 2010, der Verordnung 12-02 

und den darüber hinaus geltenden einschlägi-

gen Gesetzen sowie Rundschreiben und Ver-

ordnungen der Luxemburger Finanzaufsichtsbe-

hörde CSSF in ihrer jeweils aktuell gültigen Fassung, 

werden Gewerbetreibende gemäß 

Artikel 2 des Gesetzes von 2004 und allen im Finanz-

sektor tätigen Personen und Unternehmen Ver-

pflichtungen zur Bekämpfung der Geldwäsche und 

der Terrorismusfinanzierung auferlegt, um die Ver-

wendung von Organismen für gemeinsame Anlagen 

zu Geldwäschezwecken zu verhindern. Hierzu ge-

hört auch die Verpflichtung zur Identifikation und 

Legitimation von Anlegern und Investitionsgeldern 

in Anwendung der regulatorischen Vorgaben, insbe-

sondere des Artikel 3 des Gesetzes vom 12. Novem-

ber 2004 („Customer Due Diligence“). 

Unter Berücksichtigung dieser gesetzlichen und auf-

sichtsrechtlichen Vorgaben erfolgt die Identifizie-

rung und, sofern erforderlich, die Durchführung ei-

ner detaillierten Verifizierung durch die Verwal-

tungsgesellschaft oder die Register- und Transfer-

stelle des Fonds. 

Antragsteller müssen den Zeichnungsdokumenten, 

die gesetzlich bestimmten Legitimationsdokumente 

beifügen. Die Verwaltungsgesellschaft und die Re-

gister- und Transferstelle behalten sich das Recht 

vor, zusätzliche Informationen anzufordern, die für 

die Verifizierung der Identität eines Antragstellers 

erforderlich sind. Sollte ein Antragsteller die ver-

langten Dokumente verspätet oder nicht vorlegen, 

wird der Zeichnungsantrag abgelehnt. Bei Rücknah-

men kann eine unvollständige Dokumentationslage 

dazu führen, dass sich die Auszahlung des Rücknah-

mepreises verzögert. Die Verwaltungsgesellschaft 

oder die Register- und Transferstelle ist für die ver-

spätete Abwicklung oder den Ausfall einer Transak-

tion nicht verantwortlich, wenn der Anleger die Do-

kumente nicht oder unvollständig vorgelegt hat. 

Die Verwaltungsgesellschaft behält sich das Recht 

vor, aus beliebigem Grund einen Antrag vollständig 

oder teilweise abzulehnen. In diesem Fall werden 

die im Rahmen eines Antrags gezahlten Gelder oder 

diesbezügliche Salden unverzüglich dem Antragstel-

ler auf das von ihm angegebene Konto zurücküber-

wiesen, sofern die Identität des Antragstellers ge-

mäß den Luxemburger Bestimmungen zur Geldwä-

sche ordnungsgemäß festgestellt werden konnte. In 

diesem Fall haften weder der Fonds, die Verwal-

tungsgesellschaft, noch die Register- und Transfer-

stelle für etwaige Zinsen, Kosten oder Entschädigun-

gen. 

Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft o-

der der Register- und Transferstelle von Zeit zu Zeit, 

im Rahmen der Verpflichtung zur kontinuierlichen 

http://www.bayerninvest.lu/de/fondsdaten/fondspreise/index.html
http://www.bayerninvest.lu/de/fondsdaten/fondspreise/index.html
http://www.bayerninvest.lu/
http://www.bayerninvest.lu/
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Überwachung der Anleger, aufgefordert wer-

den, zusätzliche oder aktualisierte Legitimati-

onsdokumente und Informationen vorzulegen. 

Sollten diese Dokumente nicht unverzüglich 

beigebracht werden, ist die Verwaltungsgesell-

schaft bzw. die Register- und Transferstelle be-

rechtigt und verpflichtet, die Fondsanteile der 

betreffenden Anleger zu sperren. 

Die Erfassung von Informationen, die in Zusammen-

hang mit der Investition in den Fonds übergeben 

werden, erfolgt ausschließlich zur Einhaltung der 

Bestimmungen zur Verhinderung von Geldwäsche. 

Alle in diesem Zusammenhang einbehaltenen Doku-

mente werden nach Beendigung der Geschäftsbezie-

hung fünf Jahre aufbewahrt. 

Die Verwaltungsgesellschaft wendet die aufsichts-

rechtlich anwendbaren Sorgfaltspflichten zur Be-

kämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzie-

rung sowie Sanktionen und Transparenzregisterge-

setze an. Dies betrifft unter anderem die Überprü-

fung der Anleger, Gegenparteien, Dienstleister und 

Zielinvestments des Fonds. Ferner wendet die Ver-

waltungsgesellschaft verstärkte Sorgfaltspflichten 

auf Intermediäre gemäß Artikel 3(2) der Verordnung 

12-02 an. Wirtschaftlich Endberechtigte (UBO) sind in 

das Luxemburger Transparenzregister einzutragen. 

15. Verwaltungs- und sonstige Kosten 

Die Verwaltungsgesellschaft hat Anspruch auf eine 

jährliche Verwaltungsgebühr. Etwaige Fondsmana-

ger- und eventuell anfallende Anlageberaterhono-

rare, inklusive erfolgsabhängige Gebühren im Zu-

sammenhang mit der Verwaltung eines 

 
Teilfondsvermögens, können dem jeweiligen Teil- 

fonds separat belastet werden. Die Verwaltungsge- 

bühr, etwaige Fondsmanagerhonorare und eventuell 

anfallende Anlageberaterhonorare inklusive erfolgs- 

abhängige Gebühren, sowie deren Berechnungsme- 

thode werden in der Übersicht des jeweiligen Teil- 

fonds aufgeführt. 

Die Verwahrstelle berechnet eine jährliche Verwahr- 

stellengebühr („Verwahrstellengebühr“) von bis zu 

0,04 %, zahlbar monatlich, berechnet auf den letzten 

Nettoinventarwert eines jeden Teilfonds am Ende ei-

nes jeden Monats. Fremde Verwahrungs- und Ver-

waltungsgebühren, die von anderen Korrespondenz-

banken und/oder Clearingstellen (z.B. Clearstream o-

der Euroclear) für die Verwahrung der Vermögens-

werte des Fonds anfallen, werden dem Fondvermö-

gen gesondert in Rechnung gestellt. 

Neben den vorgenannten Vergütungen gehen die fol-

genden Aufwendungen zu Lasten des jeweiligen Teil-

fonds: 

1. Übliche Makler-, Broker- und Bankgebühren, die 

für Geschäfte eines jeden Teilfonds anfallen. 

2. Druckkosten für Inhaberzertifikate, die Kosten der 

Vorbereitung und/oder der amtlichen Prüfung des 

Verwaltungsreglements und aller anderen den 

Fonds betreffenden Dokumente, einschließlich Zu-

lassungsanträgen, Verkaufsprospekten, den KIIDs 

sowie diesbezügliche Änderungsanträge an Behör-

den in verschiedenen Ländern in den entsprechen-

den Sprachen im Hinblick auf das Verkaufsangebot 

von Fondsanteilen; 

3. Kosten für den Druck und Versand der Jahres- 

und Zwischenberichte und anderer Mitteilun- 

gen an die Anteilinhaber in den zutreffenden 

Sprachen sowie Kosten der Veröffentlichung 

der Ausgabe- und Rücknahmepreise und der 

Ausschüttungsbekanntmachungen sowie al- 

ler sonstiger an die Anteilinhaber gerichteten 

Bekanntmachungen; 

4. Kosten des Rechnungswesens, der Buchführung, 

der Register- und Transferstelle, der Messung der 

Performance der Teilfonds, des Risk Management 

und der täglichen Errechnung des Inventarwertes 

und dessen Veröffentlichung; 



 

37 
 

 
 

5. Honorare der Wirtschaftsprüfer; 

6. Kosten für die Meldung an ein Transaktionsregis- 

ter gemäß EMIR. 

7. etwaige Kosten von Kurssicherungsgeschäften; 

8. Eventuell anfallende Mehrwertsteuer; 

9. Kosten zur Förderung des Vertriebs; 

10. Kosten für Rechtsberatung und alle ähnlichen ad- 

ministrativen Kosten, die der Verwaltungsgesell- 

schaft oder der Verwahrstelle entstehen, wenn 

sie im Interesse der Anteilinhaber des Fonds han-

deln; 

11. Kosten für die Bekanntmachung der Besteue- 

rungsgrundlagen und der Bescheinigung, dass die 

steuerlichen Angaben nach den Regeln des deut-

schen Steuerrechts ermittelt wurden, Kosten zur 

Erstellung und Bekanntmachung steuerlicher Hin-

weise; 

12. Kosten etwaiger Börsennotierung(en) und/ oder 

Registrierung der Anteile zum öffentlichen Ver- 

trieb in verschiedenen Ländern. 

13. Eine jährliche Abgabe („taxe d’abonnement“) 

wird vom Großherzogtum Luxemburg dem Ge- 

samtnettovermögen auferlegt. 

14. Die Verwaltungsgesellschaft ist ermächtigt, auf 

Anteile bestimmter Anteilklassen, die im Ver- 

kaufsprospekt jeweils beschrieben sind, eine Ver- 

triebsprovision von maximal 1,5% pro Jahr des 

dieser Anteilklasse zukommenden Anteils des 

Nettoinventarwertes innerhalb des jeweiligen 

Teilfonds zu berechnen. Die Berechnungsmetho- 

de ist im Verkaufsprospekt des jeweiligen Teil- 

fonds beschrieben. 

Im Falle, dass eine der oben genannten Ausgaben des 

Fonds nicht einem bestimmten einzelnen Teilfonds 

zugeteilt werden kann, wird diese Ausgabe allen Teil-

fonds pro rata zum Nettoinventarwert jedes einzel-

nen Teilfonds zugeteilt. 

Wo der Fonds eine der oben genannten Ausgaben für 

einen bestimmten einzelnen Teilfonds oder im Zu-

sammenhang mit einem bestimmten einzelnen Teil-

fonds macht, wird diese Ausgabe jenem Teilfonds zu-

geteilt. 

 
Alle periodisch wiederkehrenden Kosten werden di- 

rekt vom Fonds getragen; andere Auslagen können 

über einen Zeitraum von 5 Jahren abgeschrieben 

werden. 

Im Jahresbericht des Fonds werden die zu Lasten der 

Teilfonds angefallenen Verwaltungskosten (ohne 

Transaktionskosten) offengelegt und als Quote des 

durchschnittlichen Fondsvolumens ausgewiesen 

(“Total Expense Ratio” – TER). 

Der Verwaltungsgesellschaft können im Zusammen- 

hang mit Geschäften für Rechnung der Teilfonds geld-

werte Vorteile (Broker Research, Finanzanalysen, 

Markt- und Kursinformationssysteme) entstehen, die 

im Interesse der Anleger bei den Anlageentschei- dun-

gen verwendet werden. 

15. Besonderheiten bei dem Erwerb von 

Investmentanteilen 

Neben der Vergütung zur Verwaltung der Teilfonds 

wird eine Verwaltungsvergütung für die in den Teil- 

fonds gehaltenen Zielfondsanteile berechnet. Die 

Teilfonds werden nicht in Zielfonds anlegen, die ei- 

ner Verwaltungsvergütung von mehr als 5% p.a. un-

terliegen. 

Sämtliche Arten von Gebühren, Kosten, Steuern, Pro-

visionen und sonstigen Aufwendungen, die den jewei-

ligen Zielfonds nach ihren vertraglichen Bedingungen 

belastet werden können, sind mittelbar oder unmit-

telbar von den Anlegern des Teilfonds zu tragen. Dazu 

zählen insbesondere Transaktionskosten, bankübli-

che Depotgebühren, Kosten für den Druck und Ver-

sand sowie Bekanntmachung der für die Anleger be-

stimmten Jahres- und Halbjahresberichte sowie Auf-

lösungsberichte, Kosten der Bekanntmachung der 

Ausgabe- und Rücknahmepreise und Ausschüttun-

gen, Kosten für die Prüfung der Zielfonds, evtl. entste-

hende Steuern, Kosten für die Bekanntmachung der 

Besteuerungsgrundlagen sowie Kosten für die Gel-

tendmachung und Durchsetzung von Rechtsansprü-

chen. 

Im Gegenzug vereinnahmt der jeweilige Teilfonds 

vollumfänglich die von den Zielfondsgesellschaf- 

ten an die Verwaltungsgesellschaft gezahlten Ver-

triebsfolgeprovisionen. 
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Erwirbt der jeweilige Teilfonds Anteile anderer 

OGAW und/oder sonstiger OGA, die unmittelbar oder 

mittelbar von einer anderen Gesellschaft verwaltet 

werden, mit der die Verwaltungsgesellschaft durch 

eine gemeinsame Verwaltung oder Beherrschung o-

der durch eine wesentliche direkte oder indirekte Be-

teiligung verbunden ist, so werden für die Zeichnung 

oder den Rückkauf von Anteilen der anderen OGAW 

und/oder anderen OGA durch den Teilfonds keine 

Ausgabeaufschläge, Vertriebsprovisionen und Rück-

nahmeprovisionen berechnet. Investiert ein Teilfonds 

in einen derartigen OGAW oder OGA, dann werden 

die dem Teilfonds in Rechnung gestellten Gebühren 

(Verwaltungsgebühr, Anlageberater-/Fondsmanager-

honorar und Verwahrstellengebühr), soweit diese 

Gebühren identischen Begünstigten zukommen, an-

teilig um diesen Teil gekürzt. 

Durch die Investition in andere Investmentfonds kann 

es zu Kostendoppelbelastungen kommen, die im Jah-

resbericht erwähnt werden. Zielfonds werden zu 

banküblichen Konditionen erworben, so dass grund-

sätzlich lediglich eine geringe Doppelbelastung ent-

stehen sollte. Darüber hinaus werden gegebenenfalls 

erlangte Gebührenermäßigungen dem Teilfondsver-

mögen gutgeschrieben. 

Im Jahres- und Halbjahresbericht werden die Ausga- 

beaufschläge und Rücknahmeabschläge offen ge- 

legt, die dem jeweiligen Teilfonds für den Erwerb und 

die Rücknahme von Anteilen an anderen Invest- 

mentvermögen berechnet worden sind. Ferner wird 

die Vergütung offengelegt, die dem jeweiligen Teil- 

fonds von einer Verwaltungsgesellschaft oder einer 

Gesellschaft, mit der die Gesellschaft durch Beteili- 

gung verbunden ist, als Verwaltungsvergütung für 

die im jeweiligen Teilfonds gehaltenen Anteile be- 

rechnet wurde. 

16. Anteilklassen 

Die Ausgestaltung der unterschiedlichen Anteilklas-

sen erfolgt gemäß Art. 7 des Verwaltungsreglements. 

Pro Teilfonds wird die Verwaltungsgesellschaft eine 

oder mehrere dieser Anteilklassen begeben. Die je-

weils ausgegebenen Anteilklassen pro Teilfonds sind 

der Rubrik „Vermögensfonds im Überblick“ dieses 

Verkaufsprospektes zu entnehmen. 

 

Sofern in einem Land, in dem Anteile ausgegeben 

werden, Stempelgebühren oder andere Belastun-

gen anfallen, erhöht sich der Ausgabepreis ent-

sprechend. 

Die Verwaltungsgesellschaft kann nach eigenem Er- 

messen Kaufaufträge zurückweisen und die Ausgabe 

von Anteilen aussetzen oder begrenzen (siehe Ver- 

waltungsreglement Artikel 5). 

17. Ertragsausgleichsverfahren 

Die Verwaltungsgesellschaft wendet für die Teil- 

fonds ein sog. Ertragsausgleichsverfahren an. Das 

bedeutet, dass die während des Geschäftsjahres 

angefallenen anteiligen Erträge, die der Anteiler- 

werber als Teil des Ausgabepreises bezahlen muss 

und die der Verkäufer von Anteilscheinen als Teil 

des Rücknahmepreises vergütet erhält, fortlau- 

fend verrechnet werden. Bei der Berechnung des 
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Ertragsausgleichs werden die angefallenen Aufwen- 

dungen berücksichtigt. 

Das Ertragsausgleichsverfahren dient dazu, Schwan- 

kungen im Verhältnis zwischen Erträgen und sonsti-

gen Vermögensgegenständen auszugleichen, die 

durch Nettomittelzuflüsse oder Nettomittelabflüsse 

aufgrund von Anteilverkäufen oder -rückgaben ver- 

ursacht werden. Denn jeder Nettomittelzufluss liqui- 

der Mittel würde andernfalls den Anteil der Erträge 

am Inventarwert der Teilfonds verringern, jeder Ab- 

fluss ihn vermehren. 

Im Ergebnis führt das Ertragsausgleichsverfahren 

dazu, dass der Ausschüttungsbetrag je Anteil nicht 

durch die unvorhersehbare Entwicklung eines Teil- 

fonds bzw. des Anteilumlaufs beeinflusst wird. Dabei 

wird in Kauf genommen, dass Anleger, die beispiels- 

weise kurz vor dem Ausschüttungstermin Anteile er-

werben, den auf Erträge entfallenden Teil des Ausga-

bepreises in Form einer Ausschüttung zurückerhal-

ten, obwohl ihr eingezahltes Kapital an dem Entste-

hen der Erträge nicht mitgewirkt hat. 

18. Geschäftsjahr 

Das Geschäftsjahr des Fonds und jedes Teilfonds en- 

det am 31. Januar eines jeden Jahres. 

19. Auflösung und Übertragung des Fonds bzw. 

von Teilfonds 

19.1 Auflösung 

Der Fonds oder einzelne Teilfonds können jederzeit 

durch gegenseitiges Einverständnis der Verwaltungs- 

gesellschaft und der Verwahrstelle liquidiert wer- 

den. Zusätzlich erfolgt die Liquidation des Fonds bei 

Eintritt der gesetzlichen Voraussetzungen des Arti- 

kels 22 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Or-

ganismen für gemeinsame Anlagen. 

Sobald die Entscheidung gefällt wird, den Fonds oder 

einen Teilfonds aufzulösen, werden keine Anteile des 

Fonds beziehungsweise des betreffenden Teilfonds 

mehr ausgegeben oder zurückgenommen (es sei 

denn, alle Anteilinhaber können gleichbehandelt 

werden). Dies wird den Anteilinhabern gemäß Artikel 

16 des Verwaltungsreglements bekanntgegeben. Die 

Verwaltungsgesellschaft wird das Vermögen eines je-

den Teilfonds im Interesse der 

 
Anteilinhaber des entsprechenden Teilfonds veräu- 

ßern und die Verwahrstelle wird den Nettoliquidati- 

onserlös gemäß den Anweisungen der Verwaltungs- 

gesellschaft nach Abzug der Liquidationskosten und 

-gebühren an die Anteilinhaber des jeweiligen Teil- 

fonds im Verhältnis zu ihrer Beteiligung auszahlen. 

Beträge, die aus der Liquidation des Fonds oder ei- 

nes seiner Teilfonds stammen und die von den be- 

rechtigten Anteilinhabern nicht eingelöst werden, 

werden durch die Verwahrstelle zugunsten der be-

rechtigten Anteilinhaber bei der „Caisse de Consigna-

tion“ in Luxemburg hinterlegt. Die Beträge verfallen, 

wenn sie nicht innerhalb von 30 Jahren nach Hinter-

legung dort angefordert werden. 

19.2 Übertragung 

Teilfonds können unter den nachfolgend beschriebe- 

nen Bedingungen zusammengelegt werden, indem 

ein Teilfonds in einen anderen Teilfonds des Fonds 

eingebracht wird, und sie können in einen anderen 

Organismus für gemeinsame Anlagen („OGA“) ein- 

gebracht werden. Eine Zusammenlegung von Teil- 

fonds sowie die Einbringung in einen anderen OGA er-

folgen auf Beschluss der Verwaltungsgesellschaft. Die 

Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, Teilfonds 

zusammenzulegen, wenn die Verwaltung eines oder 

aller zusammenzulegender Teilfonds nicht mehr in 

wirtschaftlich effizienter Weise gewährleistet werden 

kann oder im Falle einer Änderung der wirtschaftli-

chen oder politischen Situation. Im Falle der Ver-

schmelzung von Teilfonds wird die Verwaltungsgesell-

schaft die Absicht der Verschmelzung den Anteilinha-

bern des oder der einzubringenden Teilfonds durch 

Veröffentlichung gemäß den Bestimmungen von Arti-

kel 16 des Verwaltungsreglements mindestens einen 

Monat vor Inkrafttreten des Verschmelzungsbe-

schlusses mitteilen; diesen Anteilinhabern steht dann 

das Recht zu, alle oder einen Teil ihrer Anteile zum 

Nettoinventarwert ohne weitere Kosten zurückzuge-

ben. Die Einbringung eines Teilfonds in einen anderen 

Organismus für gemeinsame Anlagen ist nur zulässig, 

soweit dieser andere OGA ein Organismus für ge-

meinsame Anlagen, gemäß Teil I des Luxemburger Ge-

setzes vom 17. Dezember 2010, ist. Die Einbringung 

eines Teilfonds in einen anderen OGA Luxemburger 

Rechts erfolgt im 
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Übrigen nach den vorstehend aufgeführten Grund- 

sätzen. Ein Teilfonds kann in einen anderen OGA, wel-

cher nach einem anderen als dem Luxemburger Recht 

verfasst ist („ausländischer OGA“), eingebracht wer-

den. In diesem Fall müssen die Anteilinhaber des je-

weiligen Teilfonds zu einer Versammlung der Anteilin-

haber einberufen werden; die Einbringung des jewei-

ligen Teilfonds insgesamt kann nur aufgrund eines 

einstimmigen Beschlusses aller Anteilinhaber dieses 

Teilfonds rechtswirksam erfolgen; mangels eines sol-

chen einstimmigen Beschlusses können in den auslän-

dischen OGA nur die Anteile der Anteilinhaber einge-

bracht werden, welche der Einbringung zugestimmt 

haben. Anteilinhaber, ihre Erben oder andere Berech-

tigte können die Auflösung oder Teilung des Fonds o-

der eines Teilfonds nicht fordern. 

20. Datenschutz 

Mit der Zeichnung von Anteilen des Fonds ermäch- 

tigt jeder Investor die Dienstleister des Fonds, ver- 

trauliche Daten über den Investor zu speichern und zu 

verarbeiten, die der jeweilige Dienstleister in Bezug 

auf den Investoren und seine Geschäftsbeziehung 

zum Fonds für notwendig hält. Jeder Investor geneh-

migt die Nutzung und Weitergabe von Informationen 

zwischen verschiedenen Dienstleistern. Auch soweit 

Dienstleister außerhalb der Europäischen Union mög-

licherweise geringere Datenschutzstandards haben, 

müssen Investoren akzeptieren, dass ihre Daten auch 

von diesen gespeichert und verarbeitet werden. Die 

erlaubte Datennutzung umfasst das Erstellen von Auf-

zeichnungen und die Bearbeitung von Orders. 

21. Steuerhinweise 

Die folgenden Informationen sind grundsätzlicher Na-

tur und beziehen sich auf die in Luxemburg aktuell an-

wendbaren Rechtsvorschriften. Die folgenden Infor-

mationen erheben nicht den Anspruch, eine vollstän-

dige Beschreibung aller möglichen steuerlichen Erwä-

gungen darzustellen, die für eine Investitionsentschei-

dung von Bedeutung sein können. 

Die folgenden Informationen dienen lediglich einer 

grundsätzlichen Vorabinformation. Sie stellen keine 

rechtliche oder steuerliche Beratung dar und sollten 

nicht als eine solche angesehen werden. Zukünftige 

 
Gesellschafter sollten ihre Steuerberater und Rechts- 

anwälte zu Rate ziehen, um sich über besondere 

Rechtsfolgen Auskunft geben zu lassen, die aus der je-

weils für sie anwendbaren Rechtsordnung erwach- 

sen können. 

21.1 Besteuerung des Fonds 

Die Vermögen der Teilfonds unterliegen in Luxem- 

burg einer Steuer (Taxe d’Abonnement) von zurzeit 

0,05% p.a. des jeweiligen Nettofondsvermögens. So-

weit ein Teilfonds über eine institutionelle Anteil-

klasse verfügt, beträgt die Taxe d’Abonnement für 

diese Anteilklasse zurzeit 0,01% p.a. Die Taxe d’Abon-

nement wird derzeit vierteljährlich auf den Nettoin-

ventarwert eines jeden Teilfonds am letzten Tag des 

Quartals errechnet. 

Dividendenausschüttungen, Liquidationserlöse und 

Zinszahlungen durch den Fonds unterliegen mit Aus- 

nahme der Anwendung des Gesetzes vom 23. De- 

zember 2005 (das “Relibi Gesetz”) keiner luxembur- 

gischen Quellensteuer. 

Interessenten sollten sich über die Gesetze und Ver-

ordnungen, die für die Zeichnungen, den Kauf, den 

Besitz und den Verkauf von Anteilen an ihrem Wohn-

sitz Anwendung finden, unterrichten und, falls ange-

bracht, von einem Rechtsanwalt oder Steuerberater 

beraten lassen. 

21.2 Besteuerung nicht in Luxemburg ansässiger 

Investoren 

Anteilinhaber, die nicht in Luxemburg wohnhaft oder 

angesiedelt sind und denen auch keine Aufenthalts-

erlaubnis für Luxemburg erteilt wurde, unterliegen 

hinsichtlich der von ihnen gehaltenen Anteile am 

Fonds bzw. den Teilfonds zurzeit weder der luxem-

burgischen Kapitalertrag-, Einkommen-, Quellen, 

Schenkung- oder Erbschaftsteuer, noch einer ande-

ren luxemburgischen Steuer. Die Einnahmen aus der 

Anlage des Fondsvermögens können jedoch etwai-

gen Steuern in Ländern unterliegen, in welchen das 

Fondsvermögen angelegt ist. Weder die Verwal- 

tungsgesellschaft noch die Verwahrstelle werden 

Quittungen über solche Steuern für einzelne oder alle 

Anteilinhaber einholen. 
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Im Einklang mit den Bestimmungen der Richtlinie des 

Rates der Europäischen Union im Bereich der Be- 

steuerung von Zinserträgen (die Richtlinie 2003/48/ 

EG, die „EU-Zinsrichtlinie”), die am 01. Juli 2005 in 

Kraft trat, ist eine luxemburgische Zahlstelle jedoch 

verpflichtet, den Luxemburger Steuerbehörden Infor- 

mationen über Zinszahlungen, welche an einen wirt- 

schaftlichen Eigentümer, bei dem es sich um eine na-

türliche Person oder um eine sonstige Einrichtung im 

Sinne von Art. 4 Abs. 2 der EU-Zinsrichtlinie handelt 

und der in einem EU-Mitgliedsstaat oder in einem von 

bestimmten abhängigen bzw. assoziierten Gebieten 

steuerlich ansässig ist, oder zu dessen unmittelbaren 

Gunsten, gezahlt werden, zu übermitteln. Die Luxem-

burger Steuerbehörden übermitteln daraufhin diese 

Informationen an die zuständigen Behörden in dem 

betroffenen anderen EU-Mitgliedsstaat bzw. dem be-

troffenen abhängigen oder assoziierten Gebiet. 

Zinszahlungen im Sinne der EU-Zinsrichtlinie umfas- 

sen unter anderem: (i) Gewinnausschüttungen durch 

den Fonds, die durch Zinszahlungen erlangt wurden 

und (ii) Einkommen, das durch den Verkauf, die Er- 

stattung oder Rückgabe von Anteilen oder Aktien re-

alisiert wurde, wenn der Fonds unmittelbar oder mit-

telbar mehr als 25 % seines Nettovermögens in 

schuldrechtliche Ansprüche investiert und soweit sol-

ches Einkommen den Wertzuwächsen entspricht, die 

unmittelbar oder mittelbar aus Zinszahlungen erlangt 

wurden (ausnahmsweise gelten diese Regeln nicht, 

wenn die Investition in schuldrechtliche Ansprüche 

des Fonds 15 % nicht übersteigt). 

In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, 

dass vom Rat der Europäischen Union am 24. März 

2014 eine Abänderung der EU-Zinsrichtlinie be- 

schlossen wurde, wobei insbesondere eine Auswei- 

tung des Anwendungsbereichs der EU-Zinsrichtlinie 

auf bestimmte zwischengeschaltete Strukturen (un- 

abhängig davon, ob diese in einem EU-Mitgliedstaat 

errichtet sind oder nicht), sowie auf ein weiteres 

Spektrum an zinsähnlichen Erträgen, vorgesehen ist. 

Die Änderungen waren von den EU-Mitgliedsstaaten 

in nationales Recht umzusetzen und ab dem 1. Januar 

2017 anzuwenden. 

 
Des Weiteren hat der Rat der Europäischen Union 

am 9. Dezember 2014 die Richtlinie 2014/107/ 

EU beschlossen, welche insbesondere eine Abände- 

rung und Ausweitung des Anwendungsbereiches der 

EU-Richtlinie 2011/16/EU vom 15. Februar 2011 über 

die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden im 

Bereich der Besteuerung vorsieht. Dementspre- 

chend ist der Informationsaustausch im Rahmen der 

EU-Zinsrichtlinie seit dem 1. Januar 2016 durch einen 

au- tomatischen Informationsaustausch in Überein-

stimmung mit dem OECD-Common Reporting Stan-

dard zu ersetzen. 

Am 18 März 2015 hat die Europäische Kommission 

dem Rat der Europäischen Union einen Vorschlag für 

eine Richtlinie zur Aufhebung der EU-Zinsrichtlinie un-

terbreitet (2015/129/COM) mit der Begründung, dass 

es zwischen den beiden Richtlinien (EU-Zinsrichtlinie 

und der Richtlinie 2014/107/EU) erhebliche Über-

schneidungen gibt und mit dem Ziel sicher zu stellen, 

dass es nur einen anwendbaren Standard für den au-

tomatischen Informationsaustausch in der EU gibt und 

Situationen zu vermeiden, in denen parallel zwei Stan-

dards angewandt werden. 

Interessenten sollten sich über Gesetze und Verord- 

nungen, die für die Zeichnung, den Kauf, den Besitz 

und den Verkauf von Aktien an ihrem Wohnsitz An- 

wendung finden, unterrichten und, falls angebracht, 

beraten lassen. 

21.3 Besteuerung in Luxemburg ansässiger 

Investoren 

Natürliche Personen, mit Wohnsitz in Luxemburg, 

die nicht in einem anderen Staat steuerlich ansässig 

sind, müssen seit dem 1. Januar 2006 gemäß dem 

Relibi Gesetz auf die dort genannten Zinserträge 

eine abgeltende Quellensteuer in Höhe von 10% 

(laut dem luxemburgischen Gesetzentwurf 7020, der 

sich zur Zeit im finalen legislativen Prozess befindet, 

hat sich diese abgeltende Quellensteuer ab 

1.01.2017 auf 20% erhöht) zahlen. Diese Quellen-

steuer kann unter bestimmten Bedingungen auch 

Zinserträge eines Investmentfonds betreffen. 

Investoren, die in Luxemburg ansässig sind, bzw. 

dort eine Betriebsstätte unterhalten, sind mit ihren 
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Anteilen oder Erträgen aus Anteilen in Luxemburg 

einkommensteuerpflichtig. 

Veräußerungsgewinne auf Anteile, die im Privatver- 

mögen gehalten werden, sind in Luxemburg nur steu-

erpflichtig, wenn es sich bei dem Veräußerungsge-

winn um einen sog. Spekulationsgewinn handelt oder 

die Beteiligung an dem Fonds eine wesentliche Betei-

ligung darstellt. 

Für einen einzelnen Investor, der in Luxemburg sei- 

nen Sitz hat, wird keine Vermögenssteuer erhoben. 

Luxemburgische Kapitalgesellschaften unterliegen 

jedoch der Vermögenssteuer, sofern keine Ausnah- 

metatbestände greifen. 

Potentielle Investoren sollten sich nach dem Recht 

des Landes ihrer Staatsangehörigkeit, ihres Aufent- 

halts oder ihres Wohnorts über möglicherweise anfal-

lende Steuern und sonstige hoheitliche Belastungen 

informieren, die für den Erwerb, das Halten, die Um-

wandlung und das Abstoßen von Anteilen des Fonds 

und für jeweilige Ausschüttungen anfallen. 

21.4 Quellensteuer und Rechnungslegung der Ver- 

einigten Staaten nach dem Foreign Account Tax 

Compliance Act (“FATCA”) 

Die Begriffe, die in diesem Abschnitt verwendet wer- 

den, haben die gleiche Bedeutung 

wie in der luxemburgischen zwischenstaatlichen 

Vereinbarung vom 28. März 2014 

(„IGA Lux“) und dem entsprechenden Umsetzungs- 

gesetz vom 24. Juli 2015. 

Im IGA Lux haben die USA und Luxemburg verein- 

bart, das Model 1 zur Implementierung von FATCA in 

Luxemburg anzuwenden. FATCA Vorschriften bein-

halten Berichterstattungspflichten an die amerikani-

schen Steuerbehörden („IRS“) durch amerikanische 

Personen, welche direkt oder indirekt Eigentümer 

von Bankkonten oder Gesellschaften sind, welche 

sich nicht in den USA befinden. Sollten die notwen- 

digen Berichtspflichten nicht oder nur unvollständig 

erfüllt werden, könnten die IRS eine Quellensteuer 

von 30% auf USA-bezogenes Einkommen erheben (in-

klusive Dividenden und Zinsen), welches auch Ein-

künfte aus dem Verkauf oder anderweitigen Verwer-

tung von Eigentum hat, welches USA-bezogene 

 
Zinsen oder Dividenden generieren könnte. Fonds, 

welche als „Restricted Funds“ qualifizieren, sind als 

„Non-Reporting Financial Institutions“ anzusehen 

und müssen sich nicht beim IRS registrieren lassen 

bzw. an diese Bericht erstatten. Im Einklang mit Ar- 

tikel 4 Nr. 4 des IGA Lux werden alle nicht meldende 

luxemburgische Finanzinstitute als konforme aus- 

ländische Finanzinstitute behandelt im Sinne und für 

Zwecke des IRS Codes und für FATCA Zwecke. 

Der Fonds hat für den Status eines „Restricted 

Funds“ optiert und muss deshalb bestimmte Vorga- 

ben unter FATCA und dem luxemburgischen IGA er- 

füllen. Diese Vorgaben beinhalten, dass Anteile des 

Fonds nicht an Unbefugte Personen, wie in diesem 

Emissionsdokument näher beschrieben (siehe Ab- 

schnitt 6.3), verkauft werden dürfen. 

Die Möglichkeit des Fonds, Quellensteuer unter dem 

FATCA Regime zu vermeiden, liegt nichtsdestotrotz, 

außerhalb seiner Kontrolle und seiner Verwaltungs-

gesellschaft und hängt, in manchen Fällen, von Hand-

lungen oder Unterlassen von Delegierten oder 

Dienstleistern des Fonds sowie vom FATCA Statuts 

von Investoren oder ihrer ultimativen Nutznießer ab. 

Jede Quellensteuer, welche dem Fonds oder einem 

Teilfonds auferlegt werden würde, kann das Vermö-

gen und die vorhandene Liquidität des Fonds min-

dern, um Forderungen der Investoren zu zahlen. Au-

ßerdem könnte eine Quellenbesteuerung unter 

FATCA bestimmte Teilfonds stärker belasten als an-

dere. 

Es kann keine Garantie oder Zusicherung geben, dass 

eine Ausschüttung oder Zahlung des Fonds oder ei-

nes Teilfonds nicht einer Quellensteuer nach FATCA 

unterzogen wird. Daher sollten alle Investoren des 

Fonds sich rechtzeitig und umfänglich mit ihren Steu-

erberatern beraten, um FATCA Auswirkungen auf ihr 

Investment zu analysieren und vollumfänglich zu ver-

stehen. 

21.5 CRS - Common Reporting Standard (Gemein- 

samer Meldestandard) 

Die OECD hat einen gemeinsamen Meldestandard für 

den automatischen Informationsaustausch über Fi-

nanzkonten (Common Reporting Standard, „CRS“) 

entwickelt, um weltweit einen umfassenden und mul-

tilateralen automatischen Informationsaustausch 
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(„AEOI“) zu ermöglichen. Am 9. Dezember 2014 wur- 

de die Richtlinie 2014/107/EU des Rates zur Ände- 

rung der Richtlinie 2011/16/EU des Rates bezüglich 

der Verpflichtung zum automatischen Austausch von 

Informationen im Bereich der Besteuerung (die 

„Euro-CRS-Richtlinie“) verabschiedet, um den CRS in-

nerhalb der Mitgliedstaaten umzusetzen. Die Euro-

CRS-Richtlinie wurde durch das Gesetz vom 18. De-

zember 2015 über den automatischen Austausch von 

Informationen zu Finanzkonten im Bereich der Be-

steuerung („CRS-Gesetz“) in luxemburgisches Recht 

umgesetzt. Das CRS-Gesetz verpflichtet Finanzinsti-

tute in Luxemburg, die Inhaber von Finanzvermögen 

zu identifizieren und zu ermitteln, ob diese einen 

Steuersitz in Ländern haben, mit denen Luxemburg 

eine Vereinbarung zum Austausch von Steuerinfor-

mationen getroffen hat. Finanzinstitute in Luxemburg 

melden in diesem Falle Informationen zu Finanzkon-

ten der Inhaber von Vermögenswerten an die Luxem-

burger Steuerbehörden. Diese leiten die Informatio-

nen anschließend jährlich automatisch an die zustän-

digen ausländischen Steuerbehörden weiter. 

Dementsprechend kann der Fonds von Investoren, 

zur Bestätigung ihres CRS-Status, Angaben zu Identi-

tät und steuerlicher Ansässigkeit der Inhaber von Fi-

nanzkonten (u. a. bestimmter Rechtsträger sowie der 

diese leitenden Personen) verlangen und den Luxem-

burger Steuerbehörden (Administration des Contri-

butions Directes) Angaben zu einem Investor und sei-

nem Konto melden, sofern dieses Konto gemäß CRS-

Gesetz als meldepflichtiges CRS-Konto gilt. Der Fonds 

muss den Investoren alle Informationen mitteilen, de-

nen zufolge (i) der Fonds für die Behandlung der laut 

CRS-Gesetz erforderlichen persönlichen Daten ver-

antwortlich ist; (ii) die persönlichen Daten ausschließ-

lich zu den im CRS-Gesetz vorgesehenen Zwecken ver-

wendet werden; (iii) die persönlichen Daten den Lu-

xemburger Steuerbehörden (Administration des Con-

tributions Directes) gemeldet werden können; (iv) die 

Beantwortung von CRS-bezogenen Fragen Pflicht ist 

und dementsprechend die potentiellen Folgen bei 

Nichtbeantwortung; und 

(v) der Investor das Recht auf Zugang zu den und auf 

Berichtigung der Daten hat, die den Luxemburger 

 
Steuerbehörden (Administration des Contributions 

Directes) mitgeteilt wurden. 

Laut CRS-Gesetz erfolgte der erste Informationsaus- 

tausch für Daten des Kalenderjahres 2016 bis 30. Sep-

tember 2017. Gemäß der Euro-CRS-Richtlinie musste 

der erste AEOI an die lokalen Steuerbehörden der 

Mitgliedstaaten für die Daten des Kalenderjahres 

2016 bis zum 30. September 2017 erfolgen. Zudem 

hat Luxemburg die multilaterale Vereinbarung zu-

ständiger Behörden der OECD („Multilaterale Ver- 

einbarung“) zum automatischen Austausch von In- 

formationen im Rahmen des CRS unterzeichnet. Die 

Multilaterale Vereinbarung hat zum Ziel, den CRS in 

Nicht-Mitgliedstaaten einzuführen, wozu Vereinba- 

rungen mit den einzelnen Ländern erforderlich sind. 

Der Fonds behält sich das Recht vor, Anträge auf An-

teilszeichnung zu verweigern, wenn die bereitge-

stellten Informationen nicht die Anforderungen ge-

mäß CRS-Gesetz erfüllen oder die Anforderungen 

wegen Nichtbereitstellung solcher Informationen 

unerfüllt bleiben. Anleger sollten hinsichtlich mögli-

cher steuerlicher oder anderweitiger Folgen der 

Umsetzung des CRS ihre eigenen Steuerberater 

konsultieren. 

Der Fonds hat zu Zwecken des automatischen Infor- 

mationsaustausch nach CRS bestimmte personenbe- 

zogene Daten über Investoren zu erheben, zu ver- 

wahren, speichern und zu melden. Mit Zeichnung für 

Anteile des Fonds erklären sich die Investoren mit der 

vorstehend beschriebenen Verarbeitung ihrer perso-

nenbezogenen Daten sowie der Bereitstellung von 

Pflichtangaben gemäß CRS einverstanden. Investoren 

bestätigen und akzeptieren, dass der Fonds, die Be-

rechnungs- und Verwaltungsstelle oder deren Vertre-

tern oder Beauftragten alle relevanten Informationen 

in Bezug auf CRS - relevante Informationen an die Lu-

xemburger Steuerbehörden melden zwecks automa-

tischen Informationsaustausch mit den zuständigen 

Behörden. 

21.6 Investmentsteuerreform 

Am 26. Juli 2016 wurde in Deutschland das Invest-

mentsteuerreformgesetz verkündet. Es sieht unter 

anderem vor, dass ab 2018 bei Fonds bestimmte 

deutsche Erträge (Dividenden/mieten/ 
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Veräußerungsgewinne aus Immobilien) bereits auf 

Ebene des Fonds besteuert werden. Eine Ausnahme 

besteht nur, soweit bestimmte steuerbegünstigte In-

stitutionen Anleger sind, oder die Anteile im Rah- 

men von Altersvorsorge- oder Basisrentenverträ- 

gen (Riester/Rürup) gehalten werden. Bislang gilt 

grundsätzlich das sogenannte Transparenzprinzip, 

d.h. Steuern werden erst auf der Ebene des Anlegers 

erhoben. 

Zum Ausgleich sieht das neue Gesetz vor, dass Anle-

ger unter bestimmten Voraussetzungen einen pau-

schalen Teil der vom Fonds erwirtschafteten Erträge 

steuerfrei erhalten (sog. Teilfreistellung), um die 

Steuerbelastung auf Fondsebene auszugleichen. Die-

ser Mechanismus gewährleistet allerdings nicht, dass 

in jedem Einzelfall ein vollständiger Ausgleich ge-

schaffen wird. 

Zum 31. Dezember 2017 sollte unabhängig vom tat- 

sächlichen Geschäftsjahresende des Fonds für steu- 

erliche Zwecke ein (Rumpf-)Geschäftsjahr als been- 

det gelten. Hierdurch konnten ausschüttungsgleiche 

Erträge zum 31. Dezember 2017 als zugeflossen gel- 

ten. Zu diesem Zeitpunkt sollten auch die Fondsantei- 

le der Anleger als veräußert und am 1. Januar 2018 

als wieder angeschafft gelten. Ein Gewinn aus dem 

fiktiven Verkauf der Anteile soll jedoch erst im Zeit-

punkt der tatsächlichen Veräußerung der Anteile bei 

den Anlegern als zugeflossen gelten. 

22. Hinweis zur Besteuerung von Erträgen aus aus- 

ländischen Investmentvermögen für Anleger aus 

der Bundesrepublik Deutschland 

22.1 Steuerpflicht der Erträge 

Ausgeschüttete und/oder als ausgeschüttet zu be- 

handelnde (thesaurierte) Erträge der Teilfonds sind 

von dem in Deutschland ansässigen privaten Anle- 

ger als Einkünfte aus Kapitalvermögen der Einkom- 

mensteuer zu unterwerfen. Der Privatanleger hat 

seine Einkünfte getrennt anzugeben in „Zinsen und 

andere Erträge“ (voll steuerpflichtig) sowie in „Divi-

denden – Halbeinkünfteverfahren“ (nur zur Hälfte 

steuerpflichtig). Ausgeschüttete Veräußerungsge- 

winne aus Wertpapiergeschäften und aus Terminge- 

schäften sowie Bezugsrechtserlöse sind steuerfrei. 

 
Für betriebliche Anleger stellen diese Erträge steuer- 

liche Betriebseinnahmen dar. Dividenden deutscher 

und ausländischer Aktiengesellschaften sowie aus- 

geschüttete Veräußerungsgewinne aus Wertpapier- 

geschäften mit Aktien – unter Geltung des Invest- 

mentsteuergesetzes realisiert – sind für Körperschaf- 

ten jedoch steuerfrei. Für Personengesellschaften 

und übrige Unternehmer sind diese nur zur Hälfte 

steuerpflichtig. Sämtliche übrigen ausgeschütteten 

Veräußerungsgewinne sind voll steuerpflichtig. 

22.2 Kapitalertragsteuer 

Verwahrt der Anleger die Anteile in einem in der 

Bundesrepublik Deutschland belegenen Depot, 

nimmt das Depot führende Kreditinstitut als Zahl- 

stelle im Ausschüttungsfall einen Steuerabzug von 30 

Prozent auf die ausgeschütteten kapitalertragsteuer-

pflichtigen Erträge (i.w. Zinsen und andere 
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Erträge) vor. Im Thesaurierungsfall kommt es hinge- 

gen zu keinem Steuerabzug. 

Bei der Veräußerung von Anteilen nimmt die in der 

Bundesrepublik Deutschland gelegene Zahlstelle ei-

nen Steuerabzug von 30 Prozent auf die im Rück- nah-

mepreis enthaltenen Zwischengewinne – ggf. gemin-

dert um gezahlte Zwischengewinne – und auf die ku-

mulierten Erträge vor. 

Vom Abzug einer Kapitalertragsteuer nimmt die deut-

sche Zahlstelle bei Anlegern Abstand, sofern die An-

leger entweder rechtzeitig einen Freistellungsauf- 

trag (für kapitalertragsteuerpflichtige Ertragsteile 

maximal 801 EUR bei Einzelveranlagung bzw. 1.602 

EUR bei Zusammenveranlagung von Ehegatten) oder 

eine Nichtveranlagungs(NV)-Bescheinigung oder – 

bei im Ausland ansässigen Anlegern – einen Nach- 

weis der Ausländereigenschaft vorlegen. Befinden 

sich die Anteilscheine im Betriebsvermögen, ist eine 

Abstandnahme vom Steuerabzug nicht möglich. 

Werden die Anteile nicht in einem Depot bei einem 

inländischen Kreditinstitut verwahrt (Nichtdepotfall), 

aber einem inländischen Kreditinstitut die Ertrags- 

scheine zur Auszahlung oder Anteilscheine zum Ver- 

kauf oder Rückgabe durch den Anleger vorgelegt, er-

höht sich der Kapitalertragsteuerabzug von 30 auf 35 

Prozent. 

Sofern einem inländischen Anleger Kapitalertrag- 

steuer auf ausgeschüttete oder thesaurierte Invest- 

menterträge einbehalten worden ist, erhält der Anle-

ger von der Depot führenden Stelle eine Steuerbe-

scheinigung über die abgezogene Kapitalertrag- 

steuer. Der inländische Anleger hat dann die Mög- 

lichkeit, den bescheinigten Steuerabzugsbetrag im 

Rahmen der Einkommensteuer- oder Körperschaft- 

steuerveranlagung auf seine individuelle Steuer- 

schuld anrechnen zu lassen. 

 

22.3 Ausländische Quellensteuer 

Auf die ausländischen Erträge eines Fonds wird 

teil- weise in den Herkunftsländern Quellensteuer 

einbe- halten. Für die steuerliche Behandlung der 

Quellen- steuern beim Anleger gilt Folgendes: 

Sofern bereits der Fonds die ausländischen Steu-

ern zulässigerweise bei der Ermittlung der steuer-

pflich- tigen Erträge als Werbungskosten abzieht 

(Wahl- recht), ist eine Anrechnung bzw. ein Abzug 

auf Anle- gerebene nicht mehr möglich. 

Wenn aber der Fonds die ausländische Quellen-

steu- er nicht bereits bei der Ermittlung der Er-

träge als Werbungskosten abgesetzt hat, ist diese 

ausländi- sche Quellensteuer, sofern sie nicht auf 

steuerfreie Einkünfte entfällt, auf Antrag bei der Er-

mittlung Summe der Einkünfte abzugsfähig oder auf 

den Teil der deutschen Einkommen- bzw. Körper-

schaftsteuer des Anlegers anrechenbar, der auf die 

entsprechen- den ausländischen Einkünfte entfällt. 

22.4 Veräußerungsgeschäfte 

Der Privatanleger muss Gewinne aus der Veräuße- 

rung seiner Anteilscheine versteuern, sofern er sie 

nicht länger als zwölf Monate im Privatvermögen hält 

(Spekulationsfrist). Entsprechende Verluste können 

mit Gewinnen, auch des Vorjahres oder künftiger 

Jahre, verrechnet werden. 

Für die Besteuerung der Gewinne aus der Veräuße- 

rung von ausländischen Investment-Anteilscheinen 

im Betriebsvermögen gelten Besonderheiten: So weit 

diese Veräußerungsgewinne aus inländischen oder 

ausländischen Aktien resultieren (besitzzeitanteiliger 

Aktiengewinn), sind diese nur zur Hälfte zu versteuern 

(Personengesellschaften und übrige Unternehmen) o-

der grundsätzlich steuerfrei (Kapitalge- sellschaften). 

So weit die Veräußerungsgewinne ggf. aus nach DBA-

steuerbefreiten Immobilienerträgen und –gewinnen 

resultieren (besitzzeitanteiliger Im- mobiliengewinn), 

sind sie steuerfrei. Entsprechendes gilt für Veräuße-

rungsverluste und für Teilwertab- schreibungen auf 

Fondsanteile. Der Aktiengewinn und der Immobilien-

gewinn werden für den Fonds 
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ermittelt und in Form eines Prozentsatzes bekannt 

gemacht. Der besitzzeitanteilige Aktien- und Immo- 

biliengewinn ist von den betrieblichen Anlegern auf 

Basis der bekannt gemachten Prozentsätze individu- 

ell zu ermitteln. 

23. Auslagerung 

Die Verwaltungsgesellschaft hat folgende Aufga-

ben im Einklang mit den einschlägigen Bestim-

mungen anderen Unternehmen übertragen: 

Die Funktion der Transferstelle wurde ausgela-

gert an die European Depositary Bank S.A..Die 

Aufgabe, Rechte und Pflichten der Transferstelle 

richten sich nach dem Transferstellenvertrag. 

Dienstleistungen im Zusammenhang mit der 

Fonds- buchaltung werden durch die BayernIn-

vest Kapital- verwaltungsgesellschaft mbH er-

bracht. 

Die Risikomessung für die einzelnen Teilfonds wird 

durchgeführt von der BayernInvest Kapitalverwal- 

tungsgesellschaft mbH, in München. 

24. Jahres-/Halbjahresberichte/ 

weitere Verkaufsunterlagen 

Die Jahres- und Halbjahresberichte sowie der ak-

tuel- le Verkaufsprospekt mit der geltenden Fas-

sung des Verwaltungsreglements und die KIIDs 

sind kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft er-

hältlich sowie auf der Website http://www.bay-

erninvest.lu/ verfügbar. 

25. Abschlussprüfer 

Mit der Prüfung des Fonds, der Teilfonds und des 

Jahresberichtes ist PricewaterhouseCoopers Lu-

xem- bourg Société coopérative; 2, rue Gerhard 

Mercator, L-1014 Luxembourg beauftragt. 

26. Zahlungen an die Anteilinhaber/ Verbrei-

tung der Berichte und sonstige Informationen 

Durch die Beauftragung der Verwahrstelle ist si-

cher- gestellt, dass die Anleger die Ausschüttun-

gen erhal- ten und dass Anteile zurückgenommen 

werden. Die in diesem Verkaufsprospekt erwähn-

ten Anlegerin- formationen können auf dem unter 

Ziffer 1 “Grund- lagen“ in diesem Verkaufspros-

pekt angegebenen Wege bezogen werden. 

27. Allgemeine Hinweise an die Anteilinhaber 

Die Verwaltungsgesellschaft weist die Investoren 

auf die Tatsache hin, dass regelmäßig über eine 

Zwi- schenstelle in einen OGAW investiert wird, 

welche die Investition in ihrem Namen aber im 

Auftrag des 

http://www.bayerninvest.lu/
http://www.bayerninvest.lu/
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Investors unternimmt. Insofern können Investoren 

nicht unbedingt alle Investorenrechte unmittelbar ge-

gen den OGAW geltend machen. Investoren wird ger-

aten, sich über ihre Rechte zu informieren. 

28. Zusätzliche Hinweise für Anleger in der Bundes- 

republik Deutschland 

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise sowie sämtliche 

sonstigen Mitteilungen und Informationen an die An-

teilinhaber sind in der Bundesrepublik Deutschland 

bei den in diesem Verkaufsprospekt verzeichneten 

Zahlstellen und Informationsstellen in der Bundesre-

publik Deutschland erhältlich. Ebendort können die 

Anteilinhaber auch den Verkaufsprospekt, die KIIDs, 

das Verwaltungsreglement, Jahres- und Halbjahres-

berichte und sonstige Unterlagen für den Erwerb von 

Anteilen kostenlos in digitaler sowie in Papierform er-

halten und den Verwahrstellenvertrag, den Zentral-

administrationsvertrag, Fondsmanagerverträge, An-

lageberaterverträge sowie die Satzung der Verwal-

tungsgesellschaft einsehen. Ausgabe- und Rücknah-

mepreise sowie sonstige veröffentlichungspflichtige 

Mitteilungen an die Anteilinhaber werden zudem im 

Einklang mit den einschlägigen rechtlichen Bestim-

mungen des deutschen Rechts in der Börsen-Zeitung 

veröffentlicht. 

Neben der Veröffentlichung in einem in diesem Ver- 

kaufsprospekt genannten Informationsmedium sind 

die Anleger entsprechend § 167 KAGB i.V.m. § 298 

II KAGB unverzüglich außerdem über ihre depotfüh- 

renden Stellen in bestimmten Fällen durch ein Medi- 

um zu informieren, auf welchem Informationen für 

eine den Zwecken der Informationen angemessene 

Dauer gespeichert, einsehbar und unverändert wie- 

dergegeben werden, etwa in Papierform oder elekt- 

ronischer Form (sogenannter „dauerhafter Datenträ- 

ger“). Diese Information umfasst die wesentlichen In-

halte der geplanten Änderungen, ihre Hintergründe, 

die Rechte der Anleger in Zusammenhang mit der Än-

derung sowie einen Hinweis darauf, wo und wie wei-

tere Informationen erlangt werden können. Die Infor-

mation mittels Dauerhaftem Datenträger umfasst fol-

gende Sachverhalte: 

1. die Aussetzung der Rücknahme der Anteile oder 

Aktien eines Investmentvermögens; 

 
2. die Kündigung der Verwaltung eines Investment- 

vermögens oder dessen Abwicklung; 

3. Änderungen der Anlagebedingungen, die mit den 

bisherigen Anlagegrundsätzen nicht vereinbar 

sind, die wesentliche Anlegerrechte berühren o-

der die Vergütungen und Aufwendungserstat- 

tungen betreffen, die aus dem Investmentver- 

mögen entnommen werden können, einschließ- 

lich der Hintergründe der Änderungen sowie der 

Rechte der Anleger in einer verständlichen Art und 

Weise; dabei ist mitzuteilen, wo und auf welche 

Weise weitere Informationen hierzu erlangt wer-

den können, 

4. die Verschmelzung von Investmentvermögen in 

Form von Verschmelzungsinformationen, die ge- 

mäß Artikel 43 der Richtlinie 2009/65/EG zu er- 

stellen sind, und 

5. die Umwandlung eines Investmentvermögens in 

einen Feederfonds oder die Änderung eines Mas- 

terfonds in Form von Informationen, die gemäß 

Artikel 64 der Richtlinie 2009/65/EG zu erstellen 

sind. 

Rücknahme- und Umtauschanträge können über die 

deutsche Zahlstelle geleitet werden. 

Rücknahmeerlöse, Ausschüttungen auf die Antei- 

le sowie sonstige Zahlungen werden an die Anteil- 

inhaber in der Bundesrepublik Deutschland durch 

die Zahlstellen in der Bundesrepublik Deutschland 

ausgezahlt. 

29. Weitere Investmentvermögen, die von der Ge- 

sellschaft verwaltet werden 

Richtlinienkonforme Investmentvermögen: 

BayernInvest, Luxemburger Investmentfonds mit ei- 

ner Umbrella-Struktur mit folgenden Teilfonds: 

• BayernInvest Multi Asset Sustainable Fonds 

• BayernInvest Reserve EUR Bond Fonds 

• BayernInvest Osteuropa Fonds 

• BayernInvest ESG High Yield EURO Fonds 
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DKB Nachhaltigkeitsfonds Luxemburger Invest-

mentfonds mit einer Umbrella-Struktur mit folgen-

den Teilfonds: 

•  DKB Nachhaltigkeitsfonds European Green 

Deal 

• DKB Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz 

• DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG 

 

Vermögensfonds, Luxemburger Investment- 

fonds mit einer Umbrella-Struktur mit folgenden 

Teilfonds: 

•  Basis Renten Fonds 

• Balance 

• HUK Welt Fonds 

• HUK Welt Fonds Nachhaltigkeit 

• VRK Ethik Fonds 

BayernInvest Euro, Luxemburger Investmentfonds 

mit einer Umbrella-Struktur mit folgenden Teilfonds: 

• BayernInvest Euro Covered Bond Fonds 

• BayernInvest Euro Corporates Non-Fin Fonds 

• BayernInvest Euro Aktien Dividenden Non-Fin 

Fonds 

Stand: August 2022 

30. Belehrung über das Recht des Käufers zum 

Widerruf nach § 305 KAGB (Haustürgeschäfte) 

Erfolgt der Kauf von Investmentanteilen bzw Aktien 

durch mündliche Verhandlungen außerhalb der 

ständigen Geschäftsräume desjenigen, der die Ak- 

tien verkauft oder den Verkauf vermittelt hat, so 

kann der Käufer seine Erklärung über den Kauf bin- 

nen einer Frist von zwei Wochen der ausländischen 

Verwaltungsgesellschaft gegenüber in Textform 

 
widerrufen (Widerrufsrecht); dies gilt auch dann, 

wenn derjenige, der die Aktien verkauft oder den 

Kauf vermittelt, keine ständigen Geschäftsräume 

hat. Handelt es sich um ein Fernabsatzgeschäft i.S.d. 

§ 312b des Bürgerlichen Gesetzbuchs, so ist bei ei- 

nem Erwerb von Finanzdienstleistungen, deren Preis 

auf dem Finanzmarkt Schwankungen unterliegt (§ 

312g II Nr.8 BGB), ein Widerruf ausgeschlossen. 

Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Ab- 

sendung der Widerrufserklärung. Der Widerruf ist 

gegenüber der 

BayernInvest Luxembourg S.A. 

z.Hd. Fund Consulting & Tax Services 

6B, rue Gabriel Lippmann 

L-5365 Munsbach 

schriftlich unter Angabe der Person des Erklärenden 

einschließlich dessen Unterschrift zu erklären, wobei 

eine Begründung nicht erforderlich ist. 

Die Widerrufsfrist beginnt erst zu laufen, wenn die 

Durchschrift des Antrags auf Vertragsabschluss dem 

Käufer ausgehändigt oder ihm eine Kaufabrechnung 

übersandt worden ist und darin eine Belehrung über 

das Widerrufsrecht wie die vorliegende enthalten ist. 

Ist der Fristbeginn streitig, trifft die Beweislast den 

Verkäufer. 

Das Recht zum Widerruf besteht nicht, wenn der Ver-

käufer nachweist, dass entweder der Käufer die Ak-

tien im Rahmen seines Gewerbebetriebes erworben 

hat oder er den Käufer zu den Verhandlungen, die zum 

Verkauf der Aktien geführt haben, aufgrund vorherge-

hender Bestellung gemäß § 34f I der Gewerbeordnung 

aufgesucht hat. 

Ist der Widerruf erfolgt und hat der Käufer bereits 

Zahlungen geleistet, so ist die ausländische Invest- 

mentgesellschaft verpflichtet, dem Käufer, gegebe- 

nenfalls Zug um Zug gegen Rückübertragung der er-

worbenen Anteile, die bezahlten Kosten und einen Be-

trag auszuzahlen, der dem Wert der bezahlten An- 

teile am Tage nach dem Eingang der Widerrufserklä- 

rung entspricht. Auf das Recht zum Widerruf kann 

nicht verzichtet werden. 
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Vermögensfonds im Überblick  

Anlagepolitik des Teilfonds Basis 

Renten Fonds 

 

Das Vermögen des Teilfonds wird unter Beachtung 

des Grundsatzes der Risikostreuung nach den nach-

folgend beschriebenen anlagepolitischen Grundsät-

zen und innerhalb der Anlagebeschränkungen ge-

mäß Artikel 4 des nachfolgend abgedruckten Verwal-

tungsreglements angelegt. 

Das Hauptziel der Anlagepolitik ist es, unter Einhal- 

tung einer grundsätzlich auf Kapitalerhalt orientier-

ten Gesamtstruktur einen attraktiven Kapitalzu-

wachs zu erwirtschaften. Als Instrumente der Anla-

gepolitik stehen insbesondere Renten und Geld-

marktinstrumente, Rentenfonds, gemischte Wertpa-

pierfonds und Geldmarktfonds zur Verfügung, wel-

che das Fondsmanagement je nach aktueller 

Markteinschätzung flexibel einsetzt. Dabei ist auch 

der Erwerb von Länder-und Regionenfonds, die 

Exchange Trades Funds (ETFs) sind und den Kriterien 

des Artikels 41(1) e) des Gesetzes vom 17. Dezember 

2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen ent-

sprechen, möglich. 

Der Teilfonds Vermögensfonds Basis Renten verfolgt 

nicht das Anlageziel ökologisch nachhaltiger Investi-

tionen und Aktivitäten im Sinne der VERORDNUNG 

(EU) 2020/852 über die Einrichtung eines Rahmens 

zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen (die „Ta-

xonomieverordnung“) und zur Änderung der VER-

ORDNUNG (EU) 2019/2088 DES EUROPÄISCHEN 

PARLAMENTS UND DES RATES über nachhaltige Of-

fenlegungspflichten im Finanzdienstleitungssektor 

(die „Offenlegungsverordnung“). Es bestehen daher 

keine Offenlegungsverpflichtungen im Sinne der Ar-

tikel 8 und 9 der Offenlegungsverordnung. Zudem 

berücksichtigen die diesem Finanzprodukt zugrun-

deliegenden Investitionen nicht die EU-Kriterien für 

ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten im 

Sinne des Artikels 7 der Taxonomieverordnung. Die 

wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhal-

tigkeitsfaktoren auf Ebene des Fonds werden auf 

Grund der schwierigen Datenlage derzeit nicht be-

rücksichtigt. Spätestens ab dem 30. Dezember 2022 

wird die Verwaltungsgesellschaft Informationen dar-

über bereitsellen, ob und in welchem Umfang die 

wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investiti-

onsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren be-

rücksichtigt werden. 

Es werden für den Teilfonds keine Vermögenswerte 

erworben, deren Veräußerung aufgrund vertragli-

cher Vereinbarung irgendwelchen Beschränkungen 

unterliegt. 

Für den Teilfonds werden vorwiegend (mindestens 

51%) Renten oder Anteile an Rentenfonds erworben. 

Das Netto- Teilfondsvermögen kann, je nach Ein-

schätzung der Marktlage, auch vollständig (bis zu 

100%) in dieser Fondskategorie angelegt werden. 

Daneben kann der Fonds im Rahmen der im Verwal-

tungsreglement 

festgesetzten Anlagebeschränkungen in sonstige zu- 

lässige Vermögenswerte investieren. 

 

Der Basis Renten Fonds darf höchstens 10 % seines 

Vermögens in Anteilen anderer OGAW oder anderer 

OGA anlegen, soweit diese gemäß Ihren Anlagebedin-

gungen mindestens 51% ihres Wertes in die vorge-

nannten, zum amtlichen Handel an einer Börse zuge-

lassene oder auf einem organisierten Markt notierte 

Vermögenswerte anlegen. Für Zwecke dieser Anlage-

politik und in Übereinstimmung mit der Definition 

des deutschen Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB) ist 

ein organisierter Markt, ein Markt, der anerkannt und 

für das Publikum offen ist und dessen Funktionsweise 

ordnungsgemäß ist, sofern nicht ausdrücklich etwas 

anderes bestimmt ist. Dieser organisierte Markt ent-

spricht zugleich den Kriterien des Artikels 50 der 

OGAW-Richtlinie. 

 

 

 

 

 

 

Bei dem Erwerb von Anteilen an Zielfonds kann es 

zu der Erhebung einer Verwaltungsgebühr auch 

auf der Ebene dieser Zielfonds kommen. 

Der Teilfonds wird dabei nicht in Zielfonds anle-

gen, die einer Verwaltungsvergütung von mehr als 

3,00% p.a. unterliegen. Im Jahresbericht des Teil-

fonds wird angegeben, wie hoch der Anteil der 

Verwaltungsvergütung maximal ist, welche der 

Teilfonds sowie die Zielfonds zu tragen haben. 

Für den Teilfonds dürfen daneben flüssige Mittel 

gehalten werden. Die zusätzlichen flüssigen Mittel 

beschränken sich auf Sichteinlagen, wie Bargeld 

auf Girokonten bei einer Bank, über die jederzeit 

verfügt werden kann, um laufende oder außerge-

wöhnliche Kosten zu decken, oder die für den Zeit-

raum, der für die Wiederanlage in zulässige Ver-

mögenswerte gemäß Artikel 41(1) des Gesetzes 

vom 17. Dezember 2010 über Organismen für ge-

meinsame Anlagen erforderlich ist oder für einen 
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Zeitraum, der im Falle ungünstiger Marktbedin-

gungen zwingend erforderlich ist, benötigt wer-

den. Der Anteil solcher zusätzlichen liquiden Mit-

tel ist auf 20% des Nettovermögens des Teilfonds 

begrenzt.  

Diese Grenze von 20 % darf nur dann vorüberge-

hend überschritten werden, wenn dies aufgrund 

außergewöhnlich ungünstiger Marktbedingungen 

unbedingt erforderlich ist, Umstände dies erfor-

dern und wenn eine solche Überschreitung im Hin-

blick auf die Interessen der Anleger gerechtfertigt 

ist, z.B. unter sehr ernsten Umständen. 

 

Die Anlage erfolgt in Vermögenswerten, die auf 

den Euro oder andere Währungen lauten. Das Teil-

fondsvermögen darf auch aus Investitionen in ei-

ner einzigen dieser Währungen bestehen. Um das 

Währungsrisiko zu minimieren, können Vermö-

genswerte, die nicht auf die Teilfondswährung lau-

ten, gegen die Teilfondswährung abgesichert wer-

den. 

Zu Absicherungszwecken darf der Fonds im Rah-

men der gesetzlichen Bestimmungen und Ein-

schränkungen Derivate sowie sonstige Techniken 

und Instrumente gemäß Artikel 4 des Verwal-

tungsreglements einsetzen. 

Risikohinweise 

Risiken im Zusammenhang mit Investmentantei-
len 

Die Risiken der Anteile an Investmentfonds, die für 

einen Teilfonds erworben werden, stehen in en-

gem Zusammenhang mit den Risiken der in diesen 

Investmentfonds enthaltenen Vermögensgegen-

stände bzw. der von diesen verfolgten Anlagestra-

tegien. Die genannten Risiken können jedoch 

durch die Streuung der Vermögensanlagen inner-

halb der Investmentfonds, deren Anteile erwor-

ben werden, und durch die Streuung innerhalb 

dieser reduziert werden. 

Da die Manager der einzelnen Zielfonds voneinan-

der unabhängig handeln, kann es aber auch vor-

kommen, dass mehrere Zielfonds gleiche, oder ei-

nander entgegengesetzte Anlagestrategien verfol-

gen. Hierdurch können sich bestehende Risiken 

kumulieren, und eventuelle Chancen können sich 

gegeneinander aufheben. 

Es ist der Gesellschaft im Regelfall nicht möglich, 

das Management der Zielfonds zu kontrollieren. 

Deren Anlageentscheidungen müssen nicht zwin-

gend mit den Annahmen oder Erwartungen der 

Gesellschaft übereinstimmen. 

 

 

Der Gesellschaft wird die aktuelle Zusammensetzung 

der Zielfonds oftmals nicht zeitnah bekannt sein. Ent-

spricht die Zusammensetzung nicht ihren Annahmen 

oder Erwartungen, so kann sie ggf. erst deutlich ver-

zögert reagieren, indem sie Zielfondsanteile zurück-

gibt. 

 

Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken 

 

Als Nachhaltigkeitsrisiko gilt ein Ereignis oder eine Be-

dingung in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Un-

ternehmensführung, dessen beziehungsweise deren 

Eintreten tatsächlich oder potenziell wesentliche ne-

gative Auswirkungen auf den Wert der Vermögensge-

genstände des Teilfonds haben könnte. Diese Effekte 

wirken sich möglicherweise auf die Vermögens-, Fi-

nanz- und Ertragslage des Teilfonds sowie auf die Re-

putation der Gesellschaft aus. Nachhaltigkeitsrisiken 

können alle bekannten Risikoarten (Marktrisiko, Li-

quiditätsrisiko, Kontrahentenrisiko und operationel-

les Risiko) erheblich beeinflussen. Unternehmen, in 

die der Teilfonds investiert, können beispielsweise 

physischen Risiken des Klimawandels, wie Tempera-

turschwankungen, Anstieg des Meeresspiegels, o. ä. 

ausgesetzt sein. Außerdem können transitorische Ri-

siken durch die Umstellung auf eine emissionsarme 

Wirtschaft auftreten. Es ist nicht auszuschließen, dass 

sich Nachhaltigkeitsrisiken möglicherweise negativ 

auf die Rendite der Vermögenswerte auswirken. 

Zinsänderungsrisiko 

Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist 

die Möglichkeit verbunden, dass sich das Marktzins-

niveau, das im Zeitpunkt der Begebung eines Wertpa-

piers besteht, ändern kann. Steigen die Marktzinsen 

gegenüber den Zinsen zum Zeitpunkt der Emission, so 

fallen i.d.R. die Kurse der festverzinslichen Wertpa-

piere. Fällt dagegen der Marktzins, so steigt der Kurs 

festverzinslicher Wertpapiere. Diese Kursentwicklung 

führt dazu, dass die aktuelle Rendite des festverzins-

lichen Wertpapiers in etwa dem aktuellen Marktzins 

entspricht. Diese Kursschwankungen fallen jedoch je 

nach Laufzeit der festverzinslichen Wertpapiere un-

terschiedlich aus. Festverzinsliche Wertpapiere mit 

kürzeren Laufzeiten haben geringere Kursrisiken als 

festverzinsliche Wertpapiere mit längeren Laufzei-

ten. Festverzinsliche Wertpapiere mit kürzeren Lauf-

zeiten haben demgegenüber in der Regel geringere 
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Renditen als festverzinsliche Wertpapiere mit länge-

ren Laufzeiten. Geldmarkt- instrumente mit einer 

Restlaufzeit von weniger als 12 Monaten besitzen 

aufgrund ihrer kurzen Laufzeit tendenziell geringere 

Kursrisiken. 

 

Währungsrisiko 

Sofern Vermögenswerte eines Teilfonds in anderen 

Währungen als der jeweiligen Teilfondswährung an-

gelegt sind, erhält das Teilfondsvermögen die Er-

träge, Rückzahlungen und Erlöse aus solchen Anlagen 

in der jeweiligen Währung. Fällt der Wert dieser Wäh-

rung gegenüber der Teilfondswährung, so reduziert 

sich der Wert des Teilfondsvermögens. 

Aktienrisiko 

Mit dem Erwerb von Aktien können besondere 

Markt- und Unternehmensrisiken verbunden sein. 

Der Wert von Aktien spiegelt nicht immer den tat-

sächlichen Unternehmenswert wider. Es kann daher 

zu großen und schnellen Schwankungen dieser Werte 

kommen, wenn sich Marktgegebenheiten und Ein-

schätzungen von Marktteilnehmern hinsichtlich des 

Wertes dieser Anlagen ändern. Hinzu kommt, dass 

die Rechte aus Aktien stets nachrangig gegenüber den 

Ansprüchen sämtlicher Gläubiger des Emittenten be-

friedigt werden. Daher unterliegen Aktien im  

 

 

Allgemeinen größeren Wertschwankungen als z.B. 

festverzinsliche Wertpapiere. 

Da mögliche Ertragschancen durch den Erwerb 

von Mid- und Smallcaps aus allen Marktsegmen-

ten ge- steigert werden können, besteht die Mög-

lichkeit, dass sich zeitweise im Teilfonds verstärkt 

auch Akti- en kleinerer und mittlerer Unterneh-

men befinden. Insbesondere Aktien vorwiegend 

kleinerer, weniger ausgereifter Unternehmen un-

terliegen in der Regel höheren Schwankungen als 

der Markt allgemein. 

 

Die Gründe hierfür liegen darin, dass die Wertpa-

piere generell in kleineren Mengen gehandelt 

werden und dass diese Unternehmen größeren 

Geschäftsrisiken ausgesetzt sind. 

Angesichts der Gefahr größerer und häufiger 

Schwankungen von Aktienwerten kann es bei 

schwerpunktmäßig im Teilfonds enthaltenen Ak-

tien zu entsprechenden großen und kleinen Ver-

änderungen des Wertes des Teilfonds kommen. 

Da mögliche Ertragschancen durch den Erwerb 

von Mid- und Smallcaps aus allen Marktsegmen-

ten ge- steigert werden können, besteht die Mög-

lichkeit, dass sich zeitweise im Teilfonds verstärkt 

auch Akti- en kleinerer und mittlerer Unterneh-

men befinden. Insbesondere Aktien vorwiegend 

kleinerer, weniger ausgereifter Unternehmen un-

terliegen in der Regel höheren Schwankungen als 

der Markt allgemein. 

Die Gründe hierfür liegen darin, dass die Wertpa-

piere generell in kleineren Mengen gehandelt 

werden und dass diese Unternehmen größeren 

Geschäftsrisiken ausgesetzt sind. 

Angesichts der Gefahr größerer und häufiger 

Schwankungen von Aktienwerten kann es bei 

schwerpunktmäßig im Teilfonds enthaltenen Ak-

tien zu entsprechenden großen und kleinen Ver-

änderungen des Wertes des Teilfonds kommen. 

Besondere Risikohinweise 

Potentielle Anleger sollten sich der Risiken be-

wusst sein, die eine Anlage in den Teilfonds Basis 

Renten Fonds mit sich bringen kann. 

Für den Teilfonds besteht die Anlagemöglichkeit in 

Zielfonds zu investieren, die ihrerseits wiederum 

in Wertpapiere aus Schwellenländern investieren. 

Hierdurch entstehen zusätzliche Risiken. Diese Ri-

siken hängen vor allem mit dem dynamischen 

wirtschaftlichen Entwicklungsprozess dieser Län-

der zusammen, der nicht für die kommenden 

Jahre zugesichert werden kann. 

Auch handelt es sich bei diesen Ländern um Märkte 

mit eher geringer Marktkapitalisierung, die dazu 

tendieren, volatil und illiquide zu sein. 

Andere Faktoren, wie politische Veränderungen o-

der Wechselkursänderungen, können ebenfalls die 

Marktfähigkeit der Werte und die daraus resultie-

renden Erträge beeinträchtigen. Weiterhin können 

Unternehmen in Schwellenländern einer wesent-

lich geringeren staatlichen Aufsicht und einer weni-

ger wirksamen Gesetzgebung unterliegen. 

Ihre Buchhaltung und Rechnungsprüfung entspre-

chen nicht immer den hiesigen Standards. 

Darüber hinaus kann die Zahlungsfähigkeit ver-

schiedener Emittenten in den Märkten, in denen 

die Zielfonds anlegen, unter Umständen sowohl 

im Hinblick auf die Hauptforderung als auch auf 

die Zinszahlungen unsicher sein. Es kann also 

keine Zusicherung gemacht werden, dass einzelne 

Emittenten nicht zahlungsunfähig werden. 
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Soweit es sich bei den Zielfonds um Teilfonds ei-

nes Umbrella-Fonds handelt, ist der Erwerb der 

Zielfondsanteile mit einem zusätzlichen Risiko 

verbunden, weil der Umbrella-Fonds Dritten ge-

genüber insgesamt für die Verbindlichkeiten jedes 

Teilfonds haften kann. 

Risiken im Zusammenhang mit Derivatgeschäf-
ten 

Kauf und Verkauf von Optionen sowie der Ab-

schluss von Terminkontrakten oder Swaps sind 

mit folgenden Risiken verbunden: 

Kursänderungen des Basiswertes können den 

Wert eines Optionsrechts oder Terminkontraktes 

bis hin zur Wertlosigkeit vermindern. Durch Wer-

tänderungen des einem Swap zugrundeliegenden 

Vermögenswertes kann das Teilfondsvermögen 

ebenfalls Verluste erleiden. 

Der gegebenenfalls erforderliche Abschluss eines 

Gegengeschäfts (Glattstellung) ist mit Kosten ver-

bunden. Durch die Hebelwirkung von Optionen 

kann der Wert des Fondsvermögens stärker be-

einflusst werden, als dies beim unmittelbaren Er-

werb der Basiswerte der Fall ist. 

 

Der Kauf von Optionen birgt das Risiko, dass die 

Option nicht ausgeübt wird, weil sich die Preise 

der Basiswerte nicht wie erwartet entwickeln, so 

dass die vom Fondsvermögen gezahlte Der Kauf 

von Optionen birgt das Risiko, dass die Option 

nicht ausgeübt wird, weil sich die Preise der Basis-

werte nicht wie erwartet entwickeln, so dass die 

vom Fondsvermögen gezahlte Optionsprämie ver-

fällt. 

 

Beim Verkauf von Optionen besteht die Gefahr, 

dass das jeweilige Teilfondsvermögen zur Ab-

nahme von Vermögenswerten zu einem höheren 

als dem aktuellen Marktpreis, oder zur Lieferung 

von Vermögenswerten zu einem niedrigeren als 

dem aktuellen Marktpreis verpflichtet. Das Teil-

fondsvermögen erleidet dann einen Verlust in 

Höhe der Preisdifferenz minus der eingenomme-

nen Optionsprämie. 

Auch bei Terminkontrakten besteht das Risiko, 

dass das Fondsvermögen infolge einer unerwarte-

ten Entwicklung des Marktpreises bei Fälligkeit 

Verluste erleidet. 

Die bei Devisentermingeschäften bzw. bei dem Er- 

werb von entsprechenden Optionsrechten und 

Op- tionsscheinen entstehenden Kosten und 

eventuellen Verluste verringern das Ergebnis des 

Teilfonds. 

Marktrisiko 

Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Fi-

nanz- produkten hängt insbesondere von der 

Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die wiederum 

von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft so-

wie den wirtschaftlichen und politischen Rah-

menbedingungen in den jeweiligen Ländern be-

einflusst wird. Auf die allgemeine Kursentwick-

lung insbesondere an einer Börse können auch ir-

rationale Faktoren wie Stimmungen, Meinungen 

und Gerüchte einwirken. 

Erhöhte Volatilität 

Der Teilfonds kann aufgrund der Kreditrisiken, 

die mit dem Erwerb von Unternehmens- und 

High 

Yield-Anleihen verbunden sind, im Vergleich zu 

Rentenfonds mit gleicher Laufzeit, die in Staats-

anleihen investieren, leicht höhere Wertschwan-

kungen aufweisen. 

Leverage 

Die Anlagestrategie kann mit einer Hebelwirkung 

(englisch „leverage“) verbunden sein und unter-

liegt den damit verbundenen Risiken. 

Die Verwaltungsgesellschaft berechnet die Höhe 

der Hebelwirkung des Fonds mit Hilfe des Ansat-

zes über die Summe der Nennwerte (englisch 

„sum of the notionals“) der derivativen Finanzin-

strumente. Bei diesem Ansatz werden die anzu-

rechnenden Werte aus gegenläufigen Positionen 

nicht saldiert, sondern addiert, d.h. insbesondere, 

dass die zu Absicherungszwecken genutzten deri-

vativen Finanzinstrumente mit positivem Wert 

bei der Addition berücksichtigt werden müssen. 

Die nachstehend ausgewiesene Höhe der erwarteten 

Hebelwirkung ist als Verhältnis zwischen der Summe 

der Nominalwerte und des Netto-Fondsvermögens 

ausgedrückt und basiert auf historischen Werten und 

erwarteten Entwicklungen. Es wird erwartet, dass die 

Höhe der Hebelwirkung grundsätzlich zwischen 

durchschnittlich 0,75 und maximal 1,5 bezogen auf 

das Netto-Fondsvermögen liegen wird. Ein Hebel von 

0 bedeutet in diesem Zusammenhang, dass der Fonds 

keine derivativen Finanzinstrumente oder sonstige 

anzurechnenden Werte enthält. 

Es ist zu berücksichtigen, dass derivative Finanzinstru-

mente für verschiedene Zwecke eingesetzt werden 

können und die Berechnung der erwarteten Höhe der 

Hebelwirkung nicht zwischen diesen unterschiedli-

chen Zweckbestimmungen der derivativen Finanzin-

strumente unterscheidet. Die ausgewiesene Höhe der 
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erwarteten Hebelwirkung spiegelt daher nicht den Ri-

sikogehalt des Fonds wieder. Neue Marktgegebenhei-

ten können sowohl die Gewichtung der einzelnen de-

rivativen Finanzinstrumente als auch die Ausprägun-

gen der Risikofaktoren für jedes derivative Finan-

zinstrument im Verlauf der Zeit ändern. 

Der Anleger muss insofern damit rechnen, dass in 

Ausnahmefällen auch die Höhe der erwarteten Hebel-

wirkung von der oben ausgewiesenen Spanne abwei-

chen kann. 

(Siehe auch Kapitel 7 Risikohinweise) 

Dem Anleger sollte bewusst sein, dass ihm keine Zu-

sicherungen hinsichtlich der Erreichung der Anlage-

ziele gemacht werden können und er gegebenen-

falls Gefahr läuft, einen niedrigeren Betrag bis hin 

zum Totalverlust zurückzuerhalten, als denjenigen, 

den er investiert hat. 

Profil des typischen Anlegers 

Der Fonds verfolgt eine Anlagestrategie, bei der 

hohe Sicherheit und stetiger Wertzuwachs im Vor-

dergrund stehen. Geringeren Risiken stehen gerin-

gere Chancen gegenüber. 

Der Fonds ist insbesondere für Anleger geeignet, 

die Wachstum bzw. Erträge erwarten, ohne dabei 

ein besonderes Verlustrisiko einzugehen. Der An-

lagezeitraum sollte mindestens ein bis zwei Jahre 

betragen. 
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Eckwerte des Teilfonds Basis Renten Fonds 

 

Anteilklasse:  DYN 

Erstausgabe:  1. März 2001 

Erstausgabepreis:  EUR 51,50 

Ausgabeaufschlag:  Max. 3,00% (in % des Nettoinventarwertes pro Anteil) 

Rücknahmeprovision:  Keine 

Taxe d’abonnement:  0,05% p.a. (berechnet in % des Teilfondsvermögens am Ende eines 

jeden Quartals) 

   

Verwaltungsgebühr:  0,30 % p.a. 

(berechnet in % auf Basis des am Ende eines jeden Monats berechne-
ten Durchschnittswertes aus den bewertungstäglich ermittelten 

Nettoinventarwerten der Anteilklasse und zahlbar am Ende eines je-
den Monats) 

 

Verwendung der Erträge:  Thesaurierend 

Wertpapierkennnummer:  608626 

ISIN:  LU0123853409 

Anteilklasse:  INST 

(vorbehalten für institutionelle Investoren) 

Erstausgabe:  08. Oktober 2018 

Erstausgabepreis:  EUR 50,00 

Mindestanlage:  EUR 1.000.000,00 

Ausgabeaufschlag:  Max. 3,00% (in % des Nettoinventarwertes pro Anteil) 

Rücknahmeprovision:  Keine 

Taxe d’abonnement:  0,01% p.a. (berechnet in % des Teilfondsvermögens am Ende eines 

jeden Quartals) 

   

Verwaltungsgebühr:  0,04 % p.a. 

 (berechnet in % auf Basis des am Ende eines jeden Monats berech- 
neten Durchschnittswertes aus den bewertungstäglich ermittelten 

Nettoinventarwerten der Anteilklasse und zahlbar am Ende eines je-
den Monats) 

Verwendung der Erträge:  Thesaurierend 

Wertpapierkennnummer:  A2JR6E 

ISIN:  LU1861553359 

Anteilklasse: PK 

Ausgabeaufschlag: Max. 3,00% (in % des Nettoinventarwertes pro Anteil) 

Erstausgabe: 01. August 2022 

Erstausgabepreis: EUR 50,00 

Mindestanlage: Keine 

Taxe d’abonnement: 0,05% p.a. 

(berechnet in % des Teilfondsvermögens am Ende eines jeden 

Quartals) 
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Verwaltungsgebühr: 0,60% p.a. 

 (berechnet in % des am Ende eines jeden Monats berechneten Durch-

schnittswertes aus den bewertungstäglich ermittelten Nettoinventar-

werten der Anteilklasse) 

 

 Verwendung der Erträge: Ausschüttung 

Wertpapierkennnummer:  

ISIN:  

Alle Anteilklassen:   

Fondsmanager:   
HUK-COBURG Asset Management GmbH 
Bahnhofsplatz 
D-96444 Coburg 

Fondsmanagerhonorar:  Max. 0,20 % p.a. 

(berechnet in % des am Ende eines jeden Monats 

berechneten Durchschnittswertes aus den be-

wertungstäglich ermittelten Nettoinventarwer-

ten des Teilfonds) 

Verwahrstellengebühr: NIW < EUR 150 Mio.:  

0,04% p.a. des NIW, mind. 10.000 EUR pro Teilfonds 

NIW > EUR 150 Mio. < EUR 250 Mio.: 

EUR 60.000 zzgl. 0,0375% p.a. des NIW, der EUR 150 Mio. übersteigt 

NIW > EUR 250 Mio.: 

EUR 97.500 zzgl. 0,0350% p.a. des NIW, der EUR 250 Mio. übersteigt 

 
Gesamtrisiko:  Der Value at Risk (99%, 20T) für den Teilfonds beträgt maximal 200% 

des Value at Risk des Referenzportfolios (Rela-

tiver VaR). 

Leverage/Hebel:  Durchschnittlich: 0,75 

Maximal: 1,50 

Berechnungsmethode:  Sum of the notionals approach (Ansatz über die Summe der 

Nennwerte) 

Referenzportfolio:  1/3 iBoxx € Sovereigns & Sub-Sovereigns 

  1/3 iBoxx € Covered 

  1/3 iBoxx € Corporates 

Teilfondswährung:  EURO 

Bewertungstag:  Jeder ganztätige Bankarbeitstag in Luxemburg und Frankfurt am Main 

Zahltag von Zeichnungen und 

Rücknahmen von Anteilen: 

 Nächstfolgender Bewertungstag (Trading Day) + 2 Bankarbeitstage in 

Luxemburg 

   

Laufzeit:  unbegrenzt 

Vertriebsländer:  Luxemburg, Deutschland 
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Anlagepolitik des Teilfonds Balance 

 

Das Vermögen des Teilfonds wird unter Beachtung 

des Grundsatzes der Risikostreuung nach den nach- 

folgend beschriebenen anlagepolitischen Grundsät- 

zen und innerhalb der Anlagebeschränkungen ge- 

mäß Artikel 4 des nachfolgend abgedruckten Verwal- 

tungsreglements angelegt. 

Das Hauptziel der Anlagepolitik ist es, unter Einhal- 

tung einer grundsätzlich wachstumsorientierten Ge- 

samtstruktur einen attraktiven Kapitalzuwachs zu er-

wirtschaften. 

Als Instrumente der Anlagepolitik stehen insbeson-

dere Aktien, Aktienfonds sowie aktiennah investie-

rende Fonds, gemischte Wertpapierfonds, Renten, 

Rentenfonds und Geldmarktfonds zur Verfügung, 

welche das Fondsmanagement je nach aktueller 

Markt- einschätzung flexibel einsetzt. Dabei ist auch 

im größeren Umfang der Erwerb von Länder- und Re-

gionenfonds, die Exchange Trades Funds (ETFs) sind 

und den Kriterien des Artikels 41(1) e) des Gesetzes 

vom 17. Dezember 2010 über Organismen für ge-

meinsame Anlagen entsprechen, möglich. 

Der Teilfonds Vermögensfonds Basis Renten verfolgt 

nicht das Anlageziel ökologisch nachhaltiger Investi-

tionen und Aktivitäten im Sinne der VERORDNUNG 

(EU) 2020/852 über die Einrichtung eines Rahmens 

zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen (die „Ta-

xonomieverordnung“) und zur Änderung der VER-

ORDNUNG (EU) 2019/2088 DES EUROPÄISCHEN PAR-

LAMENTS UND DES RATES über nachhaltige Offenle-

gungspflichten im Finanzdienstleitungssektor (die 

„Offenlegungsverordnung“). Es bestehen daher 

keine Offenlegungsverpflichtungen im Sinne der Ar-

tikel 8 und 9 der Offenlegungsverordnung. Zudem 

berücksichtigen die diesem Finanzprodukt zugrunde-

liegenden Investitionen nicht die EU-Kriterien für 

ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten im 

Sinne des Artikels 7 der Taxonomieverordnung. Die 

wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhal-

tigkeitsfaktoren auf Ebene des Fonds werden auf-

grund der schwierigen Datenlage derzeit nicht be-

rücksichtigt. Spätestens ab dem 30. Dezember 2022 

wird die Verwaltungsgesellschaft Informationen dar-

über bereitsellen, ob und in welchem Umfang die 

wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investiti-

onsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren be-

rücksichtigt werden. 

 

Es werden keine Vermögenswerte erworben, de-

ren Veräußerung aufgrund vertraglicher Vereinba-

rung irgendwelchen Beschränkungen unterliegt. 

Mindestens 51% des Teilfondsvermögens werden in 

Anteilen von OGAW des offenen Typs angelegt. 

. Mindestens 51 % des Wertes des Teilfonds müssen 

in Kapitalbeteiligungen im Sinne des § 2 Absatz 8 Nr. 

3 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt 

werden. 

 Das Netto- Teilfondsvermögen kann, je nach Ein-

schätzung der Marktlage, auch vollständig (bis zu 

100%) in dieser Fondskategorie angelegt werden. Da-

neben kann der Fonds im Rahmen der im Verwal-

tungsreglement festgesetzten Anlagebeschränkun-

gen in sonstige zulässige Vermögenswerte investie-

ren. 

Bei dem Erwerb von Anteilen an Zielfonds kann es zu 

der Erhebung einer Verwaltungsgebühr auch auf der 

Ebene dieser Zielfonds kommen. Der Teilfonds wird 

dabei nicht in Zielfonds anlegen, die einer Verwal- 

tungsvergütung von mehr als 3,00% p.a. unterliegen. 

Im Jahresbericht des Teilfonds wird angegeben, wie 

hoch der Anteil der Verwaltungsvergütung maximal 

ist, welche der Teilfonds sowie die Zielfonds zu tra-

gen haben. 

Für den Teilfonds dürfen daneben flüssige Mittel ge-

halten werden. Die zusätzlichen flüssigen Mittel be-

schränken sich auf Sichteinlagen, wie Bargeld auf Gi-

rokonten bei einer Bank, über die jederzeit verfügt 

werden kann, um laufende oder außergewöhnliche 

Kosten zu decken, oder die für den Zeitraum, der für 

die Wiederanlage in zulässige Vermögenswerte ge-

mäß Artikel 41(1) des Gesetzes vom 17. Dezember 

2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen er-

forderlich ist oder für einen Zeitraum, der im Falle un-

günstiger Marktbedingungen zwingend erforderlich 

ist, benötigt werden. Der Anteil solcher zusätzlichen 

liquiden Mittel ist auf 20% des Nettovermögens des 

Teilfonds begrenzt.  

Diese Grenze von 20 % darf nur dann vorübergehend 

überschritten werden, wenn dies aufgrund außerge-

wöhnlich ungünstiger Marktbedingungen unbedingt 

erforderlich ist, Umstände dies erfordern und wenn 

eine solche Überschreitung im Hinblick auf die Inte-

ressen der Anleger gerechtfertigt ist, z.B. unter sehr 

ernsten Umständen. 
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Für Zwecke dieser Anlagepolitik und in Überein-

stimmung mit der Definition des deutschen Kapi-

talanlagegesetzbuches (KAGB) ist ein organisierter 

Markt, ein Markt, der anerkannt und für das Publi-

kum offen ist und dessen Funktionsweise ord-

nungsgemäß ist, sofern nicht ausdrücklich etwas 

anderes bestimmt ist. Dieser organisierte Markt 

entspricht zugleich den Kriterien des Artikels 50 

der OGAW-Richtlinie. 

Die Anlage erfolgt in Vermögenswerten, die auf 

den Euro oder andere Währungen lauten. Das 

Teilfonds- vermögen darf auch aus Investitionen 

in einer einzi- gen dieser Währungen bestehen. 

Um das Währungsrisiko zu minimieren, können 

Vermögenswerte, die nicht auf die Teilfondswäh-

rung lauten, gegen die Teilfondswährung abgesi-

chert werden. 

Zu Absicherungszwecken darf der Fonds im Rah-

men der gesetzlichen Bestimmungen und Ein-

schränkun- gen Derivate sowie sonstige Techniken 

und Instru- mente gemäß Artikel 4 des Verwal-

tungsreglements einsetzen. 

Risikohinweise 

Risiken im Zusammenhang mit Investmentantei-
len 

Die Risiken der Anteile an Investmentfonds, die für 

einen Teilfonds erworben werden, stehen in en-

gem Zusammenhang mit den Risiken der in diesen 

Investmentfonds enthaltenen Vermögensgegen- 

stände bzw. der von diesen verfolgten Anlagestra- 

tegien. Die genannten Risiken können jedoch 

durch die Streuung der Vermögensanlagen inner-

halb der Investmentfonds, deren Anteile erworben 

werden, und durch die Streuung innerhalb dieser 

reduziert werden. 

Da die Manager der einzelnen Zielfonds voneinan- 

der unabhängig handeln, kann es aber auch vor-

kom- men, dass mehrere Zielfonds gleiche, oder ei-

nander entgegengesetzte Anlagestrategien verfol-

gen. Hier- durch können sich bestehende Risiken 

kumulieren, und eventuelle Chancen können sich 

gegeneinander aufheben. 

 

 

 

 

 

 

 

Es ist der Gesellschaft im Regelfall nicht möglich, dass 

Management der Zielfonds zu kontrollieren. Deren 

Anlageentscheidungen müssen nicht zwingend mit 

den Annahmen oder Erwartungen der Gesellschaft 

übereinstimmen. 

Der Gesellschaft wird die aktuelle Zusammensetzung 

der Zielfonds oftmals nicht zeitnah bekannt sein. 

Entspricht die Zusammensetzung nicht ihren Annah-

men oder Erwartungen, so kann sie ggf. erst deutlich 

verzögert reagieren, indem sie Zielfondsanteile zu-

rückgibt. 

 

Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken 

 

Als Nachhaltigkeitsrisiko gilt ein Ereignis oder eine Be-

dingung in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Un-

ternehmensführung, dessen beziehungsweise deren 

Eintreten tatsächlich oder potenziell wesentliche ne-

gative Auswirkungen auf den Wert der Vermögensge-

genstände des Teil-fonds haben könnte. Diese Effekte 

wirken sich möglicherweise auf die Vermögens-, Fi-

nanz- und Ertragslage des Teilfonds sowie auf die Re-

putation der Gesellschaft aus. Nachhaltigkeitsrisiken 

können alle bekannten Risikoarten (Marktrisiko, Li-

quiditätsrisiko, Kontrahentenrisiko und operationel-

les Risiko) erheblich beeinflussen. Unternehmen, in 

die der Teilfonds investiert, können beispielsweise 

physischen Risiken des Klimawandels, wie Tempera-

turschwankungen, Anstieg des Meeresspiegels, o. ä. 

ausgesetzt sein. Außerdem können transitorische Ri-

siken durch die Umstellung auf eine emissionsarme 

Wirtschaft auftreten. Es ist nicht auszuschließen, dass 

sich Nachhaltigkeitsrisiken möglicherweise negativ 

auf die Rendite der Vermögenswerte auswirken. 

 

Zinsänderungsrisiko 

Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere 

ist die Möglichkeit verbunden, dass sich das Markt-

zins- niveau, das im Zeitpunkt der Begebung eines 

Wertpapiers besteht, ändern kann. Steigen die 

Marktzinsen gegenüber den Zinsen zum Zeitpunkt 

der Emission, so fallen i.d.R. die Kurse der festver-

zinslichen Wertpapiere. Fällt dagegen der Marktzins, 

so steigt der Kurs festverzinslicher Wertpapiere. 

Diese Kursentwicklung führt dazu, dass die aktuelle 

Rendite des festverzinslichen Wertpapiers in etwa 

dem aktuellen Marktzins entspricht. Diese Kurs-

schwankungen fallen jedoch je nach Laufzeit der 

festverzinslichen Wertpapiere unterschiedlich aus. 
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Festverzinsliche Wertpapiere mit kürzeren Lauf-

zeiten haben geringere Kursrisiken als festver-

zinsliche Wertpapiere mit längeren Laufzeiten. 

Festverzinsliche Wertpapiere mit kürzeren Lauf-

zeiten haben demgegenüber in der Regel gerin-

gere Renditen als festverzinsliche Wertpapiere 

mit längeren Laufzeiten. Geldmarkt- instrumente 

mit einer Restlaufzeit von weniger als 12 Mona-

ten besitzen aufgrund ihrer kurzen Laufzeit ten-

denziell geringere Kursrisiken. 

Währungsrisiko 

Sofern Vermögenswerte eines Teilfonds in anderen 

Währungen als der jeweiligen Teilfondswährung an-

gelegt sind, erhält das Teilfondsvermögen die Erträge, 

Rückzahlungen und Erlöse aus solchen Anlagen in der 

jeweiligen Währung. Fällt der Wert dieser Währung 

gegenüber der Teilfondswährung, so reduziert sich 

der Wert des Teilfondsvermögens. 

Aktienrisiko 

Mit dem Erwerb von Aktien können besondere Markt- 

und Unternehmensrisiken verbunden sein. Der Wert 

von Aktien spiegelt nicht immer den tatsächlichen Un-

ternehmenswert wider. 

 

Es kann daher zu großen und schnellen Schwankun-

gen dieser Werte kommen, wenn sich Marktgege-

benheiten und Einschätzungen von Marktteilneh-

mern hinsichtlich des Wertes dieser Anlagen än-

dern. Hinzu kommt, dass die Rechte aus Aktien 

stets nachrangig gegenüber den Ansprüchen sämt-

licher Gläubiger des Emittenten befriedigt werden. 

Daher unterliegen Aktien im Allgemeinen größeren 

Wertschwankungen als z.B. festverzinsliche Wert-

papiere. 

Da mögliche Ertragschancen durch den Erwerb von 

Mid- und Smallcaps aus allen Marktsegmenten ge- 

steigert werden können, besteht die Möglichkeit, 

dass sich zeitweise im Teilfonds verstärkt auch Ak-

tien kleinerer und mittlerer Unternehmen befin-

den. Insbesondere Aktien vorwiegend kleinerer, 

weniger ausgereifter Unternehmen unterliegen in 

der Regel höheren Schwankungen als der Markt all-

gemein. Die Gründe hierfür liegen darin, dass die 

Wertpapiere generell in kleineren Mengen gehan-

delt werden und dass diese Unternehmen größe-

ren Geschäftsrisiken ausgesetzt sind. 

Angesichts der Gefahr größerer und häufiger 

Schwankungen von Aktienwerten kann es bei 

schwerpunktmäßig im Teilfonds enthaltenen Aktien 

zu entsprechenden großen und kleinen Veränderun-

gen des Wertes des Teilfonds kommen. 

 

Besondere Risikohinweise 

Potentielle Anleger sollten sich der Risiken bewusst 

sein, die eine Anlage in dem Teilfonds Balance mit 

sich bringen kann. 

Für den Teilfonds besteht die Anlagemöglichkeit in 

Zielfonds zu investieren, die ihrerseits wiederum in 

Wertpapiere aus Schwellenländern investieren. Hier-

durch entstehen zusätzliche Risiken. Diese Risiken 

hängen vor allem mit dem dynamischen wirtschaftli-

chen Entwicklungsprozess dieser Länder zusammen, 

der nicht für die kommenden Jahre zugesichert wer-

den kann. Auch handelt es sich bei diesen Ländern um 

Märkte mit eher geringer Marktkapitalisierung, die 

dazu tendieren, volatil und illiquide zu sein. Andere 

Faktoren, wie politische Veränderungen oder Wech-

selkursänderungen, können ebenfalls die Marktfähig-

keit der Werte und die daraus resultierenden Erträge 

beeinträchtigen. Weiterhin können Unternehmen in 

Schwellenländern einer wesentlich geringeren staat-

lichen Aufsicht und einer weniger wirksamen Gesetz-

gebung unterliegen. Ihre Buchhaltung und Rech-

nungsprüfung entsprechen nicht immer den hiesigen 

Standards. 
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Darüber hinaus kann die Zahlungsfähigkeit verschie-

dener Emittenten in den Märkten, in denen die Ziel-

fonds anlegen, unter Umständen sowohl im Hinblick 

auf die Hauptforderung als auch auf die Zinszahlun-

gen unsicher sein. Es kann also keine Zusicherung ge-

macht werden, dass einzelne Emittenten nicht zah-

lungsunfähig werden. 

Auch wird bei einer Anlage in den Teilfonds Balance 

ein im Vergleich zum Basis Renten Fonds höheres Ri-

siko eingegangen, da der Teilfonds bis zu 100% in Ak-

tienzielfonds investieren kann. 

Soweit es sich bei den Zielfonds um Teilfonds eines 

Umbrella-Fonds handelt, ist der Erwerb der Ziel- 

fondsanteile mit einem zusätzlichen Risiko verbun- 

den, weil der Umbrella-Fonds Dritten gegenüber ins-

gesamt für die Verbindlichkeiten jedes Teilfonds haf-

ten kann. 

Risiken im Zusammenhang mit Derivatgeschäften 

Kauf und Verkauf von Optionen sowie der Abschluss 

von Terminkontrakten oder Swaps sind mit folgen- 

den Risiken verbunden: 

Kursänderungen des Basiswertes können den Wert 

eines Optionsrechts oder Terminkontraktes bis hin 

zur Wertlosigkeit vermindern. Durch Wertänderun- 

gen des einem Swap zugrundeliegenden Vermö- 

genswertes kann das Teilfondsvermögen ebenfalls 

Verluste erleiden. 

Der gegebenenfalls erforderliche Abschluss eines Ge-

gengeschäfts (Glattstellung) ist mit Kosten verbun-

den. 

Durch die Hebelwirkung von Optionen kann der Wert 

des Fondsvermögens stärker beeinflusst werden, als 

dies beim unmittelbaren Erwerb der Basiswerte der 

Fall ist. 

 
Der Kauf von Optionen birgt das Risiko, dass die Op- 

tion nicht ausgeübt wird, weil sich die Preise der Ba- 

siswerte nicht wie erwartet entwickeln, so dass die 

vom Fondsvermögen gezahlte Optionsprämie ver- 

fällt. Beim Verkauf von Optionen besteht die Gefahr, 

dass das jeweilige Teilfondsvermögen zur Abnahme 

von Vermögenswerten zu einem höheren als dem ak-

tuellen Marktpreis, oder zur Lieferung von Vermö- 

genswerten zu einem niedrigeren als dem aktuellen 

Marktpreis verpflichtet. Das Teilfondsvermögen er- 

leidet dann einen Verlust in Höhe der Preisdifferenz 

minus der eingenommenen Optionsprämie. 

Auch bei Terminkontrakten besteht das Risiko, dass 

das Fondsvermögen infolge einer unerwarteten Ent- 

wicklung des Marktpreises bei Fälligkeit Verluste erlei-

det. 

Die bei Devisentermingeschäften bzw. bei dem Er- 

werb von entsprechenden Optionsrechten und Op- 

tionsscheinen entstehenden Kosten und eventuellen 

Verluste verringern das Ergebnis des Teilfonds. 

Marktrisiko 

Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzpro- 

dukten hängt insbesondere von der Entwicklung der 

Kapitalmärkte ab, die wiederum von der allgemeinen 

Lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen 

und politischen Rahmenbedingungen in den jeweili-

gen Ländern beeinflusst wird. Auf die allgemeine Kurs-

entwicklung insbesondere an einer Börse können 

auch irrationale Faktoren wie Stimmungen, Meinun-

gen und Gerüchte einwirken. 

Leverage 

Die Anlagestrategie kann mit einer Hebelwirkung 

(englisch „leverage“) verbunden sein und unterliegt 

den damit verbundenen Risiken. 

Die Verwaltungsgesellschaft berechnet die Höhe der 

Hebelwirkung des Fonds mit Hilfe des Ansatzes über 

die Summe der Nennwerte (englisch „sum of the noti-

onals“) der derivativen Finanzinstrumente. Bei diesem 

Ansatz werden die anzurechnenden Werte aus gegen-

läufigen Positionen 
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nicht saldiert, sondern addiert, d.h. insbesondere, 

dass die zu Absicherungszwecken genutzten deriva- 

tiven Finanzinstrumente mit positivem Wert bei der 

Addition berücksichtigt werden müssen. Die nach- 

stehend ausgewiesene Höhe der erwarteten Hebel- 

wirkung ist als Verhältnis zwischen der Summe der 

Nominalwerte und des Netto-Fondsvermögens aus- 

gedrückt und basiert auf historischen Werten und er-

warteten Entwicklungen. Es wird erwartet, dass die 

Höhe der Hebelwirkung grundsätzlich zwischen 

durchschnittlich 0,75 und maximal 1,5 bezogen auf 

das Netto-Fondsvermögen liegen wird. Ein Hebel von 

0 bedeutet in diesem Zusammenhang, dass der 

Fonds keine derivativen Finanzinstrumente oder 

sonstige anzurechnenden Werte enthält. 

Es ist zu berücksichtigen, dass derivative Finanzins- 

trumente für verschiedene Zwecke eingesetzt wer- 

den können und die Berechnung der erwarteten Höhe 

der Hebelwirkung nicht zwischen diesen unterschied-

lichen Zweckbestimmungen der derivativen Finanzin-

strumente unterscheidet. Die ausgewiesene Höhe der 

erwarteten Hebelwirkung spiegelt daher nicht den Ri-

sikogehalt des Fonds wider. Neue Marktgegebenhei-

ten können sowohl die Gewichtung der einzelnen de-

rivativen  Finanzinstrumente als auch die Ausprägun-

gen der Risikofaktoren für jedes derivative Finan-

zinstrument im Verlauf der Zeit ändern. 

Der Anleger muss insofern damit rechnen, dass in 

Ausnahmefällen auch die Höhe der erwarteten He- 

belwirkung von der oben ausgewiesenen Spanne 

abweichen kann. 

(Siehe auch Kapitel 7 Risikohinweise) 

Dem Anleger sollte bewusst sein, dass ihm keine Zu-

sicherungen hinsichtlich der Erreichung der Anlage-

ziele gemacht werden können und er gegebenenfalls 

Gefahr läuft, einen niedrigeren Betrag bis hin zum 

Totalverlust zurückzuerhalten, als denjenigen, den 

er investiert hat. 

Erhöhte Volatilität 

Der Teilfonds kann aufgrund der Kreditrisiken, die mit 

dem Erwerb von Unternehmens- und High Yield- An-

leihen verbunden sind, im Vergleich zu Rentenfonds 

mit gleicher Laufzeit, die in Staatsanleihen 

 
investieren, leicht höhere Wertschwankungen auf-

weisen. (Siehe auch Kapitel 7 Risikohinweise) 

Profil des typischen Anlegers 

Der Fonds verfolgt eine wachstumsorientierte Anla- 

gestrategie. Mittleren Risiken stehen mittlere Chan- 

cen gegenüber. 

Der Fonds ist insbesondere für Anleger geeignet, die 

moderates Wachstum bzw. Erträge erwarten und da-

bei bereit sind, gegebenenfalls Verluste hinzuneh-

men. Daher sollte der Anlagezeitraum mindestens 

zwei bis fünf Jahre betragen. 
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Eckwerte des Teilfonds Balance 

 

Anteilklasse:  DYN 

Erstausgabe:  1. März 2001 

Erstausgabepreis:  EUR 52,00 

Ausgabeaufschlag:  Max. 4,00% (in % des Nettoinventarwertes pro Anteil) 

Rücknahmeprovision:  Keine 

Taxe d’abonnement:  0,05% p.a. (berechnet in % des Teilfondsvermögens am Ende eines 

jeden Quartals) 

   

Verwaltungsgebühr:  0,30 % p.a. 

(berechnet in % auf Basis des am Ende eines jeden Monats berechne-
ten Durchschnittswertes aus den bewertungstäglich ermittelten 

Nettoinventarwerten der Anteilklasse und zahlbar am Ende eines je-
den Monats) 

Verwendung der Erträge:  Thesaurierend 

Wertpapierkennnummer:  608627 

ISIN:  LU0123853748 

Anteilklasse:  INST 

(vorbehalten für institutionelle Investoren) 

Erstausgabe:  08. Oktober 2018 

Erstausgabepreis:  EUR 50,00 

Mindestanlage: EUR 1.000.000,00 

Ausgabeaufschlag:  Max. 4,00% (in % des Nettoinventarwertes pro Anteil)  

Rücknahmeprovision:  Keine 

Taxe d’abonnement:  0,01% p.a. (berechnet in % des Teilfondsvermögens am Ende eines 

jeden Quartals) 

Verwaltungsgebühr:  0,04 % p.a. 

 

(berechnet in % auf Basis des am Ende eines jeden Monats berechne-
ten Durchschnittswertes aus den bewertungstäglich ermittelten 

Nettoinventarwerten der Anteilklasse und zahlbar am Ende eines je-
den Monats) 

Verwendung der Erträge:  Thesaurierend 

Wertpapierkennnummer:  A2JR6D 

ISIN:  LU1861553276 

Anteilklasse: PK 

Ausgabeaufschlag: Max. 4,00% (in % des Nettoinventarwertes pro Anteil) 

Erstausgabe: 01. August 2022 

Erstausgabepreis: EUR 50,00 

Mindestanlage: Keine 

Taxe d’abonnement: 0,05% p.a. 

(berechnet in % des Teilfondsvermögens am Ende eines jeden 

Quartals) 
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Verwaltungsgebühr: Max. 0,60% p.a. 

 (berechnet in % des am Ende eines jeden Monats berechneten Durch-

schnittswertes aus den bewertungstäglich ermittelten Nettoinventar-

werten der Anteilklasse) 

 

 Verwendung der Erträge: Ausschüttung 

Wertpapierkennnummer:  

ISIN: LU2511393691 

Alle Anteilklassen:   

Fondsmanager:   
HUK-COBURG Asset Management GmbH 
Bahnhofsplatz 
D-96444 Coburg 

Fondsmanagerhonorar:  Max. 0,20 % p.a. 

(berechnet in % des am Ende eines jeden Monats berechneten Durch-

schnittswertes aus den bewertungstäglich ermittelten Nettoinventar-

werten des Teilfonds) 

 

Verwahrstellengebühr: NIW < EUR 150 Mio.:  

0,04% p.a. des NIW, mind. 10.000 EUR pro Teilfonds 

NIW > EUR 150 Mio. < EUR 250 Mio.: 

EUR 60.000 zzgl. 0,0375% p.a. des NIW, der EUR 150 Mio. übersteigt 

NIW > EUR 250 Mio.: 

EUR 97.500 zzgl. 0,0350% p.a. des NIW, der EUR 250 Mio. übersteigt 

 
Gesamtrisiko:  Der Value at Risk (99%, 20T) für den Teilfonds beträgt maximal 200% 

des Value at Risk des Referenzportfolios (Rela-

tiver VaR). 

Leverage/Hebel:  Durchschnittlich: 0,75 

Maximal: 1,50 

Berechnungsmethode:  Sum of the notionals approach (Ansatz über die Summe der 

Nennwerte) 

Referenzportfolio:  55% Aktienkombination (davon 75% MSCI World GDP & 25% MSCI 
Emerging Markets) 

  45% Rentenkombination (davon 1/3 iBoxx € Sovereigns & Sub-Sovereigns 
& 1/3 iBoxx € Covered & 1/3 iBoxx € Corporates) 

 

Teilfondswährung:  EURO 

Bewertungstag:  Jeder ganztätige Bankarbeitstag in Luxemburg und Frankfurt am Main 

Zahltag von Zeichnungen und 

Rücknahmen von Anteilen: 

 Nächstfolgender Bewertungstag (Trading Day) + 2 Bankarbeitstage in 

Luxemburg 

:   

Laufzeit:  unbegrenzt 

Vertriebsländer:  Luxemburg, Deutschland 
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Anlagepolitik des Teilfonds HUK Welt Fonds 

 

Das Vermögen des Teilfonds wird unter Beachtung des 

Grundsatzes der Risikostreuung nach den nachfolgend 

beschriebenen anlagepolitischen Grundsätzen und in-

nerhalb der Anlagebeschränkungen gemäß Artikel 4 

des nachfolgend abgedruckten Verwaltungsregle-

ments angelegt. 

Das Hauptziel der Anlagepolitik ist es, unter Einhal- 

tung einer grundsätzlich wachstumsorientierten Ge- 

samtstruktur einen attraktiven Kapitalzuwachs zu er-

wirtschaften. 

Als Instrumente der Anlagepolitik stehen insbeson-

dere Aktien, Aktienfonds sowie aktiennah investie-

rende Fonds, gemischte Wertpapierfonds, Renten, 

Rentenfonds und Geldmarktfonds zur Verfügung, 

welche das Fondsmanagement je nach aktueller 

Markteinschätzung flexibel einsetzt. Dabei ist auch 

im größeren Umfang der Erwerb von Länder-und Re-

gionenfonds, die Exchange Trades Funds (ETFs) sind 

und den Kriterien des Artikels 41(1) e) des Gesetzes 

vom 17. Dezember 2010 über Organismen für ge-

meinsame Anlagen entsprechen, möglich. 

Der Teilfonds Vermögensfonds HUK Welt verfolgt 

nicht das Anlageziel ökologisch nachhaltiger Investiti-

onen und Aktivitäten im Sinne der VERORDNUNG 

(EU) 2020/852 über die Einrichtung eines Rahmens 

zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen (die „Ta-

xonomieverordnung“) und zur Änderung der VER-

ORDNUNG (EU) 2019/2088 DES EUROPÄISCHEN PAR-

LAMENTS UND DES RATES über nachhaltige Offenle-

gungspflichten im Finanzdienstleitungssektor (die 

„Offenlegungsverordnung“). Es bestehen daher 

keine Offenlegungsverpflichtungen im Sinne der Arti-

kel 8 und 9 der Offenlegungsverordnung. Zudem be-

rücksichtigen die diesem Finanzprodukt zugrundelie-

genden Investitionen nicht die EU-Kriterien für öko-

logisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten im Sinne 

des Artikels 7 der Taxonomieverordnung. Die wich-

tigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltig-

keitsfaktoren auf Ebene des Fonds werden auf Grund 

der schwierigen Datenlage derzeit nicht berücksich-

tigt. Spätestens ab dem 30. Dezember 2022 wird die 

Verwaltungsgesellschaft Informationen darüber be-

reitsellen, ob und in welchem Umfang die wichtigsten 

nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentschei-

dungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt 

werden. 

Es werden keine Vermögenswerte erworben, deren 

Veräußerung aufgrund vertraglicher Vereinbarung ir-

gendwelchen Beschränkungen unterliegt. 

Für den Teilfonds werden vorwiegend Aktien oder An-

teile an börsennotierten Aktienfonds mit Fokus in 

Amerika, Europa und Asien erworben. Das Netto-

Teilfondsvermögen kann, je nach Einschätzung der 

Marktlage, auch vollständig (bis zu 100%) in dieser 

Fondskategorie angelegt werden. Exchange Trades 

Funds (ETFs) werden zur Abbildung außereuropäischer Ak-

tien verwendet. Die Auswahl erfolgt anhand von Nachhaltig-

keitskriterien (SFDR/MIFID), historischer Performance und 

Kostenstruktur. Aktien werden nach eingehender Einschät-

zung bottom-up gewählt. Mindestens 60 % des Wertes 

des Teilfonds müssen in Kapitalbeteiligungen im 

Sinne des § 2 Absatz 8 Nr. 3 des deutschen Invest-

mentsteuergesetzes angelegt werden.  Daneben 

kann der Fonds im Rahmen der im Verwaltungsregle-

ment festgesetzten Anlagebeschränkungen in sons-

tige zulässige Vermögenswerte investieren. 

Die Gewichtung der Assetklassen erfolgt unter Be-

rücksichtigung der makroökonomischen Einschät-

zung sowie der grundsätzlichen und technischen Ein-

schätzungen. 

Der Teilfonds HUK Welt Fonds bildet keinen Index ab. Das 

Fondsmanagement orientiert sich jedoch für den Fonds an 

den Indizes MSCI World GDP und MSCI Emerging Markets als 

Vergleichsmaßstab und strebt an, das Teilfondsvermögen 

über einen aktiv ausgesteuerten Selektionsprozess in die je-

weils analytisch interessantesten Aktienwerte dieser Regio-

nen zu investieren. Dabei entscheidet das Fondsmanage-

ment nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der 

Vermögensgegenstände und zielt darauf ab, die Wertent-

wicklung des Vergleichsmaßstabs zu übertreffen. Die Zusam-

mensetzung des Fonds sowie seine Wertentwicklung können 

wesentlich bis vollständig und langfristig – positiv oder nega-

tiv – vom Vergleichsmaßstab abweichen. 

Bei dem Erwerb von Anteilen an Zielfonds kann es zu 

der Erhebung einer Verwaltungsgebühr auch auf der 

Ebene dieser Zielfonds kommen. Der Teilfonds wird 

dabei nicht in Zielfonds anlegen, die einer Verwal-

tungsvergütung von mehr als 3,00% p.a. unterliegen. 

Im Jahresbericht des Teilfonds wird angegeben, wie 

hoch der Anteil der Verwaltungsvergütung maximal 

ist, welche der Teilfonds sowie die Zielfonds zu tra-

gen haben. 
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Für Zwecke dieser Anlagepolitik und in Überein-

stimmung mit der Definition des deutschen Kapi-

talanlagegesetzbuches (KAGB) ist ein organisierter 

Markt, ein Markt, der anerkannt und für das Publi-

kum offen ist und dessen Funktionsweise ord-

nungsgemäß ist, sofern nicht ausdrücklich etwas 

anderes bestimmt ist. Dieser organisierte Markt 

entspricht zugleich den Kriterien des Artikels 50 

der OGAW-Richtlinie. 

 

Für den Teilfonds dürfen daneben flüssige Mittel 

gehalten werden. Die zusätzlichen flüssigen Mittel 

beschränken sich auf Sichteinlagen, wie Bargeld 

auf Girokonten bei einer Bank, über die jederzeit 

verfügt werden kann, um laufende oder außerge-

wöhnliche Kosten zu decken, oder die für den Zeit-

raum, der für die Wiederanlage in zulässige Vermö-

genswerte gemäß Artikel 41(1) des Gesetzes vom 

17. Dezember 2010 über Organismen für gemein-

same Anlagen erforderlich ist oder für einen Zeit-

raum, der im Falle ungünstiger Marktbedingungen 

zwingend erforderlich ist, benötigt werden. Der 

Anteil solcher zusätzlichen liquiden Mittel ist auf 

20% des Nettovermögens des Teilfonds begrenzt.  

Diese Grenze von 20 % darf nur dann vorüberge-

hend überschritten werden, wenn dies aufgrund 

außergewöhnlich ungünstiger Marktbedingungen 

unbedingt erforderlich ist, Umstände dies erfor-

dern und wenn eine solche Überschreitung im Hin-

blick auf die Interessen der Anleger gerechtfertigt 

ist, z.B. unter sehr ernsten Umständen. 

Die Anlage erfolgt in Vermögenswerten, die auf 

den Euro oder andere Währungen lauten. Das Teil-

fondsvermögen darf auch aus Investitionen in ei-

ner einzigen dieser Währungen bestehen. Um das 

Währungsrisiko zu minimieren, können Vermö-

genswerte, die nicht auf die Teilfondswährung lau-

ten, gegen die Teilfondswährung abgesichert wer-

den. 

Zu Absicherungszwecken darf der Fonds im Rah-

men der gesetzlichen Bestimmungen und Ein-

schränkungen Derivate sowie sonstige Techniken 

und Instrumente gemäß Artikel 4 des Verwaltungs-

reglements einsetzen. 

Risikohinweise 

Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken 

Als Nachhaltigkeitsrisiko gilt ein Ereignis oder eine 
Bedingung in den Bereichen Umwelt, Soziales oder 
Unternehmensführung, dessen beziehungsweise 

deren Eintreten tatsächlich oder potenziell wesentli-
che negative Auswirkungen auf den Wert der Vermö-
gensgegenstände des Teil-fonds haben könnte. Diese 
Effekte wirken sich möglicherweise auf die Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage des Teilfonds sowie auf 
die Reputation der Gesellschaft aus. Nachhaltigkeits-
risiken können alle bekannten Risikoarten (Marktri-
siko, Liquiditätsrisiko, Kontrahentenrisiko und opera-
tionelles Risiko) erheblich beeinflussen. Unterneh-
men, in die der Teilfonds investiert, können beispiels-
weise physischen Risiken des Klimawandels, wie 
Temperaturschwankungen, Anstieg des Meeresspie-
gels, o. ä. ausgesetzt sein. Außerdem können transi-
torische Risiken durch die Umstellung auf eine emis-
sionsarme Wirtschaft auftreten. Es ist nicht auszu-
schließen, dass sich Nachhaltigkeitsrisiken möglicher-
weise negativ auf die Rendite der Vermögenswerte 
auswirken. 

Risiken im Zusammenhang mit Investmentanteilen 

Die Risiken der Anteile an Investmentfonds, die für ei-

nen Teilfonds erworben werden, stehen in engem Zu-

sammenhang mit den Risiken der in diesen Invest-

mentfonds enthaltenen Vermögensgegenstände 

bzw. der von diesen verfolgten Anlagestrategien. Die 

genannten Risiken können jedoch durch die Streuung 

der Vermögensanlagen innerhalb der Investment-

fonds, deren Anteile erworben werden, und durch 

die Streuung innerhalb dieser reduziert werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da die Manager der einzelnen Zielfonds voneinander 

unabhängig handeln, kann es aber auch vorkommen, 

dass mehrere Zielfonds gleiche, oder einander entge-

gengesetzte Anlagestrategien verfolgen. Hierdurch 

können sich bestehende Risiken kumulieren, und 

eventuelle Chancen können sich gegeneinander auf-

heben. 

Es ist der Gesellschaft im Regelfall nicht möglich, das 

Management der Zielfonds zu kontrollieren. Deren 

Anlageentscheidungen müssen nicht zwingend mit 

den Annahmen oder Erwartungen der Gesellschaft 

übereinstimmen. 

Der Gesellschaft wird die aktuelle Zusammensetzung 
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der Zielfonds oftmals nicht zeitnah bekannt sein. 

Entspricht die Zusammensetzung nicht ihren An-

nahmen oder Erwartungen, so kann sie ggf. erst 

deutlich verzögert reagieren, indem sie Ziel-

fondsan- teile zurückgibt. 

Aktienrisiko 

Mit dem Erwerb von Aktien können besondere Markt- 

und Unternehmensrisiken verbunden sein. Der Wert 

von Aktien spiegelt nicht immer den tatsächlichen Un-

ternehmenswert wider. Es kann daher zu großen und 

schnellen Schwankungen dieser Werte kommen, 

wenn sich Marktgegebenheiten und Einschätzungen 

von Marktteilnehmern hinsichtlich des Wertes dieser 

Anlagen ändern. Hinzu kommt, dass die Rechte aus 

Aktien stets nachrangig gegenüber den Ansprüchen 

sämtlicher Gläubiger des Emittenten befriedigt wer-

den. Daher unterliegen Aktien im Allgemeinen größe-

ren Wertschwankungen als z.B. festverzinsliche Wert-

papiere. 

Da mögliche Ertragschancen durch den Erwerb von 

Mid- und Smallcaps aus allen Marktsegmenten gestei-

gert werden können, besteht die Möglichkeit, dass 

sich zeitweise im Teilfonds verstärkt auch Aktien klei-

nerer und mittlerer Unternehmen befinden. Insbe-

sondere Aktien vorwiegend kleinerer, weniger ausge-

reifter Unternehmen unterliegen in der Regel höhe-

ren Schwankungen als der Markt allgemein. Die 

Gründe hierfür liegen darin, dass die Wertpapiere ge-

nerell in kleineren Mengen gehandelt werden und 

dass diese Unternehmen größeren Geschäftsrisiken 

ausgesetzt sind. 

Angesichts der Gefahr größerer und häufiger Schwan-

kungen von Aktienwerten kann es bei schwerpunkt-

mäßig im Teilfonds enthaltenen Aktien zu entspre-

chenden großen und kleinen Veränderungen des 

Wertes des Teilfonds kommen. 

 

Zinsänderungsrisiko 

 
Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere 

ist die Möglichkeit verbunden, dass sich das Markt-

zins- niveau, das im Zeitpunkt der Begebung eines 

Wertpapiers besteht, ändern kann. Steigen die 

Marktzinsen gegenüber den Zinsen zum Zeitpunkt 

der Emission, so fallen i.d.R. die Kurse der festver-

zinslichen Wertpapiere. Fällt dagegen der Markt-

zins, so steigt der Kurs festverzinslicher Wertpa-

piere. Diese Kursentwicklung führt dazu, dass die 

aktuelle Rendite des festverzinslichen Wertpapiers 

in etwa dem aktuellen Marktzins entspricht. Diese 

Kursschwankungen fallen jedoch je nach Laufzeit der 

festverzinslichen Wertpapiere unterschiedlich aus. 

Festverzinsliche Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten 

haben geringere Kursrisiken als festverzinsliche Wert-

papiere mit längeren Laufzeiten. Festverzinsliche 

Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten haben demge-

genüber in der Regel geringere Renditen als festver-

zinsliche Wertpapiere mit längeren Laufzeiten. Geld-

marktinstrumente mit einer Restlaufzeit von weniger 

als 12 Monaten besitzen aufgrund ihrer kurzen Lauf-

zeit tendenziell geringere Kursrisiken. 

Währungsrisiko 

Sofern Vermögenswerte eines Teilfonds in anderen 

Währungen als der jeweiligen Teilfondswährung an-

gelegt sind, erhält das Teilfondsvermögen die Er-

träge, Rückzahlungen und Erlöse aus solchen Anla- 

gen in der jeweiligen Währung. Fällt der Wert dieser 

Währung gegenüber der Teilfondswährung, so redu-

ziert sich der Wert des Teilfondsvermögens. 

Besondere Risikohinweise 

Potentielle Anleger sollten sich der Risiken bewusst 

sein, die eine Anlage in dem Teilfonds HUKWelt Fonds 

mit sich bringen kann. 

Für den Teilfonds besteht die Anlagemöglichkeit in 

Zielfonds zu investieren, die ihrerseits wiederum in 

Wertpapiere aus Schwellenländern investieren. Hier-

durch entstehen zusätzliche Risiken. Diese Risiken 

hängen vor allem mit dem dynamischen wirtschaftli-

chen Entwicklungsprozess dieser Länder zusammen, 

der nicht für die kommenden Jahre zugesichert wer-

den kann. Auch handelt es sich bei diesen Ländern 

um Märkte mit eher geringer Marktkapitalisierung, 

die dazu tendieren, volatil und illiquide zu sein. An-

dere Faktoren, wie politische Veränderungen oder 

Wechselkursänderungen, können ebenfalls die 

Marktfähigkeit der Werte und die daraus resultieren-

den Erträge beeinträchtigen. 

Weiterhin können Unternehmen in Schwellenländern ei-

ner wesentlich geringeren staatlichen Aufsicht und einer 

weniger wirksamen Gesetzgebung unterliegen. Ihre 

Buchhaltung und Rechnungsprüfung entsprechen nicht 

immer den hiesigen Standards. 

Darüber hinaus kann die Zahlungsfähigkeit verschiede-

ner Emittenten in den Märkten, in denen die Ziel- fonds 

anlegen, unter Umständen sowohl im Hinblick auf die 

Hauptforderung als auch auf die Zinszahlun- gen unsi-

cher sein. Es kann also keine Zusicherung gemacht wer-

den, dass einzelne Emittenten nicht zahlungsunfähig 

werden. 

Auch wird bei einer Anlage in den Teilfonds HUK Welt 
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Fonds ein im Vergleich zum Basis Renten Fonds höhe-

res Risiko eingegangen, da der Teilfonds bis zu 100% 

in Aktienzielfonds investieren kann.  

Soweit es sich bei den Zielfonds um Teilfonds eines 

Umbrella-Fonds handelt, ist der Erwerb der Ziel- 

fondsanteile mit einem zusätzlichen Risiko verbunden, 

weil der Umbrella-Fonds Dritten gegenüber insgesamt 

für die Verbindlichkeiten jedes Teilfonds haften kann. 

Risiken im Zusammenhang mit Derivatgeschäften 

Kauf und Verkauf von Optionen sowie der Abschluss 

von Terminkontrakten oder Swaps sind mit folgenden 

Risiken verbunden: 

Kursänderungen des Basiswertes können den Wert ei-

nes Optionsrechts oder Terminkontraktes bis 

hin zur Wertlosigkeit vermindern. Durch Wertände-

rungen des einem Swap zugrundeliegenden 

Vermögenswertes kann das Teilfondsvermögen eben-

falls Verluste erleiden. 

Der gegebenenfalls erforderliche Abschluss eines Ge-

gengeschäfts (Glattstellung) ist mit Kosten verbunden. 

Durch die Hebelwirkung von Optionen kann der Wert 

des Fondsvermögens stärker beeinflusst werden, als 

dies beim unmittelbaren Erwerb der Basiswerte der 

Fall ist. 

Der Kauf von Optionen birgt das Risiko, dass die Op-

tion nicht ausgeübt wird, weil sich die Preise der Basis-

werte nicht wie erwartet entwickeln, so dass die vom 

Fondsvermögen gezahlte Optionsprämie verfällt. 

Beim Verkauf von Optionen besteht die Gefahr, dass 

das jeweilige Teilfondsvermögen zur Abnahme von 

Vermögenswerten zu einem höheren als dem aktuel-

len Marktpreis, oder zur Lieferung von Vermögens-

werten zu einem niedrigeren als dem aktuellen Markt-

preis verpflichtet. Das Teilfondsvermögen er- leidet 

dann einen Verlust in Höhe der Preisdifferenz minus 

der eingenommenen Optionsprämie. 

Auch bei Terminkontrakten besteht das Risiko, dass 

das Fondsvermögen infolge einer unerwarteten Ent-

wicklung des Marktpreises bei Fälligkeit Verluste erlei-

det. 

Die bei Devisentermingeschäften bzw. bei dem Er-

werb von entsprechenden Optionsrechten und Op- ti-

onsscheinen entstehenden Kosten und eventuellen 

Verluste verringern das Ergebnis des Teilfonds. 

Marktrisiko 

Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanz-

pro- dukten hängt insbesondere von der Entwick-

lung der Kapitalmärkte ab, die wiederum von der 

allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den wirt-

schaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in 

den jeweiligen Ländern beeinflusst wird. Auf die allge-

meine Kursentwicklung insbesondere an einer Börse 

können auch irrationale Faktoren wie Stimmungen, 

Meinungen und Gerüchte einwirken. 

Leverage 

Die Anlagestrategie kann mit einer Hebelwirkung 

(englisch „leverage“) verbunden sein und unterliegt 

den damit verbundenen 

Risiken. 

Die Verwaltungsgesellschaft berechnet die Höhe der 

Hebelwirkung des Fonds mit Hilfe des Ansatzes über 

die Summe der Nennwerte (englisch „sum of the noti-

onals“) der derivativen Finanzinstrumente. Bei diesem 

Ansatz werden die anzurechnenden Werte aus gegen-

läufigen Positionen nicht saldiert, sondern addiert, d.h. 

insbesondere, dass die zu Absicherungszwecken ge-

nutzten derivativen Finanzinstrumente mit positivem 

Wert bei der Addition berücksichtigt werden müssen. 

Die nachstehend ausgewiesene Höhe der erwarteten 

Hebel- wirkung ist als Verhältnis zwischen der Summe 

der Nominalwerte und des Netto-Fondsvermögens 

aus- gedrückt und basiert auf historischen Werten und 

erwarteten Entwicklungen. Es wird erwartet, dass die 

Höhe der Hebelwirkung grundsätzlich zwischen durch-

schnittlich 0,75 und maximal 1,5 bezogen auf das 

Netto-Fondsvermögen liegen wird. Ein Hebel von 0 be-

deutet in diesem Zusammenhang, dass der Fonds 

keine derivativen Finanzinstrumente oder sonstige an-

zurechnenden Werte enthält. 

 

 

 

 

 

 

Es ist zu berücksichtigen, dass derivative Finanzins- tru-

mente für verschiedene Zwecke eingesetzt wer- den 

können und die Berechnung der erwarteten Höhe der 

Hebelwirkung nicht zwischen diesen un- terschiedli-

chen Zweckbestimmungen der derivativen Finanzin-

strumente unterscheidet. Die ausgewiesene Höhe der 

erwarteten Hebelwirkung spiegelt daher nicht den Ri-

sikogehalt des Fonds wieder. Neue Marktgegebenhei-

ten können sowohl die Gewichtung der einzelnen de-

rivativen Finanzinstrumente als auch die Ausprägun-
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gen der Risikofaktoren für jedes derivative Finan-

zinstrument im Verlauf der Zeit ändern. 

Der Anleger muss insofern damit rechnen, dass in 

Ausnahmefällen auch die Höhe der erwarteten He- 

belwirkung von der oben ausgewiesenen Spanne 

abweichen kann. 

(Siehe auch Kapitel 7 Risikohinweise) 

 
Dem Anleger sollte bewusst sein, dass ihm keine Zu-

sicherungen hinsichtlich der Erreichung der An- lage-

ziele gemacht werden können und er gegebenenfalls 

Gefahr läuft, einen niedrigeren Betrag bis hin zum 

Totalverlust zurückzuerhalten, als denjeni- gen, den 

er investiert hat. 

Erhöhte Volatilität 

Der Teilfonds kann aufgrund der Kreditrisiken, die mit 

dem Erwerb von Unternehmens- und High Yield- An-

leihen verbunden sind, im Vergleich zu Renten- fonds 

mit gleicher Laufzeit, die in Staatsanleihen investie-

ren, leicht höhere Wertschwankungen aufwei- sen. 

(Siehe auch Kapitel 7 Risikohinweise) 

Profil des typischen Anlegers 

Der Fonds verfolgt eine wachstumsorientierte An-

lagestrategie. Mittleren Risiken stehen mittlere 

Chancen gegenüber. 

Der Fonds ist insbesondere für Anleger geeignet, 

die moderates Wachstum bzw. Erträge erwarten 

und dabei bereit sind, gegebenenfalls Verluste 

hinzunehmen. Daher sollte der Anlagezeitraum 

mindestens zwei bis fünf Jahre betragen. 
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Eckwerte des Teilfonds HUK Welt Fonds 

 

Anteilklasse: DYN 

Ausgabeaufschlag: Max. 5,00% (in % des Nettoinventarwertes pro Anteil) 

Erstausgabe: 1. März 2001 

Erstausgabepreis: EUR 52,50 

Verwaltungsgebühr: 0,30 % p.a. 

 (berechnet in % auf Basis des am Ende eines jeden Monats be-
rechne- ten Durchschnittswertes aus den bewertungstäglich ermit-
telten Nettoinventarwerten der Anteilklasse und zahlbar am Ende 
eines jeden Monats) 

Taxe d’abonnement: 0,05% p.a. (berechnet in % des Teilfondsvermögens am Ende eines 
jeden Quartals) 

Verwendung der Erträge: Thesaurierend 

Wertpapierkennnummer: 608628 

ISIN: LU0123854472 

Anteilklasse: INST 

(vorbehalten für Institutionelle Investoren) 

 Ausgabeaufschlag: Max. 5,00 % (in % des Nettoinventarwertes pro Anteil) 

Erstausgabe: 08.Oktober 2018  

Erstausgabepreis: EUR 50,00 

Mindestanlage: EUR 1.000.000,00 

Verwaltungsgebühr: 0,04 % p.a. 

 (berechnet in % des am Ende eines jeden Monats berechneten 

Durchschnittswertes aus den bewertungstäglich ermittelten Netto-

inventarwerten der Anteilklasse und zahlbar am Ende eines jeden 

Monats) 

 

Taxe d’abonnement: 0,01% p.a. 

(berechnet in % des Teilfondsvermögens am Ende eines je-

den Quartals) 

Verwendung der Erträge: Thesaurierend 

Wertpapierkennnummer: A2JR6F 

ISIN: LU1861553516 

Anteilklasse: PK 

Ausgabeaufschlag: Max. 5,00% (in % des Nettoinventarwertes pro Anteil) 

Erstausgabe: 01. August 2022 

Erstausgabepreis: EUR 50,00 

Mindestanlage: Keine 

Taxe d’abonnement: 0,05% p.a. 

(berechnet in % des Teilfondsvermögens am Ende eines jeden 

Quartals) 
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Verwaltungsgebühr: Max. 0,60% p.a. 

 (berechnet in % des am Ende eines jeden Monats berechneten Durch-

schnittswertes aus den bewertungstäglich ermittelten Nettoinventar-

werten der Anteilklasse) 

 

 Verwendung der Erträge: Ausschüttung 

Wertpapierkennnummer:  

ISIN: LU2511393931 

Alle Anteilklassen:  

Fondsmanager: HUK-COBURG Asset Management GmbH 

Bahnhofsplatz 

D-96444 Coburg 

Fondsmanagerhonorar:  

Max. 0,20 % p.a. 

(berechnet in % des am Ende eines jeden Monats berechneten 

Durchschnittswertes aus den bewertungstäglich ermittelten Netto-

inventarwerten des Teilfonds) 

 

 

Verwahrstellengebühr: NIW < EUR 150 Mio.:  

0,04% p.a. des NIW, mind. 10.000 EUR pro Teilfonds 

NIW > EUR 150 Mio. < EUR 250 Mio.: 

EUR 60.000 zzgl. 0,0375% p.a. des NIW, der EUR 150 Mio. übersteigt 

NIW > EUR 250 Mio.: 

EUR 97.500 zzgl. 0,0350% p.a. des NIW, der EUR 250 Mio. übersteigt 

 
Gesamtrisiko: Der Value at Risk (99%, 20T) für den Teilfonds beträgt maximal 200% 

des Value at Risk des Referenzportfolios (Relativer VaR) 

Leverage/Hebel: Durchschnittlich: 0,75 

Maximal: 1,50 

Berechnungsmethode: sum of the notionals approach (Ansatz über die Summe der Nenn-
werte) 

Referenzportfolio: 60% MSCI World GDP 

20% MSCI Emerging Markets 

20% Rentenkombination (davon 1/3 iBoxx € Sovereigns & Sub-Sov-
ereigns & 1/3 iBoxx € Covered & 1/3 iBoxx € Corporates) 

 

Teilfondswährung: EURO 

Bewertungstag: Jeder ganztägige Bankarbeitstag in Luxemburg und Frankfurt am 

Main 

Zahltag von Zeichnungen und 

Rücknahmen von Anteilen: 

 Nächstfolgender Bewertungstag (Trading Day) + 2 Bankarbeitstage in 

Luxemburg 

Laufzeit: Unbegrenzt 

Vertriebsländer: Luxemburg, Deutschland 
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Anlagepolitik des Teilfonds  

HUK Welt Fonds Nachhaltigkeit 

 

Das Vermögen des Teilfonds wird unter Beachtung des 

Grundsatzes der Risikostreuung nach den nachfolgend 

beschriebenen anlagepolitischen Grundsätzen und in-

nerhalb der Anlagebeschränkungen gemäß Artikel 4 

des nachfolgend abgedruckten Verwaltungsregle-

ments angelegt. 

 

Das Hauptziel der Anlagepolitik ist es, unter Einhal- 

tung einer grundsätzlich wachstumsorientierten Ge- 

samtstruktur einen attraktiven Kapitalzuwachs zu er-

wirtschaften. 

 

Als Instrumente der Anlagepolitik stehen insbeson-

dere Aktien, Aktienfonds sowie aktiennah investie-

rende Fonds, gemischte Wertpapierfonds, Renten, 

Rentenfonds und Geldmarktfonds zur Verfügung, wel-

che das Fondsmanagement je nach aktueller 

Markteinschätzung flexibel einsetzt. Dabei ist auch 

der Erwerb von Länder- und Regionenfonds, die 

Exchange Trades Funds (ETFs) sind und den Kriterien 

des Artikels 41(1) e) des Gesetzes vom 17. Dezember 

2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen ent-

sprechen, möglich. Diese Länder- und Regionenfonds 

können auch in aufstrebende Märkte, darunter zu ei-

nem geringen Anteil auch die Volksrepublik China, in-

vestieren. 

 

Es werden keine Vermögenswerte erworben, deren 

Veräußerung aufgrund vertraglicher Vereinbarung ir-

gendwelchen Beschränkungen unterliegt. 

 

Für den Teilfonds werden vorwiegend Aktien oder An-

teile an börsennotierten Aktienfonds mit Fokus in 

Amerika, Europa und Asien erworben. Das Netto-Teil-

fondsvermögen kann, je nach Einschätzung der Markt-

lage, auch vollständig (bis zu 100%) in dieser Fondska-

tegorie angelegt werden. Exchange Trades Funds 

(ETFs) werden zur Abbildung außereuropäischer Ak-

tien verwendet. Die Auswahl erfolgt anhand von 

Nachhaltigkeitskriterien (SFDR/MIFID), historischer 

Performance und Kostenstruktur. Aktien werden nach 

eingehender Einschätzung bottom-up gewählt. Min-

destens 60 % des Wertes des Teilfonds müssen in Ka-

pitalbeteiligungen im Sinne des § 2 Absatz 8 Nr. 3 des 

deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt wer-

den.  Daneben kann der Fonds im Rahmen der im Ver-

waltungsreglement festgesetzten Anlagebeschrän-

kungen in sonstige zulässige Vermögenswerte inves-

tieren.  

 

Die Gewichtung der Assetklassen erfolgt unter Be-

rücksichtigung der makroökonomischen Einschät-

zung sowie der grundsätzlichen und technischen Ein-

schätzungen. 

 

Der Teilfonds HUK Welt Fonds Nachhaltigkeit strebt 

eine nachhaltige Investition an, bewirbt ökologische 

und soziale Merkmale und gilt damit als Finanzpro-

dukt  gemäß Artikel 8 der VERORDNUNG (EU) 

2019/2088 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND 

DES RATES über nachhaltige Offenlegungspflichten 

im Finanzdienstleistungssektor (die „Offenlegungs-

verordnung“).  Mindestens 70% der Anlagen erfolgen 

in nachhaltige Investments. 

 

Hinter dem Kürzel „ESG“ stehen drei Teilbereiche von 

Nachhaltigkeit. Dies sind Umweltaspekte wie Maß-

nahmen gegen den Klimawandel („E“), soziale As-

pekte wie Menschenrechte und Arbeitsstandards 

(„S“), sowie Aspekte guter Unternehmensführung 

wie die Verwendung von Ethikkodizes und der Zu-

sammensetzung des Aufsichtsrats („G“). Bei der Aus-

wahl der Anlagen werden Grundsätze der Nachhal-

tigkeit beachtet, die auf Basis von strengen Nachhal-

tigkeitskriterien abgeleitet werden.  

 

Die Nachhaltigkeitsmerkmale des Teilfonds ergeben 

sich grundsätzlich aus einem stufenweisen Vorgehen 

unter Einbezug von Positiv- und Negativkriterien. Im 

ersten Schritt dienen strikte Negativkriterien dazu u. 

a. nachteilige Auswirkungen auf diverse Nachhaltig-

keitsfaktoren zu vermeiden, keine Nachhaltigkeits-

ziele erheblich zu beeinträchtigen und die Anwen-

dung von Verfahrensweisen einer guten Unterneh-

mensführung zu fördern. Im zweiten Schritt werden 

Positivkriterien verwendet, um einen hinreichenden 

Anteil an „nachhaltigen Investitionen“ gemäß Art. 2 

Nr. 17 der Offenlegungsverordnung zu erreichen. 

Auch Engagement/Voting spielt eine Rolle im Rahmen 

dessen was durch BayernInvest für europäische Ak-

tien geleistet wird. 

Der daraus resultierende Nachhaltigkeitstfilter dient 

der Auswahl nachhaltiger Vermögensgegenstände 

und berücksichtigt ethische, soziale und ökologische 

Aspekte. Somit werden grundsätzlich Anlagen in Un-

ternehmen ausgeschlossen, die 

 

• kontroverse Waffen und Munition dafür herstellen 

(z.B. Antipersonenlandminen, Streumunition oder 

Atomwaffen)  

•signifikante Umsätze mit Waffen erzielen 

• signifikante Umstätze mit Glücksspiel erzielen 

• signifikante Umsätze mit Erwachsenenunterhal-

tung erzielen 
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• Tabak produzieren oder signifikante Umsätze mit 

Tabakwaren erzielen  

• gegen die United Nations Global Compact Prinzi-

pien verstoßen 

• in schwere oder sehr schwere Kontroversen in den 

Bereichen Environment, Social oder Governance in-

volviert sind (z.B. Biodiversität, Menschenrechte, Kin-

derarbeit  

oder Korruption)  

• die einer CO2-intensiven Branche zugeordnet sind 

und eine im Unterbranchenvergleich hohe CO2-Inten-

sität aufweisen  

• signifikante Umsätze mit Energiegewinnung aus fos-

silen Brennstoffen (exklusive Gas) erzielen 

• signifikante Umsätze mit Atomstrom erzielen 

• signifikante Umsätze mit der Förderung von Kohle 

und Erdöl erzielen 

• Umsätze mit Ölsanden und Ölschiefer erzielen 

 
Bei Investitionen in Aktien, Unternehmensanleihen 
und Staatsanleihen werden die vorgenannten Nega-
tivkriterien (für Unternehmen bzw. für Staaten) strikt 
eingehalten. Bei Investitionen in ETFs werden alle 
ETFs ausgeschlossen, die nicht gemäß Artikel 8 oder 
9 der Offenlegungsverordnung klassifiziert sind oder 
die keine nachhaltigen Investitionen im Sinne des Ar-
tikel 2 Nr. 17 der Offenlegungsverordnung (Verord-
nung (EU) 2017/2359 Art. 2 Nr. 4 lit. b) tätigen oder 
die die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf 
Nachhaltigkeitsfaktoren nicht berücksichtigen (Ver-
ordnung (EU) 2017/2359 Art. 2 Nr. 4 lit. c). Damit 
wird sichergestellt, dass jeweils mindestens die Klas-
sifikation des Teilfonds auch durch die investierten 
ETFs erfüllt wird. 

 

Bei Anlagen in Staatsanleihen werden Staaten ausge-

schlossen, die von MSCI im Bereich Umwelt-, Sozial- 

und Governanceleistung schlecht (d.h. unter dem je-

weils anwendbaren Mindestrating) bewertet werden. 

 

Bei Investitionen in Anleihen werden ausschließlich 

Green Bonds selektiert, die nach etablierten Markt-

standards emittiert werden (z.B. ICMA, EU Green 

Bond Standard) und die das Referenzportfolio hin-

sichtlich Bonität, Geografie, Branche und Laufzeit hin-

reichend abbilden können. Einzelinvestments werden 

hinsichtlich ihrer individuellen Ertrags-/Risiko-Konstel-

lation untersucht, wobei sowohl markoökonomische 

als auch emittentenspezifische Faktoren Berücksichti-

gung finden. 

 

Der Teilfonds HUK Welt Fonds Nachhaltigkeit strebt 

an, einen Beitrag zum Pariser Klimaziel der Begren-

zung der Erderwärmung gegenüber der vorindustri-

ellen Zeit auf 2°C zu leisten. Daher werden mehr als 

70% des Fondsvermögens in Unternehmen investiert, 

die mit diesem Ziel potenziell kompatibel sind (gemes-

sen z.B. über deren impliziten Temperaturanstieg 

(MSCI-Methodik)). 

 

Zudem erfolgen mindestens 0% der Investitionen in 

Wirtschaftsaktivitäten, die zu einem Umweltziel im 

Sinne von Artikel 5 der VERORDNUNG (EU) 2020/852 

über die Einrichtung eins Rahmens zur Erleichterung 

nachhaltiger Investitionen (die „Taxonomieverord-

nung“) beitragen.  

In der Taxonomieverordnung werden solche Aktivitä-

ten anhand ihres Beitrages zu den folgenden Umwelt-

zielen bestimmt: 

 

- Klimaschutz 

- Anpassung an den Klimawandel 

- Nachhaltige Nutzung und Schutz von Wasser- und 

Meeresressourcen 

- Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft 

- Vermeidung und Verminderung der Umweltver-

schmutzung 

- Schutz und Wiederherstellung der Biodiversität 

und der Ökosysteme 

 

Eine Wirtschaftsaktivität gilt als ökologisch nachhaltig, 

wenn sie einen wesentlichen Beitrag zu einem oder 

mehreren der beschriebenen Umweltziele leistet, kei-

nes der Umweltziele wesentlich beeinträchtigt (Grund-

satz der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigun-

gen“) und zudem unter Einhaltung des in Artikel 18 der 

Taxonomieverordnung definierten Mindestschutzes 

erfolgt. Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beein-

trächtigungen“ im Sinne der Verordnung 

(EU)2019/2088 findet nur bei denjenigen dem Finanz-

produkt zugrundeliegenden Investitionen Anwendung, 

die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirt-

schaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verblei-

benden Teil des Finanzprodukts zugrundeliegenden In-

vestitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für 

ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. 

 

Generell berücksichtigt das Fondsmanagement Nach-

haltigkeits- bzw. ESG-Kriterien bei der Auswahl der Ver-

mögensgegenstände. Wenngleich im Fonds Investitio-

nen in Wirtschaftstätigkeiten stattfinden, die zu einem 

Umweltziel beitragen und möglicherweise mit den 

technischen Bewertungskriterien in Einklang stehen, 

ist die Gesellschaft derzeit nicht in der Lage zu be-

schreiben, 
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(a) zu welchem prozentualen Anteil des Gesamtport-

folios der Fonds Investitionen in ökologisch nachhal-

tige Wirtschaftstätigkeit vornimmt, die im Einklang 

mit der Taxonomieverordnung stehen; oder 

(b) zu welchem prozentualen Anteil des Gesamt-

portfo-lios der Fonds Investitionen in Anlagen tätigt, 

die Übergangstätigkeiten oder ermöglichende Tätig-

keiten (wie in der Taxonomieverordnung beschrieben) 

darstellen. 

 

Die Gesellschaft wird diese Situation aktiv beobachten 

und wird, sobald ausreichend verlässliche, aktuelle 

und verifizierbare Daten zu den Investitionen des 

Fonds verfügbar werden, die oben genannten Be-

schreibungen zu Verfügung stellen. In diesem Fall wird 

dieser Verkaufsprospekt, bzw. die relevanten ergän-

zenden Dokumente aktualisiert werden. 

 

Der Fondsmanager erstellt quartalsweise eine aktu-

elle Aufstellung der unter Beachtung der vorgenann-

ten Nachhaltigkeitskriterien ausgeschlossenen Unter-

nehmen und stellt diese der Verwaltungsgesellschaft 

zur Verfügung. Der Fondsmanager berücksichtigt die 

vorgenannten ESG-Kriterien bei seinen Investmen-

tentscheidungen und kann sich bei der Analyse der 

Nachhaltigkeitskriterien externer Datenanbieter oder 

Research-Dienstleister bedienen. Sowohl in der Ana-

lyse von Researchanbietern als auch in der Entschei-

dung des Fondsmanagers können je nach der Branche 

eines Emittenten und der damit verbundenen Bedeu-

tung der drei Teilaspekte von Nachhaltigkeit für jeden 

Emittenten bzw. für bestimme Branchen spezifische 

Schwerpunkte bei der Nachhaltigkeitsanalyse gesetzt 

werden. Die international gesetzten Ziele zum Um-

weltschutz (bspw. von der UN-Klimakonferenz in Pa-

ris 2015) führen u.a. dazu, dass Reserven an fossilen 

Brennstoffen oder Anlagen zur Energiegewinnung aus 

fossilen Brennstoffen nicht den Umsatzbeitrag für Un-

ternehmen generieren, der aus rein technischer Sicht 

möglich wäre. Bei Handelsunternehmen im Nicht-Ba-

siskonsumgüterbereich liegt der Schwerpunkt der 

Nachhaltigkeitsanalyse derzeit üblicherweise auf sozi-

alen Aspekten. Dazu gehören der Umgang mit den 

Mitarbeitern im personalintensiven Handelsbereich 

sowie der Umgang mit Datenschutz und Datensicher-

heit insbesondere in Bezug auf Kundendaten. Bei be-

sonderen Nachhaltigkeitsrisiken eines bestimmten 

Unternehmens kann der Fondsmanager von der bran-

chenbasierten Gewichtung der Nachhaltigkeitskrite-

rien abweichen. Davon wird vor allem dann Gebrauch 

gemacht, wenn bestimmte Nachhaltigkeitsrisiken für 

ein Unternehmen branchenuntypisch hinzukommen 

oder bestimmte Risiken für das Unternehmen als sehr 

dominant eingeschätzt werden.  

 

Der Teilfonds HUK Welt Fonds Nachhaltigkeit bildet kei-

nen Index ab. Das Fondsmanagement orientiert sich je-

doch für den Fonds an den Indizes MSCI World GDP und 

MSCI Emerging Markets als Vergleichsmaßstab und 

strebt an, das Teilfondsvermögen über einen aktiv aus-

gesteuerten Selektionsprozess in die jeweils analytisch 

interessantesten Aktienwerte dieser Regionen zu inves-

tieren. Dabei entscheidet das Fondsmanagement nach 

eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermö-

gensgegenstände und zielt darauf ab, die Wertentwick-

lung des Vergleichsmaßstabs zu übertreffen. Die Zusam-

mensetzung des Fonds sowie seine Wertentwicklung 

können wesentlich bis vollständig und langfristig – posi-

tiv oder negativ – vom Vergleichsmaßstab abweichen. 

Nachhaltigkeitskriterien werden bei der Auswahl der 

Vergleichsindizes nicht berücksichtigt. 

 

Um die Auswahl von Produkten zu gewährleisten, die 

den Nachhaltigkeitsanforderungen auch tatsächlich ge-

recht werden und um das sog. „Greenwashing“ zu ver-

meiden, nutzt der Fondsmanager anerkannte externe 

Ratings und das Angebot eines professionellen externen 

weltweit tätigen Datenanbieters (MSCI), um ESG-Risiken 

und -Chancen zu identifizieren. Durch die oben genann-

ten Listen werden bestimmte Unternehmen für die Ka-

pitalanlage der HUK-Versicherungsunternehmen ausge-

schlossen. Zudem berücksichtigt der Fondsmanager teil-

weise das Verbändekonzept der Deutschen Finanzwirt-

schaft bei seinen Investitionsentscheidungen. Das Ver-

bändekonzept wird durch die Deutsche Kreditwirt-

schaft, den Fondsverband BVI, sowie den Deutschen De-

rivateverband (DVV) repräsentiert. Es baut auf den künf-

tigen Produktausprägungen der MIFID II sowie der Of-

fenlegungsverordnung auf und ergänzt diese um wei-

tere materielle Anforderungen, mit dem Ziel, einheitli-

che Vorgaben für nachhaltige Produkte aufzustellen. 

Diese umfassen u.a. standardisierte Mindestausschlüsse 

für Investitionen in Portfoliounternehmen und Staats-

anleihen. 

 

Beim Erwerb von Anteilen an Zielfonds kann es zur Er-

hebung einer Verwaltungsgebühr auch auf Ebene dieser 

Zielfonds kommen. Der Teilfonds wird dabei nicht in 

Zielfonds anlegen, die einer Verwaltungsvergütung von 

mehr als 3,00% p.a. unterliegen. Im Jahresbericht des 

Teilfonds wird angegeben, wie hoch der Anteil der Ver-

waltungsvergütung maximal ist, welche der Teilfonds 

sowie die Zielfonds zu tragen haben. 

 

Für Zwecke dieser Anlagepolitik und in Übereinstim-
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mung mit der Definition des deutschen Kapitalanlage-

gesetzbuches (KAGB) ist ein organisierter Markt ein 

Markt, der anerkannt und für das Publikum offen ist 

und dessen Funktionsweise ordnungsgemäß ist, so-

fern nicht ausdrücklich etwas Anderes bestimmt ist. 

Dieser organisierte Markt entspricht zugleich den Kri-

terien des Artikels 50 der OGAW-Richtlinie. 

 

Für den Teilfonds dürfen daneben flüssige Mittel ge-

halten werden. Die zusätzlichen flüssigen Mittel be-

schränken sich auf Sichteinlagen, wie Bargeld auf Gi-

rokonten bei einer Bank, über die jederzeit verfügt 

werden kann, um laufende oder außergewöhnliche 

Kosten zu decken, oder die für den Zeitraum, der für 

die Wiederanlage in zulässige Vermögenswerte ge-

mäß Artikel 41(1) des Gesetzes vom 17. Dezember 

2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen er-

forderlich ist oder für einen Zeitraum, der im Falle un-

günstiger Marktbedingungen zwingend erforderlich 

ist, benötigt werden. Der Anteil solcher zusätzlichen li-

quiden Mittel ist auf 20% des Nettovermögens des 

Teilfonds begrenzt.  

Diese Grenze von 20 % darf nur dann vorübergehend 

überschritten werden, wenn dies aufgrund außerge-

wöhnlich ungünstiger Marktbedingungen unbedingt 

erforderlich ist, Umstände dies erfordern und wenn 

eine solche Überschreitung im Hinblick auf die Interes-

sen der Anleger gerechtfertigt ist, z.B. unter sehr erns-

ten Umständen. 

 

Die Anlage erfolgt in Vermögenswerten, die auf den 

Euro oder andere Währungen lauten. Das Teilfonds-

vermögen darf auch aus Investitionen in einer einzi-

gen dieser Währungen bestehen. Um das Währungs-

risiko zu minimieren, können Vermögenswerte, die 

nicht auf die Teilfondswährung lauten, gegen die Teil-

fondswährung abgesichert werden. 

 

Zu Absicherungszwecken darf der Fonds im Rahmen 

der gesetzlichen Bestimmungen und Einschränkungen 

Derivate sowie sonstige Techniken und Instrumente 

gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements einset-

zen. 

 

Risikohinweise 

 

Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken 

 

Für die Beurteilung der Nachhaltigkeit eines Emit-

tenten verlässt sich der Fondsmanager weitge-

hend auf Informationen der Emittenten und ent-

sprechender Datenanbieter. Externe Datenan-

bieter sammeln Informationen von Unternehmen 

bzw. Emittenten zum Umgang mit Nachhaltigkeits-

themen und stellen diese ihren Kunden in gebün-

delter Form zur Verfügung. Neben der Weiterlei-

tung von Informationen nehmen die Datenanbieter 

auch Beurteilungen der Informationen vor, die in 

die Investmentscheidung einbezogen werden kön-

nen. Trotz sorgfältiger Auswahl des Datenanbieters 

kann es dennoch bei Datenanbietern zu Fehlern in 

Bezug auf ESG Daten kommen, die dazu führen, 

dass Vermögensgegenstände erworben werden, 

die die genannten Nachhaltigkeitskriterien nicht o-

der nicht umfänglich erfüllen. Daneben können Un-

ternehmen ihre Geschäftspolitik nach dem Erwerb 

eines Vermögensgegenstands anpassen und dann 

nicht mehr als nachhaltig im Sinne der vorstehen-

den Kriterien gelten. Es kann daher nicht garantiert 

werden, dass die erworbenen Vermögensgegen-

stände den Nachhaltigkeitskriterien jederzeit und 

im vollen Umfang entsprechen. Der Fondsmanager 

hat in der Regel nicht die Möglichkeit, die Informa-

tionen des Emittenten oder Datenanbieters zu 

überprüfen. Trotz sorgfältiger Auswahl des Daten-

anbie-ters kann es beim Datenanbieter zu Fehlern 

in Bezug auf ESG Daten kommen. Durch falsche o-

der fehlerhafte ESG Daten kann es sein, dass die In-

vestitionsentscheidung des Fondsmanagers beein-

flusst wird. Daneben können Unternehmen ihre Ge-

schäftspolitik anpassen und dann nicht mehr als 

nachhaltig gelten. Die Auswahl von nachhaltigen 

Unternehmen bedeutet auch nicht, dass die Inves-

tition in Investitionsobjekte dieses Emittenten risi-

kofrei oder nur mit geringen Risiken verbunden ist. 

Auch die Investitionsobjekte nachhaltiger Emitten-

ten können ausfallen und zu Verlusten im Teil-fonds 

führen. Durch die Anwendung von Ausschlusskrite-

rien kann das Portfolio des Teilfonds insgesamt kon-

zentrierter ausfallen in Bezug auf die Einzeltitel als 

auch in Bezug auf die Branchen- oder Länderalloka-

tion im Vergleich zu einem Fonds, der keine Aus-

schlusskriterien anwendet. Durch eine solche Kon-

zentration kann es Zeiten einer besseren oder einer 

schlechteren Performance im Vergleich zu ei-nem 

Fonds kommen, dem ein breiteres Investmentuni-

versum zur Verfügung steht. 

Risiken im Zusammenhang mit Investmentanteilen 

Die Risiken der Anteile an Investmentfonds, die für 

einen Teilfonds erworben werden, stehen in engem 

Zusammenhang mit den Risiken der in diesen In-

vestmentfonds enthaltenen Vermögensgegen-

stände bzw. der von diesen verfolgten Anlagestra-

tegien. Die genannten Risiken können jedoch durch 
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die Streuung der Vermögensanlagen innerhalb 

der Investmentfonds, deren Anteile erworben 

werden, und durch die Streuung innerhalb dieser 

reduziert werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da die Manager der einzelnen Zielfonds voneinander 

unabhängig handeln, kann es aber auch vorkommen, 

dass mehrere Zielfonds gleiche, oder einander entge-

gengesetzte Anlagestrategien verfolgen. Hierdurch 

können sich bestehende Risiken kumulieren, und 

eventuelle Chancen können sich gegeneinander auf-

heben. 

Es ist der Gesellschaft im Regelfall nicht möglich, das 

Management der Zielfonds zu kontrollieren. Deren 

Anlageentscheidungen müssen nicht zwingend mit 

den Annahmen oder Erwartungen der Gesellschaft 

übereinstimmen. 

Der Gesellschaft wird die aktuelle Zusammensetzung 

der Zielfonds oftmals nicht zeitnah bekannt sein. Ent-

spricht die Zusammensetzung nicht ihren Annahmen 

oder Erwartungen, so kann sie ggf. erst deutlich ver-

zögert reagieren, indem sie Zielfondsanteile zurück-

gibt. 

Aktienrisiko 

Mit dem Erwerb von Aktien können besondere Markt- 

und Unternehmensrisiken verbunden sein. Der Wert 

von Aktien spiegelt nicht immer den tatsächlichen Un-

ternehmenswert wider. Es kann daher zu großen und 

schnellen Schwankungen dieser Werte kommen, 

wenn sich Marktgegebenheiten und Einschätzungen 

von Marktteilnehmern hinsichtlich des Wertes dieser 

Anlagen ändern. Hinzu kommt, dass die Rechte aus 

Aktien stets nachrangig gegenüber den Ansprüchen 

sämtlicher Gläubiger des Emittenten befriedigt wer-

den. Daher unterliegen Aktien im Allgemeinen größe-

ren Wertschwankungen als z.B. festverzinsliche Wert-

papiere. 

Da mögliche Ertragschancen durch den Erwerb von 

Mid- und Smallcaps aus allen Marktsegmenten ge-

steigert werden können, besteht die Möglichkeit, 

dass sich zeitweise im Teilfonds verstärkt auch Ak-

tien kleinerer und mittlerer Unternehmen befinden. 

Insbesondere Aktien vorwiegend kleinerer, weniger 

ausgereifter Unternehmen unterliegen in der Regel 

höheren Schwankungen als der Markt allgemein. 

Die Gründe hierfür liegen darin, dass die Wertpa-

piere generell in kleineren Mengen gehandelt wer-

den und dass diese Unternehmen größeren Ge-

schäftsrisiken ausgesetzt sind. 

Angesichts der Gefahr größerer und häufiger 

Schwankungen von Aktienwerten kann es bei 

schwerpunktmäßig im Teilfonds enthaltenen Aktien 

zu entsprechenden großen und kleinen Verände-

rungen des Wertes des Teilfonds kommen. 

 

 

Zinsänderungsrisiko 

 
Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist 

die Möglichkeit verbunden, dass sich das Marktzins- 

niveau, das im Zeitpunkt der Begebung eines Wertpa-

piers besteht, ändern kann. Steigen die Marktzinsen 

gegenüber den Zinsen zum Zeitpunkt der Emission, so 

fallen i.d.R. die Kurse der festverzinslichen Wertpa-

piere. Fällt dagegen der Marktzins, so steigt der Kurs 

festverzinslicher Wertpapiere. Diese Kursentwick-

lung führt dazu, dass die aktuelle Rendite des festver-

zinslichen Wertpapiers in etwa dem aktuellen Markt-

zins entspricht. Diese Kursschwankungen fallen je-

doch je nach Laufzeit der festverzinslichen Wertpa-

piere unterschiedlich aus. Festverzinsliche Wertpa-

piere mit kürzeren Laufzeiten haben geringere Kurs-

risiken als festverzinsliche Wertpapiere mit längeren 

Laufzeiten. Festverzinsliche Wertpapiere mit kürze-

ren Laufzeiten haben demgegenüber in der Regel ge-

ringere Renditen als festverzinsliche Wertpapiere mit 

längeren Laufzeiten. Geldmarktinstrumente mit einer 

Restlaufzeit von weniger als 12 Monaten besitzen 

aufgrund ihrer kurzen Laufzeit tendenziell geringere 

Kursrisiken. 

Währungsrisiko 

Sofern Vermögenswerte eines Teilfonds in anderen 

Währungen als der jeweiligen Teilfondswährung an-

gelegt sind, erhält das Teilfondsvermögen die Er-

träge, Rückzahlungen und Erlöse aus solchen Anlagen 

in der jeweiligen Währung. Fällt der Wert dieser Wäh-

rung gegenüber der Teilfondswährung, so reduziert 
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sich der Wert des Teilfondsvermögens. 

Besondere Risikohinweise 

Potentielle Anleger sollten sich der Risiken bewusst 

sein, die eine Anlage in dem Teilfonds HUK Welt 

Fonds mit sich bringen kann. 

Für den Teilfonds besteht die Anlagemöglichkeit in 

Zielfonds zu investieren, die ihrerseits wiederum in 

Wertpapiere aus Schwellenländern investieren. 

Hierdurch entstehen zusätzliche Risiken. Diese Ri-

siken hängen vor allem mit dem dynamischen wirt-

schaftlichen Entwicklungsprozess dieser Länder zu-

sammen, der nicht für die kommenden Jahre zuge-

sichert werden kann. Auch handelt es sich bei die-

sen Ländern um Märkte mit eher geringer 

Marktkapitalisierung, die dazu tendieren, volatil 

und illiquide zu sein. Andere Faktoren, wie politi-

sche Veränderungen oder Wechselkursänderun-

gen, können ebenfalls die Marktfähigkeit der 

Werte und die daraus resultierenden Erträge be-

einträchtigen. 

Weiterhin können Unternehmen in Schwellenländern 

einer wesentlich geringeren staatlichen Aufsicht und 

einer weniger wirksamen Gesetzgebung unterliegen. 

Ihre Buchhaltung und Rechnungsprüfung entsprechen 

nicht immer den hiesigen Standards. 

Darüber hinaus kann die Zahlungsfähigkeit verschie-

dener Emittenten in den Märkten, in denen die Ziel- 

fonds anlegen, unter Umständen sowohl im Hinblick 

auf die Hauptforderung als auch auf die Zinszahlun- 

gen unsicher sein. Es kann also keine Zusicherung ge-

macht werden, dass einzelne Emittenten nicht zah-

lungsunfähig werden. 

Auch wird bei einer Anlage in den Teilfonds HUK Welt 

Fonds Nachhaltigkeit ein im Vergleich zum Basis Ren-

ten Fonds höheres Risiko eingegangen, da der Teil-

fonds bis zu 100% in Aktienzielfonds investieren kann.  

Soweit es sich bei den Zielfonds um Teilfonds eines 

Umbrella-Fonds handelt, ist der Erwerb der Ziel- 

fondsanteile mit einem zusätzlichen Risiko verbunden, 

weil der Umbrella-Fonds Dritten gegenüber insgesamt 

für die Verbindlichkeiten jedes Teilfonds haften kann. 

Risiken im Zusammenhang mit Derivatgeschäften 

Kauf und Verkauf von Optionen sowie der Abschluss 

von Terminkontrakten oder Swaps sind mit folgenden 

Risiken verbunden: 

Kursänderungen des Basiswertes können den Wert ei-

nes Optionsrechts oder Terminkontraktes bis 

hin zur Wertlosigkeit vermindern. Durch Wertände-

rungen des einem Swap zugrundeliegenden 

Vermögenswertes kann das Teilfondsvermögen 

ebenfalls Verluste erleiden. 

Der gegebenenfalls erforderliche Abschluss eines Ge-

gengeschäfts (Glattstellung) ist mit Kosten verbun-

den. 

Durch die Hebelwirkung von Optionen kann der Wert 

des Fondsvermögens stärker beeinflusst werden, als 

dies beim unmittelbaren Erwerb der Basiswerte der 

Fall ist. 

Der Kauf von Optionen birgt das Risiko, dass die Op-

tion nicht ausgeübt wird, weil sich die Preise der Ba-

siswerte nicht wie erwartet entwickeln, so dass die 

vom Fondsvermögen gezahlte Optionsprämie ver-

fällt. Beim Verkauf von Optionen besteht die Gefahr, 

dass das jeweilige Teilfondsvermögen zur Abnahme 

von Vermögenswerten zu einem höheren als dem ak-

tuellen Marktpreis, oder zur Lieferung von Vermö-

genswerten zu einem niedrigeren als dem aktuellen 

Marktpreis verpflichtet. Das Teilfondsvermögen erlei-

det dann einen Verlust in Höhe der Preisdifferenz mi-

nus der eingenommenen Optionsprämie. 

Auch bei Terminkontrakten besteht das Risiko, dass 

das Fondsvermögen infolge einer unerwarteten Ent-

wicklung des Marktpreises bei Fälligkeit Verluste er-

leidet. 

Die bei Devisentermingeschäften bzw. bei dem Er-

werb von entsprechenden Optionsrechten und Op- 

tionsscheinen entstehenden Kosten und eventuellen 

Verluste verringern das Ergebnis des Teilfonds. 

Marktrisiko 

Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzpro- 

dukten hängt insbesondere von der Entwicklung der 

Kapitalmärkte ab, die wiederum von der allgemeinen 

Lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen 

und politischen Rahmenbedingungen in den jeweili-

gen Ländern beeinflusst wird. Auf die allgemeine Kurs-

entwicklung insbesondere an einer Börse können 

auch irrationale Faktoren wie Stimmungen, Meinun-

gen und Gerüchte einwirken. 

Leverage 

Die Anlagestrategie kann mit einer Hebelwirkung 

(englisch „leverage“) verbunden sein und unterliegt 

den damit verbundenen 

Risiken. 

Die Verwaltungsgesellschaft berechnet die Höhe der 

Hebelwirkung des Fonds mit Hilfe des Ansatzes über 

die Summe der Nennwerte (englisch „sum of the noti-

onals“) der derivativen Finanzinstrumente. Bei diesem 



 

76 
 

Ansatz werden die anzurechnenden Werte aus ge-

genläufigen Positionen nicht saldiert, sondern ad-

diert, d.h. insbesondere, dass die zu Absicherungs-

zwecken genutzten derivativen Finanzinstrumente 

mit positivem Wert bei der Addition berücksichtigt 

werden müssen. Die nachstehend ausgewiesene 

Höhe der erwarteten Hebel- wirkung ist als Verhält-

nis zwischen der Summe der Nominalwerte und des 

Netto-Fondsvermögens ausgedrückt und basiert auf 

historischen Werten und erwarteten Entwicklun-

gen. Es wird erwartet, dass die Höhe der Hebelwir-

kung grundsätzlich zwischen durchschnittlich 0,75 

und maximal 1,5 bezogen auf das Netto-Fondsver-

mögen liegen wird. Ein Hebel von 0 bedeutet in die-

sem Zusammenhang, dass der Fonds keine derivati-

ven Finanzinstrumente oder sonstige anzurechnen-

den Werte enthält. 

 

 

 

 

 

 

Es ist zu berücksichtigen, dass derivative Finanzins- 

trumente für verschiedene Zwecke eingesetzt wer-

den können und die Berechnung der erwarteten 

Höhe der Hebelwirkung nicht zwischen diesen un-

terschiedlichen Zweckbestimmungen der derivati-

ven Finanzinstrumente unterscheidet. Die ausge-

wiesene Höhe der erwarteten Hebelwirkung spie-

gelt daher nicht den Risikogehalt des Fonds wieder. 

Neue Marktgegebenheiten können sowohl die Ge-

wichtung der einzelnen derivativen Finanzinstru-

mente als auch die Ausprägungen der Risikofaktoren 

für jedes derivative Finanzinstrument im Verlauf der 

Zeit ändern. 

Der Anleger muss insofern damit rechnen, dass in 

Ausnahmefällen auch die Höhe der erwarteten He- 

belwirkung von der oben ausgewiesenen Spanne 

abweichen kann. 

(Siehe auch Kapitel 7 Risikohinweise) 

 
Dem Anleger sollte bewusst sein, dass ihm keine Zu-

sicherungen hinsichtlich der Erreichung der An- lage-

ziele gemacht werden können und er gegebenenfalls 

Gefahr läuft, einen niedrigeren Betrag bis hin zum To-

talverlust zurückzuerhalten, als denjenigen, den er in-

vestiert hat. 

Erhöhte Volatilität 

Der Teilfonds kann aufgrund der Kreditrisiken, die mit 

dem Erwerb von Unternehmens- und High Yield- Anlei-

hen verbunden sind, im Vergleich zu Renten- fonds mit 

gleicher Laufzeit, die in Staatsanleihen investieren, 

leicht höhere Wertschwankungen aufweisen. (Siehe 

auch Kapitel 7 Risikohinweise) 

Spezifische Risiken bei der indirekten Anlage des Teil-

fonds in der Volksrepublik China 

Der Teilfonds wird indirekt über die An-

lage in Länder- und Regionenfonds in ge-

ringem Maße auch Anlagen in China täti-

gen. Im Allgemeinen unterscheidet sich 

die wirtschaftliche, politische und rechtli-

che Struktur Chinas in erheblichem Maße 

von derjenigen der meisten Industrielän-

der und anderer Schwellenländer, und 

diese Unterschiede können eine Vielzahl 

von Risiken mit sich bringen, die die Fähig-

keit des Teilfonds 1 beeinträchtigen könn-

ten, seine Anlageziele zu erreichen. Zu die-

sen Risiken gehören die folgenden: 

Anhaltende staatliche Einflussnahme auf die 

chinesische Wirtschaft 

In der Vergangenheit war die chinesische Wirt-

schaft eine Planwirtschaft, die ein- und fünfjähri-

gen Staatsplänen unterlag, die von der chinesi-

schen Zentralregierung verabschiedet und weit-

gehend von den Provinz- und Kommunalbehör-

den umgesetzt wurden und in denen Produkti-

ons- und Entwicklungsziele festgelegt wurden. 

Seit Ende der 1970er Jahre befindet sich China im 

Übergang von einer staatlich gelenkten Wirt-

schaft zu einer marktwirtschaftlichen Wirtschaft. 

In diesem Zeitraum hat die chinesische Regie-

rung Maßnahmen ergriffen, die die Nutzung der 

Marktkräfte für die Wirtschaftsreform, die Redu-

zierung des staatlichen Eigentums an Produkti-

onsmitteln und die Einführung einer soliden Un-

ternehmensführung in den Unternehmen beto-

nen. Trotz dieser Maßnahmen besitzt die chine-

sische Regierung jedoch immer noch einen be-

trächtlichen Teil der Produktionsmittel in China 

und spielt weiterhin eine wichtige Rolle bei der 

Regulierung der wirtschaftlichen Entwicklung. 

Die chinesische Regierung übt auch eine erhebli-

che Kontrolle über das chinesische Wirtschafts-

wachstum aus, indem sie Steuern erhebt, Res-

sourcen zuweist, die Zahlung von Fremdwäh-
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rungsverbindlichkeiten kontrolliert, die Geldpoli-

tik festlegt, die Kreditpolitik für Geschäftsbanken 

bestimmt und bestimmten Branchen oder Unter-

nehmen eine Vorzugsbehandlung gewährt. 

Während die chinesische Wirtschaft in den letz-

ten vierzig Jahren ein außerordentlich schnelles 

Wachstum erlebt hat, war dieses Wachstum so-

wohl geografisch als auch zwischen den verschie-

denen Wirtschaftssektoren ungleichmäßig. Die-

ses Wachstum könnte sich verlangsamen und die 

Wirtschaft könnte in eine Rezession abgleiten. 

Umgekehrt könnte es zu einer Überhitzung der 

Wirtschaft kommen, die zu einer hohen Inflation 

und höheren Kosten für die Wirtschaftstätigkeit 

führt. Viele der von der chinesischen Regierung 

durchgeführten reformorientierten Politiken und 

Maßnahmen sind beispiellos oder experimentell 

und könnten zu Haushaltsdefiziten, Inflation o-

der anderen wirtschaftlichen Ungleichgewichten 

führen oder diese verschärfen. Einige dieser Re-

formen oder Maßnahmen kommen der chinesi-

schen Wirtschaft insgesamt zugute, können aber 

auch negative Auswirkungen auf die Anlagen des 

Teilfonds in China haben. So können beispiels-

weise die Finanzlage und die Betriebsergebnisse 

der Anlagen des Teilfonds in China durch die 

staatliche Kontrolle von Kapitalanlagen oder Än-

derungen der Steuervorschriften beeinträchtigt 

werden. 

Die derzeitige oder künftige politische Führung 

Chinas wird den derzeitigen Reformkurs möglich-

erweise nicht fortsetzen. Die Regierung kann die 

von ihr ergriffenen Maßnahmen ändern, verzö-

gern oder rückgängig machen. So kann die chine-

sische Regierung beispielsweise Maßnahmen er-

greifen, die darauf abzielen, das Wirtschafts-

wachstum zu bremsen, die Inflation zu kontrol-

lieren oder das Wirtschaftswachstum auf andere 

Weise zu regulieren. Reformen könnten durch 

politische Veränderungen, soziale Unruhen, dip-

lomatische Entwicklungen, Kriege und wirt-

schaftliche Faktoren wie Veränderungen des na-

tionalen und regionalen Wirtschaftswachstums, 

Arbeitslosigkeit und Inflation beeinträchtigt wer-

den. 

Die Entwicklung des chinesischen Rechtssystems  

Das chinesische Rechtssystem ist ein spezielles Sys-

tem, das einem auf schriftlichen Gesetzen beru-

henden Zivilrechtssystem sehr ähnlich ist. Im Ge-

gensatz zum Gewohnheitsrecht haben entschie-

dene Rechtsfälle wenig Präzedenzwert. Das chine-

sische Rechtssystem ist relativ neu, und die Regie-

rung ist noch dabei, ein umfassendes Rechtssys-

tem zu entwickeln, ein Prozess, der seit 1979 an-

dauert. 

Die Gesetzgebung der letzten Jahrzehnte hat den 

Schutz für verschiedene Formen ausländischer In-

vestitionen in China insgesamt verbessert. Auslän-

dische Investoren können jedoch durch neue Ge-

setze, neue Durchführungsbestimmungen, häufige 

Änderungen bestehender Gesetze (oder deren 

Auslegung) und den Vorrang provinzieller oder lo-

kaler Vorschriften vor nationalen Gesetzen oder 

Vorschriften beeinträchtigt werden. Darüber hin-

aus können die Auslegung und Umsetzung von Ge-

setzen durch die Verwaltung und die Gerichte so-

wie die Beilegung von Handelsstreitigkeiten einem 

erheblichen Ermessensspielraum sowohl der Ver-

waltungs- als auch der Justizbeamten unterliegen 

und von internen Strategien und anderen externen 

Kräften beeinflusst werden, die nichts mit den 

rechtlichen Vorzügen einer bestimmten Angele-

genheit oder Streitigkeit zu tun haben. 

Diese Unsicherheiten könnten den Rechtsschutz für 

die investierenden Regionenfonds in China ein-

schränken. Darüber hinaus ist es schwierig, die Aus-

wirkungen künftiger Entwicklungen im chinesischen 

Rechtssystem vorherzusagen, insbesondere im Hin-

blick auf Aktien- und aktienbezogene Investitionen 

ausländischer Investoren, einschließlich der Verkün-

dung neuer Gesetze, Änderungen bestehender Ge-

setze oder ihrer Auslegung oder Durchsetzung oder 

des Vorrangs lokaler Vorschriften durch nationale 

Gesetze. Die Verhandlung von Rechtsstreitigkeiten 

in China verzögert sich oft lange, wenn sie über-

haupt verhandelt werden können. Die Verfahren 

werden mit ziemlicher Sicherheit in chinesischer 

Sprache geführt, und die derzeitigen Vorschriften 

verbieten im Allgemeinen das Auftreten von inter-

nationalen Anwälten (d.h. Anwälten, die nicht in der 

VR China zugelassen sind) vor chinesischen Gerich-

ten.  

Regeln und Vorschriften für ausländische Investiti-

onsunternehmen in China  

China hat eine breite Palette von Gesetzen, Verwal-

tungsvorschriften und Verordnungen erlassen, die 

das Verhalten und die Geschäftstätigkeit von Unter-

nehmen regeln, die Kapital von ausländischen Inves-

toren erhalten (bekannt als ausländisch investierte 
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Unternehmen oder "FIEs"). Diese Gesetze, Regeln 

und Vorschriften unterwerfen die FIEs, einschließ-

lich der chinesischen Portfoliounternehmen des 

Fonds, einer Reihe von Beschränkungen, die für in-

ländische Unternehmen in China nicht immer gel-

ten.  

Schutz des geistigen Eigentums in China 

In der Vergangenheit ist die Umsetzung der chinesi-

schen Gesetze zum Schutz des geistigen Eigentums 

erheblich in Verzug geraten, vor allem aufgrund von 

Unklarheiten in den chinesischen Gesetzen und 

Schwierigkeiten bei der Durchsetzung. Dementspre-

chend sind die Rechte an geistigem Eigentum und 

der Schutz der Vertraulichkeit in China möglicher-

weise nicht so wirksam wie in einigen anderen Län-

dern. Darüber hinaus ist die Überwachung der unbe-

fugten Nutzung geschützter Technologie schwierig 

und teuer, und die Portfoliounternehmen des Teil-

fonds müssen möglicherweise auf Rechtsstreitigkei-

ten zurückgreifen, um ihnen erteilte Patente durch-

zusetzen oder zu verteidigen oder um die Durchsetz-

barkeit, den Umfang und die Gültigkeit ihrer Eigen-

tumsrechte oder der Rechte anderer zu bestimmen. 

Die Erfahrung und die Fähigkeiten chinesischer Ge-

richte im Umgang mit Rechtsstreitigkeiten im Be-

reich des geistigen Eigentums sind unterschiedlich, 

und die Ergebnisse sind unvorhersehbar. Solche 

Rechtsstreitigkeiten und ein nachteiliges Urteil in ei-

nem solchen Rechtsstreit könnten zu erheblichen 

Kosten und einer Abzweigung von Ressourcen und 

der Aufmerksamkeit des Managements führen, was 

der Geschäftstätigkeit und der Wettbewerbsposi-

tion des Portfoliounternehmens schaden könnte. 

Chinesische Berichtsstandards  

Die Rechnungslegungs-, Wirtschaftsprüfungs-, Fi-

nanz- und sonstigen Berichterstattungsstandards, -

praktiken und Offenlegungsvorschriften in China 

sind nicht mit denen in den Vereinigten Staaten und 

bestimmten westeuropäischen Ländern vergleich-

bar und können sich grundlegend unterscheiden. 

Die in den Jahresabschlüssen eines Unternehmens 

in China ausgewiesenen Vermögenswerte und Ge-

winne spiegeln die Finanzlage oder das Betriebser-

gebnis möglicherweise nicht in der Weise wider, wie 

es der Fall wäre, wenn diese Abschlüsse nach den 

allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsät-

zen der Vereinigten Staaten erstellt worden wären. 

Dementsprechend können die dem Teilfonds zur 

Verfügung stehenden Informationen, einschließlich 

allgemeiner wirtschaftlicher und kommerzieller In-

formationen und Informationen über bestimmte 

Unternehmen oder Vermögenswerte, weniger zu-

verlässig, weniger detailliert und weniger genau sein 

als Informationen, die in wirtschaftlich höher entwi-

ckelten Ländern verfügbar sind. 

Verlässlichkeit bestimmter von der chinesischen 

Regierung veröffentlichter Statistiken 

Die Fakten, Prognosen und anderen Statistiken in 

diesem Abkommen, die sich auf China, die chinesi-

sche Wirtschaft und die für chinesische Investitionen 

vorgesehenen Sektoren beziehen, wurden verschie-

denen staatlichen und privaten Veröffentlichungen 

entnommen, die im Allgemeinen als zuverlässig gel-

ten. Die in den offiziellen Veröffentlichungen der 

chinesischen Regierung enthaltenen Daten sind je-

doch möglicherweise nicht genau, vollständig oder 

aktuell und können nicht mit den in den Vereinigten 

Staaten und bestimmten westeuropäischen Ländern 

erstellten Statistiken verglichen werden. Obwohl der 

Teilfonds angemessene Sorgfalt walten lässt, um si-

cherzustellen, dass die in diesen Erklärungen darge-

stellten Fakten aus solchen Quellen korrekt wieder-

gegeben werden, ist der Teilfonds möglicherweise 

nicht in der Lage, die Zuverlässigkeit solcher Infor-

mationen unabhängig zu überprüfen, und kann die 

Richtigkeit solcher Informationen nicht garantieren. 

Veränderungen in den internationalen Beziehun-

gen Chinas  

Die Beziehungen Chinas zur Welt, insbesondere zu 

den Vereinigten Staaten und anderen westlichen 

Ländern, können erhebliche Auswirkungen auf die 

Anlagen des Teilfonds haben. Jede Verschlechterung 

dieser Beziehungen könnte zu einer ungünstigen 

chinesischen Politik gegenüber in China tätigen aus-

ländischen Unternehmen führen. 

Anhaltende staatliche Einflussnahme auf die chine-

sische Wirtschaft; Privatisierung  

Trotz des laufenden Übergangs Chinas zu einer 

marktorientierten Wirtschaft besitzt die chinesische 

Regierung weiterhin direkt oder indirekt einen er-

heblichen Teil der produktiven Vermögenswerte 

Chinas und spielt eine bedeutende Rolle bei der Re-

gulierung der Entwicklung durch Industriepolitik, Be-

steuerung, Zuweisung von Ressourcen, Regulierung 

der Zahlungen von Fremdwährungsverpflichtungen, 

Auferlegung einer Kreditpolitik für Geschäftsbanken 

und Festlegung der Geldpolitik. Viele reformorien-
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tierte Politiken und Maßnahmen sind beispiellos o-

der experimentell, können Haushaltsdefizite, Infla-

tion oder andere wirtschaftliche Ungleichgewichte 

verursachen und können im Laufe der Zeit rückgän-

gig gemacht, ausgesetzt, verzögert oder verbessert 

werden oder auch nicht. Es besteht die Möglichkeit 

der Verstaatlichung, Enteignung oder konfiskatori-

schen Besteuerung oder staatlicher Regulierung, die 

sich negativ auf die Wirtschaft des Landes oder den 

Wert der Anlagen des entsprechenden Regionen-

fonds auswirken könnten. Solche Reformen und 

Maßnahmen könnten sich negativ auf die Anlagen 

des Teilfonds in China auswirken. 

Andere Gesetze und Vorschriften in China  

Der Teilfonds unterliegt den sich entwickelnden Vor-

schriften vieler anderer Gesetze und Verordnungen, 

die von Regierungsbehörden auf nationaler, Provinz- 

und Stadtebene verwaltet werden und von denen ei-

nige auf die Anlagen des Teilfonds anwendbar sind 

oder anwendbar sein können. Unvorhergesehene 

Änderungen bestehender oder die Einführung neuer 

Vorschriften könnten den Portfoliounternehmen 

des Regionenfonds schaden oder die Arten der vom 

Regionenfonds getätigten Anlagen einschränken. 

 

 

 

Profil des typischen Anlegers 

Der Fonds verfolgt eine wachstumsorientierte An-

lagestrategie. Mittleren Risiken stehen mittlere 

Chancen gegenüber. 

Der Fonds ist insbesondere für Anleger geeignet, 

die moderates Wachstum bzw. Erträge erwarten 

und dabei bereit sind, gegebenenfalls Verluste 

hinzunehmen. Daher sollte der Anlagezeitraum 

mindestens zwei bis fünf Jahre betragen. 
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Eckwerte des Teilfonds HUK Welt Fonds Nachhaltigkeit 

 

Anteilklasse: DYN 

Ausgabeaufschlag: Max. 5,00% (in % des Nettoinventarwertes pro Anteil) 

Erstausgabe: 01. August 2022 

Erstausgabepreis: EUR 50,00 

Verwaltungsgebühr: 0,60% p.a. 

(berechnet in % auf Basis des am Ende eines jeden Monats berech-
neten Durchschnittswertes aus den bewertungstäglich ermittelten 
Nettoinventarwerten der Anteilklasse und zahlbar am Ende eines je-
den Monats) 

Taxe d’abonnement: 0,05% p.a. (berechnet in % des Teilfondsvermögens am Ende eines 
jeden Quartals) 

Verwendung der Erträge:     Thesaurierung 

Wertpapierkennnummer:  

ISIN: LU2513981949 

Anteilklasse: INST 

(vorbehalten für Institutionelle Investoren) 

 Ausgabeaufschlag: Max. 5,00 % (in % des Nettoinventarwertes pro Anteil) 

Erstausgabe: 01.August 2022 

Erstausgabepreis: EUR 100,00 

Mindestanlage: EUR 1.000.000,00 

Verwaltungsgebühr: 0,04 % p.a. 

 (berechnet in % des am Ende eines jeden Monats berechneten 

Durchschnittswertes aus den bewertungstäglich ermittelten Netto-

inventarwerten der Anteilklasse und zahlbar am Ende eines jeden 

Monats) 

 

Taxe d’abonnement: 0,01% p.a. 

(berechnet in % des Teilfondsvermögens am Ende eines je-

den Quartals) 

Verwendung der Erträge:     Thesaurierend 

Wertpapierkennnummer:  

ISIN: LU2488444261 

Anteilklasse: PK 

Ausgabeaufschlag: Max. 5,00% (in % des Nettoinventarwertes pro Anteil) 

Erstausgabe: 01. August 2022 

Erstausgabepreis: EUR 50,00 

Mindestanlage: Keine 

Taxe d’abonnement: 0,05% p.a. 

(berechnet in % des Teilfondsvermögens am Ende eines jeden 

Quartals) 
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Verwaltungsgebühr: Max. 0,60% p.a. 

 (berechnet in % des am Ende eines jeden Monats berechneten Durch-

schnittswertes aus den bewertungstäglich ermittelten Nettoinventar-

werten der Anteilklasse) 

 

 Verwendung der Erträge: Ausschüttung 

Wertpapierkennnummer:  

ISIN: LU2513982244 

Alle Anteilklassen:  

Fondsmanager: HUK-COBURG Asset Management GmbH 

Bahnhofsplatz 

D-96444 Coburg 

Fondsmanagerhonorar:  

Max. 0,40% p.a. 

(berechnet in % des am Ende eines jeden Monats berechneten 

Durchschnittswertes aus den bewertungstäglich ermittelten Netto-

inventarwerten des Teilfonds) 

 

 

Verwahrstellengebühr: 0,04 %, min. 20.000 EUR p.a. 

(berechnet in % des am Ende eines jeden Monats berechneten Durch-

schnittswertes aus den bewertungstäglich ermittelten Nettoinventar-

werten der Anteilklasse und zahlbar am Ende eines jeden Monats) 

 

Gesamtrisiko: Der Value at Risk (99%, 20T) für den Teilfonds beträgt maximal 200% 

des Value at Risk des Referenzportfolios (Relativer VaR) 

Leverage/Hebel: Durchschnittlich: 0,75 

Maximal: 1,50 

Berechnungsmethode: Sum of the notionals approach (Ansatz über die Summe der Nenn-
werte) 

Referenzportfolio: 60% MSCI World GDP 

20% MSCI Emerging Markets 

20% Rentenkombination (davon 1/3 iBoxx € Sovereigns & Sub-Sov-
ereigns & 1/3 iBoxx € Covered & 1/3 iBoxx € Corporates) 

 

Teilfondswährung: EURO 

Bewertungstag: Jeder ganztägige Bankarbeitstag in Luxemburg und Frankfurt am 

Main 

Zahltag von Zeichnungen und 

Rücknahmen von Anteilen: 

 Nächstfolgender Bewertungstag (Trading Day) + 2 Bankarbeitstage in 

Luxemburg 

Laufzeit: Unbegrenzt 

Vertriebsländer: Luxemburg, Deutschland 
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Anlagepolitik des Teilfonds VRK Ethik Fonds 
 
Das Vermögen des Teilfonds wird unter Beachtung 

des Grundsatzes der Risikostreuung nach den nach-

folgend beschriebenen anlagepolitischen Grundsät-

zen und innerhalb der Anlagebeschränkungen ge-

mäß Artikel 4 des nachfolgend abgedruckten Ver-

waltungsreglements angelegt. 

Das Hauptziel der Anlagepolitik ist es, unter Einhal-

tung einer grundsätzlich wachstumsorientierten Ge-

samtstruktur einen attraktiven Kapitalzuwachs zu 

erwirtschaften. Als Instrumente der Anlagepolitik 

stehen insbesondere Aktien, Renten, Geldmarktin-

strumente, Zertifikate, andere strukturierte Pro-

dukte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wan-

delanleihen), sowie Aktienfonds oder Rentenfonds, 

aktiennah investierende Fonds, gemischte Wertpa-

pierfonds und Geldmarktfonds zur Verfügung, wel-

che das Fondsmanagement je nach aktueller 

Markteinschätzung flexibel einsetzt. Dabei ist auch 

der Erwerb von Länder-und Regionenfonds, die 

Exchange Trades Funds (ETFs) sind und den Kriterien 

des Artikels 41(1) e) des Gesetzes vom 17. Dezem-

ber 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen 

entsprechen, möglich. 

Es werden keine Vermögenswerte erworben, deren 

Veräußerung aufgrund vertraglicher Vereinbarung 

irgendwelchen Beschränkungen unterliegt. 

Der VRK Ethik Fonds investiert vorwiegend in bör-

sennotierte Aktien und Aktienfonds von Ausstellern 

mit Sitz in Europa. Mindestens 60 % des Wertes des 

Teilfonds müssen in Kapitalbeteiligungen im Sinne 

des § 2 Absatz 8 Nr. 3 des deutschen Investment-

steuergesetzes angelegt werden. 

 

Der Teilfonds Vermögensfonds VRK Ethik strebt eine 

nachhaltige Investition an, bewirbt ökologische und 

soziale Merkmale und gilt damit als Finanzprodukt  

gemäß Artikel 8 der VERORDNUNG (EU) 2019/2088 

DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES 

über nachhaltige Offenlegungspflichten im Finanz-

dienstleistungssektor (die „Offenlegungsverord-

nung“).   
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Hinter dem Kürzel „ESG“ stehen drei Teilbereiche von 

Nachhaltigkeit. Dies sind Umweltaspekte wie Maß-

nahmen gegen den Klima-wandel („E“), soziale As-

pekte wie Menschenrechte und Arbeitsstandards 

(„S“) sowie Aspekte guter Unternehmensführung wie 

die Verwendung von Ethikkodizes und der Zusam-

mensetzung des Aufsichtsrats („G“). Bei der Auswahl 

der Anlagen werden die Grundsätze der Nachhaltig-

keit der Versicherer im Raum der Kirchen (VRK) beach-

tet. Auf Basis der Handreichungen der Evangelischen 

Kirche in Deutschland (EKD) und der Deutschen Bi-

schofskonferenz (DBK) wurden Kriterien für die Kapi-

talanlage festgelegt, die sich strengen Nachhaltig-

keitskriterien verpflichten. Dieser Nachhaltigkeitstfil-

ter dient der Auswahl nachhaltiger Vermögensgegen-

stände und berücksichtigt ethische, soziale und ökolo-

gische Aspekte. Somit werden grundsätzlich Anlagen 

in Unternehmen ausgeschlossen, die 

 

• kontroverse Waffen und Munition dafür herstellen 

(z. B. Antipersonenlandminen, Streumunition oder 

Atomwaffen)  

• signifikante Umsätze mit Waffen erzielen 

• signifikante Umsätze mit Glücksspiel erzielen 

• signifikante Umsätze mit Erwachsenenunterhaltung 

erzielen 

• Tabak produzieren oder signifikante Umsätze mit 

Tabakwaren erzielen 

• signifikante Umsätze mit alkoholischen Produkten 

erzielen 

[*Bis zum 30. September 2022 sind ferner Unterneh-

men, die Stammzellenforschung mit aus menschli-

chen Embryonen gewonnenen Zellen betreiben, aus-

geschlossen.] 

• Pflanzen, Saatgut, Getreide o. ä. für landwirtschaft-

liche Zwecke oder den menschlichen Verzehr gene-

tisch verändern  

• Tierversuche für nichtpharmazeutische Produkte, 

wie Kosmetika, Körperpflegeprodukte, Haushaltsrei-

nigungsprodukte ohne Akkreditierung durch interna-

tionale Schutzverbände (AAALAC/NIH) oder ohne ei-

gene Testrichtlinie und ohne Unterstützung von Alter-

nativen zu Tierversuchen vornehmen 

• gegen die United Nations Global Compact Prinzipien 

verstoßen 

• in schwere oder sehr schwere Kontroversen in den 

Bereichen Enviroment, Social oder Governance invol-

viert sind (z. B. Biodiversität, Menschenrechte, Kinder-

arbeit oder Korrpution) 

• die einer CO2-intensiven Branche zugeordnet sind und 

eine im Unterbranchenvergleich hohe CO2-Intensität 

aufweisen 

• signifikante Umsätze mit Atomstrom erzielen 

• signifikante Umsätze mit Kohle erzielen (Förderung, 

Verstromung) 

• Umsätze mit Ölsanden oder Ölschiefer erzielen 

Bei Anlagen in Staatsanleihen werden Staaten ausge-

schlossen, die im Bereich Umwelt-, Sozial- und Gover-

nanceleistung schlecht bewertet werden.  

 

Zudem werden Staaten ausgeschlossen, wenn 

 

• die Todesstrafe legal ist 

• die Biowaffenkonvention nicht ratifiziert wurde 

• die Chemiewaffenkonvention nicht ratifiziert wurde 

• sie Atomwaffen besitzen und / oder beherbergen. 

 

Darüber hinaus werden für Neuinvestitionen in Anlei-

hen ab 01.08.2022 Green, Social oder Sustainable 

Bonds selektiert, die nach etablierten Marktstandards 

emittiert wurden bzw. werden (z. B. ICMA, EU Green 

Bond Standard). 

 

Der Teilfonds VRK Ethik strebt weiterhin an, zur Errei-

chung der Sustainable Development Goals der Verein-

ten Nationen beizutragen. Hierzu werden mindestens 

50% des Fondsvermögens in Unternehmen investiert, 

die potenziell mit diesem Ziel kompatibel sind (gemes-

sen z.B. über Umsätze mit umweltfreundlichen und/o-

der sozialen Wirtschaftstätigkeiten (MSCI-Methodik))  

und gleichzeitig die mit ihren Tätigkeiten verbunde-

nen negativen externen Effekte zu minimieren versu-

chen (MSCI-Methodiken). 

 

Zudem erfolgen mindestens 0% der Investitionen in 

Wirtschaftsaktivitäten, die zu einem Umweltziel im 

Sinne von Artikel 5 der VERORDNUNG (EU) 2020/852 

über die Einrichtung eins Rahmens zur Erleichterung 

nachhaltiger Investitionen (die „Taxonomieverord-

nung“) beitragen.  

In der Taxonomieverordnung werden solche Aktivitä-

ten anhand ihres Beitrages zu den folgenden Umwelt-

zielen bestimmt: 

 

- Klimaschutz 

- Anpassung an den Klimawandel 

- Nachhaltige Nutzung und Schutz von Wasser- und 

Meeresressourcen 

- Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft 

- Vermeidung und Verminderung der Umweltver-

schmutzung 
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- Schutz und Wiederherstellung der Biodiversität und 

der Ökosysteme 

 

 

 

Eine Wirtschaftsaktivität gilt als ökologisch nachhaltig, 

wenn sie einen wesentlichen Beitrag zu einem oder 

mehreren der beschriebenen Umweltziele leistet, kei-

nes der Umweltziele wesentlich beeinträchtigt 

(Grundsatz der „Vermeidung erheblicher Beeinträch-

tigungen“) und zudem unter Einhaltung des in Artikel 

18 der Taxonomieverordnung definierten Mindest-

schutzes erfolgt. Der Grundsatz „Vermeidung erhebli-

cher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen 

dem Finanzprodukt zugrundeliegenden Investitionen 

Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nach-

haltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die 

dem verbleibenden Teil des Finanzprodukts zugrun-

deliegenden Investitionen berücksichtigen nicht die 

EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsak-

tivitäten. 

 In diesem Zusammenhang berücksichtigt das Fonds-

management Nachhaltigkeits- bzw. ESG-Kriterien bei 

der Auswahl der Vermögensgegenstände. 

Wenngleich im Fonds Investitionen in Wirtschaftstä-

tigkeiten stattfinden, die zu einem Umweltziel beitra-

gen und möglicherweise mit den technischen Bewer-

tungskriterien in Einklang stehen, ist die Gesellschaft 

derzeit nicht in der Lage zu beschreiben 

 

(a) zu welchem prozentualen Anteil des Gesamt-

portfo-lios der Fonds Investitionen in ökologisch nach-

haltige Wirtschaftstätigkeit vornimmt, die im Einklang 

mit der Taxonomieverordnung stehen; oder 

(b) zu welchem prozentualen Anteil des Gesamt-

portfo-lios der Fonds Investitionen in Anlagen tätigt, 

die Über-gangstätigkeiten oder ermöglichende Tätig-

keiten (wie in der Taxonomieverordnung beschrie-

ben) darstellen. 

 

Die Gesellschaft wird diese Situation aktiv beobachten 

und wird, sobald ausreichend verlässliche, aktuelle 

und verifizierbare Daten zu den Investitionen des 

Fonds verfügbar werden, die oben genannten Be-

schreibungen zu Verfügung stellen. In diesem Fall wird 

dieser Verkaufsprospekt bzw. die relevanten ergän-

zenden Dokumente aktualisiert werden. 

 

Der Fondsmanager erstellt quartalsweise eine aktu-

elle Aufstellung der unter Beachtung der vorge-

nannten Nachhaltigkeitskriterien ausgeschlossenen 

Unternehmen und stellt diese der Verwaltungsge-

sellschaft zur Verfügung. Der Fondsmanager berück-

sichtigt die vorgenannten ESG Kriterien bei seinen In-

vestmententscheidungen und kann sich bei der Ana-

lyse der Nachhaltigkeitskriterien externer Datenan-

bieter oder Research-Dienstleister bedienen. Sowohl 

in der Analyse von Researchanbietern als auch in der 

Entscheidung des Fondsmanagers können je nach der 

Branche eines Emittenten und der damit verbundenen 

Bedeutung der drei Teilaspekte von Nachhaltigkeit für 

jeden Emittenten bzw. für bestimme Branchen spezi-

fische Schwerpunkte bei der Nachhaltigkeitsanalyse 

gesetzt werden. Die international gesetzten Ziele zum 

Umweltschutz (bspw. von der UN Klimakonferenz in 

Paris 2015) führen u.a. dazu, dass Reserven an fossilen 

Brennstoffen oder Anlagen zur Energiegewinnung aus 

fossilen Brennstoffen nicht den Umsatzbeitrag für Un-

ternehmen generieren, der aus rein technischer Sicht 

möglich wäre. Bei Handelsunternehmen im Nicht-Ba-

siskonsumgüterbereich liegt der Schwerpunkt der 

Nachhaltigkeitsanalyse derzeit üblicherweise auf sozi-

alen Aspekten. Dazu gehören der Umgang mit den 

Mitarbeitern im personalintensiven Handelsbereich 

sowie der Umgang mit Datenschutz und Datensicher-

heit insbesondere in Bezug auf Kundendaten. Bei be-

sonderen Nachhaltigkeitsrisiken eines bestimmten 

Unternehmens kann der Fondsmanager von der bran-

chenbasierten Gewichtung der Nachhaltigkeitskrite-

rien abweichen. Davon wird vor allem dann Gebrauch 

gemacht, wenn bestimmte Nachhaltigkeitsrisiken für 

ein Unternehmen branchenuntypisch hinzukommen 

oder bestimmte Risiken für das Unternehmen als sehr 

dominant eingeschätzt werden.  

Der Teilfonds VRK Ethik Fonds bildet keinen Index ab. 

Um die Auswahl von Produkten zu gewährleisten, die den Nachhal-

tigkeitsanforderungen auch tatsächlich gerecht werden und um 

das sog. „Greenwashing“ zu vermeiden, nutzt der Fondsmanger an-

erkannte externe Ratings und das Angebot eines professionellen 

externen weltweit tätigen Datenanbieters (MSCI), um ESG-Risiken 

und Chancen zu identifizieren. Durch die oben genannten Listen 

werden bestimmte Unternehmen für die Kapitalanlage der HUK-

Versicherungsunternehmen ausgeschlossen. 

 

Das Netto- Teilfondsvermögen kann, je nach 

Einschätzung der Marktlage, auch vollständig 

(bis zu 100%) in die vorgenannten Fondskatego-

rien angelegt werden. Daneben kann der Fonds 

im Rahmen der im Verwaltungsreglement fest-

gesetzten Anlagebeschränkungen in sonstige 

zulässige Vermögenswerte investieren. 

 

Bei dem Erwerb von Anteilen an Zielfonds kann es zu 
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der Erhebung einer Verwaltungsgebühr auch auf 

der Ebene dieser Zielfonds kommen. Der Teilfonds 

wird dabei nicht in Zielfonds anlegen, die einer Ver- 

waltungsvergütung von mehr als 3,00% p.a. unter-

liegen. Im Jahresbericht des Teilfonds wird angege-

ben, wie hoch der Anteil der Verwaltungsvergü-

tungmaximal ist, welche der Teilfonds sowie die 

Zielfonds zu tragen haben. 

 

Der VRK Ethik Fonds darf höchstens 10 % seines 

Vermögens in Anteilen anderer OGAW oder ande-

rer OGA anlegen, soweit diese gemäß Ihren Anlage-

bedingungen mindestens 51% ihres Wertes in die 

vorgenannten, zum amtlichen Handel an einer 

Börse zugelassene oder auf einem organisierten 

Markt notierte Vermögenswerte anlegen. 

 

Für Zwecke dieser Anlagepolitik und in Überein-

stimmung mit der Definition des deutschen Kapi-

talanlagegesetzbuches (KAGB) ist ein organisierter 

Markt, ein Markt, der anerkannt und für das Publi-

kum offen ist und dessen Funktionsweise ord-

nungsgemäß ist, sofern nicht ausdrücklich etwas 

anderes bestimmt ist. Dieser organisierte Markt 

entspricht zugleich den Kriterien des Artikels 50 

der OGAW-Richtlinie. 

Für den Teilfonds dürfen daneben flüssige Mittel 

gehalten werden. Die zusätzlichen flüssigen Mittel 

beschränken sich auf Sichteinlagen, wie Bargeld 

auf Girokonten bei einer Bank, über die jederzeit 

verfügt werden kann, um laufende oder außerge-

wöhnliche Kosten zu decken, oder die für den Zeit-

raum, der für die Wiederanlage in zulässige Vermö-

genswerte gemäß Artikel 41(1) des Gesetzes vom 

17. Dezember 2010 über Organismen für gemein-

same Anlagen erforderlich ist oder für einen Zeit-

raum, der im Falle ungünstiger Marktbedingungen 

zwingend erforderlich ist, benötigt werden. Der 

Anteil solcher zusätzlichen liquiden Mittel ist auf 

20% des Nettovermögens des Teilfonds begrenzt.  

Diese Grenze von 20 % darf nur dann vorüberge-

hend überschritten werden, wenn dies aufgrund 

außergewöhnlich ungünstiger Marktbedingungen 

unbedingt erforderlich ist, Umstände dies erfor-

dern und wenn eine solche Überschreitung im Hin-

blick auf die Interessen der Anleger gerechtfertigt 

ist, z.B. unter sehr ernsten Umständen. 

Die Anlage erfolgt in Vermögenswerten, die auf 

den Euro oder andere Währungen lauten. Das Teil-

fonds- vermögen darf auch aus Investitionen in ei-

ner einzigen dieser Währungen bestehen. Um das 

Währungs- risiko zu minimieren, können Vermögens-

werte, die nicht auf die Teilfondswährung lauten, ge-

gen die Teilfondswährung abgesichert werden. 

Zu Absicherungszwecken darf der Fonds im Rahmen 

der gesetzlichen Bestimmungen und Einschränkungen 

Derivate sowie sonstige Techniken und Instru- mente ge-

mäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements einsetzen. 

 

 

 

Risikohinweise 

Risiken im Zusammenhang mit Investmentanteilen 

Die Risiken der Anteile an Investmentfonds, die für einen Teilfonds 

erworben werden, stehen in engem Zusammenhang mit den Risi-

ken der in diesen Investmentfonds enthaltenen Vermögensgegen-

stände bzw. der von diesen verfolgten Anlagestrategien. 

 

Die genannten Risiken können jedoch durch die Streuung der Ver-

mögensanlagen innerhalb der Investmentfonds, deren Anteile erwor-

ben werden, und durch die Streuung innerhalb dieser reduziert wer-

den. 

Da die Manager der einzelnen Zielfonds voneinander unabhängig 

handeln, kann es aber auch vorkommen, dass mehrere Zielfonds glei-

che, oder einander entgegengesetzte Anlagestrategien verfolgen. 

Hierdurch können sich bestehende Risiken kumulie-

ren, und eventuelle Chancen können sich gegeneinan-

der aufheben. 

Es ist der Gesellschaft im Regelfall nicht möglich, das 

Management der Zielfonds zu kontrollieren. Deren An-

lageentscheidungen müssen nicht zwingend mit den 

Annahmen oder Erwartungen der Gesellschaft über-

einstimmen. 

Der Gesellschaft wird die aktuelle Zusammensetzung 

der Zielfonds oftmals nicht zeitnah bekannt sein. Ent-

spricht die Zusammensetzung nicht ihren Annahmen 

oder Erwartungen, so kann sie ggf. erst deutlich verzö-

gert reagieren, indem sie Zielfondsanteile zurückgibt. 

 

 

 

ESG Risiken 

Für die Beurteilung der Nachhaltigkeit eines Emitten-

ten verlässt sich der Fondsmanager weitgehend auf In-

formationen der Emittenten und entsprechender Da-

tenanbieter. Externe Datenanbieter sammeln Infor-

mationen von Unternehmen bzw. Emittenten zum 

Umgang mit Nachhaltigkeitsthemen und stellen diese 

ihren Kunden in gebündelter Form zur Verfügung. Ne-

ben der Weiterleitung von Informationen nehmen die 

Datenanbieter auch Beurteilungen der Informationen 
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vor, die in die Investentscheidung einbezogen wer-

den können. Trotz sorgfältiger Auswahl des Da-

tenanbieters kann es dennoch bei Datenanbietern 

zu Fehlern in Bezug auf ESG Daten kommen, die 

dazu führen, dass Vermögensgegenstände erwor-

ben werden, die die genannten Nachhaltigkeitskri-

terien nicht oder nicht umfänglich erfüllen. Dane-

ben können Unternehmen ihre Geschäftspolitik 

nach dem Erwerb eines Vermögensgegenstands an-

passen und dann nicht mehr als nachhaltig im Sinne 

der vorstehenden Kriterien gelten. Es kann daher 

nicht garantiert werden, dass die erworbenen Ver-

mögensgegenstände den Nachhaltigkeitskriterien 

jederzeit und im vollen Umfang entsprechen. 

Der Fondsmanager hat in der Regel nicht die Möglich-

keit, die Informationen des Emittenten oder Da-

tenanbieters zu überprüfen. Trotz sorgfältiger Aus-

wahl des Datenanbieters kann es beim Datenanbieter 

zu Fehlern in Bezug auf ESG Daten kommen. Durch 

falsche oder fehlerhafte ESG Daten kann es sein, dass 

die Investitionsentscheidung des Fondsmanagers be-

einflusst wird. Daneben können Unternehmen ihre 

Geschäftspolitik anpassen und dann nicht mehr als 

nachhaltig gelten. 

Die Auswahl von nachhaltigen Unternehmen bedeu-

tet auch nicht, dass die Investition in Investitionsob-

jekte dieses Emittenten risikofrei oder nur mit gerin-

gen Risiken verbunden ist. Auch die Investitionsob-

jekte nachhaltiger Emittenten können ausfallen und 

zu Verlusten im Teilfonds führen. 

Durch die Anwendung von Ausschlusskriterien kann 

das Portfolio des Teilfonds insgesamt konzentrierter 

ausfallen in Bezug auf die Einzeltitel als auch in Bezug 

auf die Branchen- oder Länderallokation im Ver-

gleich zu einem Fonds, der keine Ausschlusskriterien 

anwendet. Durch eine solche Konzentration kann es 

Zei-ten einer besseren oder einer schlechteren Per-

for-mance im Vergleich zu einem Fonds kommen, 

dem ein breiteres Investmentuniversum zur Verfü-

gung steht. 

Aktienrisiko 

Mit dem Erwerb von Aktien können besondere Markt- 

und Unternehmensrisiken verbunden sein. Der Wert 

von Aktien spiegelt nicht immer den tatsächlichen Un-

ternehmenswert wider. Es kann daher zu großen und 

schnellen Schwankungen dieser Werte kommen, 

wenn sich Marktgegebenheiten und Ein- schätzungen 

von Marktteilnehmern hinsichtlich des Wertes dieser 

Anlagen ändern. Hinzu kommt, dass die Rechte aus 

Aktien stets nachrangig gegenüber den Ansprüchen 

sämtlicher Gläubiger des Emittenten befriedigt wer-

den. Daher unterliegen Aktien im Allgemeinen größe-

ren Wertschwankungen als z.B. festverzinsliche Wert-

papiere. 

Da mögliche Ertragschancen durch den Erwerb von 

Mid- und Smallcaps aus allen Marktsegmenten ge- 

steigert werden können, besteht die Möglichkeit, 

dass sich zeitweise im Teilfonds verstärkt auch Akti- 

en kleinerer und mittlerer Unternehmen befinden. 

Insbesondere Aktien vorwiegend kleinerer, weniger 

ausgereifter Unternehmen unterliegen in der Regel 

höheren  

 

Schwankungen als der Markt allgemein. Die Gründe 

hierfür liegen darin, dass die Wertpapiere generell in 

kleineren Mengen gehandelt werden und dass diese 

Unternehmen größeren Geschäftsrisiken ausgesetzt 

sind. 

Angesichts der Gefahr größerer und häufiger Schwan-

kungen von Aktienwerten kann es bei schwerpunkt-

mäßig im Teilfonds enthaltenen Aktien zu entspre-

chenden großen und kleinen Veränderungen des 

Wertes des Teilfonds kommen. 

Zinsänderungsrisiko 

Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist 

die Möglichkeit verbunden, dass sich das Marktzins-

niveau, das im Zeitpunkt der Begebung eines Wertpa-

piers besteht, ändern kann. Steigen die Marktzinsen 

gegenüber den Zinsen zum Zeitpunkt der Emission, so 

fallen i.d.R. die Kurse der festverzinslichen Wertpa-

piere. 

Fällt dagegen der Marktzins, so steigt der Kurs fest-

verzinslicher Wertpapiere. Diese Kursentwicklung 

führt dazu, dass die aktuelle Rendite des festverzins-

lichen Wertpapiers in etwa dem aktuellen Marktzins 

entspricht. Diese Kursschwankungen fallen jedoch je 

nach Laufzeit der festverzinslichen Wertpapiere un-

terschiedlich aus. Festverzinsliche Wertpapiere mit 

kürzeren Laufzeiten haben geringere Kursrisiken als 

festverzinsliche Wertpapiere mit längeren Laufzei-

ten. Festverzinsliche Wertpapiere mit kürzeren Lauf-

zeiten haben demgegenüber in der Regel geringere 

Renditen als festverzinsliche Wertpapiere mit länge-

ren Laufzeiten. Geldmarkt- instrumente mit einer 

Restlaufzeit von weniger als 12 Monaten besitzen 

aufgrund ihrer kurzen Laufzeit tendenziell geringere 

Kursrisiken. 

Währungsrisiko 

Sofern Vermögenswerte eines Teilfonds in anderen 

Währungen als der jeweiligen Teilfondswährung an-

gelegt sind, erhält das Teilfondsvermögen die Er- 

träge, Rückzahlungen und Erlöse aus solchen Anla- 

gen in der jeweiligen Währung. Fällt der Wert dieser 

Währung gegenüber der Teilfondswährung, so redu- 

ziert sich der Wert des Teilfondsvermögens. 

Besondere Risikohinweise 

Potentielle Anleger sollten sich der Risiken bewusst 
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sein, die eine Anlage in dem Teilfonds VRK Ethik 

Fonds mit sich bringen kann. 

Für den Teilfonds besteht die Anlagemöglichkeit in 

Zielfonds zu investieren, die ihrerseits wiederum in 

Wertpapiere aus Schwellenländern investieren.  

 

 

Hierdurch entstehen zusätzliche Risiken. Diese Risi-

ken hängen vor allem mit dem dynamischen wirt-

schaftlichen Entwicklungsprozess dieser Länder zu-

sammen, der nicht für die kommenden Jahre zuge-

sichert werden kann. Auch handelt es sich bei die-

sen Ländern um Märkte mit eher geringer Marktka-

pitalisierung, die dazu tendieren, volatil und illi-

quide zu sein. Andere Faktoren, wie politische Ver-

änderungen oder Wechselkurs-änderungen, kön-

nen ebenfalls die Marktfähigkeit der Werte und die 

daraus resultierenden Erträge beeinträchtigen. 

Weiterhin können Unternehmen in Schwellenlän-

dern einer wesentlich geringeren staatlichen Auf-

sicht und einer weniger wirksamen Gesetzgebung 

unterliegen. 

Ihre Buchhaltung und Rechnungsprüfung entspre-

chen nicht immer den hiesigen Standards. 

Darüber hinaus kann die Zahlungsfähigkeit ver-

schiedener Emittenten in den Märkten, in denen 

die Zielfonds anlegen, unter Umständen sowohl im 

Hinblick auf die Hauptforderung als auch auf die 

Zinszahlungen unsicher sein. Es kann also keine Zu-

sicherung gemacht werden, dass einzelne Emitten-

ten nicht zahlungsunfähig werden. 

Auch wird bei einer Anlage in den Teilfonds VRK 

Ethik Fonds ein im Vergleich zum Basis Renten 

Fonds höheres Risiko eingegangen, da der Teil-

fonds bis zu 100% in Aktienzielfonds investieren 

kann.  

Soweit es sich bei den Zielfonds um Teilfonds eines 

Umbrella-Fonds handelt, ist der Erwerb der Ziel-

fondsanteile mit einem zusätzlichen Risiko verbun-

den, weil der Umbrella-Fonds Dritten gegenüber 

insgesamt für die Verbindlichkeiten jedes Teilfonds 

haften kann. 

Risiken im Zusammenhang mit Derivatgeschäften 

Kauf und Verkauf von Optionen sowie der Abschluss 

von Terminkontrakten oder Swaps sind mit folgenden 

Risiken verbunden: 

Kursänderungen des Basiswertes können den Wert ei-

nes Optionsrechts oder Terminkontraktes bis 

hin zur Wertlosigkeit vermindern. Durch Wertän- de-

rungen des einem Swap zugrundeliegenden Vermö-

genswertes kann das Teilfondsvermögen ebenfalls 

Verluste erleiden. 

Der gegebenenfalls erforderliche Abschluss eines Ge-

gengeschäfts (Glattstellung) ist mit Kosten verbunden. 

 

Durch die Hebelwirkung von Optionen kann der Wert 

des Fondsvermögens stärker beeinflusst werden, als 

dies beim unmittelbaren Erwerb der Basiswerte der 

Fall ist. 

Der Kauf von Optionen birgt das Risiko, dass die Op-

tion nicht ausgeübt wird, weil sich die Preise der Ba-

siswerte nicht wie erwartet entwickeln, so dass die 

vom Fondsvermögen gezahlte Optionsprämie ver-

fällt. Beim Verkauf von Optionen besteht die Gefahr, 

dass das jeweilige Teilfondsvermögen zur Abnahme 

von Vermögenswerten zu einem höheren als dem ak-

tuellen Marktpreis, oder zur Lieferung von Vermö-

genswerten zu einem niedrigeren als dem aktuellen 

Marktpreis verpflichtet. Das Teilfondsvermögen er-

leidet dann einen Verlust in Höhe der Preisdifferenz 

minus der eingenommenen Optionsprämie. 

Auch bei Terminkontrakten besteht das Risiko, dass 

das Fondsvermögen infolge einer unerwarteten Ent- 

wicklung des Marktpreises bei Fälligkeit Verluste er-

leidet. 

Die bei Devisentermingeschäften bzw. bei dem Er- 

werb von entsprechenden Optionsrechten und Op- 

tionsscheinen entstehenden Kosten und eventuellen 

Verluste verringern das Ergebnis des Teilfonds. 

Marktrisiko 

Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzpro-

dukten hängt insbesondere von der Entwicklung der 

Kapitalmärkte ab, die wiederum von der allgemeinen 

Lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen 

und politischen Rahmenbedingungen in den jeweili-

gen Ländern beeinflusst wird. Auf die allgemeine 

Kursentwicklung insbesondere an einer Börse kön-

nen auch irrationale Faktoren wie Stimmungen, Mei-

nungen und Gerüchte einwirken. 

Leverage 

 
Die Anlagestrategie kann mit einer Hebelwirkung 

(englisch „leverage“) verbunden sein und unterliegt 

den damit verbundenen Risiken. Die Verwaltungsge-

sellschaft berechnet die Höhe der Hebelwirkung des 

Fonds mit Hilfe des Ansatzes über die Summe der 
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Nennwerte (englisch „sum of the notionals“) der 

derivativen Finanzinstrumente.  

Bei diesem Ansatz werden die anzurechnenden 

Werte aus gegenläufigen Positionen nicht saldiert, 

sondern addiert, d.h. insbesondere, dass die zu Ab-

sicherungszwecken genutzten derivativen Finan-

zinstrumente mit positivem Wert bei der Addition 

berücksichtigt werden müssen.  

 

 

 

Die nachstehend ausgewiesene Höhe der erwarteten 

Hebelwirkung ist als Verhältnis zwischen der Summe 

der Nominalwerte und des Netto-Fondsvermögens 

ausgedrückt und basiert auf historischen Werten und 

erwarteten Entwicklungen. Es wird erwartet, dass die 

Höhe der Hebelwirkung grundsätzlich zwischen durch-

schnittlich 0,75 und maximal 1,5 bezogen auf das 

Netto-Fondsvermögen liegen wird. Ein Hebel von 0 be-

deutet in diesem Zusammenhang, dass der Fonds 

keine derivativen Finanzinstrumente oder sonstige an-

zurechnenden Werte enthält. 

Es ist zu berücksichtigen, dass derivative Finanzins- 

trumente für verschiedene Zwecke eingesetzt wer- 

den können und die Berechnung der erwarteten Höhe 

der Hebelwirkung nicht zwischen diesen unterschied-

lichen Zweckbestimmungen der derivativen Finanzin-

strumente unterscheidet. Die ausgewiesene Höhe der 

erwarteten Hebelwirkung spiegelt daher nicht den Ri-

sikogehalt des Fonds wieder. Neue Marktgegebenhei-

ten können sowohl die Gewichtung der einzelnen de-

rivativen Finanzinstrumente als auch die Ausprägun-

gen der Risikofaktoren für jedes derivative Finan-

zinstrument im Verlauf der Zeit ändern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Anleger muss insofern damit rechnen, dass in 

Ausnahmefällen auch die Höhe der erwarteten He- 

belwirkung von der oben ausgewiesenen Spanne 

abweichen kann.(Siehe auch Kapitel 7 Risikohin-

weise) Dem Anleger sollte bewusst sein, dass ihm 

keine Zusicherungen hinsichtlich der Erreichung der 

An- lageziele gemacht werden können und er ge-

gebe- nenfalls Gefahr läuft, einen niedrigeren Be-

trag bis hin zum Totalverlust zurückzuerhalten, als 

denjenigen, den er investiert hat. 

Erhöhte Volatilität 

Der Teilfonds kann aufgrund der Kreditrisiken, die mit 

dem Erwerb von Unternehmens- und High Yield- An-

leihen verbunden sind, im Vergleich zu Rentenfonds 

mit gleicher Laufzeit, die in Staatsanleihen investie-

ren, leicht höhere Wertschwankungen aufweisen 

(Siehe auch Kapitel 7 Risikohinweise). 

Profil des typischen Anlegers 

Der Fonds verfolgt eine wachstumsorientierte Anla-

gestrategie. Mittleren Risiken stehen mittlere Chan-

cen gegenüber. 

Der Fonds ist insbesondere für Anleger geeignet, die 

moderates Wachstum bzw. Erträge erwarten und da-

bei bereit sind, gegebenenfalls Verluste hinzuneh- 

men. Daher sollte der Anlagezeitraum mindestens 

zwei bis fünf Jahre betragen. 
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Eckwerte des Teilfonds VRK Ethik Fonds 

 

Anteilklasse: DYN 

Ausgabeaufschlag: Max. 5,00% (in % des Nettoinventarwertes pro Anteil) 

Erstausgabe: 08. Oktober 2018 

Erstausgabepreis: EUR 50,00 

Verwaltungsgebühr: Max. 0,04 % p.a. 

 (berechnet in % des am Ende eines jeden Monats berechneten Durch-

schnittswertes aus den bewertungstäglich ermittelten Nettoinventar-

werten der Anteilklasse) 

 
Fondsmanagerhonorar:  Max. 0,60 % p.a. 

(berechnet in % des am Ende eines jeden Monats berechneten Durch-
schnittswertes aus den bewertungstäglich ermittelten Nettoinventar-
werten des Teilfonds) 

Taxe d’abonnement: 0,05% p.a. 

(berechnet in % des Teilfondsvermögens am Ende eines jeden 

Quartals) 

Verwendung der Erträge: Thesaurierend 

Wertpapierkennnummer: A2JR6H 

ISIN: LU1861553789 

Anteilklasse: INST 

(vorbehalten für Institutionelle Investoren) 

 Ausgabeaufschlag: Max. 5,00% (in % des Nettoinventarwertes pro Anteil) 

Erstausgabe: 08. Oktober 2018 

Erstausgabepreis: EUR 50,00 

Mindestanlage: EUR 1.000.000,00 

Taxe d’abonnement: 0,01% p.a. 

(berechnet in % des Teilfondsvermögens am Ende eines jeden 

Quartals) 

Verwaltungsgebühr: 0,04% p.a. 

 (berechnet in % des am Ende eines jeden Monats berechneten Durch-

schnittswertes aus den bewertungstäglich ermittelten Nettoinventar-

werten der Anteilklasse) 

 

 Fondsmanagerhonorar:  Max. 0,20 % p.a. 

(berechnet in % des am Ende eines jeden Monats berechneten Durch-
schnittswertes aus den bewertungstäglich ermittelten Nettoinventar-
werten des Teilfonds) 

Verwendung der Erträge: Thesaurierend 

Wertpapierkennnummer: A2JR6G 

ISIN: LU1861553607 
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Anteilklasse: PK 

Ausgabeaufschlag: Max. 5,00% (in % des Nettoinventarwertes pro Anteil) 

Erstausgabe: 01. August 2022 

Erstausgabepreis: EUR 50,00 

Mindestanlage: Keine 

Taxe d’abonnement: 0,05% p.a. 

(berechnet in % des Teilfondsvermögens am Ende eines jeden 

Quartals) 

Verwaltungsgebühr: Max. 0,60% p.a. 

 (berechnet in % des am Ende eines jeden Monats berechneten Durch-

schnittswertes aus den bewertungstäglich ermittelten Nettoinventar-

werten der Anteilklasse) 

 

 Verwendung der Erträge: Ausschüttung 

Wertpapierkennnummer:  

ISIN: LU2511393774 

Anteilklasse: DK* 

(vorbehalten für Institutionelle Investoren) 

( Ausgabeaufschlag: Max. 5,00% (in % des Nettoinventarwertes pro Anteil) 

Erstausgabe: 16. September 2019 

Erstausgabepreis: EUR 50,00 

Mindestanlage: EUR 100.000,00 

Taxe d’abonnement: 0,01% p.a. 

(berechnet in % des Teilfondsvermögens am Ende eines jeden 

Quartals) 

Verwaltungsgebühr: 0,04% p.a. 

 (berechnet in % des am Ende eines jeden Monats berechneten Durch-

schnittswertes aus den bewertungstäglich ermittelten Nettoinventar-

werten der Anteilklasse) 

 

 Fondsmanagerhonorar:  Max. 0,40 % p.a. 

(berechnet in % des am Ende eines jeden Monats berechneten Durch-
schnittswertes aus den bewertungstäglich ermittelten Nettoinventar-
werten des Teilfonds) 

Verwendung der Erträge: Ausschüttung (ab dem 31. 10.2022; vorher thesaurierend) 

Wertpapierkennnummer: A2PV5L 

ISIN: LU2053058827 

Alle Anteilklassen:  

Rücknahmeprovision:  Keine 

Umtauschprovision  Derzeit 0,00% 

Fondsmanager:  

 
 

HUK-COBURG Asset Management GmbH 
Bahnhofsplatz 
D-96444 Coburg 
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Verwahrstellengebühr: NIW < EUR 150 Mio.:  

0,04% p.a. des NIW, mind. 10.000 EUR pro Teilfonds 

NIW > EUR 150 Mio. < EUR 250 Mio.: 

EUR 60.000 zzgl. 0,0375% p.a. des NIW, der EUR 150 Mio. übersteigt 

NIW > EUR 250 Mio.: 

EUR 97.500 zzgl. 0,0350% p.a. des NIW, der EUR 250 Mio. übersteigt 

 
Teilfondswährung:  EURO 

Bewertungstag:  Jeder ganztägige Bankarbeitstag in Luxemburg und Frankfurt am 

Main. 

Zahltag von Zeichnungen und 

Rücknahmen von Anteilen: 

 Nächstfolgender Bewertungstag (Trading Day) + 2 Bankarbeitstage in 

Luxemburg 

Anteile:  Inhaberanteile 

   

Gesamtrisiko  Der Value at Risk (99%, 20T) für den Teilfonds beträgt maximal 200% 

des Value at Risk des Referenzportfolios (Relativer VaR) 

Referenzportfolio  80% MSCI Europe 

20% Rentenkombination (davon 1/3 iBoxx € Sovereigns & Sub-Sover-
eigns & 1/3 iBoxx € Covered & 1/3 iBoxx € Corporates) 

Leverage / Hebel  Durchschnittlich: 0,75 

Maximal: 1,50 

Berechnungsmethode  Sum of the notionals approach (Ansatz über die Summe der 

Nennwerte) 

Vertriebsländer  Luxemburg, Deutschland 
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31. Verwaltungsreglement    

Dieses Verwaltungsreglement des Investmentfonds 

Vermögensfonds (Fonds Commun de Placement) sowie 

alle zukünftigen, diesbezüglichen Abänderungen ge-

mäß Artikel 15 regeln die Rechtsbeziehungen zwi-

schen: 

 

I.  der Verwaltungsgesellschaft BayernInvest Luxem- 

bourg S.A., eine Aktiengesellschaft mit Sitz im 

Großherzogtum Luxemburg, 6, rue Gabriel Lipp-

mann, L-5365 Munsbach (die „Verwaltungsgesell-

schaft“) 

II. European Depositary Bank SA, eine Aktiengesell-

schaft mit Sitz im Großherzogtum Luxemburg, 3, 

rue Gabriel Lippmann, L-5365, Munsbach (die 

„Verwahrstelle“), und 

III. den Zeichnern und Inhabern von Vermögensfonds 

Anteilen (die „Anteilinhaber“), die das Verwal-

tungsreglement durch den Erwerb der Anteile an-

erkennen. 

Art. 1. Der Fonds 

Der Vermögensfonds (der „Fonds“) ist ein Invest- 

mentfonds der gemäß Teil 1 des Luxemburger Geset-

zes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für ge-

meinsame Anlagen, aufgelegt wurde. Er kann aus 

mehreren Teilfonds, „die Teilfonds“ (nachstehend 

auch insgesamt „Fondsvermögen“ genannt), beste- 

hen. Der Verwaltungsrat kann mit Einverständnis der 

Verwahrstelle über die Auflegung neuer Teilfonds o-

der die Auflösung jedes einzelnen Teilfonds entschei-

den. Die Prozedur der Auflösung wird näher in Artikel 

17 dieses Verwaltungsreglements beschrieben. 

Jeder Teilfonds, der ein integraler Bestandteil des 

Fonds ist, gilt als selbstständige Einheit in der Form ei-

nes Sondervermögens, an dessen Wertpapieren und 

sonstigen gesetzlich zulässigen Vermögenswerten die 

Anteilinhaber Miteigentum erwerben. 

Die Rechte und Pflichten der Anteilinhaber eines Teil- 

fonds sind von denen der Anteilinhaber der anderen 

Teilfonds völlig getrennt. Dies gilt auch im Verhältnis zu 

Dritten, denen gegenüber dasFondsvermögen eines 

Teilfonds nur für die Verbindlichkeiten dieses einzelnen 

Teilfonds einsteht. Alle Teilfonds werden 

 
 

im Interesse der Anteilinhaber von der Verwal-

tungsgesellschaft verwaltet. 

Die Vermögenswerte aller Teilfonds werden von 

der Verwahrstelle verwahrt und sind von denen der 

Verwaltungsgesellschaft getrennt gehalten. 

Art. 2. Die Verwaltungsgesellschaft 

Der Fonds wird im Namen der Verwaltungsgesell- 

schaft und für gemeinschaftliche Rechnung der An- 

teilinhaber gemäß Teil 1 des Gesetzes vom 17. De-

zember 2010 über Organismen für gemeinsame An-

lagen verwaltet. Die Verwaltungsgesellschaft hat ih-

ren Sitz im Großherzogtum Luxemburg. 

Die Verwaltungsgesellschaft hat im Rahmen von Ar- 

tikel 4 weitgehende Vollmachten bei der Verwaltung 

des Fonds im Interesse der Anteilinhaber. Insbeson- 

dere ist sie berechtigt, Wertpapiere zu kaufen, zu 

verkaufen, zu zeichnen, zu tauschen oder zu besit- 

zen und alle direkt oder alle indirekt mit dem Fonds- 

vermögen verbundenen Rechte auszuüben. 

Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft be- 

stimmt die Anlagepolitik des jeweiligen Teilfonds 

unter Berücksichtigung der in Artikel 4 angegebenen 

Einschränkungen. 

Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft 

kann unter seiner Verantwortung für ein oder meh- 

rere Teilfonds einen Anlageberater bzw. einen An- 

lageausschuss ernennen, welcher sich aus Verwal- 

tungsratsmitgliedern und/oder anderen Personen 

zusammensetzt und den Verwaltungsrat sowie den 

Fondsmanager, falls es einen solchen gibt, hinsicht- 

lich der allgemeinen Anlagepolitik berät. Anfallen- 

de Anlageberaterhonorare können dem jeweiligen 

Teilfonds belastet werden. Der Verwaltungsrat 

kann auch Angestellte der Verwaltungsgesellschaft 

mit der Ausführung der Anlagepolitik und der allge-

meinen Verwaltung des Fondsvermögens be-

trauen. 

Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft 

kann unter seiner Verantwortung für einen oder 

für mehrere Teilfonds einen oder mehrere 

Fondsmanager für die Ausführung der Anlagepo-

litik und die tägliche Verwaltung der Vermögens-

werte des jeweiligen Teilfonds einsetzen. Anfal-

lende 
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Fondsmanagerhonorare können dem jeweiligen Teil- 

fonds belastet werden. 

Die Verwaltungsgesellschaft kann im Allgemeinen 

Informations-, Berater- und andere Dienste in An- 

spruch nehmen; alle daraus entstehenden Kosten 

werden ausschließlich von der Verwaltungsgesell- 

schaft getragen. 

Die Verwaltungsgesellschaft hat Anspruch auf eine 

jährliche Verwaltungsgebühr, deren Höhe und Be-

rechnungsmethode in den jeweiligen Teilfondsanhän-

gen des Verkaufsprospekts beschrieben wird. 

Art. 3. Die Verwahrstelle 

Die Verwaltungsgesellschaft hat die European De-

positary Bank SA, eine Aktiengesellschaft nach Lu-

xemburger Recht mit Sitz im Großherzogtum Lu-

xemburg, zur Verwahrstelle bestimmt. 

Die Verwaltungsgesellschaft oder die Verwahrstelle 

können die Verwahrstellenbestellung jederzeit 

schriftlich mit einer dreimonatigen Frist kündigen. 

Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Ver-

wahrstelle nur abberufen, wenn eine neue Verwahr-

stelle die Funktionen und Pflichten einer Verwahr-

stelle gemäß dem Verwaltungsreglement innerhalb 

zweier Monate vom Datum der Kündigung an über-

nimmt. Nach ihrer Abberufung muss die Verwahr-

stelle ihre Funktionen im Rahmen der gesetzlichen 

und aufsichtsrechtlichen Vorgaben so lange fortset-

zen, als es erforderlich ist, um das gesamte Fondsver-

mögen an die neue Verwahrstelle zu übertragen. 

Im Falle einer Kündigung durch die Verwahrstelle ist 

die Verwaltungsgesellschaft verpflichtet, eine neue 

Verwahrstelle zu bestellen, die die Funktionen und 

Pflichten der Verwahrstelle gemäß diesem Verwal- 

tungsreglement übernimmt. In diesem Fall bleiben die 

Funktionen der Verwahrstelle ebenfalls im Rahmen 

der gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Vorgaben 

weiterbestehen, bzw. bis das Fondsvermögen an die 

neue Verwahrstelle übertragen worden ist. 

 
Die Verwaltungsgesellschaft hat der Verwahrstel- 

le die Verwahrung der Vermögenswerte aller Teil- 

fonds des Fonds übertragen. Die Verwahrstelle führt 

alle Geschäfte aus, die die tägliche Abwicklung von 

Fondsangelegenheiten betreffen. Das Fondsvermö- 

gen, d.h. alle flüssigen Mittel, Wertpapiere und sons- 

tigen gesetzlich zulässigen Vermögenswerte werden 

von der Verwahrstelle für die Anteilinhaber des ent- 

sprechenden Teilfonds in dessen separaten gesperr- 

ten Konten und Depots verwahrt. Die Verwahrstelle 

darf nur auf Anweisung der Verwaltungsgesellschaft 

hin und in Übereinstimmung mit den Bestimmungen 

dieses Verwaltungsreglements über das Fondsver- 

mögen verfügen oder für den Fonds Zahlungen an 

Dritte vornehmen. 

Die Verwahrstelle kann unter ihrer Verantwortung 

und mit Einverständnis der Verwaltungsgesellschaft 

andere Banken im Ausland und Clearing-Stellen (z.B. 

Clearstream und Euroclear) mit der Verwahrung von 

Wertpapieren des jeweiligen Teilfonds beauftragen, 

sofern die Wertpapiere an diesbezüglichen ausländi- 

schen Börsen oder Märkten zugelassen sind oder ge- 

handelt werden oder nur im Ausland lieferbar sind. 

Die Verwahrstelle führt die Anweisungen der Verwal- 

tungsgesellschaft aus, sofern diese mit dem Gesetz, 

dem Verwaltungsreglement, dem Verwahrstellenver- 

trag und dem jeweils gültigen Verkaufsprospekt und 

den KIIDs in Übereinstimmung stehen. Die Verwahr- 

stelle sorgt insbesondere dafür, dass: 

• der Verkauf, die Ausgabe, die Rücknahme, die 

Auszahlung des Rücknahmepreises, die Umwand- 

lung und die Aufhebung von Anteilen für den 

Fonds durch die Verwaltungsgesellschaft in Über- 

einstimmung mit dem Gesetz und dem Verwal- 

tungsreglement ausgeführt werden; 

• der Nettoinventarwert von Anteilen eines jeden 

Teilfonds in Übereinstimmung mit dem Gesetz 

und dem Verwaltungsreglement berechnet wird; 

• die Erträge eines jeden Teilfonds in Übereinstim- 

mung mit dem Verwaltungsreglement verwendet 

werden; 

Anteile in Übereinstimmung mit diesem Verwal- 

tungsreglement auf die Zeichner übertragen werden; 



 

94 
 

 
 

• alle Vermögenswerte eines jeden Teilfonds unver- 

züglich auf den entsprechenden separaten ge- 

sperrten Konten bzw. Depots eingehen und dass 

eingehende Zahlungen für den Ausgabepreis von 

Anteilen abzüglich des Ausgabeaufschlages und 

jeglicher Ausgabesteuern unverzüglich auf den 

entsprechenden separaten gesperrten Konten 

bzw. Depots verbucht werden; 

• bei Geschäften, die sich auf einen Teilfonds bezie- 

hen, der Gegenwert zugunsten des entsprechen- 

den Teilfonds auf dessen separaten gesperrten 

Konten innerhalb des üblichen Zeitraums eingeht; 

• börsennotierte oder regelmäßig gehandelte 

Wertpapiere, Derivative und sonstige gesetzlich 

zulässige Vermögenswerte höchstens zum Tages- 

kurs gekauft und mindestens zum Tageskurs ver- 

kauft werden sowie nicht an einer Börse notierte 

oder nicht regelmäßig gehandelte Wertpapiere, 

Derivative und sonstige gesetzlich zulässige Ver- 

mögenswerte zu einem Preis gekauft bzw. ver- 

kauft werden, der nicht in einem offensichtlichen 

Missverhältnis zu ihrem tatsächlichen Wert steht. 

Die Verwahrstelle wird: 

• aus den separaten gesperrten Konten den Kauf- 

preis für Wertpapiere, Derivative und sonstige ge-

setzlich zulässige Vermögenswerte zahlen, die für 

den jeweiligen Teilfonds erworben worden sind; 

• Wertpapiere, und sonstige gesetzlich zulässige 

Vermögenswerte, die für den jeweiligen Teilfonds 

verkauft worden sind, gegen Zahlung des Ver- 

kaufspreises ausliefern; 

• den Rücknahmepreis gemäß Artikel 10 des Ver- 

waltungsreglements auszahlen, sobald die Aus- 

buchung der entsprechenden Anteile vorgenom- 

men wurde oder, im Fall von Anteilzertifikaten, 

die entsprechenden Zertifikate erhalten worden 

sind; 

• Ausschüttungen auszahlen, falls solche vorge- 

nommen werden. 

Die Verwahrstelle zahlt der Verwaltungsgesellschaft 

aus den separaten gesperrten Konten eines Teilfonds 

 
nur solche Vergütungen, wie sie in diesem Verwal- 

tungsreglement festgesetzt sind. 

Die Verwahrstelle hat Anspruch auf Vergütungen, die 

ihr im Rahmen dieses Verwaltungsreglements zu-

stehen (siehe Art. 12), und kann diese dem separa- 

ten gesperrten Konto eines Teilfonds nur mit Zustim- 

mung der Verwaltungsgesellschaft entnehmen. 

Soweit gesetzlich zulässig, ist die Verwahrstelle be- 

rechtigt und verpflichtet, im eigenen Namen: 

Ansprüche der Anteilinhaber gegen die Verwaltungs- 

gesellschaft oder eine frühere Verwahrstelle geltend 

zu machen; 

gegen Vollstreckungsmaßnahmen von Dritten Wi- 

derspruch zu erheben und abzuwenden, dass An- 

sprüche gegenüber einem Teilfonds durchgesetzt 

werden, für die dieser Teilfonds nicht haftet. 

In Ausübung ihrer Funktionen müssen die Verwal- 

tungsgesellschaft und die Verwahrstelle voneinander 

unabhängig und ausschließlich im Interesse der An- 

teilinhaber handeln. 

Art. 4. Anlageziel, Anlagepolitik und Beschränkun-

gen 

Die Ziele und spezifischen Beschränkungen der Anla- 

gepolitik des jeweiligen Teilfonds finden Erwähnung 

im Verkaufsprospekt. 

Das Vermögen eines jeden Teilfonds wird nach dem 

Grundsatz der Risikostreuung angelegt. Die Anlage- 

politik der einzelnen Teilfonds umfasst entsprechend 

der detaillierten Beschreibung im Verkaufsprospekt 

die Anlage in fest- und variabel verzinslichen Wert- 

papieren einschließlich Wandel- und Optionsanlei- 

hen und in Optionsscheinen auf Wertpapiere sowie in 

Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren und sonsti-

gen zulässigen Vermögenswerten. Die Anlagepolitik 

der einzelnen Teilfonds kann sich insbeson- dere nach 

dem Thema ihrer Anlagepolitik, nach der Region, in 

welcher sie anlegen, nach den Wertpa- pieren, wel-

che sie erwerben sollen, nach der Wäh- rung, auf wel-

che sie lauten oder nach ihrer Laufzeit unterscheiden. 

Unter Beachtung der nachfolgenden Anlagebe- 

schränkungen kann die Verwaltungsgesellschaft 
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Derivate sowie sonstige Techniken und Instrumente 

verwenden. Unter keinen Umständen darf ein Teil- 

fonds bei den mit Derivaten sowie sonstigen Techni- 

ken und Instrumenten verbundenen Transaktionen 

von den in der Anlagepolitik des jeweiligen Teilfonds 

genannten Anlagezielen abweichen. 

Die Summe der aus Credit Default Swaps (CDS) ent- 

stehenden Verpflichtungen darf 20% des Nettoteil- 

fondsvermögens nicht überschreiten, sollte sie kei- 

nen Absicherungszwecken dienen. Die Bewertung der 

CDS erfolgt nach nachvollziehbaren und transparen-

ten Methoden auf regelmäßiger Basis. 

Die Verwaltungsgesellschaft und der Wirtschaftsprü- 

fer werden die Transparenz und Nachvollziehbarkeit 

der Bewertungsmethoden und deren Anwendung 

überwachen. Sollten im Rahmen der Überwachung 

Differenzen festgestellt werden, wird die Beseitigung 

durch die Verwaltungsgesellschaft veranlasst. 

Die Summe der Verpflichtungen aus Credit Default 

Swaps und sonstigen Techniken und Instrumenten 

darf zusammen den Nettoinventarwert eines Teil- 

fonds nicht überschreiten, sofern sie nicht der Absi- 

cherung dienen. 

Der Einsatz von Kreditderivaten muss sowohl im aus- 

schließlichen Interesse des Teilfonds sowie der An- 

teilinhaber als auch im Einklang mit der Anlagepoli- 

tik und des Risikoprofils des Teilfonds stehen. 

Wertpapierdarlehen 

Der Fonds kann im Rahmen der Wertpapierdarle- 

hen als Darlehensgeber oder als Darlehensnehmer 

auftreten, vorausgesetzt, dass diese Geschäfte im 

Einklang mit den nachfolgend aufgeführten Regeln 

stehen. 

Der Fonds darf Wertpapiere nur im Rahmen eines 

standardisierten Systems als Darlehen geben oder 

nehmen, das durch einen anerkannten Abrechnungs- 

organismus oder durch ein erstklassiges Finanzinsti- 

tut organisiert wird, das auf diese Geschäftsart spe- 

zialisiert ist. 

Der Fonds wird in seinen Jahresberichten den Wert 

der als Darlehen hingegebenen/erhaltenen Wertpa- 

piere zum Stichtag der jeweiligen Berichte angeben. 

 
Darlehensgeber 

Im Rahmen der Wertpapierdarlehen, muss der Fonds 

grundsätzlich eine Sicherheit erhalten, deren Wert 

bei Abschluss des Vertrages mindestens dem Wert 

der als Darlehen hingegebenen Wertpapiere ent- 

spricht. Die Sicherheit muss in Form von liquiden Mit-

teln und/oder von Wertpapieren, die von einem Mit-

gliedstaat der OECD oder seinen Gebietskörper- 

schaften oder von supranationalen Institutionen oder 

Einrichtungen gemeinschaftlicher, regiona- 

ler oder weltweiter Natur begeben oder garantiert 

werden, gegeben werden. Die Sicherheiten bleiben 

zugunsten des Fonds bis zum Ablauf des Vertrages ge-

sperrt. Dieser Garantie bedarf es nicht, wenn das 

Wertpapierdarlehen über Euroclear, Clearstream o-

der über einen anderen anerkannten Abrechnungs- 

organismus, die dem Darlehensgeber die Rückerstat- 

tung seiner Wertpapiere auf dem Wege einer Garan- 

tie oder anders sicherstellt, durchgeführt wird. 

Das Wertpapierdarlehen darf, sofern der Fonds als 

Darlehensgeber auftritt, 50% des Wertes des Wert- 

papierbestandes eines Teilfonds nicht überschreiten. 

Diese Beschränkung gilt nicht, wenn der Fonds jeder-

zeit das Recht auf Kündigung des Vertrages und Rück-

gabe der als Darlehen hingegebenen Wertpapiere gel-

tend machen kann. Das Wertpapierdarlehen darf 

nicht länger als 30 Tage laufen. 

Darlehensnehmer 

Über vom Fonds ausnahmsweise als Darlehen ge-

nommene Wertpapiere darf während der Zeit, in 

welcher sie im Besitz des Fonds sind, nicht verfügt 

werden, es sei denn, es besteht im Fondsvermögen 

eine ausreichende Absicherung, die es dem Fonds er-

möglicht, die als Darlehen erhaltenen Wertpapie- re 

zum Vertragsende rückzuerstatten. Das Wertpa- 

pierdarlehen darf, sofern der Fonds als Darlehens-

nehmer auftritt, 10% des Gesamtwertes des Wert- 

papierbestandes eines Teilfonds nicht überschreiten 

und darf nur für kurze Zeit in Anspruch genommen 

werden. Der Fonds darf als Darlehensnehmer unter 

folgenden Umständen im Zusammenhang mit der 

Abwicklung einer Wertpapiertransaktion auftreten: 

1) während einer Zeit, in der die Wertpapiere zur Re- 

gistrierung versandt wurden, 2) wenn Wertpapiere 
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als Darlehen hingegeben und nicht rechtzeitig rück- 

erstattet wurden und 3) zur Vermeidung der Nichter- 

füllung einer Wertpapiertransaktion, wenn die Ver- 

wahrstelle ihrer Lieferpflicht nicht nachkommt. 

Anlagebeschränkungen/Anlagegrenzen 

4.1 

1. Die Anlagen jedes Teilfonds dürfen ausschließlich 

aus den folgenden Vermögenswerten bestehen: 

a) Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten, 

die an einem geregelten Markt notiert oder 

gehandelt werden; oder 

b) Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten, 

die an einem anderen Markt, der anerkannt, 

geregelt, für das Publikum offen und dessen 

Funktionsweise ordnungsgemäß ist, in einem 

Mitgliedstaat der Europäischen Union gehan- 

delt werden; oder 

c) Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten, 

die an einer Wertpapierbörse eines anderen 

Staates Europas, Nord- oder Südamerikas, Asi- 

ens, Afrikas, Australiens oder Ozeaniens zur 

amtlichen Notierung zugelassen oder dort auf 

einem anderen Markt gehandelt werden, der 

anerkannt, geregelt, für das Publikum offen 

und dessen Funktionsweise ordnungsgemäß 

ist. 

d) soweit es sich um Wertpapiere oder Geldm- 

arktinstrumente aus Neuemissionen handelt, 

müssen die Emissionsbedingungen die Ver- 

pflichtungen enthalten: 

– dass die Zulassung zur amtlichen Notie- 

rung an einer Wertpapierbörse oder zum 

Handel auf einem geregelten Markt, der 

anerkannt, geregelt, für das Publikum of- 

fen und dessen Funktionsweise ordnungs- 

gemäß ist, beantragt wird, und zwar an 

den Börsen oder geregelten Märkten ei- 

nes EU-Mitgliedsstaates oder eines ande- 

ren Staates Europas, Nord- und Südame- 

rikas, Asiens, Afrikas, Australiens oder Oze-

aniens; 

 

– und dass die Zulassung spätestens vor Ab- 

lauf eines Jahres nach der Emission erlangt 

wird. 

e) Anteilen von nach der Richtlinie 2009/65/EG 

zugelassenen OGAW und/oder anderen OGA 

im Sinne von Artikel 1 Absatz (2) der Richtlinie 

2009/65/EG mit Sitz in einem Mitgliedstaat der 

Europäischen Union oder einem Dritt- staat, 

sofern 

– diese OGA nach Rechtsvorschriften zuge- 

lassen sind, die denjenigen des Gemein- 

schaftsrechts gleichwertig sind und die 

diese OGA einer behördlichen Aufsicht un-

terstellen. Als solche OGA werden OGA 

angesehen mit Sitz in einem der Mitglied- 

staaten der EU, den USA, Hongkong, Ja- 

pan, Kanada und der Schweiz 

– die Anteilinhaber dieser OGA einem mit 

den Anteilinhabern eines OGAW gleich- 

wertigen Schutzniveau unterliegen und die 

Vorschriften bezüglich Verwahrung des 

Fondsvermögens, der Kreditaufnahme, der 

Kreditgewährung und den Leerverkäufen 

von Wertpapieren und Geldmarktinstru-

menten gleichwertig zu den diesbezügli-

chen Anforderungen der Richtlinie 

2009/65/EG sind; 

– die Geschäftstätigkeit der anderen OGA 

Gegenstand von Halbjahres- und Jahresbe- 

richten ist, die es erlauben, sich ein Urteil 

über das Vermögen und die Verbindlich- 

keiten, die Erträge und die Transaktionen 

im Berichtszeitraum zu bilden; 

– der OGAW oder dieser andere OGA, des- 

sen Anteile erworben werden sollen, nach 

seinen Gründungsunterlagen insgesamt 

höchstens 10% seines Vermögens in Antei- 

len anderer OGAW oder anderer OGA an- 

legen darf; 

f) Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen mit 

einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten bei 

Kreditinstituten, sofern das betreffende Kre- 

ditinstitut seinen Sitz in einem Mitgliedstaat 

der Europäischen Union hat oder, falls der 
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Sitz des Kreditinstituts sich in einem Drittland 

(Mitglied der OECD und GAFI Land) befindet, 

das Kreditinstitut Aufsichtsbestimmungen un-

terliegt, die denjenigen des Gemeinschafts- 

rechts gleichwertig sind. 

g) abgeleiteten Finanzinstrumenten („Derivate“), 

einschließlich gleichwertiger bar abgerechne- 

ter Instrumente, die an einem der unter den 

Buchstaben a., b. und c. bezeichneten Märk- te 

gehandelt werden, und/oder abgeleiteten Fi-

nanzinstrumenten, die nicht an einer Börse ge-

handelt werden („OTC-Derivaten“), sofern 

– diese Instrumente und Techniken die Wert- 

papiere, Wechselkurse oder Währungen, 

Zinssätze, und Finanzindizes zum Gegen- 

stand haben, in die der Teilfonds entspre- 

chend den Bestimmungen seiner Anlage- 

politik investieren darf; 

– OTC-Geschäfte ausschließlich mit hierauf 

spezialisierten Adressen erster Ordnung 

abgeschlossen werden, die einer behördli- 

chen Aufsicht unterliegen; 

– die OTC-Geschäfte einer regelmäßigen, zu- 

verlässigen und überprüfbaren Bewertung 

unterliegen und jederzeit zum angemes- se-

nen Zeitwert veräußert, liquidiert oder 

durch ein Gegengeschäft glatt gestellt wer- 

den können. 

h) Geldmarktinstrumenten, die nicht auf einem 

geregelten Markt gehandelt werden und die 

Instrumente sind, die üblicherweise auf dem 

Geldmarkt gehandelt werden, liquide sind 

und deren Wert jederzeit bestimmt werden 

kann, sofern die Emission oder der Emittent 

dieser Instrumente selbst Vorschriften über 

den Einlagen- und Anlegerschutz unterliegt 

und vorausgesetzt diese Instrumente werden 

– von einer zentralstaatlichen, regionalen 

oder lokalen Körperschaft oder der Zen- 

tralbank eines Mitgliedstaates, der Euro- 

päischen Zentralbank, der Europäischen 

Union oder Europäischen Investitions- 

bank, einem Drittstaat oder, im Falle ei- 

nes Bundesstaates, einem Gliedstaat der 

 
Föderation oder von einer internationalen Ein-

richtung öffentlich-rechtlichen Charakters, der 

mindestens ein Mitgliedstaat an- gehört, be-

geben oder garantiert, oder 

– von einem Unternehmen begeben, des- 

sen Wertpapiere auf einem der unter den 

Buchstaben a., b. und c. bezeichneten 

Märkte gehandelt werden, oder 

– von einem Institut, das gemäß den im Ge- 

meinschaftsrecht festgelegten Kriterien ei-

ner behördlichen Aufsicht unterstellt ist, 

oder einem Institut, das Aufsichtsbestim- 

mungen, die mindestens so streng sind wie 

die des Gemeinschaftsrechts, unter- liegt 

und diese einhält, begeben oder ga- ran-

tiert, oder 

– von anderen Emittenten begeben, die ei- 

ner Kategorie angehören, die von der Lu- 

xemburger Aufsichtsbehörde (CSSF) zu- ge-

lassen wurde, sofern für Anlagen in diesen 

Instrumenten Vorschriften für den Anleger-

schutz gelten, die denen des ers- ten, zwei-

ten und dritten Gedankenstrichs gleichwer-

tig sind und sofern es sich bei dem Emitten-

ten entweder um ein Unter- nehmen mit ei-

nem Eigenkapital von min- destens zehn 

Millionen EURO (10.000.000 EURO), das 

seinen Jahresabschluss nach der Richtlinie 

2013/34/EU erstellt und veröffentlicht, o-

der um einen Rechts- träger, der innerhalb 

einer eine oder meh- rere börsennotierte 

Gesellschaften umfassenden Unterneh-

mensgruppe für die Finanzierung dieser 

Gruppe zuständig ist, oder um einen 

Rechtsträger handelt, der die wertpapier-

mäßige Unterlegung von Verbindlichkeiten 

durch Nutzung einer von einer Bank einge-

räumten Kreditlinie finan- zieren soll. 

2. Jedoch 

a) kann ein Teilfonds höchstens 10% seines Net- 

tovermögens in anderen als den unter Absatz 

1. genannten Wertpapieren und Geldmarkt- 

instrumenten anlegen; 
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b) darf ein Teilfonds weder Edelmetalle noch 

Zertifikate über diese erwerben. 

3. Jeder Teilfonds darf daneben flüssige Mittel hal-

ten. Die zusätzlichen flüssigen Mittel beschrän-

ken sich auf Sichteinlagen, wie Bargeld auf Giro-

konten bei einer Bank, über die jederzeit verfügt 

werden kann, um laufende oder außergewöhnli-

che Kosten zu decken, oder die für den Zeitraum, 

der für die Wiederanlage in zulässige Vermö-

genswerte gemäß Artikel 41(1) des Gesetzes vom 

17. Dezember 2010 über Organismen für ge-

meinsame Anlagen erforderlich ist oder für einen 

Zeitraum, der im Falle ungünstiger Marktbedin-

gungen zwingend erforderlich ist, benötigt wer-

den. Der Anteil solcher zusätzlichen liquiden Mit-

tel ist auf 20% des Nettovermögens des jeweili-

gen Teilfonds begrenzt.  

Diese Grenze von 20 % darf nur dann vorüberge-

hend überschritten werden, wenn dies aufgrund 

außergewöhnlich ungünstiger Marktbedingun-

gen unbedingt erforderlich ist, Umstände dies er-

fordern und wenn eine solche Überschreitung im 

Hinblick auf die Interessen der Anleger gerecht-

fertigt ist, z.B. unter sehr ernsten Umständen. 

4.2 

1. Jedem Teilfonds ist es ferner gestattet, sich unter 

Einhaltung der von der Luxemburger Aufsichts- be-

hörde festgelegten Bedingungen und Grenzen der 

Techniken und Instrumente zu bedienen, die 

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente zum Ge- 

genstand haben, sofern die Verwendung dieser 

Techniken und Instrumente im Hinblick auf die ef-

fiziente Verwaltung des Teilfonds geschieht. Be- 

ziehen sich diese Transaktionen auf die Verwen- 

dung von Derivaten, so müssen die Bedingungen 

und Grenzen mit den Bestimmungen des Geset- 

zes im Einklang stehen. 

Unter keinen Umständen darf der Teilfonds bei 

diesen Transaktionen von den in seinen Grün- 

dungsunterlagen genannten Anlagezielen ab-

weichen. 

2. Jeder Teilfonds stellt sicher, dass das mit Deriva- 

ten verbundene Gesamtrisiko den Gesamtnettoin- 

ventarwert des Teilfonds nicht überschreitet. Bei 

der Berechnung des Risikos werden der Markt- 

wert der Basiswerte, das Ausfallrisiko der Gegen- 

partei, künftige Marktfluktuationen und die Li- qui-

dationsfrist berücksichtigt. 

Jeder Teilfonds kann als Teil seiner Anlagestrate-

gie innerhalb der unter Punkt 4.3 festgelegten 

Grenzen Anlagen in Derivaten tätigen, sofern das 

Gesamtrisiko der Basiswerte die Anlagegrenzen 

wie unter Punkt 4.3 angeführt, nicht überschrei- 

tet. Wenn ein Teilfonds in indexbasierten Deriva- 

ten anlegt, müssen diese Anlagen nicht bei den An-

lagegrenzen, wie unter Punkt 4.3 angeführt, be-

rücksichtigt werden. 

Wenn ein Derivat in ein Wertpapier oder ein Geld-

marktinstrument eingebettet ist, muss es hinsicht-

lich der Bestimmungen dieses Absatzes mitberück-

sichtigt werden. 
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4.3 

1. Jeder Teilfonds darf höchstens 10% seines 

Netto- vermögens in Wertpapieren oder Geld-

marktinst- rumenten ein und desselben Emit-

tenten anlegen. Jeder Teilfonds darf höchstens 

20% seines Nettovermögens in Einlagen bei ein 

und derselben Einrichtung anlegen. Das Ausfall-

risiko der Gegenpartei bei Geschäften eines Teil-

fonds mit OTC- Derivaten darf 10% seines Netto-

vermögens nicht überschreiten, wenn die Ge-

genpartei ein Kredit- institut im Sinne von Punkt 

4.1 Absatz 1. Buchsta- be f. ist. Für andere Fälle 

beträgt die Grenze maximal 5% des Nettover-

mögens. 

2. Der Gesamtwert der Wertpapiere und Geldm- 

arktinstrumente von Emittenten, bei denen der 

Teilfonds jeweils mehr als 5% seines Nettover- 

mögens anlegt, darf 40% des Wertes seines 

Net- tovermögens nicht überschreiten. Diese 

Begren- zung findet keine Anwendung auf Ein-

lagen und Geschäfte mit OTC-Derivaten, die mit 

Finanzinsti- tutionen getätigt werden, welche 

einer behördli- chen Aufsicht unterliegen. 

Ungeachtet der einzelnen Obergrenzen des 

Ab- satzes 1. darf jeder Teilfonds bei ein und 

dersel- ben Einrichtung höchstens 20% seines 

Nettover- mögens in eine Kombination aus 

– von dieser Einrichtung begebenen Wertpa-

pie- ren oder Geldmarktinstrumenten 

– Einlagen bei dieser Einrichtung, und/oder 

– mit dieser Einrichtung gehandel-

ten OTC-Derivaten 

investieren. 

3. Die in Absatz 1. Satz 1 genannte Obergrenze be- 

trägt höchstens 35%, wenn Wertpapiere oder 

Geldmarktinstrumente von einem Mitglied-

staat der Europäischen Union oder seinen Ge-

bietskör- perschaften, von einem Drittstaat o-

der von inter- nationalen Einrichtungen öffent-

lich-rechtlichen Charakters, denen mindestens 

ein Mitgliedstaat angehört, begeben oder ga-

rantiert werden. 

4. Die in Absatz 1. Satz 1 genannte Oberg-

ren- ze beträgt höchsten 25% für be-

stimmte 
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Schuldverschreibungen, wenn diese von einem 

Kreditinstitut mit Sitz in einem Mitgliedstaat der 

Europäischen Union begeben werden, das auf- 

grund gesetzlicher Vorschriften zum Schutz der 

 
 

 
4.4 

 
Geldmarktinstrumenten ein und desselben 

Unternehmensgruppe anlegen. 

Inhaber dieser Schuldverschreibungen einer be- 

sonderen behördlichen Aufsicht unterliegt. Insbe- 

sondere müssen die Erträge aus der Emission die- 

ser Schuldverschreibungen gemäß den gesetzli- 

chen Vorschriften in Vermögenswerten angelegt 

werden, die während der gesamten Laufzeit der 

Schuldverschreibungen, die sich daraus ergeben- 

den Verbindlichkeiten ausreichend decken und 

vorrangig für die beim Ausfall des Emittenten fäl- 

lig werdende Rückzahlung des Kapitals und die 

Zahlung der Zinsen bestimmt sind. 

Legt der Teilfonds mehr als 5% seines Nettover-

mögens in Schuldverschreibungen im Sinne des 

vorstehenden Unterabsatzes an, die von ein und 

demselben Emittenten begeben werden, so darf 

der Gesamtwert dieser Anlagen 80% des Wertes 

des Nettovermögens des Teilfonds nicht über-

schreiten. 

5. Die in den Absätzen 3. und 4. genannten Wertpa- 

piere und Geldmarktinstrumente werden bei der 

Anwendung der in Absatz 2. vorgesehen Anlage- 

grenze von 40% nicht berücksichtigt. 

Die in den Absätzen 1., 2., 3. und 4. genannten 

Grenzen dürfen nicht kumuliert werden; daher 

dürfen gemäß den Absätzen 1., 2., 3. und 4. ge- 

tätigte Anlagen in Wertpapieren und Geldmarkt- 

instrumenten ein und desselben Emittenten oder 

in Einlagen bei diesem Emittenten oder in Deri- 

vaten desselben nicht 35% des Nettovermögens 

des Teilfonds übersteigen. 

Gesellschaften, die im Hinblick auf die Erstellung 

des konsolidierten Abschlusses im Sinne der 

Richtlinie 2013/34/EU oder nach den anerkann- 

ten internationalen Rechnungslegungsvorschrif- 

ten derselben Unternehmensgruppe angehören, 

sind bei der Berechnung der in diesem Abschnitt 

vorgesehen Anlagegrenzen als ein einziger Emit- 

tent anzusehen. 

Jeder Teilfonds darf kumulativ bis zu 20% seines 

Nettovermögens in Wertpapieren und 

1. Unbeschadet der unter Punkt 4.7 festgelegten 

Anlagegrenzen betragen die unter Punkt 4.3 ge- 

nannten Obergrenzen für Anlagen in Aktien und/ 

oder Schuldtiteln ein und desselben Emittenten 

höchstens 20%, wenn es Ziel der Anlagestrategie 

eines Teilfonds ist, einen bestimmten, im Anhang 

zu diesem Prospekt näher beschriebenen und von 

der Luxemburger Aufsichtsbehörde (CSSF) aner-

kannten Aktien- oder Schuldtitelindex nach- zubil-

den; Voraussetzung hierfür ist, dass 

– die Zusammensetzung des Index hinreichend 

diversifiziert ist, 

– der Index eine adäquate Bezugsgrundlage für 

den Markt darstellt, auf den er sich bezieht, 

– der Index in angemessener Weise veröffent- 

licht wird. 

2. Die in Absatz 1. festgelegte Grenze beträgt 35%, 

sofern dies aufgrund außergewöhnlicher Markt- 

bedingungen gerechtfertigt ist, und zwar insbe- 

sondere auf geregelten Märkten, auf denen be- 

stimmte Wertpapiere oder Geldmarktinstrumen- 

te stark dominieren. Eine Anlage bis zu dieser 

Obergrenze ist nur bei einem einzigen Emitten- 

ten möglich. 

4.5 

1. Abweichend von den unter Punkt 4.3 angeführ- 

ten Regelungen, kann die Luxemburger Auf- 

sichtsbehörde (CSSF) Teilfonds gestatten, nach 

dem Grundsatz der Risikostreuung bis zu 100% 

seines Nettovermögens in Wertpapieren und 

Geldmarktinstrumenten verschiedener Emissio- 

nen anzulegen, die von einem Mitgliedstaat der 

Europäischen Union oder seinen Gebietskörper- 

schaften oder von einem Drittstaat (Mitglied der 

OECD) oder von internationalen Organismen öf- 

fentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder 

mehrere Mitgliedstaaten der Europäischen Union 

angehören, begeben oder garantiert werden. 
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Die Luxemburger Aufsichtsbehörde (CSSF) erteilt 

die vorerwähnte Genehmigung nur dann, wenn 

sie der Auffassung ist, dass die Anteilinhaber des 

betreffenden Teilfonds den gleichen Schutz ge- 

nießen, wie Anteilinhaber von Teilfonds, welche 

die unter Punkt 4.3 und 4.4 angeführten Grenzen 

einhalten. 

Die betreffenden Teilfonds müssen Wertpapiere 

halten, die im Rahmen von mindestens sechs ver- 

schiedenen Emissionen begeben worden sind, 

wobei die Wertpapiere aus ein und derselben 

Emission 30% des Nettovermögens des betref- 

fenden Teilfonds nicht übersteigen dürfen. 

2. Wenn die unter Absatz 1. genannte Genehmi- 

gung erteilt wird, so müssen die betroffenen Teil-

fonds in einem Anhang zu diesem Prospekt aus-

drücklich die Staaten, Gebietskörperschaf- ten o-

der internationalen Organismen öffentlich- 

rechtlichen Charakters erwähnen, die Wertpa- 

piere begeben oder garantieren, in denen die 

Teilfonds mehr als 35% ihres Nettovermögens 

anzulegen beabsichtigen. 

3. Ferner müssen die betroffenen Teilfonds im Fal- 

le einer Erteilung dieser Genehmigung  durch die 

Luxemburger Aufsichtsbehörde (CSSF) im Pros-

pekt sowie in sonstigen Werbeschriften zu den 

betroffenen Teilfonds deutlich auf diese Ge- neh-

migung hinweisen und dabei die Staaten, Ge-

bietskörperschaften oder internationalen Or- ga-

nismen öffentlich-rechtlichen Charakters an- ge-

ben, in deren Wertpapieren die betroffenen Teil-

fonds mehr als 35% ihres Nettoteilfondsver- mö-

gens anzulegen beabsichtigen oder angelegt ha-

ben. 

4.6 

1. Der Teilfonds darf Anteile anderer OGAW und/ o-

der anderer OGA im Sinne von Punkt 4.1 Absatz 

1. Buchstabe e. erwerben, wenn er nicht mehr als 

20% seines Nettovermögens in ein und demsel- 

ben OGAW oder einem anderen OGA anlegt. 

Bei der Verwendung der Anlagegrenze ist je- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.7 

 
2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen 

wie ein eigenständiger Emittent zu betrachten, 

vorausgesetzt, das Prinzip der Einzelhaftung pro 

Teilfonds im Hinblick auf Dritte findet Anwen-

dung. 

Anlagen in Anteilen von anderen OGA als OGAW 

dürfen insgesamt 30% des Nettovermögens des 

Teilfonds nicht übersteigen. 

Wenn der Teilfonds Anteile eines anderen OGAW 

und/oder sonstigen OGA erworben hat, werden 

die Anlagewerte des betreffenden OGAW oder 

anderen OGA in Bezug auf die unter Punkt 4.3 ge-

nannten Obergrenzen nicht berücksichtigt. 

Erwirbt der Teilfonds Anteile anderer OGAW 

und/oder sonstiger OGA, die unmittelbar oder 

mittelbar von einer anderen Gesellschaft verwal- 

tet werden, mit der die Verwaltungsgesellschaft 

durch eine gemeinsame Verwaltung oder Beherr- 

schung oder durch eine wesentliche direkte oder 

indirekte Beteiligung verbunden ist, so werden für 

die Zeichnung oder den Rückkauf von Antei- len 

der anderen OGAW und/oder anderen OGA durch 

den Teilfonds keine Ausgabeaufschläge, Vertriebs-

provisionen und Rücknahmeprovisio- nen berech-

net. Investiert ein Teilfonds in einen derartigen 

OGAW oder OGA, dann werden die dem Teilfonds 

in Rechnung gestellten Gebühren (Verwaltungsge-

bühr, Anlageberater-/Fondsmanagerhonorar und 

Verwahrstellengebühr), soweit diese Gebühren 

identischen Begünstigten zukommen, anteilig um 

diesen Teil gekürzt. Durch die Investition in andere 

Investmentfonds kann es zu Kostendoppelbelas-

tungen kommen, die im Jahresbericht erwähnt 

werden. Zielfonds werden zu banküblichen Kondi-

tionen erworben, so dass grundsätzlich lediglich 

eine geringe Doppelbelastung entstehen sollte. 

Darüber hinaus werden gegebenenfalls erlangte 

Gebührenermäßigungen dem Teilfondsvermögen 

gutgeschrieben. 

der Teilfonds des Umbrella-Fonds im Sinne von 

Artikel 181 des Gesetzes vom 17. Dezember 

1. Die Verwaltungsgesellschaft darf für keinen von 

ihr verwalteten Teilfonds, die unter den Anwen- 

dungsbereich von Teil 1 des Gesetzes vom 17. 
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Dezember 2010 über Organismen für gemeinsa- 

me Anlagen fallen, Aktien erwerben, die mit ei- 

nem Stimmrecht verbunden sind, das es ihr er- 

möglicht, einen nennenswerten Einfluss auf die 

Geschäftsführung eines Emittenten auszuüben. 

2. Ferner darf kein Teilfonds mehr als: 

– 10% der stimmrechtslosen Aktien ein und 

desselben Emittenten, 

– 10% der Schuldverschreibungen ein und des- 

selben Emittenten, 

– 25% der Anteile ein und desselben OGAW 

und/oder OGA, 

– 10% der Geldmarktinstrumente ein und des- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.8 

 
Beteiligung für den OGAW aufgrund der 

Rechtsvorschriften dieses Drittstaates die ein- 

zige Möglichkeit darstellt, Anlagen in Wertpa- 

pieren von Emittenten dieses Drittstaates zu 

tätigen. Diese Ausnahmeregelung gilt jedoch 

nur unter der Voraussetzung, dass die Gesell- 

schaft des Drittstaates in ihrer Anlagepolitik die 

unter Punkt 4.3 und 4.6 sowie Punkt 4.7 Absatz 

1. und 2. festgelegten Grenzen nicht über-

schreitet. Bei Überschreitung der unter Punkt 

4.3 und 4.6 festgelegten Grenzen finden die 

unter Punkt 4.8 festgelegten Regelun- gen 

sinngemäß Anwendung. 

selben Emittenten erwer-

ben. 

Die im zweiten, dritten und vierten Gedanken- 

strich vorgesehenen Grenzen brauchen beim Er- 

werb nicht eingehalten zu werden, wenn sich der 

Bruttobetrag der Schuldverschreibungen oder der 

Geldmarktinstrumente oder der Nettobetrag der 

ausgegebenen Anteile zum Zeitpunkt des Er- 

werbs nicht berechnen lässt. 

3. Die Absätze 1. und 2. sind nicht anwendbar im 

Hinblick auf: 

a) Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die 

von einem Mitgliedstaat der Europäischen 

Union oder dessen Gebietskörperschaften be- 

geben oder garantiert werden; 

b) von einem Drittstaat begebe- 

ne oder garantierte Wertpapiere und Geld-

marktinstrumente; 

c) Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die 

von internationalen Organismen öffentlich- 

rechtlichen Charakters begeben werden, de- 

nen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der 

Europäischen Union angehören; 

d) Aktien, die ein OGAW an dem Kapital einer 

Gesellschaft eines Drittstaates hält, die ihr 

Vermögen im Wesentlichen in Wertpa- pie-

ren von Emittenten anlegt, die in diesem 

Drittstaat ansässig sind, wenn eine derartige 

1. Der Teilfonds braucht die in diesem Abschnitt 

vorgesehenen Anlagegrenzen bei der Aus- 

übung von Bezugsrechten, die an Wertpapiere 

oder Geldmarktinstrumente geknüpft sind, die 

sie in ihrem Teilfondsvermögen halten, nicht 

einzuhalten. 

Unbeschadet ihrer Verpflichtung, auf die Einhal- 

tung des Grundsatzes der Risikostreuung zu ach- 

ten, können neu zugelassene OGAW während eines 

Zeitraums von sechs Monaten nach ihrer Zulassung 

von den unter Punkt 4.3, 4.4, 4.5 und 

4.6 festgelegten Bestimmungen abweichen. 

2. Werden die unter Absatz 1. genannten Grenzen 

vom Teilfonds unbeabsichtigt oder infolge von 

der Ausübung von Bezugsrechten überschritten, 

so muss der Teilfonds im Rahmen der von ihm ge-

tätigten Verkäufe von Vermögenswerten vorran-

gig die Bereinigung dieser Situation unter Be- 

rücksichtigung der Interessen der Anteilinhaber 

anstreben. 

3. In dem Fall, in dem ein Emittent eine Rechtsein- 

heit mit mehreren Teilfonds bildet, bei der die Ak-

tiva eines Teilfonds ausschließlich den Ansprü- 

chen der Anleger dieses Teilfonds gegenüber so-

wie gegenüber den Gläubigern haften, deren For-

derung anlässlich der Gründung, der Laufzeit oder 

Liquidation des Teilfonds entstanden ist, 

ist jeder Teilfonds zwecks Anwendung der Vor- 

schriften über die Risikostreuung entsprechend 
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             4.9 

 
Punkt 4.3, 4.4 und 4.6 als eigenständiger Emit- 

tent anzusehen. 

 
4.12 

Im Rahmen der Teilfonds wird ein Risikomanage- 

ment-Verfahren eingesetzt, welches es der Verwal- 

Das Fondsvermögen darf nur insoweit zur Sicherung 

verpfändet, übereignet bzw. abgetreten oder sonst 

belastet werden, als dies an einer Börse, einem an- 

deren Markt oder im Zusammenhang mit eingegan- 

genen Geschäften aufgrund verbindlicher Auflagen 

gefordert wird. 

Jeder Teilfonds darf Kredite bis zu 10% des Netto- teil-

fondsvermögens aufnehmen, sofern es sich um kurz-

fristige Kredite handelt. Jeder Teilfonds darf Fremd-

währungen durch ein „Back-to-back“-Darlehen er-

werben. 

Zu Lasten des Fondsvermögens dürfen weder Kre- 

dite gewährt noch für Dritte Bürgschaftsverpflich- 

tungen eingegangen werden. Dem steht der Erwerb 

oder die Zeichnung nicht voll eingezahlter Wertpa- 

piere, Geldmarktinstrumente oder anderer Finanz- 

instrumente im Sinne von Punkt 4.1 Absatz 1. Buch- 

stabe e., g. und h. durch die betreffenden Teilfonds 

nicht entgegen. 

4.10 

Leerverkäufe von Wertpapieren, Geldmarktinst- ru-

menten oder anderen unter Punkt 4.1 Absatz 1. Buch-

stabe e., g. und h. genannten Finanzinstrumenten 

dürfen von für Rechnung des Fonds bzw. seiner Teil-

fonds handelnden Verwaltungsgesellschaften oder 

Verwahrstellen nicht getätigt werden. 

Es dürfen für den Fonds bzw. für die Teilfonds keine 

Waren oder Edelmetalle oder Zertifikate hierüber er-

worben werden, wobei Devisengeschäfte, Finanzin-

strumente, Geschäfte mit Indices oder Wertpapie- 

ren sowie Futures, Terminkontrakte, Optionen und 

Swaps hierauf nicht als Warengeschäfte im Sinne die-

ser Anlagebeschränkung gelten. 

4.11 

Die Verwaltungsgesellschaft kann mit dem Einver- 

ständnis der Verwahrstelle weitere Anlagebeschrän- 

kungen vornehmen, um den Bedingungen in den Län-

dern zu entsprechen, in denen Anteile vertrieben 

werden bzw. vertrieben werden sollen. 

tungsgesellschaft ermöglicht, das mit den Anlage- 

positionen der Teilfonds verbundene Risiko sowie ih-

ren jeweiligen Anteil am Gesamtrisikoprofil des Teil-

fonds jederzeit zu überwachen und zu messen. Im 

Hinblick auf Derivate wird in diesem Zusammen- 

hang ein Verfahren eingesetzt, welches eine präzise 

und unabhängige Bewertung des mit einem Derivat 

verbundenen Risikos ermöglicht. 

Die Verwaltungsgesellschaft stellt für jeden Teilfonds 

sicher, dass das mit Derivaten jeweils verbundene Ge-

samtrisiko den Gesamtnettowert des jeweiligen Teil-

fonds nicht überschreitet. Bei der Berechnung dieses 

Risikos werden der Marktwert der jeweiligen Basis-

werte, das Ausfallrisiko der Gegenpartei, künftige 

Marktfluktuationen und die für die Liquidation der Po-

sitionen erforderliche Zeit berücksichtigt. 

Art. 5. Ausgabe von Anteilen 

Anteile eines jeden Teilfonds werden von der Ver- 

waltungsgesellschaft zu dem im Verkaufsprospekt 

festgelegten Ausgabepreis und den dort bestimm- 

ten Bedingungen ausgegeben. Anteilinhaber sind nur 

Miteigentümer des Teilfonds, an dem sie Anteile be-

sitzen. 

Die Verwaltungsgesellschaft beachtet die Gesetze 

und Bestimmungen der Länder, in denen Anteile an- 

geboten werden. 

Dazu kann die Verwaltungsgesellschaft zusätzliche Be-

dingungen für die Ausgabe von Anteilen außerhalb Lu-

xemburgs erlassen, die aus den Verkaufs- prospekten 

in jenen Ländern hervorgehen. Die Verwaltungsgesell-

schaft kann zu jeder Zeit und nach eigenem Ermessen 

die Ausgabe von Anteilen für einen bestimmten Zeit-

raum oder auf unbestimmte Zeit für Privatpersonen o-

der juristische Personen in bestimmten Ländern und 

Gebieten aussetzen oder begrenzen. Die Verwaltungs-

gesellschaft kann gewisse natürliche oder juristische 

Personen vom Erwerb von Anteilen ausschließen, 

wenn eine solche Maßnahme zum Schutz der Anteil-

inhaber und des Fonds gesamthaft erforderlich ist. 
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Der Zeichnungsantrag muss vor 14.00 Uhr (Luxem- 

burger Zeit) an einem Bewertungstag bei der Regis-

ter- und Transferstelle eingegangen sein. Dieser 

wird auf Grundlage des Nettoinventarwertes des 

nächsten Bewertungstags abgerechnet. Zeichnung- 

santräge die nach 14.00 Uhr (Luxemburger Zeit) an 

einem Bewertungstag eingehen, werden die ent-

sprechenden Anteile auf der Grundlage des Nettoin- 

ventarwertes des übernächsten Bewertungstages 

ausgegeben. 

Außerdem kann die Verwaltungsgesellschaft aus ei-

genem Ermessen Zeichnungsanträge zurückweisen 

und zu jeder Zeit Anteile zurücknehmen, die Antei- 

linhabern gehören, die vom Erwerb und Besitz von 

Anteilen ausgeschlossen sind. 

Auf nicht umgehend ausgeführte Zeichnungsanträge 

eingehende Zahlungen werden von der Verwahrs- 

telle unverzüglich und zinslos zurückgezahlt. 

Zahlungen für die Zeichnung von Anteilen haben in- 

nerhalb von 3 Luxemburger Bankarbeitstagen nach 

dem entsprechenden Bewertungstag (Trading Day) 

an die Verwahrstelle zu erfolgen. 

Eventuelle Abweichungen von dieser Regelung wer-

den in der jeweiligen Teilfondsbeschreibung aufge-

führt. 

 

Art. 6. Ausgabepreis 

Der Ausgabepreis ist der Nettoinventarwert pro An-

teil eines jeden Teilfonds veröffentlicht für den 

nächstfolgenden, wie für jeden Teilfonds im Ver-

kaufsprospekt definierten, Bewertungstag, an dem 

der Zeichnungs- oder Rücknahmeantrag bei der Re-

gister- und Transferstelle eingegangen ist. 

Der Ausgabepreis jeder Anteilscheinklasse kann je- 

weils um Stempelgebühren oder andere Belastun- 

gen welche der Verwaltungsgesellschaft entstehen, 

sowie um eine Verkaufsprovision zuzüglich eines den 

Vertriebsstellen zukommenden Ausgabeauf- 

schlags, die die Verwaltungsgesellschaft festsetzt, 

erhöht werden. 

Der Ausgabepreis wird kaufmännisch gerundet auf 

zwei Nachkommastellen. 

 
Art. 7. Anteile an einem Teilfonds 

Vorbehaltlich der örtlichen Gesetze in den Ländern, in 

denen Anteile angeboten werden, werden die Anteile 

als Inhaberanteile ausgegeben. 

Die Anteile werden als Inhaberanteile durch CFF-

Verfahren (Central Facility for Funds) bei Clear-

stream Luxembourg ausgegeben und bei einer 

Wertpapiersammelbank verwahrt. Ein Anspruch 

des Anlegers auf Auslieferung einzelner Anteil-

scheine besteht nicht. Die Anteile werden unver-

züglich, nach Eingang des Ausgabepreises auf dem 

Konto des Fonds bei der Verwahrstelle, im Auftrag 

der Verwaltungsge- 

sellschaft von der Verwahrstelle durch Gutschrift auf 

ein Wertpapierkonto des Anlegers übertragen. Ents- 

prechendes gilt für Anteilbestätigungen bei Eintra- 

gung der Anteile im Anteilregister. 

Alle Anteile eines Teilfonds haben grundsätzlich die 

gleichen Rechte. 

Die Verwaltungsgesellschaft kann für jeden Teil- fonds 

mehrere Anteilklassen mit jeweils von der Verwal-

tungsgesellschaft bestimmten Merkmalen und Rech-

ten, wie im Verkaufsprospekt für jeden Teilfonds be-

schrieben, anbieten. Die Anteilklassen können sich 

unterscheiden durch die Ausschüttungs- politik (Aus-

schüttung oder Thesaurierung), das Anlegerprofil (In-

stitutionelle Anleger oder Nicht-Institutionelle Anle-

ger), die Gebührenpolitik (z.B. Ausgabe- aufschlag, 

Vertriebsprovision, Verwaltungsgebühr) oder sons-

tige von der Verwaltungsgesellschaft festgelegte und 

im Prospekt angegebene Merkmale und Rechte. 

Auf die Anteilklassen mit Ausgabeaufschlag kann ein 

maximaler Ausgabeaufschlag von 6% berechnet wer-

den; auf die Anteilklassen mit Vertriebsprovision 

kann eine maximale Vertriebsprovision von 1,5% 

p.a. verrechnet werden (siehe Art. 12). Die Höhe des 

maximal erhobenen Ausgabeaufschlags und der ma-

ximal erhobenen Vertriebsprovision ist in der jewei-

ligen Teilfondsbeschreibung geregelt. 
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Art. 8. Nettoinventarwert 

Der Nettoinventarwert pro Anteil eines jeden Teil- 

fonds wird unter Aufsicht der Verwahrstelle von der 

Verwaltungsgesellschaft oder einer in Luxemburg von 

ihr beauftragten Gesellschaft an jedem, wie für jeden 

Teilfonds im Verkaufsprospekt unter Bewer- tungstag 

festgelegten, Bewertungstag bestimmt, indem der 

Nettoinventarwert des entsprechenden Teilfonds 

(Vermögen abzüglich Verbindlichkeiten) durch die 

Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Anteile des-

selben Teilfonds geteilt wird. Der Nettoin- ventarwert 

für jeden Teilfonds ist in der Währung des jeweiligen 

Teilfonds ausgedrückt. 

Sofern in der jeweiligen Teilfondsbeschreibung nicht 

anders geregelt, gilt als Bewertungstag jeder ganztä-

gige Bankarbeitstag in Luxemburg und Frankfurt am 

Main. 

Der Wert des Vermögens eines jeden Teilfonds wird 

wie folgt bestimmt: 

1. Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit ei- 

ner (Rest-)Laufzeit von mehr als einem Jahr und 

andere gesetzlich und gemäß diesem Verwal- 

tungsreglement zulässige Vermögenswerte, die 

an einer offiziellen Börse notiert sind oder die an 

einem anderen geregelten Markt, der anerkannt, 

für das Publikum offen und dessen Funktionswei- 

se ordnungsgemäß ist, gehandelt werden, wer- 

den zum letztbekannten Verkaufskurs bewertet. 

Wenn ein und dasselbe Wertpapier auf verschie- 

denen Märkten im Handel ist, wird der letztbe- 

kannte Verkaufskurs auf dem Hauptmarkt für das 

betreffende Wertpapier benutzt. 

2. Nichtnotierte Wertpapiere, andere gesetzlich und 

gemäß diesem Verwaltungsreglement zulässige 

Vermögenswerte und Wertpapiere, welche zwar 

an einer offiziellen Börse notiert sind oder an ei-

nem geregelten Markt gehandelt werden, für 

welche aber der letzte Verkaufspreis nicht reprä-

sentativ ist, werden zum jeweiligen Verkehrswert 

bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft 

nach Treu und Glauben und allgemein anerkann-

ten, von unabhängigen Wirtschaftsprü- fern 

nachprüfbaren Bewertungsregeln festlegt. 

 
3. Anteile anderer OGAW oder OGA werden zu 

ihrem letztverfügbaren Nettoinventarwert 

berechnet. 

4. Flüssige Mittel werden zu ihrem Nominalwert 

plus aufgelaufene Zinsen bewertet. 

5. Für die Bewertung von Schuldverschreibungen, 

die nicht zum amtlichen Markt zugelassen oder in 

einen organisierten Markt einbezogen sind (z. 

B. nicht notierte Anleihen, Commercial Papers 

und Einlagenzertifikate), und für die Bewertung 

von Schuldscheindarlehen werden die für ver- 

gleichbare Schuldverschreibungen und Schuld- 

scheindarlehen vereinbarten Preise und gegebe- 

nenfalls die Kurswerte von Anleihen vergleich- ba-

rer Aussteller mit entsprechender Laufzeit und 

Verzinsung, erforderlichenfalls mit einem Ab- 

schlag zum Ausgleich der geringeren Veräußer- 

barkeit, herangezogen. 

6. Die zu einem Teilfonds gehörenden Optionsrech- 

te und die Verbindlichkeiten aus einem Dritten 

eingeräumten Optionsrechten, die zum Handel an 

einer Börse zugelassen oder in einen anderen or-

ganisierten Markt einbezogen sind, werden zu den 

jeweils zuletzt festgestellten Kursen bewertet. Das 

gleiche gilt für Forderungen und Verbindlichkeiten 

aus für Rechnung eines Teilfonds ge- oder verkauf-

ten Terminkontrakten. Die zu Lasten eines Teil-

fonds geleisteten Einschüsse werden unter Einbe-

ziehung der am Börsentag festgestellten Bewer-

tungsgewinne und Bewertungs- verluste zum 

Wert des Teilfonds hinzugerechnet. 

Die Bewertung von Geldmarktpapieren und sonsti- 

gen Vermögensanlagen mit einer Restlaufzeit von we-

niger als einem Jahr kann auf der Grundlage des beim 

Erwerb bezahlten Preises abzüglich der beim Erwerb 

bezahlten Kosten, unter Annahme einer konstanten 

Anlagerendite kontinuierlich dem Rücknahmepreis 

der entsprechenden Geldmarktpapiere und sonstigen 

Vermögensanlagen angeglichen werden. Die Verwal-

tungsgesellschaft achtet darauf, dass im Falle der Ver-

äußerung dieser Vermögensanlagen der realisierte 

Verkaufspreis nicht unter dem Renditekurs liegen 

wird. 
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Dabei wird die Bewertungsbasis bei wesentlichen 

Veränderungen der Marktverhältnisse den jeweili- 

gen aktuellen Marktrenditen angepasst. 

Wann immer ein Devisenkurs benötigt wird, um 

den Nettoinventarwert eines Teilfonds zu bestim- 

men, wird der letztbekannte Devisenmittelkurs 

herangezogen. 

Zusätzlich werden angemessene Vorkehrungen 

getroffen, um die belasteten Gebühren und das 

aufgelaufene Einkommen für jeden Teilfonds zu 

berechnen. 

Falls außergewöhnliche Umstände eintreten, welche 

die Bewertung gemäß den oben aufgeführten Krite-

rien unmöglich oder unsachgerecht machen, ist die 

Verwaltungsgesellschaft ermächtigt, zeitweilig an-

dere von ihr nach Treu und Glauben festgeleg- 

te, allgemein anerkannte und von unabhängigen 

Wirtschaftsprüfern nachprüfbare Bewertungsregeln 

zu befolgen, um eine sachgerechte Bewertung des 

Fondsvermögens zu erreichen. 

Zum Zweck der Aufstellung von Jahres- und Halb- 

jahresberichten wird das gesamte Fondsvermögen 

in EURO ausgedrückt; dieser Wert entspricht dem 

Saldo aller Aktiva und Passiva jedes Teilfonds des 

Fonds. 

Für diese Berechnung wird der Nettoinventarwert ei- 

nes jeden einzelnen Teilfonds in Euro konvertiert. 

Sofern für einen Teilfonds mehrere Anteilklassen ge- 

mäß Artikel 7 des Verwaltungsreglements eingerich- 

tet sind, ergeben sich für die Anteilwertberechnung 

folgende Besonderheiten: 

a) Die Anteilwertberechnung erfolgt nach den unter 

Absatz 1 dieses Artikels aufgeführten Kriterien für 

jede Anteilklasse separat. 

b) Der Mittelzufluss aufgrund der Ausgabe von An- 

teilen erhöht den prozentualen Anteil der jewei- 

ligen Anteilklasse am gesamten Wert des Netto- 

Fondsvermögens des jeweiligen Teilfonds. Der 

Mittelabfluss aufgrund der Rücknahme von An- 

teilen vermindert den prozentualen Anteil der je-

weiligen Anteilklasse am gesamten Wert des 

Netto-Fondsvermögens des jeweiligen Teilfonds. 

 
c) Im Fall einer Ausschüttung vermindert sich der An-

teilwert der – ausschüttungsberechtigten – An-

teile mit Ausschüttung um den Betrag der Aus- 

schüttung. Damit vermindert sich zugleich der 

prozentuale Anteil der Anteile mit Ausschüttung 

am Wert des Netto-Fondsvermögens des jeweili-

gen Teilfonds um den Gesamtbetrag der Aus- 

schüttung, während sich der prozentuale Anteil 

der – nicht ausschüttungsberechtigten – thesau- 

rierenden Anteile am Netto-Fondsvermögen des 

jeweiligen Teilfonds erhöht. 

d) Die Aufwendungen der Vertriebsprovision, die 

den Anteilen mit Vertriebsprovision belastet wer- 

den können, vermindern den prozentualen Anteil 

der Anteile mit Vertriebsprovision am gesamten 

Wert des Netto-Fondsvermögens des jeweiligen 

Teilfonds, während sich der prozentuale Anteil der 

Anteile mit Ausgabeaufschlag am Netto- Fonds-

vermögen des jeweiligen Teilfonds erhöht. 

Die Verwaltungsgesellschaft kann bei umfangrei- 

chen Rücknahmebegehren, die nicht aus den liqui- 

den Mitteln und zulässigen Kreditaufnahmen des je- 

weiligen Teilfonds befriedigt werden können, unter 

vorheriger Zustimmung der Verwahrstelle den Net- 

toinventarwert der Anteile eines Teilfonds auf der 

Basis der Kurse des Bewertungstages bestimmen,  an 

dem sie für den entsprechenden Teilfonds unver- 

züglich und unter Wahrung der Interessen der be- 

treffenden Anteilinhaber, die erforderlichen Vermö- 

genswerte veräußert und kann die Anteile erst dann 

zu dem entsprechenden Nettoinventarwert zurück- 

nehmen; dies gilt dann auch für gleichzeitig einge- 

reichte Zeichnungsanträge für den entsprechenden 

Teilfonds. 

Art. 9. Zeitweilige Aussetzung der Berechnung des 

Nettoinventarwertes und der Ausgabe, der Rück- 

nahme und der Umwandlung von Anteilen eines 

bzw. aller Teilfonds 

Die Verwaltungsgesellschaft kann zeitweilig die Be- 

rechnung des Nettoinventarwertes eines jeden Teil- 

fonds und folglich die Ausgabe, Rücknahme und Um-

wandlung von Anteilen eines bzw. aller Teilfonds aus-

setzen, wenn: 



 

107 
 

 
 

a) eine Börse oder ein Geregelter Markt, an denen 

ein wesentlicher Teil der Wertpapiere eines Teil- 

fonds notiert ist oder gehandelt wird, geschlos- 

sen ist (außer an gewöhnlichen Wochenenden o-

der Feiertagen) oder wenn der Handel an einer 

solchen Börse oder an einem solchen Markt be- 

grenzt oder suspendiert ist; 

b) politische, wirtschaftliche, militärische, geldliche 

Notlagen, die außerhalb der Kontrolle, Verant- 

wortung oder des Einflusses der Verwaltungsge- 

sellschaft liegen, Verfügungen über das betref- 

fende Teilfondsvermögen unmöglich machen; 

c) eine Unterbrechung der Nachrichtenverbindun- 

gen oder irgendein anderer Grund es unmöglich 

machen, den Wert eines wesentlichen Teils eines 

Teilfonds zu bestimmen; 

d) wegen Einschränkungen des Devisenverkehrs o-

der sonstiger Übertragungen von Vermögens- 

werten Geschäfte für den jeweiligen Teilfonds un-

durchführbar werden, oder falls es objektiv nach-

gewiesen werden kann, dass Käufe oder Ver- 

käufe eines wesentlichen Teils der Vermögens- 

werte eines Teilfonds nicht zu marktgerechten 

Kursen getätigt werden können. 

Art. 10. Rücknahme von Anteilen 

Anteilinhaber können Anträge auf Rücknahme ihrer 

Anteile jederzeit zu den im Verkaufsprospekt festge-

legten Bedingungen und dem dort bestimmten Rück-

nahmepreis einreichen. 

Der Rücknahmepreis jedes Teilfonds ist der Nettoin- 

ventarwert pro Anteil, wie er am Tag des Erhalts des 

Rücknahmeantrags entsprechend den im Verkaufs- 

prospekt festgelegten Bedingungen bestimmt wird, 

beziehungsweise wie er an dem nächstfolgenden Be-

wer- tungstag folgenden Bankarbeitstag veröffent-

licht und berechnet wird. 

Der Rücknahmeantrag muss vor 14.00 Uhr (Luxem- 

burger Zeit) an einem Bewertungstag bei der Regis-

ter- und Transferstelle eingegangen sein. Dieser 

wird auf Grundlage des Nettoinventarwertes des 

nächsten Bewertungstags abgerechnet. Für Rück-

nahmeanträge die nach 14.00 Uhr (Luxemburger 

Zeit) an einem Bewertungstag bei  

 
der Register- und Transferstelle werden die entspre-

chenden Anteile auf der Grundlage des Nettoinven-

tarwertes des übernächsten Bewertungstages abge-

rechnet. 

Je nach der Entwicklung des Nettoinventarwertes 

kann der Rücknahmepreis höher oder niedriger als 

der gezahlte Ausgabepreis sein. 

Der Rücknahmepreis jeder Anteilscheinklasse kann 

sich jeweils um Steuern oder andere Belastungen wel-

che der Verwaltungsgesellschaft entstehen, sowie um 

eine eventuell anfallende Gebühr zugunsten der Ver-

triebsstellen und um eine Rücknahmegebühr, die die 

Verwaltungsgesellschaft festsetzt, verringern. Der 

Rücknahmepreis wird kaufmännisch gerundet um 

zwei Nachkommastellen. 

Die Verwaltungsgesellschaft muss dafür Sorge tra- 

gen, dass das Teilfondsvermögen genügend flüssige 

Mittel besitzt, um nach Erhalt von Rücknahmeanträ- 

gen die Rückzahlung für Anteile unter normalen Um-

ständen binnen 2 Luxemburger Bankarbeitstagen 

nach dem entsprechenden Bewertungstag (Trading 

Day) vorzunehmen. 

Die Verwahrstelle ist verpflichtet, die Zahlung des 

Rücknahmepreises binnen 2 Luxemburger Banka- 

rbeitstagen nach dem entsprechenden Bewertungstag 

(Trading Day) vorzunehmen, außer bei spezifischen 

gesetzlichen Bestimmungen, wie z.B. Währungsbe-

schränkungen, oder einem Umstand außerhalb der 

Kontrolle der Verwahrstelle, der die Überweisung des 

Rücknahmepreises in das Land, aus dem die Rück-

nahme beantragt wurde, unmöglich macht. Außer-

dem kann die Verwaltungsgesellschaft mit der Zustim-

mung der Verwahrstelle im Falle von umfangreichen 

Rücknahmeanträgen die Zahlung des Rücknahmeprei-

ses aufschieben, bis die entsprechenden Vermögens-

werte veräußert wurden (siehe Artikel 8). 

Eventuelle Abweichungen von dieser Regelung wer-

den in der jeweiligen Teilfondsbeschreibung aufge-

führt. 
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Art. 11. Umwandlung von Anteilen 

Die Umwandlung von Anteilen einer Anteilklasse ei-

nes Teilfonds in Anteile einer anderen Anteilklasse 

des gleichen Teilfonds oder der gleichen oder ei ner 

anderen Anteilklasse eines anderen Teilfonds kann 

an jedem Bewertungstag in Luxemburg durch Einrei-

chung eines Umwandlungsbegehrens bei der Regis-

ter- und Transferstelle erfolgen, unter der Bedin-

gung, dass die Voraussetzungen für die Investition in 

der neuen Anteilklasse erfüllt sind. Die Umwandlung 

erfolgt am Tag des Eintreffens des Begehrens zum 

entsprechend den im Verkaufsprospekt festgelegten 

Bedingungen ermittelten Nettoinventarwert pro An-

teil der Anteilklasse des betreffenden Teilfonds des 

nächsten Bewertungstages, veröffentlicht und be-

rechnet am nächsten Bewertungstag und unter An-

wendung des zum Zeitpunkt der Umwandlung letzt-

bekannten Devisenmittelkurses. 

Das Umwandlungsbegehren muss vor 14.00 Uhr (Lu- 

xemburger Zeit) an einem Bewertungstag bei der Re-

gister- und Transferstelle eingegangen sein. Dieses 

wird auf Grundlage des Nettoinventarwertes des 

nächsten Bewertungstags abgerechnet. Für Umwand- 

lungsbegehren die nach 14.00 Uhr (Luxemburger Zeit) 

an einem Bewertungstag bei der Register- und Trans-

ferstelle werden die entsprechenden Anteile auf der 

Grundlage des Nettoinventarwertes des übernächs-

ten Bewertungstages abgerechnet. 

Wandelt ein Anleger seine Anteile von einer Anteilk- 

lasse eines Teilfonds in eine andere Anteilklasse eines 

Teilfonds mit höherem Ausgabeaufschlag 

um, dann wird die positive Differenz dieser Ausgabe-

aufschläge in Rechnung gestellt. 

Art. 12. Ausgaben des Fonds 

Die folgenden Kosten werden direkt vom Fonds ge- 

tragen. Für wesentliche Ausgaben des Fonds, deren 

Höhe vorhersehbar ist, werden bewertungstäglich 

Rückstellungen gebildet. 

1. Die Verwaltungsgesellschaft hat Anspruch auf 

eine jährliche Verwaltungsgebühr. Etwaige 

Fondsmanager- und eventuell anfallende 

 
Anlageberaterhonorare inklusive erfolgsabhän- 

gige Gebühren im Zusammenhang mit der Ver- 

waltung eines Teilfondsvermögens können dem 

jeweiligen Teilfonds separat belastet werden. 

Die Verwaltungsgebühr, etwaige Fondsmanager- 

honorare und eventuell anfallende Anlagebera- 

terhonorare sowie deren Berechnungsmethode 

werden in der Übersicht des jeweiligen Teilfonds 

aufgeführt. 

2. Die Verwahrstelle berechnet eine jährliche Ver- 

wahrstellengebühr („Verwahrstellengebühr“) von 

maximal 0,04%, zahlbar monatlich, berechnet auf 

den letzten Nettoinventarwert eines jeden Teil- 

fonds am Ende eines jeden Monats; die Übersicht 

des jeweiligen Teilfonds kann einen fixen Mindest-

betrag vorsehen. Fremde Verwahrungs- und Ver-

waltungsgebühren, die von anderen Korrespon-

denzbanken und/oder Clearingstellen (z.B. Clear-

stream oder Euroclear) für die Verwahrung der 

Vermögenswerte des Fonds anfallen, werden dem 

Fondvermögen gesondert in Rechnung gestellt. 

3. Übliche Makler-, Broker- und Bankgebühren, die 

für Geschäfte eines jeden Teilfonds anfallen. 

4. Druckkosten für Inhaberzertifikate, die Kosten der 

Vorbereitung und/oder der amtlichen Prüfung des 

Verwaltungsreglements und aller anderen den 

Fonds betreffenden Dokumente, einschließlich 

Zulassungsanträgen, Verkaufsprospekten, KIIs 

(Wesentlichen Anlegerinformationen) sowie dies-

bezügliche Änderungsanträge an Behörden in ver-

schiedenen Ländern in den entsprechenden Spra-

chen im Hinblick auf das Verkaufsangebot von 

Fondsanteilen; 

5. Kosten für den Druck und Versand der Jahres- 

und Zwischenberichte und anderer Mitteilun- 

gen an die Anteilinhaber in den zutreffenden 

Sprachen sowie Kosten der Veröffentlichung 

der Ausgabe- und Rücknahmepreise und der 

Ausschüttungsbekanntmachungen sowie al- 

ler sonstiger an die Anteilinhaber gerichteten 

Bekanntmachungen; 

6. Kosten des Rechnungswesens, der Buchführung, 

der Register- und Transferstelle, der Messung der 

Performance der Teilfonds, des Risk Management 
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und der täglichen Errechnung des Inventarwertes 

und dessen Veröffentlichung; 

7. Honorare der Wirtschaftsprüfer; 

8. Kosten für die Meldung an ein Transaktionsregis- 

ter gemäß EMIR. 

9. etwaige Kosten von Kurssicherungsgeschäften; 

10. Eventuell anfallende Mehrwertsteuer; 

11. Kosten zur Förderung des Vertriebs; 

12. Kosten für die Bekanntmachung der Besteue- 

rungsgrundlagen und der Bescheinigung, dass die 

steuerlichen Angaben nach den Regeln des deut-

schen Steuerrechts ermittelt wurden Kosten zur 

Erstellung und Bekanntmachung steuerlicher 

Hinweise 

13. Kosten für Rechtsberatung und alle ähnlichen ad- 

ministrativen Kosten, die der Verwaltungsgesell- 

schaft oder der Verwahrstelle entstehen, wenn 

sie im Interesse der Anteilinhaber des Fonds han-

deln; 

14. Kosten etwaiger Börsennotierung(en) und/oder 

Registrierung der Anteile zum öffentlichen Ver- 

trieb in verschiedenen Ländern. 

15. Eine jährliche Abgabe („taxe d’abonnement“) 

wird vom Großherzogtum Luxemburg dem Ge- 

samtnettovermögen auferlegt. 

16. Die Verwaltungsgesellschaft ist ermächtigt, auf 

Anteile bestimmter Anteilklassen, die im Ver- 

kaufsprospekt jeweils beschrieben sind, eine Ver- 

triebsprovision von maximal 1,5% pro Jahr des 

dieser Anteilklasse zukommenden Anteils des 

Nettoinventarwertes innerhalb des jeweiligen 

Teilfonds zu berechnen. Die Berechnungsmetho- 

de ist im Verkaufsprospekt des jeweiligen Teil- 

fonds beschrieben. 

Im Falle, dass eine der oben genannten Ausgaben des 

Fonds nicht einem bestimmten einzelnen Teil- fonds 

zugeteilt werden kann, wird diese Ausgabe allen Teil-

fonds pro rata zum Nettoinventarwert jedes einzel-

nen Teilfonds zugeteilt. 

Wo der Fonds eine der oben genannten Ausgaben 

für einen bestimmten einzelnen Teilfonds oder im 

 
Zusammenhang mit einem bestimmten einzelnen 

Teilfonds macht, wird diese Ausgabe jenem Teilfonds 

zugeteilt. 

Alle periodisch wiederkehrenden Kosten werden di- 

rekt vom Fonds getragen; andere Auslagen können 

über einen Zeitraum von 5 Jahren abgeschrieben wer-

den. 

Art. 13. Geschäftsjahr, Prüfung 

Das Geschäftsjahr des Fonds endet am 31. Januar ei- 

nes jeden Jahres. 

Der Jahresabschluss der Verwaltungsgesellschaft und 

der Jahresbericht des Fonds werden von einem er-

mächtigten unabhängigen, von der Verwaltungsge-

sellschaft beauftragten Wirtschaftsprüfer geprüft. 

Art. 14. Ausschüttungen 

Eine Ausschüttung erfolgt nur auf die Anteile aus- 

schüttender Anteilklassen; Erträge, die auf thesau- 

rierende Anteilklassen entfallen, werden nicht aus- 

geschüttet und werden wieder angelegt. 

Die Verwaltungsgesellschaft wird jedes Jahr für die 

ausschüttenden Anteilklassen Ausschüttungen aus 

den ordentlichen Nettoerträgen und den netto rea-

lisierten Kapitalgewinnen, die diesen Anteilklas- sen 

innerhalb des jeweiligen Teilfonds zukommen, vor-

nehmen. Des Weiteren kann die Verwaltungsge- 

sellschaft um einen hinreichenden Ausschüttungs- 

betrag zu gewähren, jegliche andere Ausschüttung 

vornehmen. 

Es wird keine Ausschüttung erfolgen, wenn als ein 

Resultat hiervon das Nettovermögen des Fonds un- 

ter das vom Luxemburger Gesetz vorgesehene Mini- 

mum von EURO 1.250.000,00 fallen würde. 

Ausschüttungen, welche fünf Jahre nach ihrem Aus- 

zahlungstag nicht geltend gemacht wurden, verfal- 

len an die jeweilige Anteilklasse des jeweiligen Teil- 

fonds, aus welchem sie stammen. 

Art. 15. Abänderung des Verwaltungsreglements 

Die Verwaltungsgesellschaft kann das Verwaltungs- 

reglement ganz oder teilweise zu jeder Zeit abän- 

dern, wenn dies im Interesse der Anteilinhaber und 
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im Einverständnis mit der Verwahrstelle und der lu- 

xemburgischen Aufsichtsbehörde geschieht. 

Änderungen des Verwaltungsreglements werden 

beim Handelsregister des Bezirksgerichtes in Luxem- 

burg hinterlegt und ein Vermerk dieser Hinterlegung 

wird im Mémorial veröffentlicht. 

Die Änderungen treten am Tage der Unterzeichnung 

des ganz oder teilweise geänderten Verwaltungsreg- 

lements in Kraft. 

Art. 16. Veröffentlichungen 

Der Nettoinventarwert, der Ausgabe- und Rücknah- 

mepreis eines jeden Teilfonds können über die Ver- 

waltungsgesellschaft, bei der Verwahrstelle und bei 

jeder Zahlstelle erfragt werden. 

Der Jahresbericht, der binnen 4 Monaten nach Ab-

schluss des Geschäftsjahres, und alle Halbjahresbe-

richte, die binnen 2 Monaten nach Ab- 

schluss des Berichtszeitraums veröffentlicht werden, 

sind den Anteilinhabern am Sitz der Verwaltungsge- 

sellschaft, der Verwahrstelle und bei den Zahlstellen 

und Vertriebsstellen zugänglich. 

Die Liquidation des Fonds wird im RESA, Recueil Élec-

tronique des Sociétés et Associations veröffentlicht. 

Die Liquidation des Fonds wird darüber hinaus in ei-

ner Luxemburger Tageszeitung und gemäß den ge-

setzlichen und aufsichtsrechtlichen Bestimmun- gen 

der Länder veröffentlicht, in denen Anteile an- gebo-

ten oder verkauft werden veröffentlicht. Die Zusam-

menlegung von Teilfonds, die Einbringung eines Teil-

fonds in einen anderen OGAW Luxemburger oder 

ausländischen Rechts und die Auflösung eines Teil-

fonds, werden gemäß den gesetzlichen und auf- 

sichtsrechtlichen Bestimmungen der Länder veröf- 

fentlicht, in denen Anteile angeboten oder verkauft 

werden. Mitteilungen an die Anteilinhaber, inklusive 

Mitteilungen über die Aussetzung der Berechnung 

des Nettoinventarwertes und des Ausgabe- und 

Rücknahmepreises eines Teilfonds werden gemäß 

den gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Bestim- 

mungen der Länder veröffentlicht, in denen Anteile 

angeboten oder verkauft werden. 

 
Art. 17. Dauer und Liquidation des Fonds, Auflö- 

sung eines Teilfonds 

Der Fonds ist auf unbestimmte Dauer errichtet. Die 

einzelnen Teilfonds können für eine bestimmte Zeit 

aufgelegt werden und somit für eine vom Fonds ab- 

weichende Dauer errichtet werden. Sofern ein Teil- 

fonds für eine bestimmte Dauer aufgelegt wird, sind 

nähere Informationen hierzu den respektiven Fonds- 

beschreibungen im Verkaufsprospekt unter “ Vermö-

gensfonds im Überblick“ zu entnehmen. 

Der Fonds oder einzelne Teilfonds können jederzeit 

durch gegenseitiges Einverständnis der Verwaltungs- 

gesellschaft und der Verwahrstelle liquidiert wer- 

den. Zusätzlich erfolgt die Liquidation des Fonds bei 

Eintritt der gesetzlichen Voraussetzungen des Arti- 

kels 22 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Or-

ganismen für gemeinsame Anlagen. 

Sobald die Entscheidung gefällt wird, den Fonds oder 

einen Teilfonds aufzulösen, werden keine Anteile des 

Fonds beziehungsweise des betreffenden Teilfonds 

mehr ausgegeben oder zurückgenommen (es sei 

denn, alle Anteilinhaber können gleich behandelt 

werden). Dies wird den Anteilinhabern gemäß Artikel 

16 dieses Verwaltungsreglements bekanntgegeben. 

Die Verwaltungsgesellschaft wird das Vermögen eines 

jeden Teilfonds im Interesse der Anteilinhaber des 

entsprechenden Teilfonds veräußern und die Ver-

wahrstelle wird den Nettoliquidationserlös gemäß 

den Anweisungen der Verwaltungsgesellschaft nach 

Abzug der Liquidationskosten und -gebühren an die 

Anteilinhaber des jeweiligen Teilfonds im Verhältnis 

zu ihrer Beteiligung auszahlen. 

Beträge, die aus der Liquidation des Fonds oder eines 

seiner Teilfonds stammen und die von den berechtig-

ten Anteilinhabern nicht eingelöst werden, werden 

durch die Verwahrstelle zugunsten der berechtigten 

Anteilinhaber bei der „Caisse de Consignation“ in Lu-

xemburg hinterlegt. Die Beträge verfallen, wenn sie 

nicht innerhalb von 30 Jahren nach Hinterlegung dort 

angefordert werden. 

Teilfonds können unter den nachfolgend beschriebe- 

nen Bedingungen zusammengelegt werden, indem 

ein Teilfonds in einen anderen Teilfonds des Fonds 

eingebracht wird, und sie können in einen anderen
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Organismus für gemeinsame Anlagen („OGA“) ein- 

gebracht werden. 

Eine Zusammenlegung von Teilfonds sowie die Ein- 

bringung in einen anderen OGA erfolgen auf Be- 

schluss der Verwaltungsgesellschaft. 

Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, Teil- 

fonds zusammenzulegen, wenn die Verwaltung ei- 

nes oder aller zusammenzulegender Teilfonds nicht 

mehr in wirtschaftlich effizienter Weise gewährleis- 

tet werden kann oder im Falle einer Änderung der 

wirtschaftlichen oder politischen Situation. 

Im Falle der Verschmelzung von Teilfonds wird die 

Verwaltungsgesellschaft die Absicht der Verschmel- 

zung den Anteilinhabern des oder der einzubringen- 

den Teilfonds durch Veröffentlichung gemäß den 

Bestimmungen von Artikel 16 dieses Verwaltungsre- 

glements mindestens einen Monat vor Inkrafttreten 

des Verschmelzungsbeschlusses mitteilen; diesen An-

teilinhabern steht dann das Recht zu, alle oder einen 

Teil ihrer Anteile zum Nettoinventarwert ohne wei-

tere Kosten zurückzugeben. 

Die Einbringung eines Teilfonds in einen anderen Or-

ganismus für gemeinsame Anlagen ist nur zulässig, 

soweit dieser andere OGA ein Organismus für ge-

meinsame Anlagen, gemäß Teil I des Luxemburger 

Gesetzes vom 17. Dezember 2010, ist. Die Einbrin- 

gung eines Teilfonds in einen anderen OGA Luxem- 

burger Rechts erfolgt im Übrigen nach den vorste- 

hend aufgeführten Grundsätzen. 

Ein Teilfonds kann in einen anderen OGA, welcher 

nach einem anderen als dem Luxemburger Recht ver-

fasst ist („ausländischer OGA“), eingebracht werden. 

In diesem Fall müssen die Anteilinhaber des jeweili-

gen Teilfonds zu einer Versammlung der Anteilinha-

ber einberufen werden; die Einbringung des jeweili-

gen Teilfonds insgesamt kann nur aufgrund eines ein-

stimmigen Beschlusses aller Anteilinhaber dieses Teil-

fonds rechtswirksam erfolgen; mangels eines solchen 

einstimmigen Beschlusses können in den ausländi-

schen OGA nur die Anteile der Anteilinhaber einge-

bracht werden, welche der Einbringung zugestimmt 

haben. 

 

Anteilinhaber, ihre Erben oder andere Berechtigte 

können die Auflösung oder Teilung des Fonds oder ei-

nes Teilfonds nicht fordern. 

Art. 18. Verjährung 

Forderungen der Anteilinhaber gegen die Verwal- 

tungsgesellschaft oder die Verwahrstelle verjähren 5 

Jahre nach dem Datum des Ereignisses, das zur For- 

derung Anlass gegeben hat. 

Art. 19. Anwendbares Recht, Gerichtsstand und Ver-

tragssprache 

Das Bezirksgericht von Luxemburg ist für alle Strei- 

tigkeiten zwischen den Anteilinhabern, der Verwal- 

tungsgesellschaft und der Verwahrstelle zuständig. 

Luxemburger Gesetze finden Anwendung. Die Ver- 

waltungsgesellschaft und die Verwahrstelle unter- 

werfen sich und den Fonds jedoch der Gerichtsbar- 

keit der Länder, in denen Anteile angeboten und ver- 

kauft werden, wenn Ansprüche von Anteilinhabern 

erhoben werden, die in dem betreffenden Land an- 

sässig sind und im Hinblick auf Angelegenheiten, die 

sich auf die Zeichnung und Rücknahme der Anteile 

durch diese Anleger beziehen. 

Die deutsche Fassung dieses Verwaltungsreglements 

ist bindend. Die Verwaltungsgesellschaft und die Ver-

wahrstelle lassen jedoch Übersetzungen, denen sie 

zugestimmt haben, in Sprachen jener Länder zu, in 

denen Anteile angeboten und verkauft werden, und 

diese sind verbindlich in Bezug auf Anteile, die an An-

leger in jenen Ländern verkauft werden. 

Art. 20. Inkrafttreten 

Das Verwaltungsreglement trat mit Wirkung zum 

29. September 2022 in Kraft. 

 

 
Luxemburg, am 29. September 2022 
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